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6. Baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» und 

Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» mit Waldfeststellungsverfah-

ren nach Art. 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) 

vom 4.10.1991– Beschlussfassung 

 

Der Stadtrat verabschiedet die baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» mit 

Waldfeststellungsverfahren sowie den Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» zuhanden der 

kantonalen Genehmigung. Der Stadtratsbeschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 

 

nid 6.1.4 / 4.21 

1. Sachlage / Vorgeschichte 

Im Rahmen ihrer Ortsplanungen erarbeiten Gemeinden die notwendigen Grundlagen, Kon-

zepte, Planungsinstrumente und Reglemente, um ihre künftige räumliche Gestaltung und 

Entwicklung zu steuern. Die rechtsgültige Nidauer Ortsplanung aus dem Jahr 1979 stimmt 

nicht mehr in allen Teilen mit den übergeordneten Vorgaben überein. Zudem haben sich auch 

die Bedürfnisse der Menschen verändert, die in Nidau wohnen, arbeiten, einer Freizeitbe-

schäftigung nachgehen oder Erholung suchen. 

Angesichts der Vielschichtigkeit verschiedener kommunaler und grenzüberschreitender 

Schlüsselprojekte hat sich Nidau in Absprache mit dem Amt für Gemeinden und Raumord-

nung (AGR) dafür entschieden, die Revision der Ortsplanung etappiert mit sog. «baurechtli-

chen Teilgrundordnungen» vorzunehmen. Jede baurechtliche Teilgrundordnung beinhaltet für 

das jeweilige Gebiet sämtliche baurechtlichen Regelungen inklusive Nutzungsplänen und In-

ventaren. Bis zum heutigen Zeitpunkt konnten die baurechtlichen Teilgrundordnungen für das 

Gebiet «Altstadt» (genehmigt 16.10.2020) sowie das Gebiet «Guido-Müller-Platz West» (ge-

nehmigt 14.1.2019) abgeschlossen und nach der Genehmigung durch den Kanton in Kraft 

gesetzt werden. Die dem Nidauer Stadtrat zum Beschluss unterbreitete und durch diesen am 

18. März 2021 abgelehnte baurechtliche Teilgrundordnung für das Gebiet AGGLOlac kann 

aufgrund der Ablehnung durch das Parlament nicht umgesetzt werden. Für dieses Gebiet 

bleiben die bisherigen baurechtlichen Vorschriften gültig. Die Arbeiten für dieses Gebiet sind 

zu gegebener Zeit wieder aufzunehmen. 

Mit dem vorliegenden Geschäft beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat, die baurechtliche 

Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» zu beschliessen. Unter «weiteres Stadtgebiet» fal-

len sämtliche Flächen in der Stadt Nidau, die nicht zu den erwähnten Teilgebieten Altstadt, 

Guido-Müller-Platz West und AGGLOlac (vgl. Abbildung 1) gehören. Von der aktuellen Revi-

sion ausgenommen sind auch die Quartiere Weidteile und Gurnigel, deren planungsrechtliche 

Grundlagen auf die Westast-Planung ausgerichtet war. Nach der Abschreibung des Ausfüh-

rungsprojekts A5-Westast hat sich die Situation dort grundsätzlich geändert. Das Eidgenössi-

sche Departement für Umwelt, Energie, Verkehr und Kommunikation (UVEK) hat im Januar 

2021 die Abschreibung des Ausführungsprojekts für die A5-Westumfahrung Biel/Bienne ver-

fügt. Dies auf Antrag des Kantons, der aufgrund der Entscheide der Behördendelegation vom 

Dezember 2020 beschlossen hat, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. Der Revisionsbedarf 
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der dort geltenden baurechtlichen Vorschriften muss grundlegend neu beurteilt und bearbei-

tet werden. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, die Entwicklungsplanung für diese 

Quartiere von der Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» zu entkoppeln und separat wei-

terzuführen. 

 
Abb. 1 Übersichtsplan Stadt Nidau: Teilgrundordnungen und Perimeter der ursprünglich ge-

planten A5-Umfahrung («Westast»; Ausführungsprojekt abgeschrieben). 

2. Ziele der Planung «weiteres Stadtgebiet» 

Bei der Revision der Ortsplanung und den davon betroffenen Planungsinstrumenten orientiert 

sich der Gemeinderat am städtebaulichen Leitbild «Lebensraum Nidau» von 2013. Für die 

vorliegende Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» besteht das hauptsächliche Ziel darin, 

eine massvolle Siedlungsentwicklung nach innen zu ermöglichen. Darüber hinaus sollen die 

neuen Planungsinstrumente den aktuellen gesetzlichen und weiteren übergeordneten Rah-

menbedingungen angepasst werden.  

3. Änderungen 

Die baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» setzt sich – analog der zwei wei-

teren, bereits rechtskräftigen Teilgrundordnungen – aus folgenden Planungsinstrumenten zu-

sammen: Nutzungszonen-, Bauzonen- und Schutzplan sowie Teilbaureglement. Zudem wurde 

der altrechtliche «Uferschutzplan Seeufer» im Bereich des Nidau-Büren-Kanals übernommen 

und in den neuen Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» überführt. Bei der Revision von Nut-

zungsplänen nach Raumplanungsgesetz ist zudem eine Waldfeststellung in Gebieten anzuord-
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nen, in denen Bauzonen an den Wald grenzen. Östlich und südlich des Erlenwäldlis wird da-

her im Bauzonenplan eine verbindliche Waldgrenze nach Art. 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes 

über den Wald (WaG) vom 4.10.1991 festgelegt.   

Mit der neuen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» wird gestützt auf das städtebauliche 

Leitbild u.a. das Ziel einer massvollen Siedlungsentwicklung nach innen verfolgt. Im Vorder-

grund stehen dabei verschiedene Anpassungen der baurechtlichen Bestimmungen, die insge-

samt eine flexiblere Nutzung und Gestaltung ermöglichen. So werden mit der Anpassung der 

baupolizeilichen Masse der Bauzonen 2 bis 6 bspw. die zulässigen Fassaden- und Gesamthö-

hen geringfügig erhöht, die Grenzabstände angepasst und die zulässige Nutzungsziffer (alt-

rechtliche Ausnützungsziffer, neu Geschossflächenziffer) erhöht oder aufgehoben. Neu soll 

auch zugelassen werden, die Dachgeschosse zu nutzen und auszubauen. Aufzonungen zur 

Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten (Erhöhung Bauzone) werden nur punktuell vorgenom-

men, wobei es sich hierbei primär um eine Bereinigung an die tatsächlichen Verhältnisse han-

delt. Weiter werden die bisherigen Wohnzonen im neuen Nutzungszonenplan als Mischzonen 

A oder B mit unterschiedlichen Lärmempfindlichkeitsstufen gemäss Eidgenössischer Lärm-

schutzverordnung (LSV) bezeichnet.  

Weitere wesentliche Neuerungen sind:  

• Die Überführung des alten Zonenplans in eine neue Systematik mit drei eigenen Plan-

werken. Der neue Nutzungszonenplan definiert die Art der zulässigen Nutzungen, der 

Bauzonenplan das Mass der Nutzung. Die übergeordneten Schutzobjekte (Ortsbild-

schutz, archäologische Schutzgebiete, geschützte Bäume und Baumreihen, Gewäs-

serraum etc.) und dergleichen werden neu im Schutzplan ausgewiesen. Der hinwei-

sende Plan zum Landschaftsinventar dokumentiert die Naturwerte.  

• Im Bereich des Nidau-Büren-Kanals werden die bisher im «Uferschutzplan Seeufer» 

geregelten Inhalte gemäss See- und Flussufergesetz in den neuen «Uferschutzplan 

Nidau-Büren-Kanal» überführt. Die Inhalte der Uferschutzzone erfahren keine inhaltli-

chen Änderungen. Die Abgrenzung des sog. «überbauten Gebiets b» werden den Par-

zellengrenzen angepasst. Die einzige wesentliche inhaltliche Neuerung ist die Festle-

gung einer Optionsfläche für eine allfällige zukünftige Velo- und Fussgängerbrücke 

über den Nidau-Büren-Kanal. Der Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal ist planungs-

rechtlich eine Überbauungsordnung nach Art. 88 BauG. Im Baubereich seines Perime-

ters gelten die Bestimmungen des Teilbaureglements, des Bauzonen-, des Nutzungs-

zonen- und des Schutzplans der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtge-

biet». 

• Grosse Teile des Stadtgebiets werden im Bauzonenplan dem «Nahwärmeverbund er-

neuerbare Energien» zugewiesen. In diesem Perimeter besteht für Neubauten eine 

Anschlusspflicht an einen Nahwärmeverbund. Diese Pflicht gilt auch bei bestehenden 

Bauten, sofern sie so umgebaut oder umgenutzt werden, dass die Energienutzung 

beeinflusst wird und kein unverhältnismässig hoher zusätzlicher Aufwand nachgewie-

sen werden kann . Für Gebiete und Gebäude ausserhalb des Perimeters besteht keine 

Anschlusspflicht resp. gelten die Bestimmungen des übergeordneten Rechts. Die An-

schlusspflicht entspricht den Nachhaltigkeitszielen i.S.v. Art. 2a der Stadtordnung. 
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4. Verfahren 

Die baurechtliche Teilgrundordnung «Weiteres Stadtgebiet» besteht aus den folgenden Pla-

nungsinstrumenten: 

1. Teilbaureglement 

2. Nutzungszonenplan 

3. Bauzonenplan 

4. Schutzplan 

5. Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 

Detaillierte und weitergehende Ausführungen zum Reglement und den Plänen finden sich im 

Dokument «Erläuterungsbericht inkl. Anhänge 1–5» (Bericht nach Art. 47 RPV). 

Für das vorliegende Planungsvorhaben wird ein ordentliches Planerlassverfahren nach Art. 

58 ff. BauG durchgeführt. Das Verfahren beinhaltet die gesetzlich vorgegebenen Schritte der 

öffentlichen Mitwirkung, der kantonalen Vorprüfung, der öffentlichen Auflage, der Beschluss-

fassung durch den Gemeinde- und Stadtrat (unter Vorbehalt des fakultativen Referendums 

gemäss Art. 55, Abs.1, Bst. b der Stadtordnung) sowie der Genehmigung durch den Kanton. 

a) Öffentliche Mitwirkung 

Die öffentliche Mitwirkung zur baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» fand 

vom 22. März 2019 bis zum 10. Mai 2019 statt. Viele der insgesamt 45 schriftlichen Mitwir-

kungseingaben konnten in der anschliessenden Überarbeitung der Planungsinstrumente be-

rücksichtigt werden (siehe Mitwirkungsbericht vom 21. 8. 2019). 

b) Vorprüfungen 

Die kantonale Vorprüfung durch das AGR erfolgte in zwei Schritten. Aufgrund des Vorprü-

fungsberichts vom 16. März 2020 überarbeitete die Stadt die baurechtliche Teilgrundordnung 

«weiteres Stadtgebiet» und den Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal und reichte die Doku-

mente zur abschliessenden Vorprüfung ein. Die Bereinigung der im Vorprüfungsbericht des 

AGR vom 4. August 2021 vermerkten Vorbehalte erfolgte unmittelbar anschliessend. Das 

AGR als zuständige Genehmigungsbehörde hat bei Berücksichtigung der in der abschliessen-

den Vorprüfung genannten Vorbehalte eine Genehmigung der baurechtlichen Teilgrundord-

nung «weiteres Stadtgebiet» in Aussicht gestellt. 

c) Öffentliche Auflage 

Die baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» und der Uferschutzplan Nidau-

Büren-Kanal wurden vom 26. August bis am 27. September 2021 öffentlich aufgelegt. Gegen 

die aufgelegten Planungsinstrumente wurde eine einzige Einsprache eingereicht. Diese wurde 

nach der Einspracheverhandlung vom 22.10.2021 zurückgezogen. Als Ergebnis der Ein-

spracheverhandlung wird das Teilbaureglement in Art. 302 Abs. 3 lit. d mit dem Verweis auf 

Art. 318 TBR und in Art. 319 Abs. 1 mit dem Begriff «Solaranlagen» ergänzt. Diese Änderung 

wird nach Art. 60. Abs. 3 BauG nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat erneut öffent-

lich aufgelegt.  
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d) Beschluss und Genehmigung 

Der Stadtratsbeschluss zum vorliegenden Geschäft unterliegt dem fakultativen Referendum. 

Nach der Publikation des Beschlusses können 200 Stimmberechtigte innerhalb von 30 Tagen 

das Referendum ergreifen. 

Nach Ablauf der Referendumsfrist oder nach Ablehnung des Referendums durch die Stimm-

berechtigten wird die aufgrund des Einspracheverfahrens vorgenommene Änderung gemäss 

vorstehenden Erläuterungen als geringfügige Änderung unter Bst. c) öffentlich aufgelegt. An-

schliessend wird die baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» dem Amt für Ge-

meinden und Raumordnung zur Genehmigung eingereicht. 

5. Grundlagen 

Mit Ausnahme der vorerwähnten geringfügigen Änderung entsprechen die Beschlussakten 

den Auflageakten gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 17. August 2021 (Beilagen, grundei-

gentümerverbindlich). Diese umfassen folgende Planungsinstrumente: 

- Teilbaureglement inkl. Anhänge 1 bis 6  

- Nutzungszonenplan 

- Bauzonenplan 

- Schutzplan 

- Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 

 

Orientierende Dokumente (Beilagen): 

- Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV inkl. Anhänge 1 bis 5 

- Landschaftsinventar 

- Beilagen: 

o Änderungsplan Zonenplan (Vergleich alt-neu) 

o Mitwirkungsbericht vom 21. August 2019  

o Vorprüfungsbericht vom 16. März 2020 

o Abschliessender Vorprüfungsbericht vom 4. August 2021 

6. Kosten 

Keine. 

7. Personelle Auswirkungen 

Keine. 

8. Zustimmungen 

Die Genehmigung der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» mit Waldfest-

stellungsverfahren nach Art. 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) vom 

4.10.1991 und des Uferschutzplans «Nidau-Büren-Kanal» erfolgt durch das Amt für Gemein-

den und Raumordnung. Die baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» tritt am 

Tag nach der Publikation der rechtskräftigen Genehmigung in Kraft. 

9. Stadtratsbeschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 55 Buchstabe b und c der Stadtord-

nung und unter Vorbehalt des fakultativen Referendums gemäss Artikel 35 der Stadtord-

nung: 
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1. Die baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» mit Waldfeststellungsver-

fahren nach Art. 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) vom 4.10.1991 

sowie der Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» werden genehmigt. 

2. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. 

 

 

2560 Nidau, 02. November 2021 kus 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES NIDAU 

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber 

  

Sandra Hess Stephan Ochsenbein 

 

Beilagen: 

- Teilbaureglement inkl. Anhänge 1 bis 6  

- Nutzungszonenplan 

- Bauzonenplan 

- Schutzplan 

- Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 

- Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV inkl. Anhänge 1 bis 5 

- Landschaftsinventar 

- Änderungsplan Zonenplan (Vergleich alt-neu) 

- Mitwirkungsbericht vom 21. August 2019  

- Vorprüfungsbericht vom 16. März 2020 

- Abschliessender Vorprüfungsbericht vom 4. August 2021 
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Beschluss

Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet und 
Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-
Büren-Kanal
(TBR weiteres Stadtgebiet)

Vom 21. August 2019 (Stand 2. November 2021)

1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  101 Baurechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet

1 Das Teilbaureglement «weiteres Stadtgebiet» (inkl. Anhänge 1 bis 5) bildet 
zusammen mit dem Nutzungszonenplan «weiteres Stadtgebiet», dem Bau-
zonenplan «weiteres Stadtgebiet» und dem Schutzplan «weiteres Stadtge-
biet» die baurechtliche Teilgrundordnung der Stadt Nidau auf dem weiteren 
Stadtgebiet.
2 Grundlage für den Erlass und die Auslegung der baurechtlichen Teilgrund-
ordnung weiteres Stadtgebiet bilden die jeweils geltenden Richt- und Sach-
pläne.

Art.  102 Grundsätze

1 Für Planungen und andere Vorhaben nach der baurechtlichen Teilgrund-
ordnung weiteres Stadtgebiet gelten folgende Grundsätze:

a) Gestaltung: Überbauungen sowie Aussen- und Strassenräume sind 
sorgfältig zu gestalten und zu strukturieren.

b) Erhaltung: Die Eigenheiten wertvoller, historisch gewachsener Quar-
tiere, von Bau- und Strassenensembles sowie von Einzelbauten und 
-anlagen, welche das Stadt- und Landschaftsbild prägen, sind zu er-
halten.

c) Verdichtung: Verdichtetes Bauen ist an geeigneten Standorten zu för-
dern.

d) Verkehr: Anzustreben ist eine gute Qualität und Sicherheit des Ver-
kehrs unter Förderung des öffentlichen und des Langsamverkehrs.

e) Landschaft und Natur: Landschaft und Natur sind in ihren Eigenhei-
ten zu erhalten und aufzuwerten.

1
* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
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f) Energie: Bei der Erstellung von Bauten und Anlagen ist auf eine spar-
same und umweltschonende Energieverwendung zu achten. Die Vor-
gaben des überkommunalen Richtplanes Energie, Agglomeration 
Biel/Bienne sind bei der Energieverwendung zu berücksichtigen.

Art.  103 Geltungsbereich

1 Das Teilbaureglement umfasst kommunales Bau-, Planungs- und Umwelt-
recht und gilt für das weitere Stadtgebiet von Nidau gemäss den Teilzonen-
plänen.
2 Übergeordnetes Recht des Bundes und des Kantons geht der baurechtli-
chen Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet vor und bleibt vorbehalten.

Art.  104 Spezialbauordnungen

1 Überbauungsordnungen oder anderweitige besondere Nutzungsvorschrif-
ten gehen der baurechtlichen Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet vor.

Art.  105 Zuständigkeiten

1 Soweit  gemeindeinterne  Zuständigkeiten  in  Bau-  und  Planungsfragen 
durch übergeordnetes Recht oder durch anderes Gemeinderecht nicht zwin-
gend von den Stimmberechtigten wahrzunehmen oder anderen Behörden ü-
bertragen worden sind, obliegen sie dem Gemeinderat.

Art.  106 Ausführungsvorschriften

1 Der Gemeinderat setzt den Fachausschuss gemäss Art. 404 TBR ein. Er 
regelt die Einzelheiten in einer Verordnung.

Art.  107 Ausgleich von Planungsvorteilen

1 Der Ausgleich von Planungsvorteilen richtet sich nach Art. 142 ff. BauG.
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2 Vorschriften zum Nutzungszonenplan

2.1 Misch- und Arbeitszonen

Art.  201 Mischzone A

1 In der Mischzone A sind alle mit  den Vorschriften der Lärmempfindlich-
keitsstufe II gemäss Artikel 43 LSV 1) zu vereinbarenden Nutzungen zuläs-
sig.
2 Ladengeschäfte und Detailhandelsnutzungen (inkl. Lagerflächen) bis max. 
300 m2 oberirdische Geschossfläche (GFo) sind nur zugelassen, soweit sie 
der Versorgung der Bevölkerung des Quartiers dienen und keinen erhebli-
chen Fahrzeugverkehr verursachen. Gastgewerbebetriebe ohne Überzeitbe-
willigungen sind zugelassen.
3 In der Mischzone A ist bei Neubauten pro 200 m2 oberirdischer Geschoss-
fläche mindestens ein standortangepasster Baum, Pflanzhöhe mindestens 
4m, anzupflanzen.

Art.  202 Mischzone B

1 In der Mischzone B sind alle mit  den Vorschriften der Lärmempfindlich-
keitsstufe III gemäss Artikel 43 LSV2) zu vereinbarenden Nutzungen zuläs-
sig.
2 Ladengeschäfte und Detailhandelsnutzungen (inkl. Lagerflächen) bis max. 
700 m2 oberirdische Geschossfläche (GFo) sind nur zugelassen, soweit sie 
der Versorgung der Bevölkerung des Quartiers dienen und keinen erhebli-
chen Fahrzeugverkehr verursachen. Gastgewerbebetriebe ohne Überzeitbe-
willigungen sind zugelassen.
3 In der Mischzone B ist bei Neubauten pro 200 m2 oberirdischer Geschoss-
fläche mindestens ein standortangepasster Baum, Pflanzhöhe mindestens 
4m, anzupflanzen.

Art.  203 Arbeitszone

1 Die Arbeitszone ist für die gewerbliche und industrielle Nutzung bestimmt.

1) LSV 814.41
2) LSV 814.41
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2 Zusätzlich  zulässig  sind  unter  Vorbehalt  der  nachfolgenden  Abs.  3  -  7 
Dienstleistungsnutzungen, Büros, Freizeitanlagen und Gastgewerbebetriebe 
sowie Wohnnutzungen.
3 Dienstleistungsnutzungen und Büros sind nur zugelassen, soweit  sie an 
den entsprechenden Betrieb gebunden sind.
4 Verkaufsnutzungen  sind  nur  zugelassen,  wenn  sie  in  engem  Zusam-
menhang mit einem in der gleichen Zone angesiedelten Gewerbe stehen.
5 Wohnnutzungen  sind  nur  zugelassen,  wenn  sie  in  direktem  Zusam-
menhang mit einer in der gleichen Zone angesiedelten Arbeitsnutzung ste-
hen (betriebsbedingter Aufenthalt mit Wohnen für Arbeitende und Forschen-
de am Standort).
6 In der Arbeitszone gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe IV gemäss Artikel 43 
LSV1). Für Wohnnutzungen nach Abs. 5 ist die Einhaltung der Grenzwerte 
der Lärmempfindlichkeitsstufe III gemäss Artikel 43 LSV2) am Standort der 
Wohnnutzung nachzuweisen.
7 Verunmöglichen  zonenkonforme  Arbeitsnutzungen  die  Einhaltung  der 
Lärmempfindlichkeitsstufe III für Wohnnutzungen nach Abs. 6, so sind bei 
der Wohnnutzung geeignete Lärmschutzmassnahmen zu treffen oder aber 
die Wohnnutzung ist aufzugeben.
8 In der Arbeitszone ist bei Neubauten pro 1'000 m2 anrechenbare Grund-
stücksfläche3) mindestens ein standortangepasster Baum, Pflanzhöhe min-
destens 4m, anzupflanzen.

2.2 Zonen für öffentliche Nutzungen

Art.  204 Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN)

1 Die Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) sind für öffentliche sowie öffent-
lichen Zwecken dienende Nutzungen gemäss Abs. 2 bestimmt.
2 In den einzelnen Zonen für öffentliche Nutzungen gelten die folgenden Be-
stimmungen:

 

1) LSV 814.41
2) LSV 814.41
3) Art. 27 BMBV 721.3
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Nr. Bezeichnung Zweckbestim-
mung

Grundzüge der 
Überbauung und 
Gestaltung

EPS/LSV1)

ZöN 1 Guido-Müller-Park Parkanlage; dem 
öff. Interesse die-
nende Nutzungen

Grün- und Frei-
raum; untergeord-
nete Bauten und 
Anlagen sowie Er-
weiterung des Vo-
lumens um max. 
10% der beste-
henden, oberirdi-
schen Geschoss-
fläche2) zulässig. 
Ausstattung mit 
Spielgeräten und 
Fahrnisbauten.

III

ZöN 2 Schule Weidteile Bildung, Sport 
und Freizeit

Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
GL3): max. 50 m; 
GH4): max. 20 m; 
GA5): 4m

III

ZöN 3 Sportplätze und Spielplatz Mühle-
feld

Sport und Frei-
zeit, Spielplatz

Sportplätze, 
Spielplatz, Grün- 
und Freifläche; 
Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
GL: max. 40 m; 
GH: max. 8.5 m; 
GA: 4m

III

1) LSV 814.41
2) Zur Geschossfläche oberirdische (GFo) werden sämtliche Vollgeschosse sowie die 

Dach- und Attikageschosse gemäss Art. 302 TBR angerechnet.
3) Gebäudelänge Art. 12 BMBV 721.3
4) Gesamthöhe Art. 14 BMBV 721.3
5) Grenzabstand Art. 22 BMBV 721.3
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Nr. Bezeichnung Zweckbestim-
mung

Grundzüge der 
Überbauung und 
Gestaltung

EPS/LSV)

ZöN 4 Spielplatz Lyssstrasse Spielplatz untergeordnete 
Erweiterungen 
und Erneuerun-
gen der Bauten 
und Anlagen zu-
lässig. Ausstat-
tung mit Spielge-
räten und Fahr-
nisbauten. GL: 
max. 30 m; GH: 
max. 8.5 m; GA: 
4m

III

ZöN 5 Kindergarten Aalmatten Kindergarten, 
Spielplatz

Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
GL: max. 50 m; 
GH: max. 12 m; 
GA: 4m

III

ZöN 6 Schule Balainen Bildung, Sport 
und Freizeit

Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
GL: max. 80 m; 
GH: max. 19 m; 
GA: 5 m

III

ZöN 7 Strandweg Sport und Freizeit Sport-, Freizeit- 
und Spielflächen. 
Bauten und Anla-
gen zulässig. GL: 
max. 30 m; GH: 
max. 8.5 m; GA: 
4m; GZ 1): min. 
0.2

III

1) Grünflächenziffer Art. 31 BMBV 721.3

6
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Nr. Bezeichnung Zweckbestim-
mung

Grundzüge der 
Überbauung und 
Gestaltung

EPS/LSV)

ZöN 8 Werkhof Werkhof, Infra-
struktur und Par-
kierung

Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
GL: max. 40 m; 
GH: max. 15 m; 
GA: 4m

IV

ZöN 9 Schule Beunden Bildung, Sport 
und Freizeit

Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
GL: max. 80 m; 
GH: max. 15 m; 
GA: 5 m

III

ZöN 10 Birkenweg Bildung, Betreu-
ung, Quartierein-
richtungen,Spiel-
platz, Sport und 
Freizeit

Erhalt des heuti-
gen Spielplatzes. 
Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
VG2) max. 2; GH: 
max 8.5 m; GL: 
max. 35 m; GA: 4 
m

III

ZöN 11 Ruferheim Alters- und Pfle-
geheim

Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
VG max. 4; GH 
max. 13.0m; GA 
westlich und nörd-
lich: min. 10m; 
Strassenabstand 
Längmatt: min. 
7m

II

2) Vollgeschoss Art. 18 BMBV 721.3
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Nr. Bezeichnung Zweckbestim-
mung

Grundzüge der 
Überbauung und 
Gestaltung

EPS/LSV)

ZöN 12 Südliche Allmendstrasse Heim und Frei-
zeitnutzungen

Erweiterungen, 
Erneuerungen 
und Ersatz der 
bestehenden 
Bauten und Anla-
gen sowie Neu-
bauten zulässig. 
GL: max. 45 m; 
GH: max. 12 m; 
GA: 5 m

III

2.3 Grün- und Freihaltezonen

Art.  205 Grünzone

1 Die Grünzone ist eine Grün- und Freihaltezone.
2 Die Grünzone dient

a) der Erhaltung des heutigen Uferbereichs entlang der Zihl sowie der 
Freihaltung der Bereiche zwischen den Uferwegen und der ersten 
Bebauungsreihe;

b) als Grünstreifen zwischen den Uferwegen und der Zihl der Öffentlich-
keit als Naherholungsraum;

c) der Erhaltung der heutigen Uferbestockung und –bepflanzung und 
der Sicherstellung eines möglichst grossen Anteils unversiegelter 
Flächen;

d) der Sicherstellung der Zugänglichkeit der Zihl;
3 Der bestehende Baum- und Gehölzbestand ist zu erhalten, sachgerecht zu 
pflegen und nötigenfalls zu ersetzen. Es sind ausschliesslich standortange-
passte Bäume und Pflanzen zulässig.

Art.  206 Verkehrszone

1 Der öffentliche Verkehrsraum und das Eisenbahnareal sind im Nutzungs-
zonenplan der Verkehrszone zugewiesen.
2 Die Nutzung des Eisenbahnareals untersteht dem Bundesrecht.
3 Auf  öffentlichen  Strassen  dürfen  keine  Hochbauten  erstellt  werden. 
Standortgebundene  Kleinbauten  (Bus-Wartehallen,  Velo-Unterstände  und 
dergleichen) bleiben vorbehalten.

8
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3 Vorschriften zum Bauzonenplan

3.1 Allgemeine Bauvorschriften

Art.  301 Bauzonen

1 In den im Bauzonenplan weiteres Stadtgebiet festgelegten Bauzonen 2 bis 
6 sowie A1 und A2 gelten folgende baupolizeilichen Massen:

Bauzone VG1) min. GFZo 2) max. GFZo GL3) FH tr4) FH gi5) GH6) kGA7) gGA8)

2 2 0.60 1.00 30 m 8.5 m 11.5 m 11.0 m 4.0 m 8.0 m

3 3 0.70 1.30 40 m 11.5 m 14.5 m 14.0 m 4.0 m 10.0 m

4 4 - - - 14.5 m 17.5 m 17.0 m 4.0 m -

5 5 - - - 17.5 m 20.5 m 20.0 m 4.0 m -

6 6 - - - 20.5 m 23.5 m 23.0 m 6.0 m 12.0 m

A1 - - - - - - 18.0 m 5.0 m -

A2 - - - - - - 21.0 m 5.0 m -

2 In  den im Bauzonenplan  weiteres  Stadtgebiet  festgelegten  Bauzonen 0 
und Bestand gelten folgende baupolizeilichen Massen:

a) Bauzone 0: Keine baubewilligungspflichtigen ober- oder unterirdi-
schen Gebäude.

b) Bauzone Bestand: Es gilt der Bestand. Die besonderen Bauvorschrif-
ten gemäss Art. 313 TBR bleiben vorbehalten.

3 In den im Bauzonenplan überlagernd mit "besonders hoher Nutzungsdich-
te" festgelegten Gebiete sind folgende minimalen Nutzungsziffern sicherzu-
stellen:

a) Bauzonen 2 - 6: GFZo min. 0.9

1) Anzahl Vollgeschosse Art. 18 BMBV 721.3
2) Geschossflächenziffer oberirdisch, vgl. Art. 28 BMBV 721.3. Zur GFZo werden sämt-

liche Vollgeschosse sowie das Dachgeschoss und das Attikageschoss gemäss Art. 
302 TBR angerechnet.

3) Gebäudelänge Art. 12 BMBV 721.3
4) Fassadenhöhe traufseitig, vgl. Art. 15 BMBV 721.3. Gilt bei Firstdächer.
5) Fassadenhöhe giebelseitig, vgl. Art. 15 BMBV 721.3. Gilt bei Firstdächer.
6) Gesamthöhe Art. 12 BMBV  721.3. Gilt bei Flachdächer. Messweise inkl. Attikage-

schoss gemäss Art. 302 TBR.
7) kleiner Grenzabstand, vgl. Art. 22 BMBV 721.3
8) grosser Grenzabstand, vgl. Art. 22 BMBV 721.3
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720.1 Stadt Nidau

b) Bauzonen A1 und A2: ÜZ9): min. 0.5

Art.  302 Untergeschosse, Dachgeschosse, Attikageschosse

1 Für Untergeschosse2) gelten folgende Masse:

a) Die Oberkante des fertigen Bodens des 1. Vollgeschosses3) darf im 
Mittel max. 1,50 m über die Fassadenlinie herausragen.

b) Abgrabungen für Hauseingänge und Garageneinfahrten auf einer 
Gebäudeseite, deren Breite insgesamt nicht mehr als 1/3 der betref-
fenden Fassadenseite, jedoch max. 5.0 m betragen, werden nicht an 
die Fassaden- und Gesamthöhen gemäss Art. 301 TBR angerechnet.

2 Das zulässige Mass der Kniestockhöhe von Dachgeschossen4) beträgt 1.4 
m.
3 Für Attikageschosse5) gelten folgende Masse:

a) Maximale Geschosshöhe6): 3.5 m
b) Attikageschosse dürfen eine Geschossfläche von maximal 70% des 

darunterliegenden Vollgeschosses aufweisen.
c) Mehr als 0,50 m über die Fassadenflucht der Attika hinausragende 

Vordächer und andere feste Überdachungen werden der Attika ange-
rechnet.

d) auf dem Attikageschoss sind nur technisch notwendige Dachaufbau-
ten gemäss Art. 318 und Art. 319 TBR gestattet.

e) Das Attikageschoss muss mit Ausnahme der Treppenhäuser und Lif-
te allseitig um mind. 1,50 m gegenüber dem darunter liegenden Voll-
geschoss zurückversetzt sein. Vorbehalten bleibt Art. 302 Abs. 3 lit. f) 
TBR.

f) Das Attikageschoss kann in den Bauzonen 2 bis 5 an maximal drei 
Seiten fassadenbündig angeordnet werden, wenn
1) mindestens eine Fassadenseite um min. 2,50 m von der 

Fassadenflucht des obersten Vollgeschosses zurückversetzt 
ist;

2) die Grenz- und Gebäudeabstände der nächsthöheren Bauzo-
ne eingehalten werden.

9) Überbauungsziffer Art. 30 BMBV 721.3
2) Art. 19 BMBV 721.3
3) Art. 18 BMBV 721.3
4) Art. 20 BMBV 721.3
5) Art. 21 BMBV 721.3
6) Art. 17 Abs. 2 BMBV 721.3
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Art.  303 Besondere Gebäudearten

1 Für An- und Kleinbauten1) gelten die folgenden Masse:

a) Grenzabstand (A): 2.0 m;
b) anrechenbare Gebäudefläche (GbF): 60 m2;
c) traufseitige Fassadenhöhe (FH tr): 3.0 m;
d) giebelseitige Fassadenhöhe (FH gi): 4.5 m;
f) Gesamthöhe Flachdach: 3.0 m.
2 Für kleinere Gebäude und eingeschossige Gebäudeteile gelten die folgen-
den Masse:

a) Grenzabstand (A): 3.0 m;
b) anrechenbare Gebäudefläche (GbF): 40 m2;
c) traufseitige Fassadenhöhe (FH tr): 3.0 m;
d) giebelseitige Fassadenhöhe (FH gi): 4.5 m;
e) Gesamthöhe Flachdach: 3.0 m.
3 Für Unterniveaubauten2) gelten die folgenden Masse:

a) Mass für das Herausragen aus dem massgebenden Terrain: max. 
1,2 m;

b) Grenzabstand (A): 1 m.
4 Für unterirdische Bauten3) gilt ein Grenzabstand (A) von mind. 1 m.

Art.  304 Bauten unter Terrain

1 Bauten  mit  zwei  und  mehr  Untergeschossen,  welche  den  mittleren 
Grundwasserspiegel unterschreiten, sind nur zugelassen, wenn die Fliess-
verhältnisse des Grundwassers nicht nachteilig beeinträchtigt werden.

Art.  305 Bauweise und Zusammenbau

1 Vorbehältlich  besonderer  Bauvorschriften  gilt  die  offene  Bauweise.  Die 
grossen und kleinen Grenzabstände sowie die Gebäudeabstände sind all-
seitig einzuhalten.
2 Der Zusammenbau von Gebäuden sowie An- und Kleinbauten ist innerhalb 
der zulässigen Gesamtlänge gestattet.

1) Art. 3 und 4 BMBV 721.3
2) Art. 6 BMBV 721.3
3) Art. 5 BMBV 721.3
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Art.  306 Abstände im Allgemeinen

1 Der grosse Grenzabstand gilt für die besonnte Längs-, der kleine Grenzab-
stand für die Schmalseiten sowie die beschattete Längsseite der Bauten. Bis 
zu einer Gebäudelänge von 15 m dürfen der kleine und der grosse Grenzab-
stand ausgetauscht werden.
2 Gegenüber dem Strassenraum öffentlicher Strassen gelten, sofern Baulini-
en nichts anderes vorsehen, die Abstände gemäss übergeordnetem Recht. 
Werden  Bauten  auf  bestehende  Gebäudefluchten  ausgerichtet,  kann  bei 
Gemeindestrassen der Abstand unterschritten werden, sofern keine öffentli-
chen oder wesentlichen nachbarlichen Interessen entgegenstehen.

Art.  307 Gebäudeabstand

1 Der  Abstand  zweier  Gebäude  muss  wenigsten  der  Summe der  dazwi-
schenliegenden, für sie vorgeschriebenen Grenzabstände entsprechen. Bei 
Gebäuden auf  demselben Grundstück wird  er  berechnet,  wie wenn eine 
Grenze dazwischen läge.
2 Sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen, gilt für An- und Klein-
bauten sowie kleine Gebäude kein Gebäudeabstand.
3 Gegenüber Bauten, die auf Grund früherer baurechtlicher Bestimmungen 
den nach diesem Reglement vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhal-
ten, reduziert sich der Gebäudeabstand um das Mass des fehlenden Grenz-
abstandes.
4 Bei An- und Kleinbauten mit einem Näherbaurecht,  reduziert  sich deren 
Gebäudeabstand um das entsprechende Mass.
5 Vorbehalten bleibt die Befugnis zum Zusammenbau Art. 305 TBR sowie 
Art. 75 Abs. 1 und 2 BauG1).

Art.  308 Vor- und rückspringende Gebäudeteile

1 Vorspringende Gebäudeteile2) dürfen

a) max. 1.80 m über die Fassadenflucht hinausragen;
b) die Breite von 1/3 des zugehörigen Fassadenabschnitts nicht über-

schreiten.

1) BauG 721.0
2) Art. 10 BMBV 721.3
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2 Rückspringende Gebäudeteile1) dürfen

a) max. 1.80 m gegenüber der Fassadenflucht zurückversetzt sein;
b) die Breite von 1/3 des zugehörigen Fassadenabschnitts nicht über-

schreiten.

Art.  309 Privatrechtliche Abstände

1 Für Einfriedungen, Stützmauern, Böschungen sowie Düngergruben gelten 
die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch auch als 
öffentlich-rechtliche Vorschriften der Gemeinde.

Art.  310 Näherbau an der Grenze

1 Mit  schriftlicher  Zustimmung des  Nachbarn dürfen Bauten  näher  an die 
Grenze gestellt oder an die Grenze gebaut werden, sofern der vorgeschrie-
bene Gebäudeabstand gewahrt bleibt. Vorbehalten bleiben Absatz 2 sowie 
die Befugnis zum Zusammenbau an der Grenze.
2 Der Gebäudeabstand kann mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn un-
terschritten werden, sofern die feuerpolizeilichen Bestimmungen und wohn-
hygienische Bedingungen eingehalten und nachgewiesen werden können.
3 Bei fehlender nachbarlicher Zustimmung oder Anbaubefugnis an nachbarli-
che Grenzbauten ist  ein Näherbau nur mit  Ausnahmebewilligung gemäss 
Art. 26 ff. des Baugesetzes gestattet. Der privatrechtliche Minimalabstand 
(Art. 79 ff. EG ZGB2)) darf dabei nicht unterschritten werden.

Art.  311 Gebäudebreite

1 Die Gebäudebreite ist für die einzelnen Gebäudeteile je gesondert zu mes-
sen.

3.2 Besondere Bauvorschriften

Art.  312 Bauzone Bestand

1 Die Bauzone Bestand dient der Erhaltung, Erneuerung, Erweiterung und 
Ersatzbebauung der bestehenden Bauten und Anlagen.

1) Art. 11 BMBV 721.3
2) EG ZGB 211.1
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2 Die baupolizeilichen Masse richten sich nach den Dimensionen und Volu-
men der bestehenden Bauten und Anlagen.
3 In der Bauzone Bestand sind Erweiterungen des Volumens um 10% der 
bestehenden,  oberirdischen  Geschossfläche2) zulässig,  sofern  die  städte-
bauliche und architektonische Qualität erhalten bleibt.

3.3 Gestaltungsvorschriften

Art.  313 Eingliederung

1 Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass sie zusammen mit ihrer 
Umgebung eine gute Gesamtwirkung ergeben.
2 Bei  der  Beurteilung  der  guten  Gesamtwirkung  sind  insbesondere  zu 
berücksichtigen:

a) die prägenden Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und 
Landschaftsbildes;

b) die bestehende und bei Vorliegen einer entsprechenden Planung 
auch die beabsichtigte Gestaltung der benachbarten Bebauung;

c) Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen der Bauten 
und Anlagen;

d) die Fassaden- und Dachgestaltung sowie die Materialisierung und 
Farbgebung;

e) die Gestaltung der Aussenräume, insbesondere des Vorlandes und 
der Begrenzungen gegen den öffentlichen Raum;

f) die Gestaltung und Einordnung der Erschliessungsanlagen, Abstell-
plätze und Eingänge.

3 Die gute Gesamtwirkung von Bauten und Anlagen ist aufgrund der Bedeu-
tung des Standorts zu beurteilen. Die geltenden Richtplanungen sind dabei 
zu berücksichtigen.

Art.  314 Aussenräume

1 Die privaten Aussenräume - insbesondere der öffentlich erlebbaren Einfrie-
dungen, Vorgärten, Vorplätzen und Hauszugängen - sind nach den ortsübli-
chen  oder  vorherrschenden  Merkmalen  zu  gestalten,  welche  das  Orts-, 
Quartier- und Strassenbild prägen.

2) Zur Geschossfläche oberirdische (GFo) werden sämtliche Vollgeschosse sowie die 
Dach- und Attikageschosse gemäss Art. 302 TBR angerechnet.
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2 Insbesondere ist die Fläche zwischen Gebäude und öffentlichem Strassen-
raum, vorbehältlich der Zufahrten und Parkierung, zu begrünen und in quar-
tierüblicher Weise gegen den Strassenraum abzugrenzen.
3 Die Gebäude müssen so in das Gelände integriert werden, dass möglichst 
wenig Terrainveränderungen notwendig sind.

Art.  315 Umgebungsplan

1 Mit dem Baugesuch sind ein Umgebungsplan oder eine andere geeignete 
Darstellung der Aussenräume und deren wesentlichen Gestaltungselemente 
einzureichen. Der Umgebungsgestal-tungsplan muss unter Berücksichtigung 
von Art. 505 TBR unter anderem enthalten:

a) Anordnung der notwendigen Parkplätze und deren Zufahrten;
b) Terrainveränderungen, Stützmauern, Böschungen usw.;
c) die Anordnung der vorgeschriebenen Kinderspielplätze;
d) die im Reglement vorgeschriebene Bepflanzung (Art. 201 - Art. 203 

sowie Art. 505 TBR)
e) die mit der Kehrichtabfuhr zusammenhängenden Massnahmen;
f) die Anordnung der Briefkasten;
g) Antennen.
2 Die Umgebungsarbeiten sind innert 12 Monaten nach Bezug der dazuge-
hörigen Bauten abzuschliessen. Gestaltung, Bepflanzung und Einrichtungen 
haben dem Umgebungsgestaltungsplan zu entsprechen.

Art.  316 Dachgestaltung – Form und Neigung

1 Vorbehältlich  besonderer  Bauvorschriften  bleibt  die  Dachform  frei.  Das 
Ortsund Strassenbild störende Dachformen und die Verwendung glänzender 
oder sonst wie auffälliger Bedachungs-materialien sind untersagt.
2 Bei Firstdächern darf die Dachneigung max. 100% betragen.
3 Bei Mansardendächern darf die Dachneigung max. 350% betragen.

Art.  317 Dachgestaltung - Dachflächenfenster, Dacheinschnitte und 
Dachaufbauten

1 Dachflächenfenster, Dacheinschnitte und Dachaufbauten sind zulässig, so-
fern sie der Baute angepasst sind. Dachaufbauten dürfen in ihren Auswir-
kungen keine wesentlichen nachbarlichen Interessen beeinträchtigen.
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2 Dachaufbauten,  Dacheinschnitte  und  Dachflächenfenster  dürfen  zusam-
men nicht mehr als die Hälfte der Gebäudelänge des obersten Geschosses 
aufweisen.
3 In Ortsbildschutzgebieten gemäss Art. 501 TBR und Baudenkmälern ge-
mäss Art. 503 TBR darf die Gesamtlänge der Dachaufbauten 1/3 der Ge-
bäudelänge des obersten Geschosses nicht überschreiten. Dacheinschnitte 
sind bei K-Objekten nicht zulässig.
4 Dachaufbauten dürfen die zulässigen Fassaden- und Gesamthöhen nicht 
überragen.

Art.  318 Dachgestaltung - Energiegewinnung und Begrünung

1 Anlagen zur Gewinnung oder zur passiven Nutzung erneuerbarer Energie 
sind auf der ganzen Dachfläche zugelassen.
2 Vorbehältlich Absatz 1 sind nicht begehbare Flachdächer und Dächer mit 
bis zu 5° Neigung, deren Fläche 50 m2 übersteigt, zu begrünen.

Art.  319 Dachaufbauten

1 Oberhalb der Gesamthöhe für Flachdachbauten (GH), resp. Fassadenhöhe 
giebelseitig (FHgi) sind nur technisch notwendige Dachaufbauten gestattet, 
wie Kamine (Heizung und Lüftung), Oberlichter, Solaranlagen und Liftauf-
bauten. Technisch bedingte Dachaufbauten von bis zu 1.5 m Höhe bleiben 
unberücksichtigt.
2 Liftaufbauten dürfen die Oberkante Flachdach maximal wie folgt überra-
gen:

a) bei Gebäuden von 2 oder 3 Geschossen: um 1.20 m;
b) bei Gebäuden mit mehr als 3 Geschossen: um 2.50 m.
3 Innerhalb der Arbeitszone A2 sind sämtliche Dachaufbauten im obersten 
Vollgeschoss zu integrieren. Oberhalb der Gesamthöhe sind keine Dachauf-
bauten zulässig.

Art.  320 Dachausbau

1 Der Einbau von Wohn- und Arbeitsräumen im Dachraum ist zulässig:

a) bei ein- und zweigeschossigen Gebäuden über der ganzen Grund-
rissfläche;

b) bei drei- und mehrgeschossigen Gebäuden giebelseitig.
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Art.  321 Fassadengestaltung

1 Die Fassadengestaltung hat sich nach den ortsüblichen oder vorherrschen-
den Merkmalen zu richten, welche das Strassen-,  Quartier-  oder Ortsbild 
prägen.

Art.  322 Reklamen und Plakatierung

1 Reklamen sind so anzuordnen, dass sie das Strassen-, Orts- und Land-
schaftsbild, schützens- und erhaltenswerte Objekte und deren Umgebung, 
die Wohn- und Aufenthaltsqualität sowie die Verkehrs-sicherheit nicht beein-
trächtigen.

Art.  323 Gestaltungsspielraum

1 Die Baubewilligungsbehörde kann auf der Grundlage des Ergebnisses ei-
nes qualifizierten Verfahrens oder aufgrund der Beratung durch den Fach-
ausschuss gemäss Art. 404 TBR von den Vorschriften über die Bau- und 
Aussenraumgestaltung gemäss Art. 313 – Art. 321 TBR abweichen sofern 
damit eine insgesamt bessere Gesamtwirkung erzielt werden kann.

3.4 Energie und Erschliessung

Art.  324 Energie, Grundsätze

1 Bei der Erstellung von Bauten und Anlagen ist auf eine sparsame und um-
weltschonende Energieverwendung zu achten.
2 Es sind die Ziele der 2000-Watt Gesellschaft anzustreben.

Art.  325 Energie

1 Die im Bauzonenplan festgelegten Perimeter «Nahwärmeverbund mit er-
neuerbarer Energie» bezeichnen Gebiete mit Anschlusspflicht.
2 Alle Neubauten im Perimeter «Nahwärmeverbund mit erneuerbarer Ener-
gie» sind unter Vorbehalt der übergeordneten Gesetzgebung an einen Ver-
bund anzuschliessen.
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3 Bestehende  Bauten  im  Perimeter  «Nahwärmeverbund  mit  erneuerbarer 
Energie» sind vorbehältlich der übergeordneten kantonalen Gesetzgebung1) 

sowie  bei  einem Nachweis  eines  unverhältnismässig  hohen zusätzlichen 
Aufwands an einen Verbund anzuschliessen, wenn sie so umgebaut oder 
umgenutzt werden, dass die Energienutzung beeinflusst wird.
4 Gebäude gemäss Absätze 2 und 3 sind an den Nahwärmeverbund anzu-
schliessen, wenn zum Zeitpunkt der Baubewilligung sichergestellt ist, dass 
das Grundstück spätestens auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Baus 
mit Wärme erschlossen sein wird.

Art.  326 Abstellplätze für Motorfahrzeuge

1 Offene Parkplätze sind pro vier Parkfelder mit  einem geeigneten Baum, 
Pflanzhöhe mindestens 4,00 m zu bepflanzen.
2 Die  Baupolizeibehörde  kann  im  Baubewilligungsverfahren  zum  Schutze 
des Orts- und Strassenbildes sowie aus verkehrstechnischen Gründen wei-
tere Auflagen zur Lage, Gestaltung und Organisation der Parkierungsanla-
gen machen.

Art.  327 Ersatzabgabe Parkplätze

1 Bei einer ganzen oder teilweisen Befreiung von der Pflicht zur Schaffung 
einer ausreichenden Parkierungsfläche nach Art. 55 BauV2), ist eine Ersatz-
abgabe3) 4) zu entrichten.
2 Innerhalb des Wirkungsbereichs der baurechtlichen Teilgrundordnung wei-
teres  Stadtgebiet  gilt  ein  Grundbetrag  von  CHF 6'000.-.  Sind  die  durch-
schnittlichen Erstellungskosten eines Abstellplatzes im betreffenden Gebiet 
nachweisbar  erheblich  tiefer  oder  höher,  so  kann  der  Gemeinderat  den 
Grundbetrag entsprechend herabsetzen, bzw. um höchstens 50 % erhöhen. 
Er passt den Grundbetrag periodisch dem bernischen Baukostenindex an.

Art.  328 Langsamverkehr

1 Das übergeordnete Fuss- und Velowegnetz ist im "Netzplan Langsamver-
kehr" in Anhang 2 abgebildet. Unterhalt und bauliche Massnahmen richten 
sich nach der übergeordneten Gesetzgebung.

1) Art. 16 Abs. 2 KEnG 741.1
2) BauV 721.1
3) Art. 18 BauG 721.0
4) Art. 56 BauV 721.1
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2 Die Wanderwege sind in ihrem Bestand zu wahren und zu unterhalten. Er-
hebliche Eingriffe ins Wanderwegnetz bedürfen einer Baubewilligung.
3 Die  im  "Netzplan  Langsamverkehr"  ausgewiesenen  kommunalen  Fuss- 
und Velorouten sind in ihrem Bestand zu wahren, zu unterhalten und bei Be-
darf weiterzuentwickeln.
4 Die  im  "Netzplan  Langsamverkehr"  ausgewiesenen  Netzlücken  sind  zu 
schliessen. Bauliche Massnahmen zu deren Behebung und zur Ergänzung 
des  kommunalen  Langsamverkehrnetzes  sind  mit  den  betroffenen  Amts- 
und Fachstellen zu koordinieren.

4 Vorschriften zum Nutzungs- und Bauzonenplan

Art.  401 Zonen mit Planungspflicht (ZPP)

1 Die im Nutzungszonen-  und Bauzonenplan ausgeschiedenen Zonen mit 
Planungspflicht bezwecken die ganzheitliche, haushälterische und qualitativ 
anspruchsvolle wirtschaftliche und bauliche Entwicklung wichtiger unüber-
bauter, unternutzter oder umzunutzender Areale.
2 Im Rahmen der Erarbeitung der Überbauungsordnung oder der Überbau-
ung ist der sparsamen und umweltschonenden Energienutzung Rechnung 
zu tragen.
3 Soweit die Kosten für die Ausarbeitung von Überbauungsordnungen nicht 
ohnehin durch die Grundeigentümer bezahlt werden1), können sie je nach In-
teressenlage ganz oder teilweise den beteiligten Grundeigentümer auferlegt 
werden. Die Details sind in einer Planungsvereinbarung zu regeln.
4 Für die einzelnen Zonen mit Planungspflicht gelten die Bestimmungen in 
Anhang 1.

Art.  402 Unterhalt von Bauten und Baugrundstücken

1 Bauten und Baugrundstücke sind durch deren Eigentümer so zu unterhal-
ten, dass sie das Orts- und Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigen.

Art.  403 Qualifizierte Verfahren

1 Die Gemeinde fördert  die  Durchführung von qualifizierten Verfahren zur 
Qualitätssicherung nach anerkannten Regeln.

1) Art. 94 Abs. 4 BauG 721.0
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2 Sie kann insbesondere finanzielle Beiträge leisten sowie organisatorische 
und personelle Hilfe anbieten.

Art.  404 Fachausschuss

1 Ein aus mindestens vier und höchstens sieben unabhängigen Fachleuten 
zusammengesetzter Ausschuss berät die Planungs- und Baubewilligungsbe-
hörde nach den Vorgaben des Gemeinderats  bei  der  Beurteilung ausge-
wählter Bauvorhaben in gestalterischen und anderen fachtechnischen Fra-
gen.

5 Vorschriften zum Schutzplan

5.1 Ortsbildpflege

Art.  501 Ortsbildschutzgebiete

1 Ortsbildschutzgebiete sind Schutzgebiete gemäss Art. 86 Baugesetz.
2 Sie bezwecken den Schutz der aus denkmalpflegerischer Sicht wertvollen 
Ortsteile.
3 Bauliche Massnahmen sind bezüglich Stellung, Volumen und Gestaltung 
(Fassaden,  Dach,  Aussenräume,  Materialisierung)  besonders  sorgfältig  in 
das Ortsbild einzufügen.
4 Betreffen Bauvorhaben schützenswerte Baudenkmäler oder erhaltenswerte 
Baudenkmäler,  die in einem Ortsbildschutzgebiet  liegen, ist die kantonale 
Fachstelle in jedem Fall einzubeziehen.

Art.  502 Strukturerhaltungsgebiete

1 Die Strukturerhaltungsgebiete bezwecken die Erhaltung, Erneuerung und 
Entwicklung der typischen, strukturbildenden Merkmale, welche die einzel-
nen  Gebiete  prägen.  Bei  diesen  nach  einem  Gesamtentwurf  gestalteten 
Wohnquartieren sind die qualitätsvollen Siedlungsstrukturen zu berücksichti-
gen.
2 In den einzelnen Gebieten gelten die folgenden Zielsetzungen und sind die 
folgenden prägenden Merkmale zu beachten:
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Abk. Bezeichnung Ziel Prägende Merkmale

S1 Gerberweg Erhaltung der kleinteiligen Baustruktur mit cha-
rakteristischen Vor-, Zier- und Nutzgärten.

1- bis 2-geschossige 
Ein- und Doppel-einfa-
milienhäuser sowie 
Vierfamilien-häuser. 
Satteldächer; Nutz- 
und Ziergärten

S2 Flur-/Martiweg Erhaltung der Reiheneinfamilien-haussiedlung 
mit grosszügigem, strukturiertem Siedlungsgrün-
raum

2-geschossige Reihen-
einfamilienhäuser in 
3er- und 4er-Gruppen; 
strukturierter Sied-
lungsinnenraum mit 
Nutz- und Ziergärten

Art.  503 Baudenkmäler

1 Das von der zuständigen Fachstelle des Kantons erstellte und in Kraft ge-
setzte  Bauinventar  bezeichnet  die  schützenswerten  und  erhaltenswerten 
Baudenkmäler. Sie sind im Schutzplan hinweisend dargestellt.

Art.  504 Archäologische Schutzgebiete

1 Die archäologischen Schutzgebiete bezwecken die Erhaltung oder die wis-
senschaftliche Untersuchung und Dokumentation der archäologischen Stät-
ten, Fundstellen und Ruinen.
2 Bei der Planung von Bauvorhaben, spätestens jedoch im Baubewilligungs-
verfahren, ist der archäologische Dienst des Kantons Bern einzubeziehen.

5.2 Natur und Umwelt

Art.  505 Ökologie

1 Im Interesse des ökologischen Ausgleichs, der Erhaltung und Schaffung 
von natürlichen Lebensgrundlagen und der Erhaltung eines guten Mikrokli-
mas innerhalb des Baugebietes sind folgende Grundsätze aufzuzeigen:

a) Verwendung mehrheitlich einheimischer, standortangepasster Bäu-
me, Sträucher und Stauden.

b) Ökologische Vielfalt der Bepflanzung.
c) Ersatz für gefällte oder abgehende geschützte Bäume und Baumrei-

hen nach Art. 506 TBR.
d) Baumbepflanzungen bei Neubauten gemäss Art. 201 Abs. 3, Art. 202 

Abs. 3 sowie Art. 203 Abs. 8 TBR.
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e) Dachbegrünung gemäss Art. 318 Abs. 2 TBR.
2 Gebietsfremde, invasive Pflanzen (Neophyten), die die Gesundheit gefähr-
den oder die biologische Vielfalt bedrohen können, dürfen nicht freigesetzt 
werden. Bereits bestehende Vorkommen sind aus den betroffenen Gebieten 
zu entfernen oder so zu unterhalten, dass sie sich nicht weiter ausbreiten.
3 Die  Baubewilligungsbehörde  kann  gleichwertige  andere  ökologische 
Ersatzmassnahmen bewilligen.

Art.  506 Geschützte Bäume und Baumreihen

1 Die im Schutzplan bezeichneten Bäume und Baumreihen sind geschützt.
2 In den im Bauzonenplan festgelegten Bauzonen 0 sind zusätzlich Laub- 
und Nadelbäume mit einem Stammumfang ab 80 cm, gemessen einen Me-
ter über dem massgebenden Terrain, geschützt.
3 Absatz 2 gilt auch für Ersatzbäume, welche für entfernte geschützte Bäu-
me gepflanzt wurden und noch einen geringeren Stammumfang als in Ab-
satz 2 festgelegt, aufweisen.
4 Geschützte Bäume dürfen nicht gefällt oder anderweitig beeinträchtigt wer-
den. Mit Zustimmung des Gemeinderates können Fällungen bewilligt wer-
den, wenn das öffentliche Interesse dagegen nicht überwiegt oder wenn die 
Hochstammbäume für Mensch, Tier und Eigentum eine Gefährdung darstel-
len.1)

5 Geschützte Bäume sind grundsätzlich zu ersetzen.

Art.  507 Gewässerraum

1 Der Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum) gewährleistet die folgen-
den Funktionen:

a) die natürliche Funktion der Gewässer;
b) Schutz vor Hochwasser;
c) Gewässernutzung.
2 Der Gewässerraum ist im Schutzplan als flächige Überlagerung festgelegt 
(Korridor).

1) vgl. Art. 9a BauG 721.0
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3 Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die standortgebunden sind und 
die im öffentlichen Interesse liegen. Alle anderen – bewilligungspflichtigen 
und bewilligungsfreien – Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen 
sind untersagt. In dicht überbauten Gebieten können Ausnahmen für zonen-
konforme Bauten und Anlagen bewilligt werden, soweit keine überwiegen-
den Interessen entgegenstehen.
4 Innerhalb des Gewässerraums ist die natürliche Ufervegetation zu erhal-
ten. Zulässig ist nur eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
oder eine naturnahe Grünraumgestaltung.
5 Die Abschnitte der Uferbereiche, welche als dicht überbaut gelten1), sind im 
Schutzplan festgelegt.
6 Wo kein Gewässerraum ausgeschieden ist, gilt Art. 39 WBV2).

Art.  508 Bauen im Gefahrengebiet

1 Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten gilt Art. 6 Baugesetz3).
2 Es wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen.
3 Bei Baugesuchen in Gebieten mit  erheblicher oder mittlerer Gefährdung 
oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe zieht die Baubewilligungsbehörde 
die kantonale Fachstelle bei.
4 Im Gefahrengebiet mit geringer Gefährdung wird der Baugesuchsteller im 
Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

5.3 Störfallvorsorge

Art.  509 Störfallvorsorge

1 Aufgrund der potenziellen Gefährdung durch Störfälle sind innerhalb des in 
Anhang 3 abgebildeten Konsultationsbereichs bei Neu- und Erweiterungs-
bauten mit empfindlichen Einrichtungen im Baubewilligungsverfahren Abklä-
rungen bezüglich Störfallgefährdung zu tätigen und allenfalls Massnahmen 
vorzusehen.

1) Im Sinne von Art. 41a Abs. 4 und Art. 41b Abs. 3 GSchV 814.201
2) WBV 751.111.1
3) BauG 721.0
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6 Verfahrens-, Straf- und Schlussbestimmungen

Art.  601 Baubewilligungsverfahren

1 Mit der Baueingabe sind alle Unterlagen einzureichen, die eine vollständige 
Beurteilung des Projektes und der Gesamtwirkung erlauben.
2 Bei von Neu-, An- und Umbauten mit Relevanz für das Landschafts-, Stadt-
oder Strassenbild ist  eine Darstellung der Nachbarbauten,  z.B. in Situati-
ons-, Erdgeschoss- und Fassadenplänen, Modellen, 3D-Darstellungen oder 
Fotomontagen, einzureichen.
3 Zur Überprüfung von Baugesuchen kann auf Kosten des Gesuchstellers 
der Fachausschuss beigezogen werden. Der Gesuchsteller wird vorgängig 
über diese Massnahme orientiert.

Art.  602 Widerhandlungen

1 Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Reglement, gegen die üb-
rigen Gemeindebau-vorschriften und die gestützt darauf erlassenen Einzel-
verfügungen, werden nach den Strafbestim-mungen des Baugesetzes ge-
ahndet.

Art.  603 Inkrafttreten

1 Die baurechtliche  Teilgrundordnung  "weiteres  Stadtgebiet" mit  folgenden 
Bestandteilen tritt am Tag nach der Publikation der rechtskräftigen Genehmi-
gung in Kraft.

a) Teilbaureglement "weiteres Stadtgebiet" inkl. Anhänge 1 bis 5
b) Nutzungszonenplan "weiteres Stadtgebiet"
c) Bauzonenplan "weiteres Stadtgebiet"
d) Schutzplan "weiteres Stadtgebiet"

Art.  604 Aufzuhebendes Recht

1 Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Teilgrundordnung "weiteres Stadt-
gebiet" werden die Pläne, Reglemente und Vorschriften gemäss Anhang 5 
aufgehoben.  Vorbehalten  bleiben  die  in  den  Teilzonenplänen  "weiteres 
Stadtgebiet" von der Genehmigung ausgenommenen Gebiete.
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Genehmigungsvermerke 

Öffentliche Mitwirkung vom 22. 03.2019 bis 10.05.2019 

Kantonale Vorprüfung vom 16. März 2020  

Abschliessende kantonale Vorprüfung vom 4. August 2021  

Publikation im Amtsblatt Kanton Bern am 25. August 2021 

Publikationen im Nidauer Anzeiger am 26. August und 2. September 2021 

Öffentliche Auflage vom 26.08.2021 bis 27.09.2021 

- Einspracheverhandlungen am 22.10.2021  

- Erledigte Einsprachen  1 
...................... 

 

- Unerledigte Einsprachen  keine  

- Rechtsverwahrungen  keine  

Beschlossen durch den Gemeinderat am .................................................... 

Beschlossen durch den Stadtrat  
unter Vorbehalt des fakultativen Referendums 

am .................................................... 

Namens des Stadtrates Nidau 

Der Stadtratspräsident: 

 

 

.......................................................... 

Markus Baumann 

 

Der Stadtschreiber: 

 

 

.......................................................... 

Stephan Ochsenbein 

Bescheinigung: 
Das fakultative Referendum ist ........... worden.  
 
Nidau, ......................................................... 

Der Stadtschreiber:  
 
 
.............................................................. 
Stephan Ochsenbein 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:  
Nidau, ......................................................... 

 
Der Stadtschreiber: 
 
 
.............................................................. 
Stephan Ochsenbein 

Genehmigt durch das Amt für  
Gemeinden und Raumordnung  

 
am ..................................................... 
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Anhänge

Anhang 1: Grundsätze zu Art. 401 TBR, Zonen mit Planungspflicht (ZPP)

Anhang 2: Netzplan Langsamverkehr

Anhang 3: Konsultationsbereich  «Störfallvorsorge»  und  «empfindliche 
Einrichtungen»

Anhang 4: Rechtskräftige besondere baurechtliche Grundordnungen in-
nerhalb  Perimeter  der  Teilgrundordnung  «weiteres  Stadtge-
biet»

Anhang 5: Aufzuhebendes Recht gemäss Art. 604 TBR

Anhang 6: Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal
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Anhang 1 zum Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet 
 

Grundsätze zu Art. 401 TBR, Zonen mit Planungspflicht (ZPP) 

 
 
ZPP Gotthelfstrasse  

Planungszweck - Realisierung einer qualitativ hochwertigen, dichten Wohnüberbauung mit 
zusätzlichen gemeinschaftlichen Mischnutzungen auf Niveau Stadt. 

- Bereitstellen von verschiedenen Wohnungsgrössen und –typen unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Wohnformen (z. B. altersgerechtes 
Wohnen, Generationenwohnen, Wohnen mit Dienstleistungen etc.). 

- Durchführen eines qualitätssichernden Verfahrens. 
- Sicherstellen einer nachhaltigen Energienutzung sowie einer unterirdischen 

Parkierung.   

Art der Nutzung / ES - Es gelten die Bestimmungen der Mischzone B 

Mass der Nutzung - GFo1: min. 7'000 m2, max. 8'500 m2  
- Gesamthöhe: max. 30 m 
- Die Erstellung von Attikageschossen ist nicht zulässig.  

Gestaltungs- 
grundsätze 

- Für Neubauten ist ein qualifiziertes Verfahren nach anerkannten Regeln 
durchzuführen. 

- Berücksichtigung der erhaltenswerten Baute (Gotthelfstrasse 2/4/6) und 
des Ortsbildschutzperimeters. 

- Realisierung von gemeinschaftlichen Grün- und Freiräumen mit einer 
zweckmässigen Begrünung und Bepflanzung.  

- In den ersten Vollgeschossen sind nach Möglichkeit gemeinschaftliche 
und/oder publikumsorientierte Nutzungen anzuordnen (z. B. 
Gemeinschaftsräume, Gastronomie, etc.) 

Erschliessungs-
grundsätze 

- Errichtung einer gemeinschaftlichen, unterirdischen Parkierung. 
- Die Zufahrt zur unterirdischen Parkierung hat ab Gotthelfstrasse zu 

erfolgen.  
- Die Errichtung von gut in die Überbauung und Aussenraumgestaltung 

integrierten, oberirdischen Kurzzeit- und Besucherparkplätzen im Bereich 
der Gotthelfstrasse ist zulässig. 

Energie - Neubauten sind an den «Nahwärmeverbund mit erneuerbarer Energie» 
anzuschliessen. Art. 326 und 327 TBR gelten bestimmungsgemäss. 

 
  

                                                
1  Zur oberirdischen Geschossfläche (GFo) werden sämtliche Vollgeschosse sowie die Dach- und Attikageschosse gemäss  

Art. 302 TBR angerechnet.  
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ZPP Vorstadt Süd 
Planungszweck - Realisierung einer qualitativ hochwertigen, dichten Überbauung mit 

gemischten Nutzungen unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung des 
Baubestands. 

- Berücksichtigung der angrenzenden historischen Altstadt-Bebauung sowie 
des neu zu gestaltenden Umfelds rund um den Bahnhof Nidau und den 
Bibliotheksplatz.  

- Sicherstellung einer zweckmässigen Erschliessung, insbesondere von 
Sektor A, unter Berücksichtigung der neuen Knotenlösung Hauptstrasse - 
Aalmattenweg.  

- Sicherstellen eines qualitätssichernden Verfahrens. 

Art der Nutzung / ES - Es gelten die Bestimmungen der Mischzone B 

Mass der Nutzung Allgemein 
- Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der Bauzone 3. 
- Anzahl Geschosse: max. 3 Vollgeschosse. Unter Vorbehalt des Nachweises 

der Verträglichkeit im Rahmen eines qualifizierten Verfahrens sind 
maximal 4 Vollgeschosse zulässig.  

- wenn die Sektoren A und B gleichzeitig realisiert werden, gilt eine 
zulässige GFo von max. 9'000 m2.  

- Gesamthöhe: Unter Vorbehalt des Nachweises der Verträglichkeit eines 
vierten Vollgeschosses im Rahmen eines qualifizierten Verfahrens gelten 
die Höhen der Bauzone 4. 

Sektor A 
- GFo:  min. 4’200 m2 max. 5'400 m2 
Sektor B 
- GFo:  min. 2’400 m2 max. 3'100 m2 

Gestaltungs- 
grundsätze 

- Neu-, Ersatz- und Umbauten haben sich sorgfältig in das historische 
Umfeld einzufügen.  

- Die bestehenden schützens- und erhaltenswerten Bauten sind zu erhalten 
und im Zuge der Erarbeitung der UeO optimal in die neue Überbauung zu 
integrieren. 

- Berücksichtigung der neu geplanten städtebaulichen Situation rund um 
den Bahnhof Nidau. 

- Neubauten entlang der Hauptstrasse haben sich an den bestehenden 
Gebäudefluchten zu orientieren.  

- Die Aussenräume entlang der Hauptstrasse sind als publikumsoffene 
Aufenthaltsflächen und Grünräume auszugestalten und mit dem 
Strassenraum abzustimmen.  

Erschliessungs-
grundsätze 

- Berücksichtigung der neuen Knotenlösung Hauptstrasse – Aalmattenweg. 
- Errichtung einer zweckmässigen Detailerschliessung von Sektor A über den 

Balainenweg oder direkt ab Knoten Hauptstrasse – Aalmattenweg. Hierbei 
ist auch die Erschliessung der Parzelle GB Nr. 111 sicherzustellen.  

- Aufhebung des bestehenden Bahnübergangs zu Parzelle GB Nr. 258. 
- Neue Abstellplätze für Motorfahrzeuge sind so weit möglich unterirdisch 

oder aber gebäudeintern anzuordnen.  

Energie - Neubauten sind an den «Nahwärmeverbund mit erneuerbarer Energie» 
anzuschliessen. Art. 326 und 327 TBR gelten bestimmungsgemäss. 

Besonderes - Altlasten: Berücksichtigung des belasteten Standorts auf Parzelle  
GB Nr. 260 im weiteren Planungsverfahren.  
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Anhang 2 zum Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet 

Netzplan Langsamverkehr (kommunaler Richtplan) 
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Anhang 4 zum Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet 

Rechtskräftige besondere baurechtliche Grundordnungen innerhalb 
Perimeter der Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» 

 
Titel genehmigt  Änderungen 

Überbauungsordnung «Aalmatten» 27.11.2012  

Alexander-Funkweg Detailerschliessungsplan 07.07.1983  

Alignementsplan Strandweg  07.07.1977  

ASM-Geleisen Alignementsplan 08.01.1932 20.12.2000 

Strassenalignementsplan  28.10.1928 07.06.2010, 20.03.2012 

Weidteile Überbauungsordnung 14.03.1972 08.09.1987; 24.12.2009 
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Anhang 5 zum Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet 

Aufzuhebendes Recht gemäss Art. 604 TBR 

 
Soweit Inhalte der nachfolgend aufgeführten Pläne, Reglemente und Vorschriften nicht ausdrücklich 
von Aufhebungen oder Änderungen betroffen sind, bleiben sie weiter bestehen. Spätere 
Änderungen ihrer Inhalte bleiben vorbehalten. 
 

Titel Anpassung der Vorschriften Bemerkungen 

Zonenplan vom 29. Oktober 1980 

 

Im Perimeter der baurechtlichen 
Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» aufgehoben. 
Vorbehalten bleiben die in den 
Teilzonenplänen «weiteres 
Stadtgebiet» von der 
Genehmigung ausgenommenen 
Gebiete. 

Baureglement vom 20. Mai 1979 Im Perimeter der baurechtlichen 
Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» aufgehoben. 
Vorbehalten bleiben die in den 
Teilzonenplänen «weiteres 
Stadtgebiet» von der 
Genehmigung ausgenommenen 
Gebiete. 

 

Überbauungsordnungen   

Aarbergstrasse Bebauungs-  
und Baulinienplan mit SBV vom 
17.09.1964 

wird mit Vorbehalt von Baulinien 
aufgehoben. 

 

Burgerbeunden-Süd; Sektorieller 
Gestaltungsplan mit SBV vom 
13.12.1984 

wird mit Vorbehalt von Baulinien 
aufgehoben.  

(Untersektor 4) 

Burgerbeunden-Süd; Sektorieller 
Gestaltungsplan mit SBV vom 
19.04.1984 

wird mit Vorbehalt von Baulinien 
aufgehoben.  

(Untersektor 1) 

Burgerbeunden-Süd; 
Gestaltungsplan mit SBV vom 
28.12.1982 

wird mit Vorbehalt von Baulinien 
aufgehoben.  

(Untersektor 3) 

Burgerbeunden-Süd; 
Überbauungs- und Gestaltungsplan 
mit SBV vom 27.05.1981 (inkl. 
Änderung vom 29.10.1981) 

wird mit Vorbehalt von Baulinien 
aufgehoben.  

 

Burgerbeunden;  
Baulinien- und Zonenplan mit SBV 
vom 26.04.1968 (inkl. Änderungen 
vom 09.01.1996, 25.02.2000 und 
30.09.2009) 

wird mit Vorbehalt von Baulinien 
aufgehoben.  

 

Längmatt Alignementsplan / UeO  
vom 08.01.1932 (inkl. Änderungen 
vom 25.03.1949, 20.05.1986, 
06.08.1997 und 15.01.2007) 

wird mit Vorbehalt von Baulinien 
aufgehoben. 
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Anhang 6 zum Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet 

Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 
 
 

Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 
 

   
Allgemein Art. 1 

1 Der Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» ist eine Überbauungsordnung 
nach Art. 88 BauG. Er bezweckt die Erhaltung und Entwicklung des möglichst 
unbebauten, naturnahen und zusammenhängenden, öffentlich zugänglichen 
Uferbereichs mit Uferwegen des Nidau-Büren-Kanals. 

2 Soweit die Bestimmungen des Uferschutzplans Nidau-Büren-Kanal nicht 
vorgehen, gelten die Vorschriften des Teilbaureglements der Teilgrund-
ordnung «weiteres Stadtgebiet» zum Nutzungszonenplan (Art. 201 ff TBR), 
Bauzonenplan (Art. 301 ff TBR) und Schutzplan (Art. 501 ff TBR). 
Insbesondere für die ZöN «Schule Balainen» gelten die Bestimmungen in Art. 
204 TBR.  

3 Er regelt im Besonderen die in seinem Wirkungsbereich ausgeschiedenen 
überbauten Gebiete a und b und die Uferschutzzonen sowie die zugelassenen 
Nutzungen und weitergehenden Schutzinhalte.  

4 Die befestigten – nicht sickerfähigen – Flächen sind möglichst gering zu 
halten.  

5 Für die Bepflanzung sind auf der Grundlage des Berichts «Ökologischer 
Zustand und Konzept» des Landschaftswerks Biel vom 1. 6. 2017 aus-
schliesslich standortangepasste Arten zu verwenden. 

 

   
Überbautes Gebiet a Art. 2 

1 Zusätzlich zu den bewilligungsfreien Bauten und Anlagen sind gestattet:  
a) Die Einrichtung von befestigten Plätzen für Hauszugänge und Zufahrten.  

b) Maximal 20% der Fläche für Autoabstellplätze mit wasserdurchlässigen 
Belägen (z. B. Mergel, Schotterrasen, Rasengittersteine).   

 

   
Überbautes Gebiet b Art. 3 

1 Innerhalb dieses Gebietes gelten die Bestimmungen gemäss Bau- und 
Nutzungszonen- sowie Schutzplan der baurechtlichen Teilgrundordnung 
«weiteres Stadtgebiet». 
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Uferschutzzone Art. 4  
 1 In der Uferschutzzone dürfen Bauten und Anlagen nur errichtet werden, 

wenn sie standortgebunden sind, im öffentlichen Interesse liegen und die 
Uferlandschaft und Uferbestockung nicht beeinträchtigen.  

2 Vorbehalten bleiben Erstellung und Unterhalt von Infrastrukturen nach 
Artikel 5 bis 7, Zugangsanlagen für Bootsanbindeplätze sowie Bauten und 
Anlagen in Zusammenhang mit Brückeninfrastrukturen. Sie haben sich 
bezüglich Dimension und Gestaltung sorgfältig in die Uferlandschaft und die 
Uferbestockung einzugliedern. 

3 Die bestehende Ufervegetation und -bestockung ist geschützt.  

 

   
Uferweg bestehend Art. 5 

1 Die bestehenden Uferwege sind in ihrem Ausbaustandard zu erhalten. 

 

   
Anlegestelle Kurs-

schifffahrt, Rastplatz, 

Badeeinstieg 

Art. 6 

1 An den im Uferschutzplan bezeichneten Stellen sind eine Anlagestelle für die 
Kursschifffahrt, respektive ein Rastplatz sowie Badeeinstiege sicherzustellen. 

 

   
Optionsfläche 

Brückenschlag 

Art. 7 

1 Die im Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal generell eingezeichnete 
Optionsfläche Brückenschlag dient als Bereich für eine zukünftige Fuss- und 
Veloverbindung zwischen Nidau und Ipsach. Der Anschluss nördlich des 
Kanals an den Uferweg des «Uferschutzplan See» ist sicherzustellen. Der 
Anschluss südlich des Kanals ist mit der Gemeinde Ipsach zu koordinieren.  

 

   
Inkrafttreten Art. 8 

1 Der Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» tritt am Tag nach der Publikation 
der Genehmigung in Kraft.  

2 Mit Inkrafttreten des Uferschutzplans «Nidau-Büren-Kanal» wird die Seeufer 
Uferschutzplanung vom 7.10.1988 inkl. der Änderung vom 19.05.2011 im 
Bereich des Perimeters des Uferschutzplans «Nidau-Büren-Kanal» 
aufgehoben. 
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1. Planungsgegenstand 

1.1 Ausgangslage 

Die baurechtliche Grundordnung der Stadt Nidau besteht aktuell aus dem 
Baureglement sowie dem Zonenplan. Die letzte gesamtheitliche Revision der 
Ortsplanung wurde von der Einwohnergemeinde am 11. September 1979 
beschlossen und am 29. Oktober 1980 durch die Baudirektion des Kantons 
Bern genehmigt. Seit der letzten Gesamtrevision vor mittlerweile fast 40 Jah-
ren wurden bloss einzelne Änderungen und Ergänzungen an der baurechtli-
chen Grundordnung vorgenommen (beispielsweise Umzonungen, Anpassung 
einzelner Artikel etc.).  

1.2 Anlass 

Die Stadt Nidau hat 2011 entschieden, ihre Ortsplanung gesamthaft zu 
überarbeiten und an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Folgende 
Gründe haben zu dieser Entscheidung geführt:  

• Gemäss übergeordneter Gesetzgebung ist die Ortsplanung grundsätzlich 
nach rund 15 Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

• Die Ortsplanung ist mittlerweile fast 40 Jahre alt. In dieser Zeit haben 
sich die Verhältnisse geändert, es war eine rege Bauaktivität zu verzeich-
nen. 

• Die Ortsplanung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und 
den übergeordneten Rahmenbedingungen. So wurden beispielsweise in 
den letzten Jahren das eidgenössische Raumplanungsgesetz, die eidge-
nössische Gewässerschutzgesetzgebung, die bernische Baugesetzge-
bung revidiert sowie der revidierte kantonale Richtplan in Kraft gesetzt.  

1.3 Vorgehen und Planungsgebiet 

Angesichts der Dimension und Komplexität der verschiedenen kommunalen 
und grenzüberschreitenden Schlüsselprojekte hat die Planungsbehörde ent-
schieden, die baurechtliche Grundordnung nicht als Gesamtes, sondern 
schrittweise und aufgeteilt auf mehrere Teilräume zu revidieren. Die Vorteile 
dieses Vorgehens liegen mit Blick auf die verfügbaren Ressourcen, die un-
terschiedlichen politischen Prioritäten und die projektbezogenen Ziele und 
Projektstände in den einzelnen Teilräumen in erster Linie in der zeitlichen 
Staffelung. Zusätzlich bietet sich damit auch die Möglichkeit zur spezifischen 
politischen Behandlung. 

  

Baurechtliche  
Grundordnung 

Startschuss  
OP-Revision 

Aufteilung  
in Teilräume 
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1.3.1 Teilräume 

Das gesamte Gemeindegebiet der Stadt Nidau wurde daher in vier Teilräume 
mit je einer eigenen baurechtlichen Teilgrundordnung unterteilt (vgl. Abb. 1).  

• Teilgrundordnung «Altstadt»  
• Teilgrundordnung «Guido Müller Platz West»  
• Teilgrundordnung «AGGLOlac» und Uferschutzplan «See»  
• Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» sowie  

Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» (vorliegend) 

1.3.2 Planungsgebiet 

Mit der vorliegenden Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» wird zukünftig 
die Nutzungsplanung auf dem Gemeindegebiet geregelt, das nicht den Teil-
grundordnungen Altstadt, Guido Müller Platz West und AGGLOlac zugeordnet 
ist. Der genaue Perimeter der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» sowie dem Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal ist der folgenden 
Abbildung zu entnehmen (rote Umrandung). 

 
Abb. 1 Übersichtsplan Stadt Nidau: Teilgrundordnungen und Perimeter der ursprüng-

lich geplanten A5-Umfahrung («Westast»; Ausführungsprojekt abgeschrieben).  

  

Vier baurechtliche Teil-
grundordnungen 

„Weiteres Stadtgebiet“ 

Perimeter ehemaliges 
Ausführungsprojekt 
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1.3.3 Stand der Planung 

Seit 2012 läuft die Gesamtrevision der Ortsplanung der Stadt Nidau. Auf-
grund der Aufteilung in verschiedene Gebietsplanungen mit vier baurechtli-
chen Teilgrundordnungen wird für die einzelnen Teilgrundordnungen ein ei-
genes Planerlassverfahren durchgeführt. Die unterschiedlichen Planungs-
fortschritte sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen: 

Baurechtliche Teilgrundordnung Stand des Verfahrens (Herbst 2021) 
Agglolac Stadtrat vom 18. März 2021 

SR-Beschluss TGO AGGLOlac abgelehnt. 
Altstadt genehmigt durch AGR am 16.10.2020 
Guido-Müller-Platz West genehmigt durch AGR am 19.01.2019 
weiteres Stadtgebiet Beschlussfassung GR und SR (Nov. 2021) 

1.4 Planungsorganisation 

Planungsbehörde ist der Gemeinderat der Stadt Nidau. Als vorberatendes 
Gremium des Gemeinderats wirkt der Planungsausschuss. Zwischen- und 
Schlussergebnisse werden jeweils vor den gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
fahrensschritten (Mitwirkung, Vorprüfung, Auflage, Beschluss und Genehmi-
gung) dem Planungsausschuss sowie dem Gemeinderat zum Beschluss un-
terbreitet. 

Für die Gesamtrevision der Ortsplanung gilt folgende Planungsorganisation: 

 
Abb. 2 Aufgaben und Zuständigkeiten  

Unterschiedlicher  
Planungsstand 

Planungsorgane  
Stadt Nidau 

Organisation 
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Für die Gesamtrevision der Ortsplanung und der Durchführung der dazuge-
hörigen Planerlassverfahren wurde eine Projektgruppe gebildet. Diese wirkte 
im Sinne einer Projektgruppe und verabschiedet seine Entscheidungen zu-
handen des Planungsausschusses. 

• Stadtpräsidentin  - Sandra Hess (Vorsitz) 
• Stadtverwalter - Stephan Ochsenbein 
• Stadtplaner - Rudolf Zoss (bis Mitte 2020) 
• Bau und Planung - Anna Steuri, Bereichsleiterin (ab Mitte 2019) 
• Beauftragte Planer  - Philipp Hubacher, BHP Raumplan AG  
  - Bernhard Leder, BHP Raumplan AG 
• Juristische Begleitung - Carlo Fahrländer, kanzlei konstruktiv 

 - Michael Pflüger, kanzlei konstruktiv 
• Situativer Beizug - Rolf Hähnle, städtebauliche Begleitplanung 

   A5-Westast 
 - Ulrich Trippel, Abteilungsleiter Infrastruktur 
   (bis November 2018) 

Der Planungsausschuss wirkt als Steuergruppe, berät die ausgearbeiteten 
Planungsinstrumente vor und verabschiedet diese jeweils zuhanden des Ge-
meinderates. Im Planungsausschuss sind folgende Mitglieder vertreten:  

• Sandra Hess Stadtpräsidentin, Vorsitz 
• Martin Fuhrer Gemeinderat, Finanzen 
• Philippe Messerli Gemeinderat, Tiefbau und Umwelt 
• Stephan Ochsenbein Stadtverwalter 
• Rudolf Zoss Stadtplaner (bis Mitte 2020) 
• Carlo Fahrländer kanzlei konstruktiv; juristische Begleitung 
• Ulrich Trippel Abteilungsleiter Infrastruktur;  

 partieller Einbezug (bis November 2018) 
• Anna Steuri Bereichsleiterin Bau und Planung  

 (ab Mitte 2019) 

Die beauftragten Planer (Ortsplanerbüro, Verkehrsplaner) nahmen projekt-
spezifisch an den Sitzungen des Planungsausschusses teil.  

Gemäss Artikel 55 der Stadtordnung von Nidau vom 24. November 2002 (in 
Kraft seit 1. Januar 2003) beschliesst der Stadtrat unter Vorbehalt des fa-
kultativen Referendums (Art. 35) über die baurechtliche Grundordnung.  

1.5 Ablauf 

Die baurechtliche Teilgrundordnung für das weitere Stadtgebiet durchläuft 
ein ordentliches Planerlassverfahren nach Artikel 58 ff. des kantonalen Bau-
gesetzes. Seit 2016 wurden die dazugehörigen Planungsinstrumente erar-
beitet. Das vorliegende Dossier wurde in einem iterativen Prozess mehrfach 
intensiv in den Projektorganen beraten und aufgrund der Rückmeldungen 
überarbeitet.   

Der Gemeinderat Nidau hat die vorliegende baurechtliche Teilgrundordnung 
«weiteres Stadtgebiet» an seiner Sitzung vom 5. März 2019 zuhanden der öf-
fentlichen Mitwirkung verabschiedet. Die öffentliche Mitwirkung fand vom 

Projektgruppe 

Planungsausschuss 

Stadtrat 

Erarbeitung der Pla-
nungsinstrumente 

Einbezug  
Bevölkerung 
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22. März 2019 bis zum 10. Mai 2019 statt. Die politischen Parteien konn-
ten bis zum 31. Mai 2019 ihre Anregungen und Anmerkungen oder aber Ein-
wendungen bei der Stadtverwaltung einreichen. Für detailliertere Informatio-
nen zur Mitwirkung wird auf Kapitel 8.2 sowie den Mitwirkungsbericht als 
Beilage 2 des vorliegenden Berichts verwiesen.  

Mit dem Vorprüfungsbericht vom 16. März 2020 hat das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (AGR) zum Planungsdossier Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» Stellung genommen. Die Vorprüfung ist grundsätzlich positiv 
ausgefallen. Der Vorprüfungsbericht nennt einzelne materielle und formelle 
Genehmigungsvorbehalte sowie Empfehlungen und Hinweise (vgl. Kap. 8.3). 
Die bereinigte TGO «weiteres Stadtgebiet» wurde dem Kanton im Mai 2021 
zu einer abschliessenden Vorprüfung eingereicht. Mit Vorprüfungsbericht 
vom 4. August 2021 nahm das AGR abschliessend Stellung zur vorliegenden 
Planung.  

Mit Publikationen im Nidauer Anzeiger sowie im Amtsblatt wurde im Herbst 
2021 die öffentliche Auflage bekanntgegeben. Während der 30-tägigen Auf-
lagefrist vom 26. August 2021 bis 27. September 2021 ging bei der Stadt-
verwaltung eine Einsprache ein. Nach Einspracheverhandlung und Bereini-
gung wird die TGO „weiteres Stadtgebiet“ im November 2021 dem Ge-
meinde- sowie Stadtrat zum Beschluss vorgelegt. Nach Ablauf der Referen-
dumsfrist gegen den Stadtratsbeschluss (fakultatives Referendum) soll die 
Planung Ende 2021/Anfang 2022 dem Kanton zur Genehmigung einge-
reicht werden.  

Für das weitere Verfahren ist folgender Ablauf vorgesehen. Detailliertere In-
formationen zum Planerlassverfahren finden sich in Kapitel 8. Aufgrund der 
Dimension und Komplexität, dem Einbezug der Bevölkerung und den politi-
schen Abhängigkeiten sowie dem Koordinationsbedarf mit dem Kanton sind 
die Zeitangaben im folgenden Ablaufschema als grobe Richtwerte zu verste-
hen. 

 2021 2022 

 Planerlassverfahren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Kantonale Vorprüfung                   

 - Bereinigung Stadt                   

 - abschliessende Vorprüfung                   

 - Bereinigung                   

Öffentliche Auflage inkl. Auswertung                   

 - Einspracheverhandlungen                   

 - Bereinigung                   

- öffentliche Auflage der Änderung                    

Beschlussfassung                    

- Gemeinderat                   

 - Stadtrat                   

- Frist fakultatives Referendum                   

Genehmigung Kanton                   

  

Kantonale Vorprüfung 

Öffentliche Auflage 
und Beschluss 

Weitere  
Verfahrensschritte 
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2. Übergeordnete Rahmenbedingungen 

2.1 Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

Allgemein 

Die Stadt Nidau ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS) als Ortsbild von nationaler Bedeutung aufgeführt. Durch die 
Aufnahme eines Objektes im Bundesinventar wird dargetan, dass es in be-
sonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung verdient (Artikel 6 NHG). Ein 
Abweichen darf nur in Erwägung gezogen werden, wenn gleich- oder höher-
wertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen. 

Die Stadt Nidau wird im ISOS als ehemaliges Landstädtchen und Berner 
Landvogteisitz am unteren Ende des Bielersees gewürdigt. Charakteristi-
sches Merkmal ist das mächtige Schloss und die Altstadt mit selten langer 
Häuserzeile entlang der heutigen Hauptstrasse. Nebst dem mittelalterlichen 
Kern weist Nidau zudem vielfältige Villen- und Arbeiterquartiere des 20. Jahr-
hunderts auf.  

 
Abb. 3 Aufnahmeplan ISOS der Gemeinde Nidau (2. Fassung 01.95; BAK).  

Rot = Gebiet; orange = Baugruppe; Grün = Umgebungszone, hellgrün = Umge-
bungsrichtung.  

 

Gemäss Bewertung des ISOS weist die Stadt Nidau im regionalen Vergleich 
mit anderen Kleinstädten nur noch bescheidene Lagequalitäten auf. Dies 
insbesondere wegen der fast allseitig überbauten Umgebungen des mittelal-
terlichen Kerns und wegen des geringen Bezugs der Siedlung zum See. Hin-
gegen weist Nidau dank der breiten und repräsentativen Hauptgasse, der 
charaktervollen Vorstadt beim Schloss und dank mehreren räumlich interes-
santen, an Garten reichen Wohnquartieren – darunter eine geschlossene 
Gartenstadtsiedlung – hohe räumliche Qualitäten auf. Die Stadt Nidau weist 
durch die klar ablesbare Siedlungsentwicklung sowie durch den Wert der 
einzelnen Anlageteile, von der mittelalterlichen Burg über die Altstadthäuser, 

Ortsbild von  
nationaler Bedeutung 

Bedeutung 

Bewertung 
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die Villen der Jahrhundertwende und die Eisenbahnerkolonie von 1911 – 
1929 bis zu den Siedlungen und Schulhäusern der zweiten Nachkriegszeit 
auch besondere architekturhistorische Qualitäten auf. 

Teilgebiete 

Nr. Benennung Kat.1 Ziel2 
1 Altstadt auf ursprünglich trapezförmigem Grundriss, befes-

tigt E. 14. Jh., mit Gärten an den Aussenseiten. 
AB A 

2 Vorstadt zwischen Zihlbrücke und Altstadt, E. 19. Jh. A A 
3 Wohnquartier Weyermatten, angelegt E. 19. Jh. B B 
4 Villenreihe am Kanalufer, um 1900–35, Unterer Kanalweg 

mit Fabriken 
AB B 

5 Gartenstadtsiedlung Hofmatten der Eisenbahner-Baugenos-
senschaft Biel, 1911–29 

A A 

 
Nr. Benennung Kat.1 Ziel2 
0.2 Brückenkopfbebauung am Kanal, E. 19./A. 20. Jh. B B 
0.3 Wohnsiedlung der Wohnbaugenossenschaft Daheim, erb. 

1946 
A A 

0.4 Private Reihenhaussiedlung Flurweg, 1954 A A 
3.1 Villen- und Einfamilienhausviertel mit Gärten, um 1890–1920 A A 

 
Nr. Benennung Kat.3 Ziel4 
I Schlosspark, ehemals mit Wassergraben, heute von Bäumen 

umgeben 
a a 

III Südlicher Vorstadt- und Bahnhofbereich, gestaltungsbedürftig b b 
IV Aalmattenquartier, heterogene Bebauung 20. Jh. b b 
VI Wohnquartier westlich der Altstadt, durchgrünt und mit kleinen 

Fabriken durchsetzt, vorwiegend 1. H. 20. Jh. 
b b 

VII Industrieareal Schlossmatten, 20. Jh. b b 
VIII Seeufer mit Wäldchen und öffentlichen Anlagen a a 

 
Nr. Benennung Kat.3 Ziel4 
II Flussraum der Zihl, vor der Juragewässerkorrektion breiter 

Hauptfluss 
a a 

V Nidau-Büren-Kanal, beidseits gesäumt von Wiesenborden, We-
gen und Bäumen 

b b 

IX Neuere Wohnquartiere mit gemischter Bebauung zwischen 
Zihl und SBB-Linie (Gemeinden Nidau und Biel) 

b b 

 
  

                                                        
1  Aufnahmekategorien: A = ursprüngliche Substanz; B = ursprüngliche Struktur; C = ur-

sprünglicher Charakter 
2  Erhaltungsziel: A = Erhalten der Substanz; B = Erhalten der Struktur; C = Erhalten des 

Charakters 
3  Aufnahmekategorien: a = unerlässlicher Teil des Ortsbildes; b = empfindlicher Teil 

des Ortsbildes 
4  Erhaltungsziel: a = Erhalten der Beschaffenheit; b = Erhalten der Eigenschaften 

Gebiete 

Baugruppen 

Umgebungszonen 

Umgebungsrichtungen 
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Die Inhalte des ISOS sind bei der Gesamtrevision der Ortsplanung zu  
berücksichtigen. Die Gebiete 1 Altstadt und 2 Schloss sowie die Umgebungs-
zone III wurden in der baurechtlichen Teilgrundordnung Altstadt beachtet, 
die Umgebungszonen VII und VIII sind in der baurechtlichen Teilgrundord-
nung «AGGLOlac» zu berücksichtigen.  
Die Gebiete 3, 3.1, 4 und 5, die Umgebungszonen IV und VI sowie die Bau-
gruppen 02. bis 0.4 korrespondieren mit den Aussagen des städtebaulichen 
Leitbilds «Lebensraum Nidau», welches Gebiete definiert, welche «in Ruhe 
gelassen» werden sollen (siehe Kapitel 2.7.2).  

2.2 Bauinventar 

 

Abb. 4 Bau- und Strukturgruppen der Stadt Nidau (Bauinventar 2017).  
 

Das Bauinventar der Stadt Nidau wurde durch die Stadt Nidau und die kan-
tonale Denkmalpflege herausgegeben und mit Verfügung des Amts für Kul-
tur vom 10. Februar 2004 in Kraft gesetzt. Gestützt auf die am 1. April 2017 
in Kraft getretene Änderung des kantonalen Baugesetzes überarbeitet die 
kantonale Denkmalpflege zurzeit das Bauinventar und reduziert die darin 
verzeichneten Baudenkmäler und Baugruppen.  

Die Teilrevision 2017 des Bauinventars der Stadt Nidau umfasst die Ände-
rungen an den baulichen Ensembles, d.h. der Bau- und Strukturgruppen. Die 
Aktualisierung der einzelnen Inventarobjekte (schützens- und erhaltenswerte 
Objekte) wird hingegen erst im Rahmen einer 2. Teilrevision ab 2021 rechts-
verbindlich umgesetzt. Bei der vorliegenden Revision der Ortsplanung Nidau 
werden daher die Bau- und Strukturgruppen gemäss Bauinventar 2017 in 
der Nutzungsplanung umgesetzt. Die Einzelobjekte stützen sich auf das Bau-
inventar 2004 und sollen im Zonenplan nur hinweisend dargestellt werden.  

Berücksichtigung  
in OPR 

Projekt  
Bauinventar 2020 

Aktualisierung der Bau- 
und Strukturgruppen 
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Gemäss Bauinventar 2017 weist die Stadt Nidau neu vier Baugruppen sowie 
zwei Strukturgruppen auf. Es sind dies die Baugruppen «A Stadtkern» mit der 
Altstadt und dem Schloss, «B Weyermatten» entlang der Weyermattstrasse, 
«C Hofmatten» mit dem Hofmattenquartier und «D Weidteile» mit dem Quar-
tier Weidteile im Umfeld der Bernstrasse (siehe Abb. 4). Die Baugruppe B 
wurde dabei im Rahmen der 1. Teilrevision des Bauinventars östlich in Rich-
tung Altstadt erweitert. Hingegen aufgelöst wurden die ehemaligen Baugrup-
pen «D Unterer Kanalweg» sowie «E Oberer Kanalweg». Die ehemaligen Bau-
gruppen «F Gerberweg» und «G Flurweg/Martiweg» wurden neu als Struktur-
gruppen definiert.  

2.3 Richtplan Kanton Bern 

Der kantonale Richtplan wurde auf Basis des revidierten eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes (RPG; in Kraft seit 1. Mai 2014) angepasst. Er 
wurde im September 2015 vom Regierungsrat beschlossen und am 4. Mai 
2016 vom Bundesrat genehmigt. Der kantonale Richtplan bringt wesentli-
che Neuerungen:  

• Der kantonale Richtplan verfolgt das Ziel, Siedlungswachstum primär 
dort zu fördern, wo eine gute Versorgungsinfrastruktur und ein gutes An-
gebot des öffentlichen Verkehrs bestehen. 

• Die Siedlungsentwicklung nach innen (Nutzung von Gebäudevolumen, 
Überbauung von Baulücken, Umnutzung von Brachen, etc.) wird zur zent-
ralen planerischen Aufgabe. Die Gemeinden müssen ihre inneren Nut-
zungsreserven erfassen und geeignete Massnahmen ergreifen. 

• Für Neueinzonungen gelten verschärfte Regeln. Der Spielraum für Neu-
einzonungen ist gering und konzentriert sich vor allem auf gut erschlos-
sene Lagen in Agglomerationen und Regionalzentren. 

Die Stadt Nidau als Teil der Agglomeration Biel liegt auf der kantonalen Ent-
wicklungsachse Biel – Bern – Thun. Gemäss Entwicklungsbild und Massnah-
menblatt C_02 des kantonalen Richtplans gehört die Stadt Nidau zum 
Raumtyp «Urbane Kerngebiete der Agglomerationen». Die urbanen Kernge-
biete sollen gemäss Zielvorgabe «als Entwicklungsmotoren gestärkt wer-
den». Der Richtplan sieht für diesen Raumtyp ein Bevölkerungs- und Arbeits-
platzwachstum von rund 11% in den nächsten 30 Jahren vor, zudem soll 
eine durchschnittliche Raumnutzerdichte von 85 Raumnutzern pro Hektare 
angestrebt werden (Einwohner und Beschäftigte).  

Die Ermittlung des tatsächlichen Baulandbedarfs Wohnen nach Massnah-
menblatt A_01 weist der Stadt Nidau für die nächsten 15 Jahre einen maxi-
malen, theoretischen Wohnbaulandbedarf von 10,4 Hektaren ha zu. Von 
diesem Kontingent sind die Nutzungsreserven in den unüberbauten Wohn-, 
Misch- und Kernzonen abzuziehen. Diese bemessen sich mit Stand Herbst 
2015 auf 3,5 Hektaren. Nach Abzug der Nutzungsreserven errechnet sich 
für die Stadt somit ein tatsächlicher Wohnbaulandbedarf von 6.9 ha. 

 

 

Vier Baugruppen,  
zwei Strukturgruppen 

Revidiertes RPG 

Raumtyp  
«Urbanes Kerngebiet» 

Wohnbaulandbedarf 
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Auf die Revision der Ortsplanung der Stadt Nidau haben neben dem Wohn-
baulandbedarf weitere Massnahmen des kantonalen Richtplans direkt oder 
indirekt Einfluss: 

Boden haushälterisch nutzen und die Siedlungsentwicklung konzentrieren:  
• A_01 Baulandbedarf Wohnen bestimmen 
• A_05 Baulandbedarf Arbeiten bestimmen 
• A_07 Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) fördern 
• A_08 Prioritäre Siedlungsentwicklungen Wohnen von kantonaler Be-

deutung fördern 

Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen: 
• B_01 Massnahmen Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung 
• B_04 Im öffentlichen Regional-, Agglomerations- und Ortsverkehr Prio-

ritäten setzen 
- Doppelspurausbauten ASm Biel–Täuffelen (Zwischenergebnis) 
- Regiotram Agglomeration Biel/Bienne (Vororientierung) 

• B_06 Das Nationalstrassennetz fertigstellen (A5-Westumfahrung) 
• B_09 Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte 

 

Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen:  
• C_04 Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP) realisieren 

- ESP-D Biel / Bienne Masterplan 
• C_08 Ortsplanung und Energieversorgung abstimmen 
• C_24 Switzerland Innovation Park Biel / Bienne realisieren 

Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten und gestalten:  
• D_03 Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichtigen 
• D_04 Technische Risiken in der Ortsplanung berücksichtigen (Störfall-

vorsorge) 

Natur und Landschaft schonen und entwickeln:  
• E_05 Gewässer erhalten und aufwerten 
• E_08 Landschaften erhalten und aufwerten 

 

  

Weitere Vorgaben 

- Strategie A 

- Strategie B 

- Strategie C 

- Strategie D 

- Strategie E 
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2.4 RGSK Biel-Seeland / Agglomerationsprogramm Biel/Lyss 

Das Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) ist das stra-
tegische Raum- und Verkehrsplanungsinstrument der Region seeland.biel/ 
bienne einschliesslich der bernischen Gemeinden der Planungsregion Repla 
Grenchen-Büren. Es schafft die Voraussetzungen, um die Region als attrakti-
ven Lebens- und Naturraum sowie als Wirtschaftsstandort zu stärken. Als re-
gionaler Richtplan dient das RGSK als gemeinsame Leitplanke für die räum-
liche Entwicklung in der Region Biel-Seeland und als behördenverbindliche 
Grundlage für die Ortsplanungen der Gemeinden. 

 
Abb. 5 Ausschnitt aus der Übersichtskarte RGSK Biel-Seeland 2. Generation. 

Das Agglomerationsprogramm Biel/Lyss ist in das RGSK integriert und 
schafft die Voraussetzung für die Mitfinanzierung von Verkehrsprojekten in 
der Agglomeration durch Bund und Kanton. Das RGSK Biel-Seelasnd der 
zweiten Generation (RGSK II) inkl. dem Agglomerationsprogramm Biel/Lyss 
wurde am 31. März 2017 vom AGR genehmigt. 

Folgende Massnahmenblätter des RGSK Biel-Seeland resp. Agglomerations-
programms Biel/Lyss sind u.a. bei der Revision der Ortsplanung Nidau zu be-
rücksichtigen:  

• A1 Siedlungsflächenbedarf Wohnen 
• A2 Regionale Wohnschwerpunkte:  

• 5. Expo-Park («AGGLOlac») 
• A7 Aufwertung und Erneuerung der Quartiere 

• A 7.01 Begleitplanung A5-Westast 
• A8 Verdichtung des Siedlungsgebietes 

• 2.1 Vorstadt Süd 
• 2.2 Gurnigelstrasse 
• 2.3 Weidteile 

 

RGSK 2. Generation 

Agglomerationspro-
gramm 3. Generation 

Massnahmenblätter 

- Siedlung 

Legende 
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• B1 Gesamtmobilität / Kombinierte Mobilität 
• B1 / I Gesamtmobilitätskonzept Zustand Ostast 
• B2 / I Regiotram (neue öV-Achse Agglomeration Biel) 
• B3 / I Abschnittsweiser Doppelspurausbau BTI 
• B3 / II ÖV-Knoten Bahnhof / Masterplan Biel/Bienne 
• B4 strassengebundener ÖV / Weiterentwicklung Busangebot 

• Angebotsattraktivierung Biel-Süd 
• B5 strassengebundener ÖV / Busbevorzugung 

• B 5.04 Busbevorzugung Biel-Süd 
• B6 Bestehende und künftige Nationalstrassen 
• B7 /III Verkehrsmanagement Agglomeration Biel 

• NM-VM-3.1 Dosierung Zufahrt Süd/rechtes Bielerseeufer 
• NM-VM-3.2 Dosierung Zufahrt Südost/Bernstrasse 

• B8 Lokale Erschliessung / Verkehrsberuhigung 
• B 8.01 und B 8.02 Massnahmen Aggloprogramm 

• B9 Parkierungsangebote / Parkierungsstandorte 
• B 9.02 Parkraumbewirtschaftung Nidau 

• B10 Verkehrsintensive Vorhaben 
• Nr. 4: Gewerbezone Ipsachstrasse 

• B11 Langsamverkehr 
• B 11/XI Veloverbindung Ipsach-Nidau-Biel Zentrum 
• B 11/XII Veloverbindung Port-Nidau-Biel Zentrum 

• C2 Seeufergebiet 
• C3 Flussufer 
• C4 Siedlungsprägende Grünräume / Vernetzung 

C 4.01 Massnahmenplan Grünräume Biel-Brügg-Nidau 

RGSK 2021 / Agglomerationsprogramm 4. Generation 

Aktuell laufen die Arbeiten am RGSK 2021 sowie am Agglomerationspro-
gramm Biel/Lyss der 4. Generation. Das RGSK 2021 stellt dabei eine Aktua-
lisierung des oben beschriebenen RGSK 2016 dar. Die Ziele und Strategien 
sind unverändert. Neu ist die Bezeichnung von über zwanzig Umstrukturie-
rungs- und Verdichtungsgebieten, mit denen an besonders gut geeigneten 
Standorten die Siedlungsentwicklung nach innen verstärkt werden soll. Ein 
Schwerpunkt der Aktualisierung ist zudem die Überprüfung und Bereinigung 
der umfangreichen Massnahmenpakete aus den bisherigen RGSK. Nicht 
mehr im RGSK abgebildet ist das Agglomerationsprogramm Biel/Lyss, das 
neu als separates Dossier vorliegt. 

Die öffentliche Mitwirkung zum RGSK 2021 wie auch zum Agglomerations-
programm der 4. Generation ist abgeschlossen. Ende August 2020 reichte 
«seeland.biel/bienne» das bereinigte Dossier zur Vorprüfung ein. Es wird be-
absichtigt, die beiden regionalen Planungsinstrumente im Juni 2021 der Mit-
gliederversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

- Verkehr 

- Landschaft 

RGSK 2021/ 
Agglomerationspro-
gramm 4. Generation 

Beschlussfassung für 
Sommer 2021 vorgese-
hen 
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Abb. 6 Ausschnitt aus der Übersichtskarte RGSK Biel-Seeland 2021  

(Stand kantonale Vorprüfung). 

Insbesondere folgende Massnahmen des RGSK 2021 sind bei der Er- und 
Überarbeitung der Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» zu berücksichti-
gen:  

Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete (Agglomeration) 

• S-UV.1.22 Nidau Bahnhof (Festsetzung) 
• S-UV.1.23 Nidau Hauptstrasse Süd (Festsetzung) 

Regionale Wohnschwerpunkte (Agglomeration) 

• S-SW.1.7 Nidau AGGLOlac (Festsetzung; nicht in Perimeter) 

Öffentlicher Verkehr 

• ÖV-Ort.1 Abschnittsweiser Doppelspurausbau BTI (Zwischenergebnis) 
• ÖV-Ort.2 Überprüfung Regiotram, Option neue ÖV-Achse Agglomeration 

Biel (Zwischenergebnis) 

Kombinierte Mobilität 

• KM-Mu.7 Nidau, Gesamtkoordination Bahnhof Nidau (Festsetzung) 

Langsamverkehr 

• LV-Ü.1.7 -10 Veloverbindung Ipsach-Nidau-Biel Zentrum (Festsetzung) 
• LV-Ü.2.3 Nidau, Bahnunterführung Haltestelle Beunden (Vororientierung) 
• LV-Ü.2.5 Fuss - und Velobrücke zur Schliessung Netzlücke zwischen 

Nidau und Port (Zwischenergebnis) 
• LV-Ü.2.6 Nidau, Ausbau Fuss- und Velobrücke und Zugang über Zihl (Zwi-

schenergebnis) 

  

Ausgewählte Mass- 
nahmen RGSK 2021 
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2.5 Aktuelle gesetzliche Vorgaben 

2.5.1 Kantonales Baugesetz 

Seit dem 1. April 2017 wurden verschiedene Änderungen der bernischen 
Baugesetzgebung in Kraft gesetzt. Mit den neuen Bestimmungen 2017 wur-
den unter anderem die Anforderungen an die Beanspruchung von Kulturland 
durch Einzonungen und andere bodenverändernde Nutzungen deutlich er-
höht. Die Erhöhung hat zum Ziel, das Kulturland insgesamt zu schonen. Die 
Bestimmungen zum Schutz des Kulturlandes sind in der Ortsplanung zu be-
rücksichtigen. Daneben erfolgten Anpassungen der Baugesetzgebung in 
über 20 Revisionsbereichen, wobei insbesondere der Ausgleich der Pla-
nungsvorteile und die Baulandmobilisierung gesetzlich geregelt wurden. Die 
aktuelle Fassung des kantonalen Baugesetzes datiert vom 1. August 2020, 
diejenige der kantonalen Bauverordnung vom 1. November 2020.  

2.5.2 Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen 
(BMBV) 

Mit der Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) 
werden neue Begriffe, Definitionen und Messweisen eingeführt. Die wesent-
lichen mit der BMBV eingeführten Änderungen betreffen das massgebende 
Terrain, Gebäude und Gebäudeteile, die Längen, die Höhen, die Geschosse, 
Abstände und Abstandsbereiche, die Nutzungsziffern sowie die Messweisen. 
Die bisher angewandten Begriffe und Messweisen (z. B. Ausnützungsziffern 
und Gebäudehöhen) wurden mit den neuen Bestimmungen der BMBV vergli-
chen, adaptiert und umgerechnet. Gleichzeitig bot sich die Chance, die bis-
her festgelegten Masse aufgrund der Praxiserfahrungen gesamthaft und in 
Bezug auf die Siedlungsentwicklung nach innen zu überprüfen und anzupas-
sen. 

2.5.3 Gewässerschutzgesetzgebung 

Die revidierte und aktualisierte Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes 
ist seit dem 1. Januar 2011 (Gewässerschutzgesetz, GSchG) bzw. seit dem 
1. Juni 2011 (Gewässerschutzverordnung, GSchV) in Kraft. Sie verlangt, 
dass bei sämtlichen Gewässern ein Gewässerraum nach bundesrechtlichen 
Vorgaben ausgeschieden wird. Mit der neuen bundesrechtlichen Regelung 
zum Gewässerraum wurden die kantonalen Festlegungen im Wasserbauge-
setzgebung (WBG/WBV) und der Baugesetz (BauG) zum geschützten Uferbe-
reich abgelöst. 

Das übergeordnete Recht wurde auf den 1. Januar 2015 angepasst. Für die 
Festlegung des Gewässerraums sind die Gemeinden zuständig. Es ist ihre 
Aufgabe, die Vorschriften zur Ausscheidung des Gewässerraums in der Orts-
planung zweckmässig umzusetzen. Der Gewässerraum ist bis am 31. De-
zember 2018 in der baurechtlichen Grundordnung grundeigentümerverbind-
lich festzulegen. Ansonsten gelten die Übergangsbestimmungen gemäss 
GSchV. 

Teilrevision der  
Baugesetzgebung 

Neue Begriffe  
und Messweisen 

Gewässerraum nach 
bundesrechtlichen Vor-
gaben 

Umsetzung auf  
Stufe Gemeinde 
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2.5.4 Eidgenössische Störfallvorsorge 

Art. 11a der Störfallverordnung des Bundes beauftragt die Kantone, dass 
die Störfallvorsorge in der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung zu be-
rücksichtigen ist. Das Massnahmenblatt D_04 des kantonalen Richtplans 
verlangt, dass die technischen Risiken welche von Bahnlinien, Strassen, 
Hochdruck-Gasleitungen und stationären Betrieben ausgehen, im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision berücksichtigt und mit der kommunalen Siedlungs-
entwicklung abgestimmt werden. 

2.6 Weitere Projekte 

2.6.1 A5-Westumfahrung Biel-Bienne 

Mit der A5-Umfahrung Biel-Bienne soll mit der Verbindung von Solothurn 
nach Neuenburg eine der letzten Lücken im Schweizer Nationalstrassennetz 
geschlossen werden. Die Autobahnumfahrung besteht aus einem östlichen 
und westlichen Teil. Der Ostast A5 wurde Ende Oktober 2017 in Betrieb ge-
nommen wurde. Im 2014 hat der Bundesrat die Generellen Projekte (West-
ast A5 inkl. Zubringer rechtes Bielerseeufer und Vingelztunnel) genehmigt. In 
der Folge fand die öffentliche Planauflage zum Ausführungsprojekt Westum-
fahrung Biel vom 18. April bis 23. Mai 2017 statt. Die Stadt Nidau sollte 
durch die neue Umfahrung vom Durchgangsverkehr entlastet werden.  

 
Abb. 7 A5-Westumfahrung Biel-Bienne gemäss Ausführungsprojekt.  

Mit dem Ausführungsprojekt zwischen der Verzweigung Brüggmoos im Osten 
und der Seevorstadt im Westen war als Teilstück der Umfahrung die Reali-
sierung des vierspurigen, grösstenteils unterirdisch verlaufenden Westastes 
vorgesehen. Mit dem Vollanschluss Bienne-Centre sollte die Salzhausstrasse 
ab Guido-Müller-Platz komplett neugestaltet werden und neu u.a. als Auto-
bahnzubringer dienen. Mit dem Tunnel Weidteile sollten zudem die Voraus-
setzungen geschaffen werden, die verkehrsbelastete Bernstrasse rückzu-
bauen und die Flächen zu einem Stadtpark umzugestalten.  

 

Abstimmung  
mit Ortsplanung 

Schliessung  
Netzlücke 

Ausführungsprojekt 
Westast 

Stadt 
Nidau 
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Anfangs 2017 wurde auf private Initiative hin das Komitee «Westast so 
nicht!» gegründet. Dieses hat im November 2017 das Alternativprojekt 
«Westast so besser!» präsentiert. Das Projekt sieht den Verzicht auf die ge-
planten Anschlüsse Bienne-Centre und Seevorstadt sowie den Bau eines 
rund fünf Kilometer langen, zweispurigen Tunnels von der Verzweigung 
Brüggmoos bis Vingelz/Rusel vor. Die Bern- und Aarbergstrasse soll zu ei-
nem städtischen Boulevard umgestaltet werden.  

Im Frühjahr 2019 hat das Tiefbauamt des Kantons Bern beim Eidgenössi-
schen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) den Antrag gestellt, das Plangenehmigungsverfahren für die West-
umfahrung von Biel und die entsprechenden Einsprachebehandlungen vor-
läufig zu sistieren. Bis Ende 2020 wurde ein sogenannter «Dialogprozess» 
mit unterschiedlichen Beteiligten durchgeführt.  

Auf Empfehlung der Dialoggruppe hat der Kanton Bern dem Eidgenössi-
schen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
dargelegt, dass er das Projekt nicht realisieren will und das Gesuch zurück-
zieht. Da hiermit dem eingeleiteten Plangenehmigungsverfahren die Grund-
lage entzogen wurde, hat das UVEK das Verfahren bezüglich dem Ausfüh-
rungsprojekt «N05 Westumfahrung Biel» mit Verfügung vom 15. Januar 
2021 abgeschrieben, da dieses gegenstandslos geworden ist.  

Die Dialoggruppe schlägt zur Verbesserung der regionalen Verkehrssituation 
stattdessen vor, kurz- und mittelfristige Massnahmen mit hoher Priorität zu 
planen, projektieren und umzusetzen. Die Umsetzung der Massnahmen soll 
im Rahmen eines übergeordneten Controllings überwacht werden. Langfris-
tig soll die Netzlücke gemäss Bundesbeschluss über das Nationalstrassen-
netz in der Agglomeration Biel geschlossen werden. Die Behördendelegation 
will zeitnah die Machbarkeit einer neuen Autobahnlösung prüfen. Im Vorder-
grund steht dabei ein Tunnel im Jurahang im Norden von Biel. 

2.6.2 Städtebauliche Begleitplanung A5 Westast  

Im Zusammenhang mit der Planung der A5-Westumfahrung Biel-Bienne 
wurde seit mehreren Jahren auch eine städtebauliche Begleitplanung zum 
A5-Westast durchgeführt. Mit der städtebaulichen Begleitplanung wollen die 
Städte Nidau und Biel die Stadtentwicklung im Bereich der Gemeindegren-
zen sowie entlang der Hauptverkehrsachsen planen und koordinieren. Zu-
dem sollte die Begleitplanung die Anforderungen an die A5 für eine optimale 
gestalterische und verkehrliche Integration der Autobahn in den Stadtraum 
definieren. 

Die beiden Städte nahmen die Begleitplanung zum Anlass für eine städte-
bauliche Neuordnung der von der Autobahn tangierten Gebiete. Mit der Neu-
ordnung sollen die Siedlungsstrukturen an die neue Situation angepasst, 
das Strassennetz reorganisiert und umgestaltet, die öffentlichen Räume und 
die Quartiere entlang des Westastes aufgewertet sowie eine bauliche Ent-
wicklung und Verdichtung im Umfeld der A5 ermöglicht werden, wo diese 
aus der Sicht der Städte erwünscht ist. 

Alternativprojekt 

Sistierung Ausführungs-
projekt und Start Dia-
logprozess 

Verzicht auf ursprüngli-
ches Ausführungspro-
jekt 

Weiteres Vorgehen 
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Integration A5-Westast 

Ziele 



Stadt Nidau  •  OPR: Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Erläuterungsbericht   21 

Der im Rahmen der städtebaulichen Begleitplanung erarbeitete behörden-
verbindliche Richtplan Städtebau Westast A5 wurde im Winter 2016/2017 
der Bevölkerung zur öffentlichen Mitwirkung vorgelegt. Er beinhaltet acht 
Massnahmenblätter, womit u.a. auch die drei Richtkonzepte zu den Teilge-
bieten «Bienne Centre», «Seevorstadt» und «Weidteile» als Grundlage für die 
weiteren Projektierungs- und Realisierungsschritte behördenverbindlich gesi-
chert werden sollen.  

Aufgrund des Verzichts auf das ursprünglich geplante Ausführungsprojekt 
der A5-Westumfahrung Ende 2020 ist auch die städtebauliche Begleitpla-
nung zu überprüfen. Dabei ist zu klären, welche allgemeingültigen Inhalte 
der Begleitplanung auch ohne Autobahnprojekt weiterhin Gültigkeit haben.  

 
Abb. 8 Städtebauliche Entwicklungsperspektive (städtebauliche Begleitplanung  

A5-Westast). 

2.7 Stadt Nidau 

2.7.1 Bestehende baurechtliche Grundordnung 

Die baurechtliche Grundordnung der Stadt Nidau besteht aus dem Zonen-
plan und dem dazugehörigen Baureglement. Die letzte Gesamtrevision der 
Ortsplanung wurde vom Regierungsrat des Kantons Bern am 29. Oktober 
1980 genehmigt. Seither wurden verschiedene projektbezogene Teilände-
rungen (z. B. Umzonungen) vorgenommen. 

Zonentypen 

Der rechtskräftige Zonenplan der Stadt Nidau weist mehrere unterschiedli-
che Zonentypen aus. Es sind dies u.a. die Wohnzonen (W2 und W3), die 
Wohn- und Gewerbezone (WG3), die Kernzone (Altstadtgebiet), die Gewerbe- 
und Industriezonen (GI1 – GI3), die Zonen für öffentliche Nutzung sowie für 
Sport und Freizeitanlagen (ZöN, ZSF), die Grünzone sowie die Zonen für Son-
derbauvorschriften 1 – 6 (SBV 1-6). Die Bestimmungen zu den einzelnen Zo-
nen finden sich in den Artikeln 36 bis 41a des rechtskräftigen Bauregle-
ments, die baupolizeilichen Masse in Artikel 48.  

Richtplan Städtebau 
Westast A5 

Weiteres Vorgehen 

Rechtskräftige  
Grundordnung 

Verschiedene  
Zonentypen 
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Abb. 9 Rechtskräftiger Zonenplan der Stadt Nidau (genehmigt 29.10.1980; digitali-

siert). 

Zone kGA gGA GH FH GZ GL AZ 
W2 4 m 10 m 7.5 m - 2 25 m 0.4 
W3 5 m 12 m 10.5 m - 3 40 m 0.7 
WG3 5 m 12 m 10.5 m - 3 40 m 0.8 
GI1 ½ GH - 7.5 m 10.5 m - - - 
GI2 ½ GH - 10 m 14 m - - - 
GI3 ½ GH - 14 m 18 m - - - 

Abb. 10 Tabelle: Baupolizeiliche Masse gemäss Artikel 48 des rechtskräftigen Bauregle-
ments. 

Schutzgebiete und –objekte 

Der Zonenplan weist weiter diverse Schutzgebiete und Schutzobjekte sowie 
das überlagernde Immissionsgebiet aus. Entlang der Ufer sind die Perimeter 
der Uferschutzpläne sowie das Uferschutzgebiet der Zihl ausgeschieden. 
Das Schloss Nidau ist dem «Schutzgebiet Schloss» zugewiesen. Weiter sind 
diverse Schutzobjekte wie Einzelbäume und Baumgruppen sowie die archäo-
logischen Schutzgebiete im Zonenplan festgelegt. Entlang des südlichen Ab-
schnitts der Hauptstrasse sowie entlang der Aarberg- und Bernstrasse wer-
den die Bauzonen vom Immissionsgebiet überlagert (Art. 45 BR).  

Mehrere  
Schutzinhalte 
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2.7.2 Städtebauliches Leitbild «Lebensraum Nidau» 

Im Zuge der Ortsplanungsrevision hat die Stadt Nidau 2013 das städtebauli-
che Leitbild «Lebensraum Nidau» erarbeitet. Es dient dazu, als übergeordne-
tes, behördenverbindliches Instrument, die gewachsenen Strukturen von 
Nidau kontinuierlich und mit einer Gesamtstrategie weiter zu entwickeln. 
Das Leitbild enthält drei Hauptteile. Im ersten Teil wird der Charakter von 
Nidau dargelegt und im zweiten und dritten Teil die Ziele der räumlichen Ent-
wicklung respektive das städtebauliche Leitbild festgehalten. Im Folgenden 
werden die wesentlichen Aussagen aus den zwei letzten Teilen wiedergege-
ben.  

Ziele der räumlichen Entwicklung 

Nidau umspannt zusammen mit Biel ein zusammenhängendes Zentrums-ge-
biet. Dieses umfasst die beiden Altstädte, die Einkaufsachsen und das 
Bahnhofsgebiet Biel. Nidau versteht sich dabei als Stadt. Es will sich als 
selbständiger Teil des Zentrumsgebiets der Agglomeration festigen. 

Im Siedlungsgebiet werden verschiedene Interventionsgebiete ausgeschie-
den, in welchen grössere Veränderungen ermöglicht werden und einen we-
sentlichen Beitrag zur Innenentwicklung beitragen. Dabei handelt es sich 
u.a. um die Altstadt, das Gebiet AGGLOlac, die Quartiere Gurnigel und Weid-
teile (Achse Bernstrasse), die Achse entlang der Hauptstrasse sowie das Ar-
beitsgebiet Mikron. 

Der grösste Teil des bestehenden Siedlungsgebiets soll keinen grösseren 
Veränderungen unterliegen. Deren unterschiedliche Siedlungsstrukturen sol-
len erhalten und in ihren spezifischen Qualitäten gestärkt werden. Dabei 
handelt es sich u.a. um die Quartiere Hofmatten, Weidteile, Aalmatten, Läng-
matt, Burgerbeunde und Weyermatte.  

Das bestehende Angebot für die verschiedenen Verkehrsmittel soll optimiert 
und deren negativen Auswirkungen minimiert werden. Dabei sollen nebst 
den flankierenden Massnahmen zum A5-Westast u.a. auch eine gute ÖV-
Erschliessung und eine langsamverkehrsfreundliche Durchwegung und 
Durchlässigkeit des gesamten Siedlungsgebiets sichergestellt bzw. erhöht 
werden. 

Die Stadt strebt eine stimmige Durchgrünung innerhalb des gesamten Sied-
lungsgebiets an. Die reich vorhandenen unterschiedlichen Eigenschaften 
des Aussenraumes sollen weiterentwickelt und in Wert gesetzt werden. 

Das bestehende Infrastrukturangebot soll punktuell vervollständigt werden: 
Für alle Nutzungen, für Ruhe und Aktion, für alle Altersschichten und gut im 
Ort verteilt. 

Städtebauliches Leitbild 

Auf Basis der Ziele der räumlichen Entwicklung wurde ein städtebauliches 
Leitbild mit gebietsspezifischen Leitlinien für mehrere Teilgebiete erarbeitet: 

Zwischen dem Bahnhof Biel und der Altstadt Nidau wird eine würdige Raum-
abfolge angestrebt. Dabei steht insbesondere die Ausbildung von urbanen 
Räumen und Verbindungen als Boulevard oder Allee im Vordergrund. 

Behördenverbindliches 
Planungsinstrument 

1)  Nidau als Teil der 
Kernstadt festigen 

2)  Interventions- 
gebiete entwickeln 

3) Gebiete in  
Ruhe erhalten 

4) Verkehr für  
Urbanität nutzen 

5) Freiraumqualitäten 
ausprägen 

6) Infrastruktur 

A)  Achse zum Bahnhof 
würdig gestalten 
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Die bestehende hohe Qualität der Altstadt soll erhalten und für die Zukunft 
bereit gemacht werden. Die historischen Ensembles sollen spür- und erleb-
bar gemacht, der Strassenraum aufgewertet und das lokale Gewerbe ge-
stärkt werden.  

Mit gezielten Ergänzungen der soll die Altstadt aufgewertet und neue Quali-
täten geschaffen werden. Dabei sollen u.a. die Bebauung entlang der Zihl-
strasse angemessen verdichtet, die Altstadt nach Westen erweitert und ein 
neuer Bahnhofplatz entwickelt werden.  

Die südliche Vorstadt ist heute wenig strukturiert. Die in dieser Offenheit lie-
genden Chancen sollen für eine urbane Entwicklung genutzt werden. Dabei 
soll der Fokus auf eine einheitliche, Identität stiftende Strassenraum- und 
Platzgestaltung gelegt und Ergänzungen in der Bebauungsstruktur vorge-
nommen werden.  

In Zusammenhang mit der Planung «RegioTram» (Planungsarbeiten seit 
2015 sistiert) wurden eine Aufwertung der öffentlichen Achsen und eine er-
höhte Durchlässigkeit im Beundenquartier angestrebt. 

Die Qualitäten entlang des Seeufers sollen gestärkt werden. Realisierung ei-
nes Seeparks und Definition einer raumbildenden Seeuferfront. Diese Leitli-
nie wird in der baurechtlichen Teilgrundordnung «AGGLOlac» umgesetzt.  

Umnutzung des brachliegenden expo-Areals und der unternutzen Areale zwi-
schen Stadt und See. Realisierung einer dichten Bebauung mit Bezügen 
zum Wasser. Auch diese Leitlinie wird in der baurechtlichen Teilgrundord-
nung «AGGLOlac» umgesetzt. 

Der neue Autobahnanschluss «Bienne Centre» der A5-Westumfahrung soll 
als städtebauliche Chance genutzt und die Nachteile minimiert werden. 
Hierzu wurde mit der städtebaulichen Begleitplanung bereits erste Planungs-
schritte eingeleitet (siehe Kapitel 2.6.2).  

Aufwertung des verkehrsbelasteten Weidteilquartiers nach Realisierung der 
A5-Westumfahrung. Die unterirdische Führung der Autobahn ermöglicht das 
Zusammenwachsen eines zusammenhängenden, grossen Stadtteils zwi-
schen Brüggstrasse und Zihl. Dadurch werden neue stadträumliche, funktio-
nelle und soziale Bezüge geschaffen, welche gewissermassen ein neues 
Quartier über die Gemeindegrenzen hinweg begründen. Aufwertung der 
Grünflächen und Reduktion der Trennwirkung. 

  

B)  Altstadt lebendig  
erhalten 

C)  Altstadt ergänzen 
und verdichten 

D)  Südliche Vorstadt 
strukturieren 

E)  Quartier Beunden 
zusammenführen 

F)  Den Seepark, die 
Seefront gestalten 

G)  Nidau au Lac ent- 
wickeln (AGGLOlac) 

H)  Anschluss Biel  
Zentrum zähmen 

I)  Quartier Weidteile 
zusammenbinden 
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3. Vorgehen und Planungsziele 

3.1 Vorgehen 

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung Nidau wird die baurechtli-
che Grundordnung der Stadt Nidau neu strukturiert. Dabei wird die geltende 
baurechtliche Grundordnung schrittweise in die neue Struktur mit spezifi-
schen baurechtlichen Teilgrundordnungen pro Stadtgebiet überführt. Eine 
Übersicht dazu gibt Abb. 1. 

3.2 Planungsziele 

Bei der Gesamtrevision der Ortsplanung und der Erarbeitung der baurechtli-
chen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» sollen insbesondere folgende 
Ziele berücksichtigt werden:  
• Anpassung der baurechtlichen Grundordnung an die aktuellen Verhält-

nisse und unter Berücksichtigung der übergeordneten Rahmenbedingun-
gen in Kapitel 1.5. 

• Überführung des bestehenden Zonenplans in eine neue Systematik mit 
Bauzonen-, Nutzungszonen- und Schutzplan.  

• Digitalisierung Uferschutzplan Nidau Büren Kanal und Integration in die 
neuen Ortsplanungsinstrumente 

• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur punktuellen 
Siedlungsentwicklung nach innen.  

• Schutz der Natur- und Landschaftsobjekten innerhalb des Siedlungsgebiets.  
• Umsetzung der Vorgaben der übergeordneten Gewässerschutzgesetz- 

gebung. 
• Umsetzung der Verordnung über die Begriffe und Messweisen im  

Bauwesen (BMBV). 

Nachgelagert zur OP-Revision will die Stadt einen Baulinienplan über das 
weitere Stadtgebiet erlassen, welcher auf den geltenden Baulinien aufbaut 
und welcher als wichtiges Instrument zur Sicherung der Qualität und der Flä-
chen der öffentlichen Räume und der Verkehrsanlagen dienen soll. 

Mit dem Entscheid des Bundes vom Januar 2021, die Plangenehmigungs-
verfahren zum Nationalstrassenprojekt A5 Westast in der vorliegenden Form  
einzustellen (vgl. Kap. 2.6.1), haben sich Situation und Perspektiven im Gur-
nigel- und im Weidteilequartier grundlegend verändert. Waren im Rahmen 
der bisherigen Planungsarbeiten zur Teilgrundordnung «weiteres Stadtge-
biet» diese Gebiete bis nach der Realisierung des Westastes einer Bestan-
deszone zugedacht, so ist dies nach dem Richtungswechsel nicht mehr 
zweckmässig. Planungsprozess und Instrumente für die beiden Gebiete wer-
den von der TGO «weiteres Stadtgebiet» entkoppelt resp. diese beiden Ge-
biete werden von Beschluss und der Genehmigung TGO «weiteres Stadtge-
biet» ausgenommen (vgl. auch Kap. 6.5)  

Verschiedene  
Teilgrundordnungen 

Planungsziele 

Baulinienplan 

Weidteile und  
Gurnigelquartier 
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4. Vorarbeiten 

Im Hinblick auf die Überarbeitung der Planungsinstrumente der baurechtli-
chen Grundordnung der Stadt Nidau wurden mehrere Grundlagenstudien er-
arbeitet. Zur Vertiefung und Konkretisierung der Aussagen des städtebauli-
chen Leitbilds «Lebensraum Nidau» (siehe Kapitel 2.7.2) wurde eine Potenzi-
alstudie zur Siedlungsentwicklung nach innen erarbeitet. Im Bereich der 
Landschaftsplanung wurde im Hinblick auf möglich Inhalte im Schutzzonen-
plan ein kommunales Landschaftsinventar erarbeitet.  

4.1 Potenzialstudie Siedlungsentwicklung nach Innen 

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung wurde eine Potenzialstudie 
«Siedlungsentwicklung nach innen» erarbeitet. Die Siedlungsentwicklung nach 
innen (SEin) ist im revidierten Richtplan 2030 des Kantons Bern (KRP) ein 
zentrales Thema. Gemäss Massnahmenblatt A_07 KRP ist bei Planungsge-
schäften, welche einen Einfluss auf den 15-jährigen Baulandbedarf Wohnen 
haben, die Siedlungsentwicklung nach innen von den Gemeinden prioritär zu 
behandeln. Die Gemeinden nehmen hierbei eine räumliche Analyse ihres 
Siedlungsgebiets vor und formulieren darauf aufbauend Entwicklungsziele.  

4.1.1 Kennzahlen und Richtwerte 

Gemäss kantonalem Richtplan und regionalem Gesamtverkehrs- und Sied-
lungskonzept Biel-Seeland (RGSK 2. Generation) wird für die Stadt Nidau als 
«Urbanes Kerngebiet der Agglomeration» in den nächsten 15 Jahre eine Be-
völkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung von 11% angestrebt.  

Einwohner 2012 (BFS; Ausgangslage RGSK) 6'782 EW 

Angestrebte Entwicklung gemäss RGSK II/kant. Richtplan + 11% + 746 EW 

Entwicklungsziel 2030 gemäss RGSK II /kant. Richtplan 7'528 EW 

aktueller Stand Ende 2017 (Gmd. 31.12.17) 6'920 EW 
 

Arbeitsplätze 2012 (BFS 2. + 3. Sektor; Ausgangslage RGSK) 2’103 VZÄ1 

Angestrebte Entwicklung gemäss RGSK II/kant. Richtplan + 11% + 231 VZÄ 

Entwicklungsziel 2030 gemäss RGSK II /kant. Richtplan 2’334 VZÄ 

aktueller Stand Ende 2016 (BFS 31.12.16) 2’341 VZÄ 
 

Abb. 11 Tabelle: Entwicklungsziele Einwohner und Arbeitsplätze 

Unter der Berücksichtigung der angestrebten Entwicklung weist die Stadt 
Nidau gemäss Berechnungen des Kantons einen tatsächlichen Wohnbau-
landbedarf für die nächsten 15 Jahre von rund 6,9 Hektaren auf (Daten-
stand: September 2015). Die Stadt Nidau verfügt jedoch über ausserordent-
liche Voraussetzungen, da bereits im rechtskräftigen Zonenplan mit Aus-
nahme des Waldareals beinahe das gesamte Gemeindegebiet der Stadt ei-
ner Bauzone (inkl. Grünzone) zugewiesen ist. 

                                                        
1  VZÄ = Vollzeitäquivalente 

Grundlagendokumente 

Vorgabe  
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Abb. 12 Potenzialstudie SEin: Nutzungsreserven und Potenzialgebiete  
(Stand: Januar 2019) 

4.1.2 Nutzungsreserven 

Da die Erweiterung der Bauzonenfläche mittels Einzonungen nicht mehr mög-
lich ist, kommt der konsequenten und effizienten Nutzung der bestehenden 
Bauzonenreserven innerhalb des heutigen Siedlungsgebiets eine zentrale Be-
deutung zu. Um die vom Kanton, der Region und der Stadt angestrebte Ent-
wicklung der Bevölkerung und Arbeitsplätze umsetzen zu können, ist eine kon-
sequente Bewirtschaftung der bestehenden Nutzungsreserven unumgänglich. 

Auf Basis der Grundlagen des Kantons wurden die Nutzungsreserven inner-
halb der Stadt Nidau eruiert, dargelegt und quantifiziert (vgl. Abb. 12). Die 
Stadt Nidau verfügt aktuell über knapp 32’300 m2 an unüberbauten Bauzo-
nen1 innerhalb von Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK).  

                                                        
1  Als unüberbaute Bauzonen WMK (Wohn-, Misch- und Kernzonen) gelten Parzellen 

und Parzellenteile mit mehr als 400 m2 Grundstückfläche GSF. 

Konsequente Nutzung 
der Bauzonenreserven 

Quantifizierung der  
Nutzungsreserven 
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Dabei gilt es jedoch festzuhalten, dass hiervon rund 23'500 m2 innerhalb 
des ehemaligen Projektperimeters «AGGLOlac» liegen. Der Stadtrat Nidau 
hat mit Beschluss vom 18. März 2021 die Planungsvorlage TGO AGGLOlac 
abgelehnt. Dieser Beschluss ändert die Verhältnisse wesentlich, indem die 
vorgesehenen Potenziale für Wohnnutzungen kurz- bis mittelfristig nicht rea-
lisiert werden können. Mit Stand Herbst 2021 ist noch offen, wie die weitere 
Zukunft hinsichtlich planerischer Ausrichtung des Gebiets und Ausgestaltung 
des Planungsprozesses aussehen wird.  

Zusätzlich verfügt die Stadt über rechnerisch ermittelte Nutzungsreserven 
WMK auf überbauten Bauzonen1 von ca. 11'350 m2 Bruttogeschossfläche.  

4.1.3 Potenzialgebiete 

Nebst der Aufarbeitung und Darstellung der bestehenden Nutzungsreserven 
wurden überdies weitere Potenziale der Innenentwicklung eruiert. Gestützt 
auf die Erkenntnisse und Leitideen des städtebaulichen Leitbilds «Lebens-
raum Nidau» (siehe Kapitel 2.7.2; «Interventionsgebiete entwickeln», «Ge-
biete in Ruhe erhalten»), die ausgewiesenen Nutzungsreserven, die Absich-
ten der Stadt sowie bereits bekannten Absichten von privaten Grundeigentü-
mern wurden Gebiete mit einem Potenzial zur Siedlungsentwicklung nach in-
nen in den kommenden 15 Jahren bezeichnet (vgl. Abb. 12).  

Unter Berücksichtigung der heutigen und im Hinblick auf deren zukünftige 
Nutzung wurden die Potenzialgebiete zudem in zwei Kategorien sowie einer 
Nutzungsart zugewiesen: 

Nr. Gebiet Potenzial Nutzung 
1a AGGLOlac Schlossmatte (ZPP 7.1) 

Umstrukturie-
ren 

Mischnutzung 1b AGGLOlac Mühleruns (ZPP 7.3) 
1c AGGLOlac Gwerdtmatte (ZPP 7.5) 
2 Aarbergstrasse Verdichten Mischnutzung 
3 Gurnigel Verdichten Wohnen 
4 Hofmatten Verdichten Wohnen 
5 Gotthelfstrasse Verdichten Wohnen 
6 Vorstadt West Verdichten Mischnutzung 
7 Bahnhof Nidau Verdichten Mischnutzung 
8 Bahnhof Südwest Verdichten Wohnen 
9 Bahnhof Südost Verdichten Wohnen 
10 Hauptstrasse Südwest Verdichten Arbeiten 
11 Hauptstrasse Südost Verdichten Mischnutzung 
12 Werkhof Umstrukturie-

ren 
Mischnutzung 

Abb. 13 Tabelle: Verdichtungs- und Umstrukturierungsgebiete sowie angestrebte  
Nutzungsart  

                                                        
1  Die Reserve auf überbauten Bauzonen WMK ist die Differenz zwischen dem zulässi-

gen Nutzungsmass gemäss geltender Nutzungsplanung und der effektiven, bestehen-
den Ausnützung. 

Nutzungspotenziale 

Kategorien 
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Die Potenzialgebiete wurden detailliert anhand ihres Siedlungstyps analy-
siert. Bestand und Potenziale wurden beschrieben, die Rahmenbedingungen 
definiert sowie erste Umsetzungsvorschläge und Vorschläge zur Änderung 
der Grundordnung aufgeführt.  

 

 
Abb. 14 Analyse der Potenzialgebiete: Beispiele AGGLOlac Mühleruns und Werkhof. 

Potenzialgebiete werden zukünftig grösseren baulichen und strukturellen 
Veränderungen unterliegen. Im Rahmen der Überarbeitung der baurechtli-
chen Grundordnung soll diesen Gebieten daher erhöhte Beachtung ge-
schenkt und ggf. Änderungen an der Art und/oder dem Mass der Nutzung 
vorgenommen werden. Die Potenzialgebiete 2 sowie 6 und 7 wurden bereits 
im Rahmen der baurechtlichen Teilgrundordnungen Guido-Müller-Platz West 
und Altstadt bearbeitet. Der Umgang mit den Gebieten 1a bis 1c der ur-
sprünglich vorgesehenen Teilgrundordnung «AGGLOlac» ist nach deren Ab-
lehnung im Stadtrat noch offen. Für die verbleibenden Gebiete sollen im 
Rahmen der baurechtlichen Teilgrundordnung „Weiteres Stadtgebiet“ die 
baurechtlichen Voraussetzungen überprüft und gegebenenfalls überarbeitet 
werden.  

4.1.4 Fazit 

Die Abklärungen zur Siedlungsentwicklung nach Innen (SEin) zeigen für die 
Stadt Nidau folgende Ergebnisse in Bezug auf die Bevölkerungs- und Be-
schäftigtenentwicklung:  

• Mit den aktuellen Bauprojekten, der konsequenten Mobilisierung der 
Nutzungsreserven und der Innenentwicklungspotenziale sowie der konse-
quenten Entwicklung der Potenzialgebiete kann eine Bevölkerungsent-
wicklung bis 2035 von knapp 10.5 % erreicht werden. Dies entspricht 
den Zielvorgaben des kantonalen Richtplans sowie des RGSK Biel-See-
land von 11%. Mit der konsequenten Innenentwicklung würde die Bevöl-
kerung bis 2035 um knapp 735 Personen zunehmen.  

• Das Grossprojekt AGGLOlac hätte auch in Bezug auf die Bevölkerungs-
entwicklung eine grosse Herausforderung dargestellt. Mit Realisierung 
des AGGLOlac- Projekts hätte die Bevölkerung der Stadt Nidau 
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Umsetzung OPR 

Ergebnisse der  
Potenzialstudie 
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voraussichtlich um ca. 1'700 Einwohnende zugenommen, was einer Zu-
nahme von rund 25% entsprochen hätte.  

• Die Potenzialgebiete (inkl. AGGLOlac) tragen den wesentlichen Betrag zur 
Bevölkerungsentwicklung bei. Eine vollständige Entwicklung sämtlicher 
Potenzialgebiete würde zu einer Zunahme der Bevölkerung von knapp 
30% führen. Ohne AGGLOlac liegen die Potenziale für ein Bevölkerungs-
wachstum bei rund 10%. Die Stadt Nidau kann bei der Entwicklung und 
Umsetzung der rund zwölf Potenzialgebiete sowie deren Priorisierung er-
heblichen Einfluss ausüben und hierdurch auf eine verträgliche und zeit-
lich abgestimmte Bevölkerungsentwicklung einwirken.  

Einwohnende 2017 6'900 Einwohnende Zunahme 

- Zunahme durch Innenentwicklung1 ~ 750 Einwohnende + 10 % 

- Zunahme durch Projekt AGGLOlac ~ 1'700 Einwohnende + 25 % 

voraussichtliche Bevölkerung 2035 ~ 9’350 Einwohnende + 35 % 
 

Arbeitsplätze 2016 (VZÄ, 2. und 3 Sektor) 2’340 Vollzeitäquivalente Zunahme 

- zusätzliche Arbeitsplätze ~ 350 Vollzeitäquivalente  

voraussichtliche Anzahl VZÄ 2035 ~ 2’690 Vollzeitäquivalente + 15 % 

 

Abb. 15 Tabelle: Erwartete Entwicklung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen aufgrund 
der Potenzialstudie SEin (Zahlen gerundet). 

4.2 Landschaftsinventar 

Natur und Landschaft sind wichtige Güter, deren Schutz in der Bundesver-
fassung, dem Raumplanungsgesetz, dem Natur- und Heimatschutzgesetz, 
dem kantonalen Baugesetz und Naturschutzgesetz sowie verschiedenen 
Verordnungen verankert ist. Der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft 
hängen dabei massgeblich von den Gemeinden und ihrer Ortsplanung ab. 

Das Massnahmenblatt E_08 des kantonalen Richtplans beauftragt die Ge-
meinden im Rahmen der Ortsplanungsrevision (Geltend machen des 15-jäh-
rigen Baulandbedarfs gemäss Massnahmenblatt A_01), eine Landschafts-
planung zu erarbeiten. Im Sinne einer Auslegeordnung ist ein Landschafts- 
und Naturinventar über das gesamte Gemeindegebiet zu erarbeiten und in 
einem Inventarplan darzustellen. Gestützt auf den Inventarplan sind jene 
wesentlichen Inhalte in der Grundordnung grundeigentümerverbindlich zu si-
chern (z.B. Schutzzonenplan), welche nicht bereits durch übergeordnetes 
Recht ausreichend geschützt sind.  

                                                        
1  Aktuell sich in Realisierung befindende Bauprojekte, Mobilisierung der Nutzungsre-

serven, allgemeines Innenentwicklungspotenzial von ca. 3% und Potenzialgebiete  
ohne Projekt «AGGLOlac».  
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Abb. 16 Landschaftsinventar der Stadt Nidau (Stand: Mai 2021).  

Das Landschaftsinventar Nidau stellt eine Grundlage für die Überarbeitung 
der baurechtlichen Grundordnung dar. Dabei wurden sämtliche landschafts- 
und naturrelevanten Grundlagen des übergeordneten Rechts berücksichtigt 
(z. B. ISOS, historische Verkehrswege, kantonale Wildschutzgebiete etc.) und 
Objekte von kommunaler Bedeutung inventarisiert.  

Die Stadt Nidau als Bestandteil des urbanen Kerngebiets der Agglomeration 
Biel weist in Bezug auf die Landschaft und Natur spezifische Voraussetzun-
gen auf. Einerseits besteht beinahe das gesamte Gemeindegebiet aus Sied-
lungsgebiet. Andererseits weist Nidau aufgrund seiner Lage am Bielersee 
und dessen Abflüssen Nidau-Büren-Kanal und der Zihl einen starken Bezug 
zum Wasser und den dazugehörigen Uferläufen auf.  

Die inventarisierten Objekte von kommunaler Bedeutung stehen daher 
meist in Zusammenhang mit einer dieser spezifischen Eigenschaften. Gross-
flächige Grün- und Freiräume finden sich entweder entlang der Ufer mit Be-
zug zu den Gewässern oder aber stellen urbane Freiflächen im bebauten 
Raum dar. Innerhalb des Siedlungsgebiets spielen auch die Baumbepflan-
zungen (Einzelbäume, Baumreihen, Hecken und Ufervegetation) im Erlebnis 
und Verständnis der «gebauten Landschaft» eine zentrale Rolle. Nicht zuletzt 
sind auch die beiden Fliessgewässer, welche die Stadt Nidau seit jeher prä-
gen, immer zusammen mit ihren Ufervegetationen zu betrachten.  

Landschaftsinventar 
Nidau 

Urbanes Stadtgebiet 
am Wasser 

Inventarisierte Objekte 
von komm. Bedeutung 
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5. Planungsinstrumente 

5.1 Aufbau und Struktur 

Das Planungsgebiet (Abgrenzung siehe Kapitel 1.3.2) wird neu in der bau-
rechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» und im Uferschutzplan 
«Nidau-Büren-Kanal» (UeO nach Art. 88 BauG; vgl. Kapitel 5.4) geregelt. Die 
baurechtliche Teilgrundordnung setzt sich analog der drei anderen Teil-
grundordnungen aus folgenden Planungsinstrumenten zusammen.  

Planungsinstrument Wichtigste Inhalte 
Teilbaureglement  • Planungsrechtliche Bestimmungen 

• Baupolizeiliche Masse 
Nutzungszonenplan 
(«Art der Nutzung») 

• Zulässige Nutzungen 
• Zonen mit Planungspflicht 
• Überbauungsordnungen 

Bauzonenplan 
(«Mass der Nutzung») 

• Bauzonen (Baumasse) 
• Zonen mit Planungspflicht 
• Nahwärmeverbund, Waldgrenze 

Schutzplan • Gewässerraum 
• Ortsbildschutz- und Strukturgebiete 
• Schützens- und erhaltenswerte Bauten 
• Wertvolle Bäume und Alleen 
• Naturgefahren 

Abb. 17 Tabelle: Übersicht Inhalte Planungsinstrumente 

Struktur Teilzonenpläne 

Der bislang rechtskräftige Zonenplan der Stadt Nidau (genehmigt 
29.10.1980) bestand aus einem einzigen Planwerk. Darin wurden sowohl 
alle Zonenarten (Wohnzonen, Wohn- und Gewerbezonen, ZöN, Grünzone 
etc.) und mit dem Baureglement auch Art und Mass der Nutzung geregelt. 
Zudem wurden die Bauzonen von Schutzobjekten (wie bspw. Immissionsge-
biet, archäologisches Schutzgebiet etc.) überlagert.  

Neu werden die bisherigen Inhalte des Zonenplanes auf drei verschiedene 
Teilzonenpläne aufgeteilt. Im Nutzungszonenplan und den entsprechenden 
Bestimmungen im Teilbaureglement (TBR) wird neu ausschliesslich die Nut-
zungsart (vgl. Kap. 5.3.1) und im Bauzonenplan analog dazu nur das Nut-
zungsmass (vgl. Kap. 5.3.2) festgelegt. Die übergeordneten Schutzobjekte 
werden neu im Schutzplan geregelt (vgl. Kap. 5.3.3).  

Es ist vorgesehen, sämtliche historischen und weiterhin rechtskräftigen Bau-
linien zukünftig in einem einzigen Baulinienplan zusammenzufassen. Auf-
grund der Dimension und Komplexität dieser Aufgabe (Zusammenstellen 
sämtlicher Baulinien aus verschiedenen Sondernutzungsplanungen; digitale 
Erfassung und Vermassung historischer Pläne etc.) wurde die Erarbeitung 
des Baulinienplans zurückgestellt und soll in einem nachgelagerten Planer-
lassverfahren erfolgen. 

Neue Struktur der 
Grundordnung Nidau 

Zonenplan alt 

Neue Teilzonenpläne 

Zukünftiger  
Baulinienplan 
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Gurnigel- und Weidteilequartier werden aufgrund der geänderten Verhält-
nisse durch die A5-Westastplanung nicht der vorgesehenen Bestandszone 
zugeführt. Diese Gebiete werden vom Beschluss und der Genehmigung der 
TGO «weiteres Stadtgebiet» ausgenommen, bis eine neue Planungsvorlage 
erarbeitet ist.  

5.2 Teilbaureglement 

5.2.1 Aufbau 

Das Teilbaureglement (TBR) „weiteres Stadtgebiet“ weist den gleichen Auf-
bau und dieselbe Systematik auf wie die Teilbaureglemente der anderen 
Teilgrundordnungen. Anhand der Kapitel 2 bis 5 soll eine einfache Verknüp-
fung zu den jeweiligen Teilzonenplänen hergestellt werden. Das Teilbaureg-
lement weist folgenden Aufbau auf: 

1. Allgemeine Bestimmungen 

2. Vorschriften zum Nutzungszonenplan 
2.1 Misch- und Arbeitszonen 
2.2 Zonen für öffentliche Nutzungen 
2.3  Grün- und Freihaltezonen 

3. Vorschriften zum Bauzonenplan 
3.1 Allgemeine Bauvorschriften 
3.2 Besondere Bauvorschriften 
3.3 Gestaltungsvorschriften 
3.4 Energie und Erschliessung 

4. Vorschriften zum Nutzungs- und Bauzonenplan 

5. Vorschriften zum Schutzplan 
5.1 Ortsbildpflege 
5.2 Natur und Umwelt 
5.3 Störfallvorsorge 

6. Verfahrens, Straf- und Schlussbestimmungen 

 

 

 

  

Gurnigel- und Weid-
teilequartier 

Genereller  
Aufbau TBR 

- Inhaltsverzeichnis 
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5.2.2 Inhalt 

Das altrechtliche Baureglement der Stadt Nidau wurde im Hinblick auf den 
Erlass des neuen Teilbaureglements «weiteres Stadtgebiet» überprüft. Wo 
weiterhin zweckmässig und gewünscht, wurden bestehende Bestimmungen 
und Vorschriften auch im neuen TBR übernommen. Das TBR weist daher zur 
verbesserten Verständlichkeit rechts eine Spalte zu den Artikeln des alt-
rechtlichen Baureglements auf, welche rein informativer Natur sind.  

a) Allgemeine Bestimmungen 

In den Artikeln 101 bis 107 TBR werden die allgemeinen Bestimmungen der 
Teilgrundordnung geregelt. Dabei werden unter anderem die Grundsätze so-
wie Zuständigkeiten für Planungen, der Geltungsbereich der Teilgrundord-
nung, die Stellung zum übergeordneten Recht sowie der Ausgleich von Pla-
nungsvorteilen festgelegt.  

b) Vorschriften zum Nutzungszonenplan 

In den Artikeln 201 bis 206 werden alle Bestimmungen zu den im Nutzungs-
zonenplan festgelegten Nutzungszonen geregelt. Dabei wird fest-gelegt, wel-
che Art(en) der Nutzung je Zone zulässig sind.  

Der neue Nutzungszonenplan sieht die Festlegung von Mischzonen (Wohnen 
und Arbeiten) in zwei Ausprägungen vor: Mischzone A und Mischzone B. Die 
zulässige Nutzungsart stützt sich auf die zulässige Lärmempfindlichkeitsstu-
fen II (Mischzone A) respektive III (Mischzone B) gemäss Artikel 43 der eid-
genössischen Lärmschutz-Verordnung. In der Mischzone A (Art. 201) sind so-
mit Wohnen und ausschliesslich nicht störende Betriebe sowie Gastgewer-
bebetriebe ohne Überzeitbewilligung zulässig. In der Mischzone B (Art. 202) 
sind nebst dem Wohnen (und dem Gastgewerbe) auch mässig störende Be-
triebe zulässig. Für weitere Informationen bzgl. der Mischzonen siehe auch 
Kapitel 6.1.1.  

Die altrechtlichen Bestimmungen zu Ladengeschäften in der Wohnzone (alt: 
Art. 36 BR) sowie in der Wohn- und Gewerbezone (alt: Art. 37 BR) wurde für 
die Mischzonen A und B adaptiert. In der Mischzone A sind für Ladenge-
schäfte inklusive Lagerflächen maximal 300 m2, in der Mischzone B maximal 
700 m2 oberirdische Geschossfläche zulässig. 

Die Arbeitszone nördlich der Ipsachstrasse ist gemäss Art. 203 TBR grund-
sätzlich für gewerbliche und industrielle Nutzung bestimmt. Zudem sind ex-
plizit auch Dienstleistungsnutzungen, Büros sowie Freizeitanlagen und Gast-
gewerbe zulässig. Gemäss Lärmempfindlichkeitsstufe IV sind stark störende 
Betriebe zugelassen. Nebst den Arbeitsnutzungen weist das Gebiet auch Po-
tentiale für ein gemischt-genutztes Quartier auf. Daher sind gemäss Art. 203 
Abs. 5 TBR auch Wohnnutzungen zulässig, jedoch nur wenn sie in direktem 
Zusammenhang mit einer in der gleichen Zone angesiedelten Arbeitsnut-
zung stehen. Zudem ist die Einhaltung der Grenzwerte der Lärmempfindlich-
keitsstufe ES III am Standort der Wohnnutzung nachzuweisen. Zum Schutze 
der Arbeitsnutzungen vor einer allfälligen Verdrängung durch neue Wohnnut-
zungen werden mit Absatz 7 Bestimmungen festgelegt, welche die Arbeits-
nutzungen innerhalb der Zone priorisieren.  

Grundsatz 

Allgemeines 

Art der Nutzung 

Mischzonen A und B 

Verkaufsnutzungen  
in den Mischzonen 

Arbeitszone 
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Die altrechtlichen Bestimmungen zu Baumbepflanzungen innerhalb der 
Wohnzonen (alt: Art. 36 BR), der Wohn- und Gewerbezonen (alt: Art. 37 BR) 
und den Gewerbe- und Industriezonen (alt: Art. 38 BR) wurden adaptiert und 
in den entsprechenden Artikeln 201 bis 203 festgelegt.  

Die Bestimmungen zu den Zonen für öffentliche Nutzungen werden in Artikel 
204 resp. in der in Absatz 2 angefügten Tabelle, festgelegt. Hierbei wurden 
eine allgemeine Zweckbestimmung sowie die groben Grundzüge der Über-
bauung und Gestaltung und die massgebende Lärmempfindlichkeitsstufe 
festgelegt. In diesem Zusammenhang wurden auch die allgemeingültigen 
baupolizeilichen Masse überprüft und bei Bedarf angepasst.  

Die Grünzone umfasst die Ufergebiete entlang der Zihl. Die Grünzone um-
fasst dabei deren Ufervegetation sowie die Bereiche zwischen den Uferwe-
gen und der ersten Bebauungsreihe (analog altrechtlichem Zonenplan). Ge-
mäss Artikel 205 TBR handelt es sich um eine Grünzone nach Art. 79 des 
kantonalen Baugesetzes (BauG). Sie dient u.a. der Erhaltung des heutigen 
Uferbereichs inkl. der bestehenden Uferbestockung und –bepflanzung ent-
lang der Zihl sowie der Sicherstellung der Zugänglichkeit. Der Baum- und Ge-
hölzbestand ist zu erhalten, sachgerecht zu pflegen und nötigenfalls zu er-
setzen.  

Der öffentliche Verkehrsraum (öffentliche Strassen, Wege und Plätze) sowie 
das Eisenbahnareal (Bahntrassee der asm) werden im Nutzungszonenplan 
der «Verkehrszone» gemäss Art. 206 TBR zugewiesen.  

c) Vorschriften zum Bauzonenplan 

Allgemeine und besondere Bauvorschriften 

In den Artikeln 301 bis 311 TBR werden die allgemeinen Bestimmungen zu 
den im Bauzonenplan festgelegten Bauzonen geregelt. Dabei wird fest-ge-
legt, welches Mass der Nutzung innerhalb einer Zone zulässig sind.  

Das zentrale Element der Bestimmungen zu den Bauzonen 2 bis 6 stellt die 
Tabelle in Art. 301 Abs. 1 TBR mit den baupolizeilichen Massen dar. Die bau-
polizeilichen Masse basieren grundsätzlich auf denjenigen in Artikel 48 des 
altrechtlichen Baureglements. Neu geschaffen wurden jedoch die Bauzonen 
4, 5 und 6 (vgl. hierzu Kap. 6.2.1). Die Bauzonen 2 bis 6 werden anhand fol-
gender Merkmale unterschieden.  

Für die Erläuterungen in Bezug auf neue Begriffe und Messweisen wird auf 
das folgende Kapitel 5.2.3 verwiesen.  

• Anzahl zulässige Vollgeschosse (VG) VG 
• Minimales und maximales Nutzungsmass GFZo min./max. 
• Maximale Gebäudelänge GL 
• Höhen 

• Fassadenhöhe trauf-/giebelseitig (Firstdach) Fh tr/gi 
• Gesamthöhe (Flachdach) GH 

• Minimaler kleiner und grosser Grenzabstand kGA/gGA 
 
 

Baumbepflanzungen 

Zonen für  
öffentliche Nutzungen 

Grünzone 

Verkehrszone 

Mass der Nutzung 

Baupolizeiliche Masse 
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Gemäss Art. 301 Abs. 2 TBR gilt innerhalb der Bauzone «Bestand» der beste-
hende Baubestand. Die Bauzone «Bestand» wird in Kapitel 3.2 zu den be-
sonderen Bauvorschriften weitergehend geregelt. So dienen beide der Erhal-
tung, Erneuerung und Erweiterung oder aber der Ersatzbebauung der beste-
henden Bauten und Anlagen (Art. 312TBR). Die baupolizeilichen Masse rich-
ten sich dabei nach den Dimensionen und Volumen der bestehenden Ge-
bäude und Anlagen. Innerhalb der Bauzone «Bestand» sind Erweiterungen 
des Volumens um 10% der bestehenden, oberirdischen Geschossfläche zu-
lässig, sofern die städtebauliche und architektonische Qualität erhalten 
bleibt.  

Bei Einzonungen und Beanspruchung von Kulturland im Sinne der Bauge-
setzgebung galten seit 1. April 2017 die Anforderungen gemäss Art. 8a und 
8b BauG sowie Art. 11a ff. BauV. Mit Revision der Bauverordnung vom  
1. März 2020 wurde die gesetzliche Definition der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen präzisiert. Als «Kulturland» im Sinne der baurechtlichen Vorschriften 
gelten neu ausschliesslich Flächen ausserhalb der Bauzone. Innerhalb 
rechtskräftiger Bauzonen kommen Art. 8a und 8b BauG sowie Art. 11a bis 
11g BauV bei Planungen und Bauvorhaben nicht zur Anwendung. Eine be-
sonders hohe Nutzungsdichte ist jedoch zumindest qualitativ nachzuweisen. 
Gestützt auf die Ziele (Art. 1 Abs. 2) und Planungsgrundsätze (insb. Art. 3 
Abs. 3) des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes wird für unüberbaute 
Flächen mit Kulturlandqualität im Bauzonenplan und in Art. 301 Abs. 3 TBR 
eine «besonders hohe Nutzungsdichte» festgelegt. Daher wird unter Berück-
sichtigung des entsprechenden Raumtyps der Stadt Nidau gemäss kantona-
lem Richtplan («Urbanes Kerngebiet der Agglomeration») bspw. für Parzelle 
GB Nr. 626 im Aalmattenquartier (Bauzone B2) eine minimale Geschossflä-
chenziffer oberirdisch (GFZo) von 0.9 festgelegt. 

In den Artikeln 302 bis 311 TBR werden die Masse und Bedingungen zu ein-
zelnen Baubegriffe festgelegt. So regeln die Artikel 302 die unterschiedli-
chen Geschosse (Unter-, Dach- und Attikageschoss) und Artikel 303 die be-
sonderen Gebäudearten sowie 304 die Bauten unter Terrain. Die Artikel 305 
bis 310 regeln wiederum die Bauweise, Abstände und den Näherbau.  

Gemäss Artikel 31 des altrechtlichen Baureglements müssen Attikage-
schosse grundsätzlich allseitig um mindestens 1.50 m vom darunterliegen-
den Geschoss zurückversetzt sein. An diesem Grundsatz wird festgehalten 
(Art. 302 Abs. 3 lit. e TBR). Neu wird jedoch mit Art. 302 Abs. 3 lit. f TBR die 
Möglichkeit geschaffen, das Attikageschoss an max. drei Seiten fassaden-
bündig anzuordnen, wenn hierbei ein einseitiger Rücksprung von 2.50 m 
und die Einhaltung der Grenz- und Gebäudeabstände der nächsthöheren 
Bauzone sichergestellt werden.  

Gestaltungsvorschriften 

Die Artikel 313 bis 315 TBR regeln die Grundsätze zur Eingliederung von 
Bauten und Anlagen sowie zur Gestaltung der Aussenräume und zu den In-
halten des Umgebungsgestaltungsplan. Die Artikel 316 bis 320 TBR legen 
wiederum Bestimmungen zur Dachgestaltung sowie zu Dachaufbauten und 
zum Dachausbau fest.  

- Bauzone Bestand 

- besonders  
  hohe Nutzungsdichte 

Weitere Baubegriffe 
-  Geschosse, Gebäude-

arten etc. 

Attikageschoss 

Allgemein gültige Ge-
staltungsvorschriften 
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Neu werden auch Bestimmungen zur Fassadengestaltung und zur Anord-
nung von Reklamen und Plakate festgelegt (Art. 321 und 322).  

Neu wird mit Artikel 323 TBR zudem eine verbindliche Grundlage für den so-
genannten «Gestaltungsspielraum» erlassen. Auf Grundlage des Ergebnisses 
eines qualifizierten Verfahrens (wie z.B. Projektwettbewerb, Studienauftrag, 
Testplanung, Gutachterverfahren o.ä.) oder aufgrund der Beratung durch 
den Fachausschuss kann von den Vorschriften über die Bau- und Aussen-
raumgestaltung gemäss Art. 313 bis Art. 321 TBR abgewichen werden, 
wenn damit eine insgesamt bessere Gesamtwirkung erzielt werden kann. 
Damit können innovative und qualitätsvolle Projekte gefördert und bewilligt 
werden, auch wenn sie bspw. gegen eine der allgemein gültigen Gestal-
tungsvorschriften verstossen. 

Energie und Erschliessung 

Der Artikel 324 TBR regelt die allgemeinen Grundsätze der zukünftigen Ener-
gienutzung im «weiteren Stadtgebiet». Für die im Bauzonenplan festgelegten 
Perimeter «Nahwärmeverbund mit erneuerbarer Energie» wird mit Artikel 
325 TBR eine Anschlusspflicht an einen der Wärmeverbünde festgelegt. Ba-
sis für die ausgeschiedenen Perimeter bildet der überkommunale Richtplan 
Energie der Agglomeration Biel/Bienne.  

Mit den Artikeln 326 und 327 TBR werden sowohl die Gestaltung als auch 
die Ersatzabgabe bezüglich der Pflicht zur Erstellung von Abstellplätzen für 
Motorfahrzeuge geregelt. Der Artikel bezieht sich auf die Artikel 11 bis 13 
des altrechtlichen Baureglements. 

Gemäss kantonalem Strassengesetz/-verordnung ist das Fuss- und Veloweg-
netz in einem kommunalem Planungsinstrument aufzunehmen. Mit Artikel 
328 TBR und dem «Netzplan Langsamverkehr» in Anhang 2 TBR wird dieser 
Pflicht nachgekommen. Der «Netzplan Langsamverkehr» bildet als kommu-
naler Richtplan einerseits das übergeordnete Netz gemäss übergeordneter 
Planung ab (gemäss kantonaler und regionaler Planung). Andererseits wer-
den im Netzplan die kommunalen Fussweg- und Velorouten sowie entspre-
chende kommunale Netzlücken definiert. Die kommunalen Fussweg- und 
Velorouten sind in ihrem Bestand zu wahren und zu unterhalten, kommu-
nale Netzlücken in Zusammenarbeit mit betroffenen Amts- und Fachstellen 
zu schliessen.  

d) Vorschriften zum Nutzungs- und Bauzonenplan 

Die allgemeinen Bestimmungen zu den Zonen mit Planungspflicht (ZPP) wer-
den neu in Artikel 401 TBR geregelt. Gemäss Absatz 2 ist innerhalb der Zo-
nen mit Planungspflicht (ZPP) insbesondere der energiesparenden und um-
weltschonenden Energienutzung Rechnung zu tragen. Die spezifischen Best-
immungen zu den jeweiligen ZPP’s finden sich im Anhang 1 des Teilbaureg-
lements (siehe hierzu Kapitel 6.4.2).  

Mit den Artikeln 403 und 404 TBR werden die Voraussetzungen geschaffen, 
ortsbaulich überzeugende Projekte zu fördern. So soll die Durchführung von 
qualifizierten Verfahren gefördert sowie ein Fachausschuss aus vier bis 

Gestaltungsspielraum 

Energie und  
Nahwärmeverbünde 

Parkplätze 

Langsamverkehr 

Zonen mit  
Planungspflicht 

Qualitätssicherung 
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sieben unabhängigen Fachleuten zur Beratung der Planungs- und Baubewil-
ligungsbehörden geschaffen werden. 

e) Vorschriften zum Schutzplan 

Ortsbildpflege 

Die im Schutzplan festgelegten Ortsbildschutz- und Strukturerhaltungsge-
biete werden im Teilbaureglement in den Artikeln 501 und 502 TBR gere-
gelt. Hiermit werden die aus denkmalpflegerischer Sicht wertvollen Ortsteile 
(Ortsbildschutzgebiete) respektive die Struktur von bestehenden Wohnquar-
tieren mit einer einheitlichen Siedlungsstruktur (Strukturerhaltungsgebiete) 
geschützt.  

Die Artikel 503 und 504 TBR regeln die Bestimmungen zu den schützens- 
und erhaltenswerten Bauten (Baudenkmäler) sowie zum Umgang mit den ar-
chäologischen Schutzgebieten. 

Natur und Umwelt 

In Artikel 505 TBR werden neu Bestimmungen zum Thema Ökologie im Sied-
lungsgebiet erlassen. Dabei werden spezifische Vorschriften zum Erhalt und 
der Förderung der Ökologie und Biodiversität im Siedlungsgebiet festgelegt.   

Artikel 506 TBR legt die Bestimmungen zum Schutz der im Schutzplan ein-
getragenen Einzelbäume und Baumreihen fest. Sämtliche Bäume und 
Baumreihen mit einem Eintrag im Schutzplan sind geschützt. Zusätzlich sind 
in den Bauzonen 0 (welche im Nutzungszonenplan der Grünzone entspricht) 
Laub- und Nadelbäume mit einem Stammumfang ab 80 cm geschützt.  

Artikel 507 TBR entspricht grundsätzlich den Bestimmungen des Musterbau-
reglements des Kantons. Absatz 5 nimmt Bezug zu Abschnitten und Uferbe-
reiche, welche als «dicht überbautes Gebiet» im Sinne der Gewässerschutz-
verordnung gelten und im Schutzplan entsprechend ausgewiesen werden. 
Innerhalb dieser Abschnitte wurde im Schutzplan ein reduzierter Gewässer-
raum ausgeschieden (siehe Kapitel 6.7.2). 

Artikel 508 TBR zum Bauen im Gefahrengebiet entspricht den Bestimmun-
gen gemäss Musterbaureglement des Kantons. Dieser regelt das Vorgehen 
bei Bauvorhaben in den im Schutzplan ausgeschiedenen Gefahrengebieten. 

Störfallvorsorge 

In Artikel 509 TBR werden allgemeinverbindliche Bestimmungen festgelegt, 
welche für die Errichtung von «empfindlichen Einrichtungen» innerhalb des 
Konsultationsbereichs «Störfallvorsorge» gemäss Karte in Anhang 3 TBR Ab-
klärungen und Nachweise sowie allfällige Massnahmen hinsichtlich der Stör-
fallvorsorge erfordern (siehe Kapitel 7.8).  
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5.2.3 Änderungen aufgrund der BMBV  

Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf 
(Art. 1 BMBV). Die Feststellung des massgebenden Terrains kann gelegent-
lich schwierig sein. In unklaren Situationen braucht es unter Umständen ei-
nen Feststellungsentscheid. Die zuständige Behörde wird in der Regel einen, 
auf das umgebende natürliche Terrain, abgestimmten Geländeverlauf ermit-
teln und festlegen. 

Die Gebäude weisen eine von der Stadt festgelegte (maximale) Grösse auf, 
die mit der Anzahl Vollgeschossen, den Grenzabständen, den Gebäudelän-
gen und den Höhenmassen umschrieben wird (vgl. Art. 2 BMBV).  

Kleinbauten sind unbewohnt, d.h. es handelt sich insbesondere um Gara-
gen, Geräteschuppen, Garten- und Gewächshäuser, Pavillons und derglei-
chen. Solche Bauten dürfen das festgelegte Mass nicht überschreiten (vgl. 
Art. 3 BMBV). Kleinere Gebäude entsprechen freistehenden bewohnten und 
beheizbaren Kleinbauten, welche in ihrer Dimension beschränkt sind.  

Wie die Kleinbaute ist auch die Anbaute auf, von der Stadt festgelegte 
Masse begrenzt und kann nur Nebennutzflächen enthalten. Auch Anbauten 
gelten somit als unbewohnt (vgl. Art. 4 BMBV). Eingeschossige Gebäudeteile 
entsprechend bewohnten Anbauten.  

Unterirdische Bauten sind Gebäude, die mit Ausnahme der Erschliessung so-
wie der Geländer und Brüstungen, vollständig unter dem massgebenden 
Terrain liegen. Unter Geländer und Brüstungen werden Konstruktionen ver-
standen, welche dem Schutz der Zugänge dienen (vgl. Art. 5 BMBV). 

Für Unterniveaubauten wurde im TBR festgelegt, wie weit der Bau aus dem 
Erdreich ragen darf (vgl. Art. 6 BMBV). 

Vorspringende Gebäudeteile ragen höchstens bis zu dem von der Stadt fest-
gelegten Mass über die Fassadenflucht hinaus (Tiefe). Sie dürfen, mit Aus-
nahme der Dachvorsprünge, das zulässige Mass für die Breite, bzw. den zu-
lässigen Anteil des jeweiligen Fassadenabschnitts nicht überschreiten. Rück-
springende Gebäudeteile sind gegenüber der Fassadenflucht zurückversetzt 
(vgl. Art. 10 und 11 BMBV).  

Nach altrechtlichem Baureglement wurde die Höhe von Bauten in den bau-
polizeilichen Masse (alt: Art. 48 BR) via Gebäude- oder Firsthöhe geregelt. 
Diese beiden Begriffe wurden aufgrund der BMBV neu durch die Fassaden-
höhe (trauf- und giebelseitig) sowie die Gesamthöhe ersetzt (vgl. Art. 14 und 
15 BMBV). Neu gilt pro Bauzone für Firstdächer eine maximale trauf- und 
giebelseitige Fassadenhöhe, für Flachdächer eine maximale Gesamthöhe 
(Art. 301 TBR). Die Höhenmasse wurden hierbei aufgrund unterschiedlicher 
Messweisen minim erhöht. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 
6.3.1.  

Die BMBV unterteilt die Geschosse in Vollgeschosse, Unter-, Dach- und Atti-
kageschosse (Art. 18 ff. BMBV).  
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Da die altrechtliche Ausnützungsziffer (AZ) mit der BMBV nicht mehr ange-
wandt wird, ist eine neue Nutzungsziffer einzuführen. Die AZ wurde gestützt 
auf die Empfehlungen des Kantons in die Geschossflächenziffer oberirdisch 

(GFZo) umgerechnet (vgl. Art. 28 BMBV). Da die GFZo Flächen enthält, die 
nicht an die AZ angerechnet wurden, hat sich in der Praxis zur Umrechnung 
der AZ in die GFZo einen Umrechnungsfaktor zwischen 1.0 und 1.1 bewährt. 
Die Stadt hat sich im Sinne eines haushälterischen Umgangs mit dem Bo-
den dafür entschieden, diese Umrechnung mit Überlegungen zur Siedlungs-
entwicklung nach innen zu verknüpfen. Neu gilt pro Bauzone je eine mini-
male und maximale GFZo (Art. 301 TBR). Siehe hierzu auch die Ausführun-
gen in Kapitel 6.3.2.  

5.3 Teilzonenpläne 

5.3.1 Nutzungszonenplan 

Im neuen Nutzungszonenplan werden nachfolgende Zonen grundeigentü-
merverbindlich festgelegt. In Verknüpfung mit Kapitel 2 (sowie 4) TBR wer-
den hiermit die zulässigen Nutzungsart pro Grundstück geregelt. 

• Mischzonen A und B  
• Arbeitszone  
• Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) 
• Grünzonen  
• Zonen mit Planungspflicht (ZPP, ggf. mit Sektorenabgrenzung)  
• Überbauungsordnungen 
• Verkehrszone 
 
Der Nutzungszonenplan bezeichnet zudem den Perimeter, welcher vom Be-
schluss und der Genehmigung ausgenommen ist (Gurnigel- und Weidteil-
quartier).  

5.3.2 Bauzonenplan 

Im neuen Bauzonenplan sind die Bauzonen 2 bis 6, A1 und A2, die Bauzone 
Bestand und die Bauzone 0 grundeigentümerverbindlich festgelegt. Zusätz-
lich werden der Perimeter «Nahwärmeverbund erneuerbare Energien» sowie 
die Gebiete mit besonders hoher Nutzungsdichte festgelegt. In Verknüpfung 
mit Kapitel 3 (sowie 4) TBR und insbesondere Artikel 301 TBR mit den bau-
polizeilichen Massen wird hiermit das zulässige Mass der Nutzung pro 
Grundstück geregelt. Die Nummerierung der Bauzonen 2 bis 6 entspricht 
grundsätzlich der maximal zulässigen Anzahl Vollgeschosse.  

5.3.3 Schutzplan 

Im neuen Schutzplan werden die Ortsbildschutz- und Strukturerhaltungsge-
biete gemäss revidiertem kantonalen Bauinventar 2017 sowie die archäolo-
gischen Schutzgebiete grundeigentümerverbindlich festgelegt. Zusätzlich 
sind die Gewässerräume sowie die sogenannt «dicht bebauten Gebiete» ge-
mäss GSchV der Zihl und der Madretsch-Schüss nach übergeordneter Ge-
wässerschutzgesetzgebung grundeigentümerverbindlich festgelegt (für den 
Nidau-Büren-Kanal erfolgt dies im Uferschutzplan, vgl. nachfolgendes 

Nutzungsziffer 

«Art der Nutzung» 

«Mass der Nutzung» 
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Kapitel). Für die Madretsch-Schüss wir der Gewässerraum bereits festgelegt, 
obwohl das Gebiet ansonsten vom Beschluss und der Genehmigung der TGO 
«weiteres Stadtgebiet» ausgenommen wird. Auch die im Rahmen der Erarbei-
tung des Landschaftsinventars erhobenen Einzelbäume und Baumreihen 
(siehe Kapitel 4.2) werden mit dem entsprechenden Eintrag im Schutzplan 
grundeigentümerverbindlich geschützt. Nicht zuletzt sind zudem die Gefah-
rengebiete gemäss Gefahrenkarte grundeigentümerverbindlich im Schutz-
plan verankert. Die Gefahrengebiete werden in Abhängigkeit der Gefähr-
dungslage in drei Gefahrenkategorien dargestellt (rote, blaue, gelbe Ge-
biete).  

5.4 Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 
(UeO nach. Art. 88 BauG) 

Gestützt auf Artikel 2 des kantonalen See- und Flussufergesetzes (SFG) ha-
ben die betroffenen Gemeinden u.a. für die Ufer des Bielersees und der 
«Aare vom Brienzersee flussabwärts» Uferschutzpläne zu erstellen. Die Stadt 
Nidau verfügt mit dem «Uferschutzplan Seeufer» (genehmigt 07.10.1988) 
bereits über eine entsprechendes, rechtskräftiges Planungsinstrument. Die 
altrechtliche Uferschutzplanung wurde daher im Bereich des Nidau-Büren-
Kanals übernommen und in den neuen Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» 
(USP N-B-K) überführt. Die Inhalte der altrechtlichen Uferschutzplanung im 
Bereich des Bielerseeufers wiederum sollten im Zuge der baurechtlichen 
Teilgrundordnung «AGGLOlac», resp. neu im entsprechenden «Uferschutzplan 
Seeufer» geregelt werden.  

 
Abb. 18 Auszug «Kanal» aus dem rechtskräftigten «Uferschutzplan Seeufer».  

Die altrechtlichen Inhalte des «Uferschutzplan Seeufer» haben weiterhin Gül-
tigkeit, so dass der Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal bloss digitalisiert 
wurde und weiterhin die bestehenden Inhalte «überbaute Gebiete a und b», 
die «Uferschutzzone» sowie die «Anlagestelle für die Kursschiffahrt» und die 
«bestehenden Uferwege» aufweist. Als inhaltliche Ergänzung wird einzig neu 
eine Optionsfläche für einen allfälligen zukünftigen Brückenschlag für eine 
Fussgänger- und Velobrücke ausgewiesen sowie die genaue Abgrenzung des 
Perimeters des USP– wo immer dies möglich war – neu auf Parzellengren-
zen gelegt. 

Da es sich beim Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal planungsrechtlich um 
eine Sondernutzungsplanung handelt (UeO nach Art. 88 BauG) und dieser 
daher kein Bestandteil der baurechtlichen Teilgrundordnung darstellt, sind 
innerhalb dessen Perimeter nebst den Inhalten gemäss SFG auch Festlegun-
gen zur Nutzungsart, Nutzungsmass und zum Schutz zu erlassen. Dabei wird 
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auf die Struktur der Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» aufgebaut und 
im Uferschutzplan analog zu den Teilzonenplänen der TGO die Nutzungszo-
nen, Bauzonen und Schutzinhalte festgelegt. 

Erläuterungen zum Plan und den dazugehörigen Vorschriften (Anhang 6 TBR)  

Die Bestimmungen der altrechtlichen Uferschutzplanung («Uferschutzplan 
Seeufer») wurden soweit möglich in die neuen Vorschriften zum Uferschutz-
plan Nidau-Büren-Kanal überführt. Der Uferschutzplan gilt als Überbauungs-
ordnung nach Artikel 88 BauG und bezweckt die Erhaltung und Entwicklung 
des Uferbereichs des Nidau-Büren-Kanals (Artikel 1). Soweit die Bestimmun-
gen des Uferschutzplans Nidau-Büren-Kanal nicht vorgehen, gelten die Best-
immungen der Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» mit Teilbauregle-
ment und den Teilzonenplänen.  

Im Perimeter des Uferschutzplans sind grundsätzlich drei flächige Bereiche 
festgelegt. Es sind dies die «Uferschutzzone» sowie das «überbaute Gebiet a» 
und «b». Die Ufer des Nidau-Büren-Kanals sind der Uferschutzzone zugewie-
sen, in welcher gemäss Artikel 4 Bauten und Anlagen nur errichtet werden, 
wenn sie standortgebunden sind, im öffentlichen Interesse liegen und die 
Uferlandschaft und Uferbestockung nicht beeinträchtigen. Vorbehalten blei-
ben Erstellung und Unterhalt des Uferwegs, Zugangsanlagen für Boots- 
anbindeplätze, Bauten und Anlagen in Zusammenhang mit Brückeninfra-
strukturen sowie die in Artikel 6 aufgeführten Nutzungen. Die bestehende 
Ufervegetation und -bestockung ist geschützt.  

Im Uferschutzplan sind weiter die überbauten Gebiete a und b festgelegt. 
Das «überbaute Gebiet a» befindet sich zwischen Strasse, resp. Uferschutz-
zone und dem eigentlichen, rückwärtigen Siedlungsgebiet. Innerhalb dieses 
Gebiets sind ausschliesslich baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen ge-
stattet, sowie die Errichtung von befestigten Plätzen und Zufahrten sowie 
max. 20% der Fläche für Autoabstellplätze.  
Innerhalb des anschliessenden «überbauten Gebiets b» gelten wiederum die 
Bestimmungen gemäss Bauzonen- und Nutzungszonenplan sowie Schutz-
plan.  

6. Planungsmassnahmen 

Im Folgenden werden die im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung 
resp. der Erarbeitung der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadt-
gebiet» vorgenommenen Planungsmassnahmen erläutert. Dabei werden die 
Gründe und/oder der Anlass für planerische Änderungen (z. B. Um- und Auf-
zonungen, Erlass neuer ZPP’s etc.) dargelegt und ausgeführt. In Bezug auf 
das «grosse Ganze» soll soweit möglich und zweckmässig stets der Bezug 
zum gesamten Gemeindegebiet und somit zu den drei anderen baurechtli-
chen Teilgrundordnungen (AGGLOlac, Altstadt, Guido-Müller-Platz West) her-
gestellt werden.  

In Bezug auf Änderungen am Zonenplan und im Hinblick auf eine bessere 
Nachvollziehbarkeit wird an dieser Stelle auf den Änderungsplan als Beilage 
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1 dieses Berichtes mit dem Vergleich alt – neu verwiesen. In diesem Plan-
werk sind sämtliche Änderungen im Vergleich zum altrechtlichen Zonenplan 
dokumentiert. Zusätzlich findet sich in Anhang 2 des vorliegenden Berichts 
der «Übersichtsplan Planungsmassnahmen», welcher aufzeigt, welche Ge-
biete eine Auf- oder Umzonung erfahren oder aber unverändert respektive 
harmonisiert werden.  

6.1 Nutzungszonen 

6.1.1 Mischzonen 

Die altrechtliche baurechtliche Grundordnung der Stadt Nidau bestand bis-
lang grundsätzlich aus den gängigen Bauzonen Wohnzone, Wohn- und Ge-
werbezone, Kernzone und der Gewerbe- und Industriezone. Mit dem vorlie-
genden Nutzungszonenplan werden die altrechtlichen Wohnzonen neu in die 
Mischzone A überführt. Diese Massnahme stellt grundsätzlich eine rein ter-
minologische Änderung der Begrifflichkeiten dar. Gemäss Art. 201 TBR sind 
in der Mischzone A sämtliche Nutzungen zulässig, welche mit der Lärmemp-
findlichkeitsstufe II (Art. 43 LSV) vereinbar sind. Dabei handelt es sich um 
Wohnen und nicht störende Betriebe. Dies wiederum entspricht der altrecht-
lichen Bestimmung in Art. 36 BR: «Die Wohnzonen dienen vorwiegend der 
Wohnnutzung. Mit dem Wohnen zu vereinbarende, wenig störende Kleinge-
werbe sind gestattet. Für Lärmimmissionen gilt die eidg. Lärmschutzverord-
nung.»  

  
Abb. 19 Gegenüberstellung altrechtlicher Zonenplan und neuer Nutzungszonenplan. Die ehemals der W2  

oder WG3 zugewiesenen Gebiete sind im Nutzungszonenplan neu der Mischzone A zugewiesen.  
 
Mit dem Nutzungszonenplan werden auch die Gebiete, welche altrechtlich 
der Wohn- und Gewerbezone (WG) zugewiesen waren, grundsätzlich neu der 
Mischzone A zugewiesen. Dies betrifft insbesondere das Gebiet zwischen Dr. 
Schneider-Strasse und Stadtgraben sowie das nicht vom Lärm vorbelastete 
Gebiet im Bereich des westlichen Aalmattenwegs. In diesen Gebieten soll 
das Wohnen klar im Vordergrund stehen. Nicht störende Betriebe und La-
dengeschäfte sind weiterhin zulässig.  

Einige Gebiete, welche altrechtlich der Wohn- und Gewerbezone (WG) zuge-
wiesen waren, werden jedoch neu der Mischzone B zugewiesen. Dies trifft 
insbesondere auf die Gebiete entlang der Hauptstrasse sowie das 
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Gurnigelquartier zu. Zudem wird der Gebäudekomplex rund um die ehema-
lige Zifferblattfabrik (Egliweg 6 – 10), welcher bereits heute vorwiegend Ar-
beitsnutzungen aufweist, von der Wohnzone in die Mischzone B umgezont. 
Gemäss Art. 202 TBR sind in der Mischzone B sämtliche Nutzungen zuläs-
sig, welche mit der Lärmempfindlichkeitsstufe III (Art. 43 LSV) vereinbar 
sind. Dabei handelt es sich um Wohnen und mässig störende Betriebe. Bei 
der Überführung wurde auch das altrechtliche, überlagernde «Immissionsge-
biet» entlang der Hauptachsen, welches lärmvorbelastete Gebiete bezeich-
nete, berücksichtigt.  

Die Mischzone B, in welcher nebst dem Wohnen auch mässig störende Be-
triebe gemäss Lärm Empfindlichkeitsstufe III (Art. 43 LSV) zulässig sind, wur-
den damit primär entlang der beiden Hauptachsen Hauptstrasse und 
Aarberg-/Bernstrasse sowie im Übergangsbereich zur Stadt Biel erlassen. 
Damit soll erreicht werden, dass sich Gewerbe-, Verkauf- und Dienstleis-
tungsnutzungen entlang dieser frequentierten Achsen anordnen. Als klarer 
Kern und eindeutiges Zentrum fungiert weiterhin die historische Altstadt, 
welche als zentraler Einkaufs- und Begegnungsort dient.  

6.1.2 Arbeitszonen 

Die altrechtliche baurechtliche Grundordnung wies bislang drei verschie-
dene Gewerbe- und Industriezonen (GI1 – GI3) auf. Der GI1 zugewiesen wa-
ren bisher Gebiete im Bereich der Schlossmatte, der GI2 das Gebiet Mühler-
uns inkl. der ehemaligen Alpha-Fabrik sowie ein Gebiet an der Grenze zu 
Ipsach, der GI3 der Bereich nordöstliche der Ipsachstrasse.  

Neu existiert in der Stadt Nidau nur noch eine reine Arbeitszone. Gemäss 
Nutzungszonenplan umfasst diese das gesamte Gebiet nördlich der Ipsach-
strasse («Mikron»). Für das Gebiet rund um die ehemalige Alpha-Fabrik (alt-
rechtlich GI2) wird im Hinblick auf eine zukünftige Um- und Neunutzung neu 
die Mischzone B festgelegt.  

Für die verbleibende Arbeitszone an der Ipsachstrasse gelten die Bestim-
mungen gemäss Art. 204 TBR. Diese Arbeitszone ist für Nidau insbesondere 
von Bedeutung, da es sich hierbei auch um die letzte verbleibende Bauzo-
nenreserve für Arbeits-, Gewerbe- und Industrienutzungen handelt. Im Hin-
blick auf eine zeitgemäss gemischte Nutzung des Arbeitsgebiets, sind zu-
sätzlich auch Dienstleistungs- wie auch unter Einschränkungen Wohnnut-
zungen zulässig (vgl. Kapitel 0 zur Arbeitszone).  

6.1.3 Zonen für öffentliche Nutzungen 

Grundsätzlich ist die Stadt Nidau bestrebt, die Zonen für öffentliche Nutzun-
gen im Hinblick auf eine flexiblere Nutzung ihrer Liegenschaften in eine 
Mischzone umzuzonen (analog der Teilgrundordnung Altstadt). Bei der Über-
arbeitung der ZöN im weiteren Stadtgebiet wurden jedoch nur wenige Ände-
rungen vorgenommen. Neu weist der Nutzungszonenplan für das weitere 
Stadtgebiet zwölf ZöN aus:  
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Nutzungszonenplan altrechtlicher Zonenplan 
ZöN 1 Guido-Müller-Park Grünfläche 
ZöN 2 Schule Weidteile ZöN innerhalb Zone für SBV1 
ZöN 3 Sportplätze Mühlefeld Grünfläche 
ZöN 4 Spielplatz Lyssstrasse ZöN innerhalb Zone für SBV 
ZöN 5 Kindergarten Aalmatten Zone für öffentliche Nutzungen 
ZöN 6 Schule Balainen Zone für öffentliche Nutzungen 
ZöN 7 Strandweg Zone für öffentliche Nutzungen 
ZöN 8 Werkhof Zone für öffentliche Nutzungen 
ZöN 9 Schule Beunden Zone für öffentliche Nutzungen 
ZöN 10 Birkenweg Zone für SBV 
ZöN 11 Ruferheim W2 und ZöN innerhalb Zone für SBV 
ZöN 12 Südliche Allmendstrasse Zone für öffentliche Nutzungen 

 

Abb. 20 Tabelle: Übersicht Zone für öffentliche Nutzungen 

Für den heutigen Kindergarten Burgerbeunden wird neu die ZöN Birkenweg 
ausgeschieden. Zwar ist vorgesehen, diesen zukünftig innerhalb der Schul-
anlage Beunde zu integrieren, die ZöN soll die Parzelle GB Nr. 1138 jedoch 
als strategische Reserve für allfällige zukünftige Nutzungen im öff. Interesse 
(Kita, Quartierseinrichtung etc.) sowie als Spielplatz für das Quartier sichern. 
Die altrechtliche ZöN an der Ecke Bernstrasse – Milanweg (ein Bereich des 
Robinsonspielplatzes) wurde hingegen neu in die Mischzone B umgezont. 
Das betreffende Grundstück (Parzelle GB Nr. 871) befindet sich im Eigen-
tum der Stadt, so dass die derzeitige Nutzung weiterhin sichergestellt ist.  

Die Stadt Nidau macht sich seit einiger Zeit Gedanken über die zukünftige 
Nutzung des heutigen Standorts des städtischen Werkhofs am Strandweg. 
Dieser befindet sich zwischen den unmittelbar angrenzenden Wohngebieten 
und dem Strandbad Nidau und ist auch aus erschliessungstechnischen 
Gründen nicht optimal gelegen. Die Stadt strebt daher mittel- bis langfristig 
einen Wegzug des Werkhofs und die Realisierung einer gemischt-genutzten 
Wohnüberbauung an und beabsichtigt zu gegebener Zeit eine Umzonung 
von der ZöN 7 in eine Zone mit Planungspflicht an. Da bislang kein Ersatz-
standort für den Werkhof gefunden werden konnte, wurde im Rahmen der 
OPR auf eine (verfrühte) Umzonung verzichtet. Sollte dereinst ein Alternativ-
standort zur Umsiedlung des Werkhofs gefunden werden, so sieht die Pla-
nungsbehörde dies als wesentlich geänderte Verhältnisse, so dass die Plan-
beständigkeit für diesen Bereich begründet aufgehoben werden kann. 

6.1.4 Altrechtliche Grünflächen 

Die im altrechtlichen Zonenplan ausgeschiedenen «Grünflächen» werden im 
Nutzungszonenplan neu der Grünzone, im Bauzonenplan der Bauzone 0 zu-
gewiesen. Dies betrifft insbesondere die Ufervegetation entlang der Zihl 
(siehe auch Kap. 6.7.1). Die Uferbereiche und -vegetation des Nidau-Büren-

                                                        
1  Zone für SBV = Zone für Sonderbauvorschriften („Sondernutzungsplanung“) 
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Kanals werden im Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» in der Uferschutz-
zone geregelt.  

6.2 Bauzonen 

6.2.1 Bauzonen 2 bis 3 

Das Nutzungsmass innerhalb einer Zone, resp. auf einem Grundstück wird 
neu über die im Bauzonenplan festgelegten Bauzonen («Bauklassen») gere-
gelt. Nach altrechtlicher Grundordnung waren Art und Mass indirekt ver-
knüpft. Im Hinblick auf den neuen Bauzonenplan und die baupolizeilichen 
Masse in Art. 301 TBR wurden folgende Transformationen vorgenommen. 

Zonenplan alt Bauzonenplan neu 
Wohnzone W2 Bauzone 2 
Wohnzone W3 Bauzone 3 
Wohn- und Gewerbezone (WG3) Bauzone 3 
Gewerbe- und Industriezone 3 Bauzonen A1 und A2 

 

Abb. 21 Tabelle: Übersicht Zonen nach Bauzonenplan, Vergleich Alt - Neu 

Gemäss Leitbild «Stadtraum Nidau» und den Erkenntnissen der Potenzialstu-
die SEin soll der ehemalige Grundcharakter der altrechtlichen Zone – die Ge-
schossigkeit – in den meisten Gebieten übernommen und grossmehrheitlich 
auf Aufzonungen verzichtet werden. Für Erläuterungen zu den Aufzonungen 
siehe folgendes Kapitel 6.2.2. 

  
Abb. 22 Gegenüberstellung altrechtlicher Zonenplan und neuer Bauzonenplan. Die ehemals der W2 oder 

WG3 zugewiesenen Gebiete sind im Bauzonenplan neu der Bauzone 2, resp. Bauzone 3 zugewiesen.  
 

6.2.2 Aufzonungen 

Im Folgenden werden die Aufzonungsgebiete einzeln beschrieben. Für die 
Lokalisierung der Gebiete vergleiche die Nummern mit dem Übersichtsplan 
in Anhang 2.  

1) Egliweg 

Die Parzellen GB Nr. 330 und 563 am Egliweg (u.a. ehemalige Zifferblatt-
fabrik Egliweg 10) waren gemäss altrechtlichem Zonenplan der Wohnzone 
W2 zugewiesen (vgl auch Abb. 22). Die beiden Parzellen werden im Bauzo-
nenplan neu der Bauklasse 4 zugewiesen (Nutzungszonenplan: beide 
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Mischzone B mit ESIII). Es handelt sich hier primär um eine Bereinigung an 
die tatsächlichen Verhältnisse. Das schützenswerte Gebäude am Egliweg 10 
weist seit jeher vier Vollgeschosse auf. Im Sinne der Gleichbehandlung des 
gesamten Gebäudekomplexes werden auch die dreigeschossigen Bauten 
am Egliweg 6 und 8 neu der Bauzone 4 zugewiesen.  

2) Beundenmoos 

Die Vorstadt West bis zur Dr. Schneider-Strasse bildet bislang das bauliche 
Rückgrat der Altstadt. Zur Bildung eines eigentlichen Gürtels rund um die Alt-
stadt wird auch das Beundenmoss zwischen Balainenweg und Nidau-Büren-
Kanal der Bauzone 3 zugewiesen. 

3) Allmendstrasse 

Die Parzelle GB Nr. 908 wird von der Wohnzone W2 neu in die Bauzone 3 
umgezont. Damit wird eine einheitliche Bebauung entlang der Allmend-
strasse als Einfallsachse angestrebt. Zudem wird auf die umgebende Bebau-
ung auf Gemeindegebiet Port reagiert, welche südlich und westlich der Par-
zelle bereits dreigeschossige Bauten aufweist.  

4 und 5) Fröschen-/Gerberweg und Lyss-Strasse/Milanweg 

Das Geviert zwischen Fröschen-, Gerber- und Hechtenweg und Römerstrasse 
sowie dasjenige zwischen Milanweg und Lyss-Strasse wird von der Wohn-
zone W2 neu der Bauzone 3 zugewiesen. Dabei handelt es sich grossmehr-
heitlich um eine Legalisierung des Bestandes. Der heutige Gebäudebestand 
weist meist drei Vollgeschosse sowie eine Attika auf, wobei es sich beim 1. 
Vollgeschoss («Erdgeschoss») vorwiegend um eine oberirdische Garagierung 
handelt. 

6) Aarbergstrasse 

Die Parzellen GB Nr. 410, 1288, 1289 und der nördliche Bereich von Par-
zelle GB Nr. 298 an der Aarbergstrasse (Rest: Teilgrundordnung Guido-Mül-
ler-Platz West) waren gemäss altrechtlichem Zonenplan der Wohn- und Ge-
werbezone WG3 zugewiesen. Das gemäss der WG3 zulässige Nutzungsmass 
wird von den bestehenden Liegenschaften entlang der Aarbergstrasse je-
doch überschritten. Hierzu existierte mit Art. 48 Abs. 7 des altrechtlichen 
Baureglements bereits eine Ausnahmeregelung.  

In der neuen Teilgrundordnung wird diese Situation bereinigt und die Parzel-
len einer Regelbauzone zugewiesen. Mit der Festlegung der Bauzone 5 res-
pektive 6 entspricht die baurechtliche Zonenordnung wieder den tatsächli-
chen Verhältnissen. Zwar treten die bestehenden Gebäude entlang der 
Aarbergstrasse mit vier oder fünf Vollgeschossen in Erscheinung, tatsächlich 
sind die Gebäude jedoch auf Seite Zihl fünf-, bzw. sechsgeschossig ausgebil-
det. Da die neuen Messweisen (Fassaden-, Gesamthöhe) auf den grössten 
Höhenunterschied referenzieren, wird mit den Bauzonen 5 und 6 den tat-
sächlichen Gegebenheiten entsprochen.  

Wohnzone W2  
zu Bauzone 3 

Wohnzone W2  
zu Bauzone 3 

Wohnzone W2  
zu Bauzone 3 

WG3 inkl.  
Ausnahmeregelung 

Bauzone 5 und 6 
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6.2.3 Bauzonen Bestand  

Bauzone Bestand (Quartier Burgerbeunden) 

Für mehrere Teilgebiete innerhalb des Quartiers Burgerbeunden wird im 
Bauzonenplan neu die Bauzone Bestand festgelegt (vgl. Abb. 27). Altrecht-
lich wurden diese Gebiete in der Zone für Sonderbauvorschriften Nr. 5 gere-
gelt (siehe Kap. 6.4.1). Die Bauzone Bestand dient gemäss Art. 312 TBR der 
Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung bestehender Bauten und Anlagen. 
Die bestehende charakteristische Bebauung, welche nach einem einheitli-
chen Gesamtkonzept errichtet wurde, soll damit erhalten werden. Die bau-
polizeilichen Masse richten sich grundsätzlich nach dem Bestand (Abs. 2), 
dieser kann jedoch im Hinblick auf Erweiterungen, Ersatz- und Neubauten 
um maximal 10 % erweitert werden (Abs. 3).  

6.2.4 Bauzone A (Arbeitszone) 

Für die verbleibende Arbeitszone an der Ipsachstrasse (siehe Kap. 6.1.2) 
werden im Bauzonenplan neu die Bauzonen A1 und A2 festgelegt (altrecht-
lich Gewerbe- und Industriezone GI3). Der vordere Bereich im Umfeld der 
Hauptstrasse wird der A1, der hintere Bereich in Richtung Ipsach der A2. Die 
baupolizeilichen Masse richten sich nach Art. 301 TBR, wobei sich diejeni-
gen der Bauzone A1 an den altrechtlichen Massen der Gewerbe- und Indust-
riezone GI3 orientieren (Gesamthöhe max. 18m). In der rückwärtigen 
Bauzone A2 gilt neu eine um 3m erhöhte Gesamthöhe (max. 21m). Gemäss 
Art. 319 Abs. 3 TBR sind innerhalb der Bauzone A2 jedoch sämtliche Dach-
aufbauten innerhalb des obersten Vollgeschosses zu integrieren.  

6.3 Mass der Nutzung 

Im Sinne der Siedlungsentwicklung nach innen wurden die baupolizeilichen 
Masse überprüft und neu festgelegt. Grundsätzlich sollen die Vorschriften, 
wo möglich und wo nötig, vereinfacht werden. Im Hinblick auf die Optimie-
rung von Nutzungsmöglichkeiten werden die Grenzabstände neu festgelegt. 
Die neue Messweise der Fassaden- und Gesamthöhe und energieeffizientes 
Bauen verlangen grössere Höhen. Auf die Festlegung einer Gebäudebreite 
wird verzichtet. 

Im Folgenden werden die altrechtlichen Masse (BR alt: Art. 48) mit den 
neuen baupolizeilichen Masse nach Art. 301 TBR verglichen. Dieser Ver-
gleich ist jedoch nur in den Bauzonen 2 und 3 sowie der Bauzone A möglich. 
Die Bauzonen 4 bis 6 werden im Rahmen der vorliegenden Teilgrundord-
nung neu geschaffen und dienen der Regelung bereits bestehender Bauten 
(Bauzonen 4 und 5) oder im Hinblick auf eine Nutzungsverdichtung (Bau-
zone 6). 

6.3.1 Höhen 

Die altrechtliche Gebäudehöhe kann in etwa mit der neuen Fassadenhöhe 
traufseitig (FH tr) verglichen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Mess-
weise wurde für die Festlegung der FH tr die Gebäudehöhe um einen Meter 
erhöht. Für den Erlass der baupolizeilichen Masse der neuen Bauzonen 4 

Erhalt der charakteristi-
schen Bebauung in der 
Burgerbeunden 

Neue Bauzonen  
A1 und A2 

Überprüfung  
Nutzungsmass 

Vergleich alt - neu 

Gegenüberstellung 
alt - neu 
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bis 6 wurde der Höhensprung zwischen der Bauzone 2 und 3 von drei Me-
tern analog weitergeführt.  
 

Grundordnung alt (Art. 48 BR) Teilgrundordnung neu (Art. 301 TBR) 
Bauzone Geb.höhe First-

höhe 
Bauzone FH tr FH gi GH 

W2 7.5 m - 2 8.5 m 11.5 m 11.0 m 
W3/WG3 10.5 m - 3 11.5 m 14.5 m 14.0 m 
neu   4 14.5 m 17.5 m 17.0 m 
neu   5 17.5 m 20.5 m 20.0 m 
neu   6 20.5 m 23.5 m 23.0 m 
GI3 14.0 m 18.0 m A1 - - 18.0 m 
neu   A2 - - 21.0 m 

Abb. 23 Tabelle: Vergleich Bauhöhen Alt - Neu 

6.3.2 Nutzungsziffer 

Gemäss Art. 48 des altrechtlichen Baureglements galt für die Wohnzone W2 
eine Ausnützungsziffer von 0.4, für die Wohnzone W3 von 0.7 und für die 
Wohn- und Gewerbezone WG3 von 0.8. Mit der Pflicht zur Umsetzung der 
neuen Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) 
ist die Verwendung der AZ gemäss übergeordnetem Recht nicht mehr zuläs-
sig. Neu wird für die den altrechtlichen Zonen entsprechenden Bauzonen 2 
und 3 eine minimale und maximale Geschossflächenziffer oberirdisch 
(GFZo) festgelegt. Nebst der unterschiedlichen Berechnungsweise wurde 
diese im Sinne einer Innenentwicklung höher als die altrechtliche Ausnüt-
zungsziffer gewählt. Für die Bauzone 2 gilt eine minimale GFZo von 0.60, 
resp. eine maximale GFZo von 1.00. Innerhalb der Bauzone 3 gilt eine mini-
male GFZo von 0.70, resp. eine maximale GFZo von 1.30.  

Für die neu erlassenen Bauzonen 4 bis 6 sowie A1 und A2 wird bewusst auf 
die Festlegung einer spezifischen Nutzungsziffer (sowohl minimal als auch 
maximal) verzichtet. Diese Bauzonen wurden für ausgewählte kleinere Stadt-
gebiete erlassen, wobei die Grundstücke, welche neu in der Bauzone 4 oder 
5 liegen (Egliweg, Aarbergstrasse) bereits heute vollständig überbaut sind. 
Das zukünftige Mass der Nutzung innerhalb dieser Bauzonen wird zukünftig 
durch die maximalen Höhen sowie die minimalen Grenzabstände geregelt.  

6.3.3 Grenzabstände 

Bei der Überarbeitung respektive Neufassung der baupolizeilichen Masse 
wurden auch die bestehenden Grenzabstände (klein = kGA; gross = gGA) 
überprüft und im Sinne der angestrebten Siedlungsentwicklung nach innen 
leicht reduziert. Analog den Ausführungen zur Nutzungsziffer in den Bauzo-
nen 4 und 5 (bereits vollständig überbaut) wird für diese beiden Bauzonen 
auch nur der kleine Grenzabstand festgelegt.  

 

 

Bauzonen 2 und 3: Ge-
schossflächenziffer 
oberirdisch 

Bauzonen 4 bis 6  
sowie A1 und A2 

Überprüfung der  
Grenzabstände 
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Grundordnung alt (Art. 48 BR) Teilgrundordnung neu (Art. 301 TBR) 
Bauzone kGA gGA Bauzone kGA gGA 

W2 4.0 m 10.0 m 2 4.0 m 8.0 m 
W3/WG3 5.0 m 12.0 m 3 4.0 m 10.0 m 
neu   4 4.0 m - 
neu   5 4.0 m - 
neu   6 6.0 m 12.0 m 
GI3 ½ Geb.höhe 

min. 4.0 m 
- A1/A2 5.0 m - 

Abb. 24 Tabelle: Übersicht Grenzabstände, Vergleich Alt - Neu 

6.4 Sondernutzungsplanungen 

6.4.1 Überführung der altrechtlichen Sondernutzungsplanungen 

Die altrechtliche Grundordnung der Stadt Nidau wies eine Vielzahl an gross-
flächigen Gebieten auf, welche einer «Zone für Sonderbauvorschriften» (SBV 
1 bis 6) zugewiesen waren. So sind altrechtlich beispielsweise die gesamten 
Weidteile- und Burgerbeunden-Quartiere im Rahmen von Sondernutzungs-
planungen (SBV Nr. 5 resp. 6) geregelt. Die Stadt Nidau ist im Rahmen der 
Revision der Ortsplanung bestrebt, die Anzahl Sondernutzungsplanungen 
auf dem Gemeindegebiet zu reduzieren. Dies insbesondere auch daher, 
dass z. B. die SBV Nr. 5 und 6 im Hinblick auf eine gesamtheitliche Überbau-
ung der jeweiligen Quartiere erlassen wurden und die beiden Quartiere seit 
mehreren Jahren bebaut sind.  

Die altrechtlichen Zonen für Sonderbauvorschriften 3 bis 6 werden im Rah-
men der Gesamtrevision der Ortsplanung, resp. durch den Erlass der vorlie-
genden baurechtlichen Teilgrundordnung (TGO) «weiteres Stadtgebiet» wie 
folgt in die neue Grundordnung der Stadt Nidau überführt (vgl. auch Abb. 26 
und Abb. 27). Die SBV Nr. 1 und 2 liegen im Perimeter der TGO «AGGLOlac».  

alt Nutzungszonenplan neu Bauzonenplan neu 
SBV Nr. 3 • ZöN 11 Ruferheim • ZöN 11 Ruferheim 
 • Mischzone A • Bauzone 3  
SBV Nr. 4 • UeO Aalmatten - 
SBV Nr. 5 • Mischzone A • Bauzonen 2 und 3 
 • ZöN 2 Schule Weidteile • ZöN 2 Schule Weidteile 
 • ZöN 3 Spielplatz Lysss-

strasse 
• ZöN 3 Spielplatz Lysss-

strasse 
 • ZPP Gotthelfstrasse • ZPP Gotthelfstrasse 
Quartiere Gurnigel und Weidteile: von der Revision ausgenommen  
SBV Nr. 6 • Mischzone A • Bauzonen 2 und 3 

• Bauzone Bestand 
 • ZöN 9 Schule Beunden • ZöN 9 Schule Beunden 

Abb. 25 Tabelle: Übersicht Spezialordnungen, Vergleich Alt - Neu 

Zonen für Sonderbau-
vorschriften SBV 1 – 6 

Umzonung  
SBV Nr. 3 – 6 
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Abb. 26 Neuer Nutzungszonenplan und Bauzonenplan im Bereich SBV Nr. 5 Weidteile (blau umrandet).  

  
Abb. 27 Neuer Nutzungszonenplan und Bauzonenplan im Bereich SBV Nr. 6 Burgerbeunden (blau umrandet).  

 

6.4.2 Neue Zonen mit Planungspflicht 

In der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» werden zwei 
neue Zonen mit Planungspflicht (ZPP) erlassen. Die Grundsätze zu den ZPP 
richten sich nach Art. 401 TBR. Die spezifischen Bestimmungen zu den zwei 
ZPP finden sich im Anhang 1 des TBR. Dabei wurden nach Art. 92 Abs. 1 
BauG der Planungszweck, die Art der Nutzung, deren Mass als Planungswert 
und die Gestaltungsgrundsätze für Bauten, Anlagen und Aussenräume sowie 
die Erschliessungsgrundsätze und die Lärm-Empfindlichkeitsstufe festgelegt. 

ZPP Gotthelfstrasse 

Der Perimeter der ZPP Gotthelfstrasse umfasst das Grundstück GB Nr. 752 
zwischen Gotthelf- und Keltenstrasse sowie der Zihl. Die Parzelle wurde alt-
rechtlich in der Zone für Sonderbauvorschriften Nr. 5 (Sektor 8) planungs-
rechtlich geregelt. Aktuell befinden sich auf dem Grundstück ein achtge-
schossiges höheres Haus (inkl. Hallenerdgeschoss, plus Attikageschoss) und 
eine viergeschossige Zeilenbaute (inkl. Hallenerdgeschoss) sowie einge-
schossige Garagenbauten.  

2016/2017 wurde eine Projektstudie für eine Ersatzbebauung erarbeitet, 
bei welcher zusätzlich auch Bereiche der östlich angrenzenden Parzelle GB 
Nr. 733 (ZöN 2 Schule Weid) miteinbezogen wurden. Für die ZPP Gott-
helfstrasse wird gemäss ZPP-Bestimmungen die Realisierung einer qualitativ 
hochwertigen, dichten Wohnüberbauung mit zusätzlichen gemeinschaftli-
chen Nutzungen auf Niveau Stadt (1. Vollgeschoss) angestrebt. Für die Erar-
beitung der Überbauungsordnung oder des Überbauungsprojekts ist ein 

Erlass zweier  
neuer ZPP 

Altes Recht und  
heutiger Bestand 

ZPP-Bestimmungen 
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qualitätssicherndes Verfahren durchzuführen. Die Gesamthöhe der Bauten 
ist auf maximal 30.0 m beschränkt, die maximal zulässige Nutzung beträgt 
8'500 m2 oberirdische Geschossfläche (GFo).  

ZPP Vorstadt Süd 

Der Perimeter der ZPP Vorstadt Süd umfasst die Parzellen GB Nr. 88, 149, 
258 und 583 (Sektor A) sowie GB Nr. 252 und 260 (Sektor B). Die Parzellen 
waren altrechtlich der Wohn- und Gewerbezone WG3 zugewiesen und wurden 
vom Immissionsgebiet überlagert. Aktuell befinden sich mehrere einzelne 
zwei- bis dreigeschossige Wohnbauten mit teilweise eingeschossigen Anbau-
ten sowie rückversetzter Baracken und Garagen innerhalb des Perimeters. 
Parzelle GB Nr. 252 ist unüberbaut und wird aktuell als Parkplatz genutzt.  

Im Rahmen der aktuell laufenden Planung Bahnhof Nidau (Perimeter Teil-
grundordnung Altstadt) wurden vom Bearbeitungsteam auch Entwicklungs-
szenarien für das Gebiet der ZPP Vorstadt Süd erarbeitet. Für die ZPP Vorstadt 
Süd wird gemäss ZPP-Bestimmungen die Realisierung einer qualitativ hoch-
wertigen, dichten Überbauung mit gemischten Nutzungen unter Berücksichti-
gung und Weiterentwicklung des heutigen Baubestandes angestrebt. Für die 
Nutzungsart gelten die Bestimmungen der Mischzone B, bzgl. baupolizeilicher 
Masse grundsätzlich die Bauzone 3. Im Rahmen eines qualitätssichernden 
Verfahrens kann der Nachweis für ein zusätzliches viertes Vollgeschoss er-
bracht werden. Die gesamte Planung hat insbesondere die neu geplante städ-
tebauliche Situation rund um den Bahnhof Nidau zu berücksichtigen.  

6.5 Gurnigel- und Weidteilequartiere 

Grossflächige Bereiche der Quartiere Weidteile (Gebiete nördlich und südlich 
der Bernstrasse, Ecke Kelten-/Lyssstrasse) und Gurnigel befinden sich ge-
mäss altrechtlichem Zonenplan mehrheitlich in der Zone für Sonderbauvor-
schriften Nr. 6, die Bereiche im Gurnigelquartier in der Wohn- und Gewerbe-
zone WG3. Mit dem ursprünglich vorgesehenen Erlass einer spezifischen 
«Bestandeszone» für die beiden Quartiere wollte die Stadt Nidau auf die Pla-
nungsunsicherheiten bezüglich der A5-Westast-Planung reagieren. Als mittel-
fristige Übergangslösung sollte auf diese Weise der Erhalt der baulichen 
Substanz in den Quartieren sowie Gebäudesanierungen und bspw. energie-
technische Massnahmen ermöglicht werden. Zudem sollten im Bereich der 
Gurnigelstrasse mit dem punktuellen Erlass der «Bauzone 6» bereits die Vo-
raussetzungen zur Umsetzung der städtebaulichen Begleitplanung geschaf-
fen werden.  

Mit Abschreibung des Ausführungsprojekts «A5-Westast» anfangs 2021 
durch den Kanton hat sich die Ausgangslage in den beiden Quartieren er-
neut wesentlich verändert. Mit Abschreibung des Projekts bleibt auch die an-
gestrebte städtebauliche Entwicklung in den beiden Quartieren wie auch die 
zukünftige Gestaltung der Bernstrasse bis auf weiteres offen. Die Stadt 
Nidau hat daher entschieden, den Planungsprozess für diese beide Gebiete 
vorerst von jenem der TGO «weiteres Stadtgebiet» zu entkoppeln. Die Pla-
nung soll zeitlich versetzt weitergeführt werden. Die Gebiete des Gurnigel- 
und Weidteilequartiers werden daher in den Teilzonenplänen der TGO 
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«weiteres Stadtgebiet» von der Revision und damit vom Beschluss und von 
der Genehmigung ausgenommen.  

Mittlerweile sollen die von der Dialoggruppe vorgeschlagenen kurz- und mit-
telfristige Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Re-
gion mit hoher Priorität geplant, projektiert und umgesetzt werden. Langfris-
tig soll die Netzlücke gemäss Bundesbeschluss über das Nationalstrassen-
netz in der Agglomeration Biel geschlossen werden. Die Behördendelegation 
will zeitnah die Machbarkeit einer neuen Autobahnlösung prüfen. Im Vorder-
grund steht dabei ein Tunnel im Jurahang im Norden von Biel/Bienne. 

Ungeachtet der Planung zur Schliessung der Nationalstrassenlücke streben 
die Städte Nidau und Biel im Zuge der Gebietsentwicklung südlich des Bahn-
hofs Biel gemeinsam ein Zusammenwachsen der beiden Städte im Bereich 
der Gemeindegrenzen zwischen Aarberg- und Keltenstrasse an. Das Gur-
nigelquartier im direkten Übergangsbereich der beiden Städte soll gemäss 
den gemeinsamen Bestrebungen Nidaus und Biels langfristig zu einem 
Wohnquartier mit wichtiger Scharnierfunktion entwickelt werden. Im Weid-
teilequartier steht wiederum eine Stadtreparatur mit Fokus auf Umgestal-
tung der Bernstrasse hinsichtlich der besseren Quartierverträglichkeit und 
die Erhöhung der Qualitäten der öffentlichen Aussenräume im Fokus. 
Aktuell laufen zusammen mit der Stadt Biel Diskussionen zur möglichen 
städtebaulichen Entwicklung und Planungsprozessen. 

6.6 Ortsbildpflege 

6.6.1 Qualitätssicherung 

Nach Art. 404 TBR kann neu bei besonderen Bau- und/oder Planungsvorha-
ben zur Qualitätssicherung der unabhängige Fachausschuss mit vier bis sie-
ben externen Fachexperten beigezogen werden. Der Fachausschuss berät 
die zuständige Behörde je nach Bedarf in Fällen, welche für das Orts- und 
Landschaftsbild von Bedeutung sind oder die spezielle Fragen bezüglich Ar-
chitektur oder Umgebungsgestaltung aufwerfen. Die beigezogenen externen 
Fachexperten haben eine beratende Funktion. Der Entscheid verbleibt bei 
den kommunalen zuständigen Planungs- und Bewilligungsbehörden.  

6.6.2 Ortsbildschutz 

Mit der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» werden die 
Bau- sowie Strukturgruppen des kantonalen Bauinventars für die Stadt 
Nidau grundeigentümerverbindlich umgesetzt. Auf Basis des revidierten 
Bauinventars 2017 werden im Schutzplan neu auf Basis der Baugruppen 
(BG) die Ortsbildschutzgebiete und auf Grundlage der Strukturgruppen (SG) 
die Strukturerhaltungsgebiete allgemeinverbindlich festgelegt (siehe auch 
Kapitel 2.2 auf Seite 12).  

Kantonales Bauinventar 2017 Schutzplan Stadt Nidau 

BG A (Stadtkern) Ortsbildschutzgebiet Altstadt (TGO Altstadt) 

BG B (Weyermatten) Ortsbildschutzgebiet Weyermatten 

BG C (Hofmatten) Ortsbildschutzgebiet Hofmatten 

Netzlücke A5 

Mittel- bis langfristige 
Gebietsentwicklung 

Beizug  
Fachausschuss 

Umsetzung Bau-  
und Strukturgruppen 
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BG D (Weidteile) Ortsbildschutzgebiet Weidteile (Bereich Gott-
helfstrasse; Rest von Revision ausgenommen) 

SG 1 (Gerberweg) Strukturerhaltungsgebiet S1 Gerberweg 

SG 2 (Flurweg/Martiweg) Strukturerhaltungsgebiet S2 Flur-/Martiweg 

Abb. 28 Tabelle: Übersicht Verankerung Baugruppen gemäss Bauinventar im Schutz-
plan 

6.7 Natur und Landschaft 

6.7.1 Umsetzung Landschaftsinventar 

Im Hinblick auf die Gesamtrevision der Ortsplanung wurde ein kommunales 
Landschaftsinventar erarbeitet (siehe Kap. 4.2). Dieses stellt ein Grundla-
gendokument für die Ortsplanung in Bezug auf die Natur- und Landschafts-
elemente innerhalb des Stadtgebiets von Nidau dar. Gestützt auf das Land-
schaftsinventar werden jene wesentlichen Inhalte in der baurechtlichen Teil-
grundordnung grundeigentümerverbindlich gesichert, welche nicht bereits 
durch übergeordnetes Recht ausreichend geschützt sind. 

So wurde die im Inventarplan ausgewiesene Ufervegetation entlang der Zihl 
(inkl. der rückversetzten Grünbereiche) im Nutzungszonenplan der Grünzone 
und im Bauzonenplan der Bauzone 0 zugewiesen. Die Ufervegetation ist 
durch die Bestimmungen in Art. 205 TBR resp. Art. 301 Abs. 2 sowie Art. 
505 Abs. 2 TBR geschützt. Punktuell bezeichnete Einzelbäume von besonde-
rem Wert (Naturwert, Situationswert) wurden in den Schutzplan integriert 
und unterliegen nun den Schutzbestimmungen in Art. 505 TBR. Dasselbe 
gilt für die in den Schutzplan übertragenen Baumreihen.  

6.7.2 Festlegung der Gewässerräume 

Gemäss revidierter, übergeordneter Gewässerschutzgesetzgebung sind die 
Gemeinden für die Festlegung des Gewässerraums zuständig (siehe Kap. 
2.5.3). Die Umsetzung hat grundeigentümerverbindlich in der baurechtli-
chen Grundordnung zu erfolgen. Die konkrete Ausscheidung der Gewässer-
räume als überlagernde Schutzbestimmung für die Fliessgewässer Zihl und 
Madretsch-Schüss wurde im Schutzplan vorgenommen. Das gleiche gilt für 
den Nidau-Büren-Kanal, die Festlegung des Gewässerraums erfolgt jedoch 
konkret im «Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal» (UeO nach Art. 88 BauG).  

Bedeutung der Gewässerräume 

Der Gewässerraum ist in Artikel 36a des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer (GSchG) sowie in den Artikeln 41a bis 41d der eidgenössi-
schen Gewässerschutzverordnung (GSchV) geregelt.  

Der Gewässerraum steht dem Gewässer zur Verfügung und gewährleistet 
insbesondere den Schutz vor Hochwasser. Er dient aber auch dem Unterhalt 
der Gewässer und als Erholungsraum für die Bevölkerung. Zudem verringert 
ein ausreichender Abstand zwischen Gewässer und Nutzfläche den Eintrag 
von Nähr- und Schadstoffen. Im Weiteren gewährleistet der Gewässerraum 
die natürlichen Funktionen der Gewässer.  
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Die Ausscheidung der Gewässerräume hat Konsequenzen auf die Nutzung 
der betroffenen Flächen. Der Gewässerraum ist grundsätzlich von Bauten 
und Anlagen freizuhalten und darf nur extensiv genutzt werden.  

Berechnung (Art. 41a Abs. 2 GSchV) 

Der Gewässerraum wird nach den Bestimmungen des übergeordneten 
Rechts (Bundesrecht mit GschG/GSchV und kantonales Recht WBG/WBV) 
bestimmt. Für die Berechnung der Gewässerräume wird grundsätzlich zwi-
schen der Hochwasser- und der Biodiversitätskurve unterschieden. Für die 
Berechnung der Gewässerräume des Nidau-Büren-Kanals, der Zihl sowie der 
Madretsch-Schüss wurde die Hochwasserkurve beigezogen. 

Auf Basis von Art. 41a Abs. 2 GSchV erfolgt die Berechnung der Gewässer-
räume gemäss folgender Formeln: 

natürliche Gerinnesohlenbreite nGSB Gewässerraumbreite 
1) kleiner als zwei Meter 11 Meter 
2)  zwei bis 15 Meter  2.5 x nGSB1 + 7 Meter 
3) grösser als 15 Meter eGSB2 + 30 Meter; mind. 45 Meter 

Abb. 29 Tabelle: Ermittlung Gewässerraumbreite  

Für die drei Fliessgewässer innerhalb der baurechtlichen Teilgrundordnung 
ergibt sich unter Berücksichtigung obenstehender Formeln folgende errech-
nete Gewässerräume. Für die Madretsch-Schüss wurde hierbei die natürli-
che Gerinnesohlenbreite gemäss Datensatz des Kantons (GEWRAG 2015), 
für die Zihl und den Nidau-Büren-Kanal die effektive Gewässerbreite gemäss 
Daten der amtlichen Vermessung («eGSB») beigezogen. Da die Breite der 
Zihl und des Nidau-Büren-Kanals erheblich variieren, weisen die theoretisch 
errechneten Gewässerräume auch eine beträchtliche Spannbreite auf. 

Gewässer Gerinnesohle Formel Gewässerraum 
Madretsch-Schüss nGSB 7,3m 2.5 x nGSB + 7 m 26 m 
Zihl eGSB ca. 25 – 40m eGSB + 30 m 55 - 70 m 
Nidau-Büren-Kanal eGSB ca. 79 – 85m eGSB + 30 m 109 – 115 m 

Abb. 30 Tabelle: Theoretische Gewässerraumbreite der Gewässer in Nidau 

Festlegung im Schutzplan / Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» 

Die Gewässerräume der Zihl werden im Schutzplan, derjenige des Nidau-Bü-
ren-Kanals im «Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal» als flächigen Korridor 
festgelegt. Der Gewässerraum gilt dabei als «überlagernde Zone», da er die 
Nutzungs- und Bauzonen überlagert. Die Gewässerräume wurden grundsätz-
lich parallel zu den effektiven Gewässerachsen und somit symmetrisch fest-
gelegt. Trotz des Entscheides, das Gebiet des Gurnigelquartiers bis auf wei-
teres vom Beschluss und der Genehmigung auszunehmen (vgl. Kap. 6.5), 
wird vorerst für die Madretsch-Schüss ein Gewässerraum festgelegt.  

                                                        
1  natürliche Gerinnesohlenbreite; errechnet aus eGSB x Faktor 1, 1.5 oder 2 auf Basis 

der Breitenvariabilität des Fliessgewässers (Daten GEWRAG 2015). 
2  effektive Gerinnesohlenbreite; wird durch die Mittelwasserlinie des Fliessgewässers 

definiert (Daten der amtlichen Vermessung).  
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Potentielle Erhöhung der Gewässerräume (Art. 41a Abs. 3 GschV) 

Gemäss Art. 41a Abs. 3 GSchV ist die berechnete Breite des Gewässer-
raums (nach Art. 41a Abs. 2 GSchV) zu erhöhen, soweit dies z. B. zur Ge-
währleistung des Hochwasserschutzes oder einer allfälligen Gewässerrevita-
lisierung erforderlich ist. Im Rahmen der strategischen Planungen im Be-
reich Fliessgewässer wurden durch den Kanton bspw. einzelne Gewässerab-
schnitte für Revitalisierungsmassnahmen für den Zeitraum 2016-2035 aus-
geschieden. Für die innerhalb der TGO «weiteres Stadtgebiet» liegenden 
Fliessgewässer sind jedoch keine Revitalisierungsmassnahmen vorgesehen. 
Weiter zeigt die Überlagerung der Gewässerräume mit den Gefahrengebie-
ten der Gefahrenkarte im Schutzplan, dass die Gewässerräume der Zihl und 
des Nidau-Büren-Kanals sämtliche Gefahrengebiete mit erheblicher oder 
mittlerer Gefährdung miteinschliessen. Ausnahme hiervon bildet der Ab-
schnitt der Zihl zwischen Brücke Dr. Schneider-Strasse und TGO «Guido-Mül-
ler-Platz West» sowie die Madretsch-Schüss. In diesen beiden Abschnitten 
umfasst der Gewässerraum jedoch im Minimum die Gefahrengebiete mit er-
heblicher Gefährdung sowie auch Teile mit mittlerer Gefährdung.  

Aufgrund der Lage innerhalb des zentralen Siedlungsgebiets und Auflagen 
hinsichtlich potentiell notwendiger Schutzmassnahmen (Art. 6 BauG) wird 
eine allgemeine Erhöhung der entsprechenden Gewässerräume als nicht 
zweckmässig erachtet. Im Sinne einer Bereinigung wurde der Gewässerraum 
des Nidau-Büren-Kanals im südlichen Bereich entlang der Burgerallee bis 
auf die südliche Parzellengrenze des Strassenraums vergrössert (siehe Ge-
biete 11 und 12 in Anhang 1).  

Potentielle Reduktion der Gewässerräume in dicht überbauten Gebieten  
(Art. 41a Abs. 4 GSchV; vgl. Anhang 1) 

Die Breite der Gewässerräume kann nach Art. 41a Abs. 4 und Art. 41b  
Abs. 3 GSchV in dicht überbauten Gebieten unter Erfüllung verschiedener 
Kriterien den baulichen Gegebenheiten angepasst, respektive reduziert wer-
den. Damit können bestehende Siedlungen verdichtet und Baulücken im 
Sinne einer Siedlungsentwicklung nach innen genutzt werden. Zur Bestim-
mung der dicht überbauten Gebiete hat das Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (AGR) eine Arbeitshilfe publiziert (Stand: 2017). Die Stadt Nidau hat 
anhand der darin festgehaltenen Arbeitsschritte die dicht überbauten Ge-
biete bestimmt und diese im Schutzplan ausgeschieden und bezeichnet 
(siehe Anhang 1).  

Gilt ein Gebiet einseitig entlang des Gewässers als dicht überbaut, so wurde 
der errechnete Gewässerraum reduziert. Folgende Gewässerabschnitte gel-
ten als dicht überbaute Gebiete: 

Gewässer dicht überbautes Gebiet Grund 
Zihl  Bereich zwischen Zihl und TGO Guido-Mül-

ler-Platz (Gebiet 14) 
Versiegelung 

Zihl  Bereich UeO Aalmattten (Gebiet 5) Versiegelung 
Nidau-Büren-Kanal Oberer Kanalweg (Gebiete 7 und 8) Versiegelung 

Abb. 31 Tabelle: Übersicht dicht überbaute Gebiete nach Art. 41 GSchV  
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6.7.3 Waldgrenzen 

Entlang des Erlenwäldlis werden im östlichen Bereich (Richtung Weyermatte) 
und südlich (Strandweg) verbindliche Waldgrenzen nach Artikel 10 Absatz 2 
des eidgenössischen Waldgesetzes (WaG) festgesetzt.  

6.7.4 Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal»  

Rechtskräftiger Uferschutzplan 

Beim Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» handelt es sich um eine Aktuali-
sierung, resp. Änderung eines rechtskräftigen Planungsinstruments. Die In-
halte des rechtskräftigen «Uferschutzplan Seeufer» (genehmigt 07.10.1988) 
wurden im Rahmen der vorliegenden Teilgrundordnung digitalisiert, als ei-
genständige UeO nach Art. 88 BauG verfasst und in einem neuen Planwerk 
dargestellt. Soweit möglich und nicht bereits bestehend, wurde der Perime-
ter an Parzellengrenzen angepasst. Die Bestimmungen zum USP finden sich 
im Anhang 6 des TBR.  

Der Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal entspricht einer Überbauungsord-
nung nach Artikel 88 des kantonalen Baugesetzes. Die spezifischen Bestim-
mungen der Uferschutzplanung gehen gemäss Art. 1 Abs. 2 der Vorschriften 
zum Uferschutzplan der baurechtlichen Teilgrundordnung weiteres Stadtge-
biet vor. Ansonsten gelten die Bestimmungen der TGO «weiteres Stadtge-
biet» zum Nutzungs-, Bauzonenplan und Schutzplan (Art. 1 Abs. 2 und Art. 
3).  

Mit der Festlegung der «Optionsfläche Brückenschlag» im Bereich des Stand-
bads Nidau und entsprechende Bestimmungen in Art. 7 der Vorschriften 
zum Uferschutzplan sowie dem Eintrag eines neuen Badeeinstiegs im Be-
reich des Erlenwegs (bereits bestehend) wurden zwei inhaltliche Ergänzun-
gen im Plan vorgenommen. Mit der Optionsfläche Brückenschlag wird im 
Sinne einer vorausschauenden Planung jener Bereich bezeichnet, in wel-
chem im Grundsatz langfristig ein Brückenschlag für eine Langsamverkehrs-
verbindung (Fussgänger- und Velobrücke) in Seenähe denkbar wäre.  

6.8 Langsamverkehr 

Die Gemeinden sind verpflichtet, die Fusswege in einem Plan festzulegen 
(Art. 44 Abs. 2 SG und Art. 27 SV) und dafür zu sorgen, dass sie frei und 
möglichst gefahrlos begehbar sind (Art. 30 SV). Das bestehende Fuss- und 
Wanderwegnetz wird im separaten «Netzplan Langsamverkehr» (vgl. Anhang 
2 TBR) als behördenverbindlicher Richtplaninhalt dargestellt, entsprechende 
Bestimmungen finden sich in Artikel 329 TBR. Hinweisend dargestellt wer-
den die kantonalen und regionalen Routen sowie allfällige Netzlücken. Als 
Richtplaninhalte gelten ausschliesslich die kommunalen Fusswegrouten und 
Netzlücken. Die im Netzplan Langsamverkehr definierten kommunalen Rou-
ten befinden sich in Gemeingebrauch.  

Die Gemeinden sind verpflichtet, die kommunalen Velorouten zu planen (Art. 
47 SG). Dabei wurde der kantonale Sachplan Veloverkehr sowie die regio-
nale Veloplanung berücksichtigt und die entsprechenden Velorouten im 
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«Netzplan Langsamverkehr» hinweisend dargestellt. Die kommunalen Velo-
routen und Netzlücken werden im «Netzplan Langsamverkehr» als behörden-
verbindlicher Richtplaninhalt dargestellt.  

6.9 Energie 

Das kantonale Energiegesetz ermächtigt die Gemeinden, für das ganze Ge-
meindegebiet oder für Teilgebiete grundeigentümerverbindliche Anforderun-
gen an die Energienutzung in der baurechtlichen Grundordnung (inkl. Über-
bauungsordnungen) festzulegen.  

Im Bauzonenplan werden mehrere Perimeter «Nahwärmeverbund erneuer-
bare Energien» ausgewiesen. Mit Art. 327 TBR wird neu festgelegt, dass in-
nerhalb dieser Perimeter bei Neubauten das entsprechende Gebäude für 
Heizung und Warmwasseraufbereitung an ein Nahwärmeverbund anzu-
schliessen ist (Art. 13 Abs. 1 Bst. a Kantonales Energiegesetz KEnG). Vorbe-
halten bleibt Art. 16 Abs. 2 KEnG.   

6.10 Mögliche Harmonisierung der Teilgrundordnungen 

Im Hinblick auf den Einsatz in der Praxis durch Stadt und Kanton und insbe-
sondere eine benutzerfreundliche Handhabung, zieht die Planungsbehörde 
in Erwägung, nach dem Erlass der einzelnen baurechtlichen Teilgrundord-
nungen (AGGLOlac, Altstadt, Guido-Müller-Platz West und weiteres Stadtge-
biet), diese in eine zentrale Grundordnung zu transformieren und zu über-
führen. Dies würde bedeuten, dass nach Genehmigung dieser Teilgrundord-
nungen die einzelnen Teilpläne zu je einem gesamtheitlichen Nutzungszo-
nenplan, Bauzonenplan und Schutzplan über das gesamte Stadtgebiet zu-
sammengefügt werden. Das gleiche Prozedere ist für die vier Teilbauregle-
mente vorgesehen. So könnte mittelfristig bei allen Bau- und Planungsvorha-
ben auf ein einziges Baureglement zurückgegriffen werden.  

7. Auswirkungen und Beurteilung 

7.1 Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Siedlungsentwicklung nach innen wird im städtebaulichen Leitbild «Le-
bensraum Nidau» (siehe Kap. 2.7.2) des Gemeinderats sowie insbesondere 
in der Potenzialstudie SEin (siehe Kap. 4.1) umfassend thematisiert und do-
kumentiert. Aufgrund der speziellen Voraussetzungen der Stadt Nidau wird 
das künftige Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum ausschliesslich inner-
halb der heutigen Bauzonen abgedeckt. 

Die Realisierung des Projekts «AGGLOlac» auf Basis der baurechtlichen Teil-
grundordnung «AGGLOlac» hätte ein substanzielles Bevölkerungswachstum 
in der Stadt Nidau zur Folge gehabt. Nach letztem Projektstand hätte «AG-
GLOlac» in Nidau Wohnraum für bis zu 1'700 zusätzliche Einwohnende gebo-
ten. Mit Beschluss vom 18. März 2021 hat der Stadtrat Nidau die 
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Planungsvorlage TGO «AGGLOlac» abgelehnt. Das damit prognostizierte Be-
völkerungswachstum von rund 25 % bis 2035 (vgl. Kap. 4.1.4) wird daher 
bis auf weiteres nicht erfolgen.  

Der Gemeinderat Nidau ist sich den in diesem Zusammenhang verbundenen 
Herausforderungen bewusst und geht diese aktiv an. Sowohl die eidgenössi-
sche als auch die kantonale Raumplanung zielen auf eine konsequente In-
nenentwicklung innerhalb der urbanen Kerngebiete und an zentralen Lagen 
ab. Nidau ist ein wesentlicher Bestandteil der Agglomeration Biel/ 
Bienne. Der Gemeinderat Nidau will mit der revidierten Ortsplanung massge-
blich zu einer geordneten Siedlungsentwicklung und dem haushälterischen 
Umgang mit der Ressource Boden beizutragen.  

Im damaligen Wissen um die Entwicklungsaussichten in Bezug auf die sub-
stanziellen Entwicklungen im Projekt AGGLOlac, hat sich der Gemeinderat 
bewusst gegen weitreichende und/oder grossflächige Massnahmen zur zu-
sätzlichen Förderung der Innenentwicklung entschieden. Dies entspricht den 
Grundsätzen des städtebaulichen Leitbilds, weite Teile des Stadtgebiets „in 
Ruhe zu erhalten“. Trotzdem wird die Teilgrundordnung «weiteres Stadtge-
biet» Privaten und Grundeigentümern ermöglichen, individuelle Entwick-
lungsabsichten zu verfolgen und zu verwirklichen.  

Das im Rahmen der vorliegenden Teilgrundordnung theoretisch geschaffene 
Innenentwicklungspotenzial von rund 10% wird in der Praxis erfahrungs- 
gemäss nur etappiert und erst langfristig umgesetzt werden. Begründet liegt 
dies primär in den unterschiedlichen Interessen und Initiativen der Grundei-
gentümerschaften, oder den Lebenszyklen von bestehenden Liegenschaf-
ten. Die Realisierungswahrscheinlichkeit wird deshalb in Abhängigkeit zu 
den verschiedenen Gebieten unterschiedlich sein. 

7.2 Ortsbild- und Kulturgüterschutz 

Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 

Die Stadt Nidau ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) in der Kategorie Kleinstadt ver-
zeichnet. Das ISOS stützt sich auf Artikel 5 des Bundesgesetzes über den 
Natur- und Heimatschutz (NHG). Das ISOS ist nicht abschliessend. Es ist re-
gelmässig zu überprüfen und zu bereinigen; über die Aufnahme, die Abände-
rung oder die Streichung von Objekten entscheidet der Bundesrat. 

Durch die Aufnahme eines Objekts im Bundesinventar wird dargetan, dass 
es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung verdient (Artikel 6 
NHG). Ein Abweichen darf nur in Erwägung gezogen werden, wenn gleich- o-
der höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegen-
stehen. Diese Bestimmung steht in direktem Zusammenhang mit der Erfül-
lung von Bundesaufgaben, namentlich bei der Gestaltung und dem Unter-
halt von Bauten und Anlagen durch den Bund, seine Anstalten und Betriebe, 
bei der Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen sowie bei der Gewäh-
rung von Beiträgen des Bundes. 
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Das ISOS zur Stadt Nidau wurde bei der Gesamtrevision der Ortsplanung, 
resp. bei der Erarbeitung der baurechtlichen Grundordnung berücksichtigt. 
So sind insbesondere die Gebiete 3 und 5 als Ortsbildschutzgebiete ge-
schützt (entsprechend wurde mit den Gebieten 1 und 2 in der Teilgrundord-
nung Altstadt verfahren). Einzig das Gebiet 4 wurde aufgrund der Streichung 
der entsprechenden kantonalen Baugruppe nicht weiter berücksichtigt. Wei-
ter wurde für die Baugruppe 0.2 eine Zone mit Planungspflicht und für die 
Baugruppen 0.3 und 0.4 je eine Strukturerhaltungszone erlassen.  

Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz 

Das Inventar der historischen Verkehrswege (IVS) wurde zum Schutz der his-
torischen Verkehrswege in der Schweiz erarbeitet. Das Herzstück des IVS bil-
det das Bundesinventar, analog des ISOS auch ein Inventar nach Artikel 5 
NHG. Im Bundesinventar sind Wege erfasst, welche von nationaler Bedeu-
tung sind und noch sichtbare historische Wegsubstanz aufweisen. Diese 
Wege stehen unter besonderem Schutz. Zusätzlich wurden im Inventar 
Wege aufgenommen, welche regionale und lokale Bedeutung besitzen. Das 
IVS wurde bei der Erarbeitung des Landschaftsinventars berücksichtigt. Auf-
grund fehlender Substanz wurde jedoch auf entsprechende Festlegungen  
im Schutzplan verzichtet.  

Kantonales Bauinventar 

Das Bauinventar wurde durch die kantonale Denkmalpflege erstellt. Im ver-
gangenen Jahr wurde der Stadt Nidau das revidierte Bauinventar 2017 mit 
den überarbeiteten Bau- und Strukturgruppen zugestellt. Die Umsetzung der 
aktualisierten Bau- und Strukturgruppen in allgemeinverbindlicher Form 
wurde im Rahmen der baurechtlichen Teilgrundordnung „weiteres Stadtge-
biet“ mit dem Erlass entsprechender Ortsbildschutzgebiete für die Quartiere 
Weyermatten, Hofmatten, Weidteile respektive von Strukturerhaltungsgebie-
ten für die Wohnquartiere Gerberweg sowie Flur-/Martiweg.  

Die kantonale Denkmalpflege hat Anfangs 2016 mit der Überarbeitung des 
Bauinventars des Kantons Bern begonnen. Nach Aktualisierung der Bau- 
und Strukturgruppen erfolgt aktuell die Überprüfung sämtlicher Einzelob-
jekte. Das aktualisierte Inventar der schützens- und erhaltenswerten Bauten 
wird jedoch frühestens 2020 vorliegen. Aufgrund des politischen Auftrags ist 
grundsätzlich von einer Reduktion der Anzahl Einzelobjekte auszugehen.  

7.3 Verkehr  

Mit der vorliegenden baurechtlichen Teilgrundordnung sind keine Um- und 
Aufzonungen vorgesehen, welche ein erhebliches zusätzliches Verkehrsauf-
kommen generieren. Die geplanten Entwicklungen innerhalb der bestehen-
den Bauzonen können über die vorhandenen Erschliessungsstrassen abge-
wickelt werden. Gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossene Lagen wur-
den in der Siedlungsplanung bevorzugt behandelt. Zudem soll in der Stadt 
Nidau mit den vorgesehenen Massnahmen (z. B. Reduktion der Abstell-
plätze) der Modalsplit zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des Fuss- 
und Veloverkehrs erfolgen. 
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7.4 Lärm und Luft 

Lärm 

Ein grosser Anteil der Umzonungen mit Wohnnutzungen liegt in bestehenden 
Wohnquartieren oder unmittelbar angrenzend an Wohnquartiere. Mit Aus-
nahme der Gebiete entlang der Hauptachsen Aarberg-/Bernstrasse und 
Hauptstrasse liegen diese zudem abseits von Strassen mit hoher Verkehrs-
belastung. Oder aber die altrechtliche Nutzung und zukünftige Nutzung un-
terliegen der selben Lärmempfindlichkeitsstufe. Die massgebenden Immissi-
onsgrenzwerte der Lärmempfindlichkeitsstufe ES II (Mischzone A) resp. ES III 
(Mischzone B) können ohne zusätzliche Lärmschutzmassnahmen eingehal-
ten werden. Durch die Umstrukturierung und Verdichtung wird sich die Lärm-
belastung der bestehenden Quartiere nicht massgeblich verändern. Wo nö-
tig, sind im Rahmen konkreter Planungen und Baubewilligungsverfahren die 
massgebenden Lärm-Belastungsgrenzwerte nachzuweisen. 

Immissionsgebiete 

Das im altrechtlichen Zonenplan überlagernd festgelegte Immissionsgebiet 
entlang der Haupt-, Aarberg- und Bernstrasse wurde aufgehoben. Die ent-
sprechenden Bestimmungen in Art. 45 des altrechtlichen Baureglements 
wurden seit deren Erlass in 1980 auf übergeordneter Gesetzgebung über-
holt. Bei der Festlegung der Nutzungszonen wurde jedoch darauf geachtet, 
dass Gebiete entlang dieser Strassen der Mischzone B mit Lärmempfindlich-
keitsstufe ES III zugeordnet wurden.  

Luftbelastung 

Die Luftqualität der Schweiz wird seit Mitte der 1980er-Jahre stetig besser. 
Die Belastung mit lungengängigem Feinstaub (PM10), mit Ozon (O3) und mit 
Stickoxiden (NOX) liegt jedoch weiterhin über den gesetzlichen Immissions-
grenzwerten. Auch Ammoniak (NH3) belastet die Umwelt in einem Ausmass, 
das deutlich über dem kritischen Belastungswert liegt. Besonders im Winter 
leiden Städte und verkehrsnahe Gebiete unter zu hohen Feinstaub-Belastun-
gen mit negativen Folgen für die Gesundheit. Die Auswirkungen durch die 
Um- und Aufzonungen im Rahmen der baurechtlichen Teilgrundordnung 
„weiteres Stadtgebiet“ fallen dabei nicht ins Gewicht. Die Luftbelastung wird 
mit gezielten Massnahmen in den Bereichen Verkehrsberuhigung und Ener-
gienutzung reduziert. 

7.5 Energie 

Die Stadt Nidau setzt mit der Festlegung von mehreren Perimetern mit An-
schlusspflicht an einen Nahwärmeverbund wesentliche Inhalte des über-
kommunalen Richtplans Energie der Agglomeration Biel/Bienne grundeigen-
tümerverbindlich um. Mit den neuen Vorschriften (vgl. Kapitel 5.2) wird eine 
effizientere Energienutzung ermöglicht. Gleichzeitig wird der Einsatz einhei-
mischer und erneuerbarer Energien gefördert und dadurch der CO2-Ausstoss 
reduziert. Die Stadt trägt im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu einem sparsa-
men Umgang mit Energie bei. Die Vorgaben des überkommunalen Richt-
plans Energie Agglomeration Biel werden berücksichtigt.  
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7.6 Natur und Ökologie  

Besondere Festlegungen in der baurechtlichen Teilgrundordnung stellen 
grundeigentümerverbindlich sicher, dass die wichtigen Frei- und Grünräume 
innerhalb des Siedlungsgebiets erhalten und weiterentwickelt werden. So 
sind beispielsweise die charakteristischen Uferbereiche entlang der Zihl und 
dem Nidau-Büren-Kanal mit ihrer Vegetation und Bepflanzung geschützt.  

Die Stadt verfügt zudem über einen eindrücklichen Baumbestand innerhalb 
des Siedlungsgebiets mit einer Vielzahl an quartier- und landschaftsprägen-
den Einzelbäumen aber auch Baumreihen. Die punktuelle grundeigentümer-
verbindliche Sicherung der im Rahmen des Landschaftsinventars erfassten 
Objekte wurde im Schutzplan vorgenommen. 

7.7 Gewässerschutz und Naturgefahren 

7.7.1 Gewässerraum 

Mit der Revision der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung und der 
darauf basierenden Revision der kantonalen Wasserbaugesetzgebung wur-
den die übergeordneten Rahmenbedingungen in den letzten Jahren geän-
dert. Die grundeigentümerverbindliche Festlegung der Gewässerräume als 
überlagernde Zone wurde in der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» (Schutzplan) für den Nidau-Büren-Kanal, die Zihl und die Mad-
retsch-Schüss vorgenommen.  

7.7.2 Grundwasserschutz 

Sämtliche im Rahmen der Erarbeitung der baurechtlichen Teilgrundordnung 
«weiteres Stadtgebiet» vorgenommenen Nutzungsänderungen (Um- oder Auf-
zonungen) liegen ausserhalb von Gewässerschutzzonen. Einzig gewisse Teil-
bereiche der Parzelle GB Nr. 258, welche neu der Zone mit Planungspflicht 
«Vorstadt Süd» (Sektor A) zugewiesen wird, befinden sich gemäss Gewässer-
schutzkarte innerhalb des Gewässerschutzbereichs Ao.  

7.7.3 Naturgefahren 

Das Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991, das Bundesge-
setz über den Wald vom 4. Oktober 1991 und das Bundesgesetz über die 
Raumplanung vom 22. Juni 1979 bringen zum Ausdruck, dass die Nutzungs-
planung einen wichtigen Beitrag zur Gefahrenprävention zu leisten hat. Mit 
der Integration der kantonalen Naturgefahrenkarte in den Schutzplan der je-
weiligen Teilgrundordnung, wird das Bauen in Gefahrengebieten grundeigen-
tümerverbindlich geregelt und dementsprechend die Gefahrenkarte auf 
kommunaler Ebene umgesetzt.  

Die bestehenden Bauzonen müssen bei der Ortsplanung aufgrund der aktu-
ellsten Kenntnisse der Gefahrensituation überprüft und, sofern notwendig, 
angepasst werden. Die Gefahrenkarte weist Gefahrengebiete entlang der 
Gewässerachsen (Nidau-Büren-Kanal, Zihl und Madretsch-Schüss) sowie im 
Bereich der Dr. Schneider-Strasse/Weyermattstrasse aus. Ansonsten be-
schränken sich die Gefahrengebiete auf Gewässerflächen oder aber 
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Uferbereiche, welche als «Bauzone 0» oder aber innerhalb des Gewässer-
raums nicht überbaut werden dürfen.  
Die Überprüfung bestehender Bauzonen berücksichtigt insbesondere deren 
Überbauungsgrad (Grundstück bebaut/nicht bebaut). Entsprechende Abklä-
rungen zeigen, dass sich innerhalb der TGO «weiteres Stadtgebiet» mit Aus-
nahme von Parzelle GB Nr. 151 keine Bauzonen in einem Gefahrengebiet 
mit erheblicher Gefährdung (rot) und insbesondere keine Bauzonenreserven 
in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung befinden. Daher wer-
den im Folgenden nebst Parzelle GB Nr. 151 nur bereits bebaute Bauzonen 
überprüft, welche sich gemäss Gefahrenkarte in einem Bereich der mittleren 
Gefährdung (blau) befinden.  

Generelles 

Für alle Bauzonen in Gebieten mit mittlerer Gefährdung (blau schraffiert) gel-
ten beschränkte Baumöglichkeiten gemäss Art. 6 BauG. Der Artikel 6 Abs. 2 
BauG legt fest, dass in Gefahrengebieten mit mittlerer Gefährdung Bauten 
und Anlagen nur bewilligt werden dürfen, wenn mit Massnahmen zur Gefah-
renbehebung sichergestellt ist, dass Menschen, Tiere und erhebliche Sach-
werte nicht gefährdet sind. Weiter hat die Grundeigentümerschaft nachzu-
weisen, dass bei Bauvorhaben in Gebieten mit mittlerer Gefährdung, die nö-
tigen Schutzmassnahmen getroffen werden (Art. 6 Abs. 5 BauG). Weiter ist 
in Artikel 508 Abs. 3 TBR festgelegt, dass bei Baugesuchen in Gebieten mit 
mittlerer Gefährdung die Baubewilligungsbehörde die kantonale Fachstelle 
beizieht.  

 
Abb. 32 Auszug aus der Gefahrenkarte (schraffierte Flächen) mit Bauzonen (grau) und 

Nutzungsreserven gemäss Studie SEin (rot umrandet).  

Zihl / Aarbergstrasse 

Zwischen Zihl und Aarbergstrasse befinden sich mit Parzellen GB Nrn. 1288, 
410, 1289 und Teile von 298 mehrere Parzellen in einem Gefahrengebiet 
mit mittlerer Gefährdung. Die erwähnten Parzellen sind allesamt bereits be-
baut. Sie befinden sich innerhalb des Siedlungsgebiets an zentraler Lage 
und weisen mit der Nähe zum Bahnhof eine sehr gute Erschliessung (öV-Gü-
teklasse A) auf. Aufgrund des Bebauungsgrades und gestützt auf die Emp-
fehlungen der AHOP «Naturgefahren» (S. 4) verbleiben die Parzellen daher in 
der Bauzone. 
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Zihl und Madretsch-Schüss / Guido-Müller-Platz  

Die Parkanlage südwestlich des Guido-Müller-Platzes (Parzelle GB Nr. 8) be-
findet sich in einem Gefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung und ist zudem 
unüberbaut. Die Parzelle befindet sich gemäss Nutzungszonenplan in der 
«ZöN 1 Guido-Müller-Park». Laut entsprechenden Bestimmungen in Art. 204 
TBR dient die ZöN 1 primär als Parkanlage und Grün- und Freiraum. Es sind 
ausschliesslich untergeordnete Bauten zulässig. Unter Berücksichtigung die-
ser Ausgangslage und von Art. 6 BauG, resp. Art. 508 TBR und allenfalls not-
wendigen Schutzmassnahmen wird die Parzelle in der ZöN 1 belassen.  

Auch die westlich an Parzelle GB Nr. 8 anschliessende Parzelle GB Nr. 151 
befindet sich innerhalb der «ZöN 1 Guido-Müller-Park». Die Parzelle befindet 
sich grossmehrheitlich in einem Gebiet mit geringer Gefährdung (gelb), ein 
rund 2.5m breiter Streifen weist jedoch eine erhebliche Gefährdung (rot) 
auf. Das Grundstück ist mit einem Pumpwerk bebaut. Aufgrund des Bebau-
ungsgrades und gestützt auf die Empfehlungen der AHOP «Naturgefahren» 
(S. 4) verbleibt die Parzelle daher in der Bauzone. Bei einer allfälligen Um-
nutzung sind ggf. Schutzmassnahmen zu prüfen und zu treffen.  

Madretsch-Schüss / Gurnigelstrasse 

Zwischen Madretsch-Schüss und Gurnigelstrasse befinden sich rund 15 Par-
zellen in einem Gefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung. Sämtliche betroffe-
nen Parzellen sind bereits überbaut, ein Grundstück weist eine «Reserve auf 
überbauten Parzellen» auf. Sie befinden sich innerhalb des Siedlungsgebiets 
an zentraler Lage und weisen mit der Nähe zum Bahnhof eine (sehr) gute Er-
schliessung (öV-Güteklassen A oder B) auf. Aufgrund des Bebauungsgrades 
und gestützt auf die Empfehlungen der AHOP «Naturgefahren» (S. 4) verblei-
ben die Parzellen daher in der Bauzone.  

7.8 Störfallvorsorge 

7.8.1 Allgemein 

Die Verwendung, die Lagerung und der Transport von Treibstoffen, Brenn-
stoffen, chemischen Grundstoffen oder Zubereitungen sowie gefährliche Or-
ganismen sind mit Risiken verbunden. Dabei eintretende ausserordentliche 
Ereignisse, welche ausserhalb eines Betriebsareals, auf oder ausserhalb ei-
nes Verkehrswegs sowie ausserhalb einer Rohrleitungsanlage erhebliche 
Einwirkungen auf die Bevölkerung und die Umwelt haben können, werden 
als Störfälle bezeichnet. Im Rahmen der Gesetzgebung haben der Bund und 
die Kantone dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung und die Umwelt vor 
schweren Schädigungen infolge von Störfällen geschützt werden. Die 
Koordination Störfallvorsorge und Raumplanung ist daher im vorliegenden 
Fall der Änderung der Ortsplanung, resp. dem Erlass der Teilgrundordnung 
«weiteres Stadtgebiet» sicherzustellen.  

7.8.2 Erhebung Personenbelegung (RefBev) 

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob die geplantem Änderungen der 
Nutzungsplanung («Planungsmassnahmen») von einem Konsultations-
bereich (KoBE) von Betrieben, Verkehrswegen oder Rohrleitungsanlagen 
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überlagert werden. Gemäss Konsultationsbereichskarte Störfallverordnung 
des Kantons Bern befindet sich auf Gemeindegebiet der Stadt Nidau ein 
Konsultationsbereich Strasse. Dabei handelt es sich um die gesamte 
Hauptstrasse sowie die Ipsachstrasse in Richtung westliches Seeland (siehe 
Abb. 33).  

 
Abb. 33 Karte Störfallvorsorge: Planungsmassnahmen (flächig) und überlagernder 

Konsultationsbereich Störfallvorsorge (grün schraffiert).  

Liegen die Planungsmassnahmen ganz oder teilweise innerhalb eines KoBe, 
ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob die Änderung des Nutzungsplans 
risikorelevant ist. Gemäss Arbeitshilfe des Kantons ist die Risikorelevanz 
dann gegeben, wenn eines der folgenden Risikokriterien zutrifft:  

• der Referenzwert Bevölkerung (RefBev) innerhalb des KoBe ist 
überschritten. 
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• empfindliche Einrichtungen sind innerhalb des KoBe neu vorgesehen 
oder sollen erweitert werden. 

Innerhalb des Konsultationsbereichs werden mit der baurechtlichen 
Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» mehrere Planungsmassnahmen 
vorgenommen. Mit den beabsichtigten Aufzonungen und Umzonungen, aber 
auch den Anpassungen der baupolizeilichen Masse der Regelbauzonen  
(z. B. Reduktion Grenzabstände, Erhöhung Nutzungsziffer) werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine potentielle Erhöhung der 
Personenbelegung durch Wohnen und Arbeiten geschaffen, womit auch eine 
Vergrösserung des Störfallrisikos einhergehen kann.  

Der Referenzwert Bevölkerung (RefBev) stellt dabei einen Schwellenwert 
dar, welcher eine spezifische Anzahl Personen innerhalb einer bestimmten 
Fläche («Scanner-Zelle») eines KoBe bei linienförmigen Anlagen, im 
vorliegenden Fall Ipsach- und Hauptstrasse, darstellt. Solange die Anzahl der 
im KoBe oder in der «Scanner-Zelle» vorhandenen Bevölkerung (P Ist) addiert 
mit der Anzahl Personen, welche aufgrund der Nutzungsplanänderung 
hinzukommen werden (P zus), nicht grösser als der entsprechende RefBev 
ist, besteht für die Plananpassung keine Risikorelevanz. Mit einem 
durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV) von rund 13'000 Fhz./d (Ortseingang 
Ipsach – Nidau) bis ca. 23'500 Fhz./d (Brücke Nidau-Büren-Kanal) gilt für 
den vorliegenden KoBe ein Referenzwert Bevölkerung (RefBev) von max. 
840 Personen.  

Für sämtliche ha-Quadrate 1 bis 36, resp. die Scannerzellen A bis Q wurden 
die bestehende und die zukünftig potentiell zusätzlich mögliche Personen-
belegung errechnet. Für die Berechnung der bestehenden Personen-
belegung wurden die Daten der «Raumnutzerdichte» im Geoprodukt «Sied-
lungsentwicklung nach innen» des Kantons beigezogen. Für die Berechnung 
der zusätzlichen Personenbelegung wurden als Grundlage die zukünftig 
maximal realisierbaren Geschossflächen auf Basis der baupolizeilichen 
Masse der Bauzonen in Artikel 301 des Teilbaureglements pro Teilgebiet 
errechnet. Unter Berücksichtigung von mehreren Richtgrössen, welche mit 
denjenigen, die für die Potenzialstudie «Siedlungsentwicklung nach innen» 
der Stadt Nidau verwendet wurden, übereinstimmen, konnte hiernach die 
Anzahl an zusätzlichen Einwohnenden und Arbeitsplätzen abgeleitet werden. 
Hinsichtlich der Anzahl Einwohnenden wurden eine durchschnittliche 
Wohnungsgrösse von 120 m2 und eine Wohnungs-belegung von 2.0 
Personen/Whg. angenommen. Bezüglich des Flächen-bedarfs von 
Arbeitsplätzen wurden folgende Annahmen getroffen: 150 m2/Arbeitsplatz 
für Industrie/Produktion, 30 m2/Arbeitsplatz für Büro, Dienstleistung etc. 
sowie Durchschnittswert 75 m2/Arbeitsplatz. Die detaillierteren 
Berechnungen zur Störfallvorsorge sind in Anhang 3 ausgewiesen. 

Nachweis Risikorelevanz und Massnahmen 

Wie die Berechnungen in Abb. 34 belegen, wird der Referenzwert 
Bevölkerung (RefBev) in keiner der siebzehn Scanner-Zellen überschritten. 
Sämtliche Planungsmassnahmen, welche mit der vorliegenden baurecht-
lichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» getroffen werden, gelten 
hinsichtlich der Störfallvorsorge somit als nicht risikorelevant.  
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Im Rahmen der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» 
werden daher auf Basis der vorliegenden Berechnungen keine zusätzlichen 
planungsrechtlichen Massnahmen hinsichtlich der Störfallvorsorge , wie 
bspw. die Festlegung von allgemeinverbindlichen Bestimmungen im 
Teilbaureglement, getroffen. Aufgrund der sensiblen Lage des 
Planungsgebiets «Vorstadt Süd» im Bereich von Bahnhof, asm-Linie und 
neuem Knoten der Hauptstrasse wurde jedoch in den Bestimmungen zur 
ZPP «Vorstadt Süd» festgehalten, dass die Einhaltung des entsprechenden 
Referenzwertes im Rahmen der Erarbeitung der Überbauungsordnung 
erneut nachgewiesen und ggf. Massnahmen sichergestellt werden müssen.  

 
Abb. 34 Berechnungen der Personenbelegung im Hinblick auf Risikorelevanz. 

7.8.3 Empfindliche Einrichtungen 

Sind bei einem raumplanerischen Projekt bestimmte empfindliche Einrich-
tungen mit schwer evakuierbaren Personen vorgesehen oder sollen erwei-
tert werden und kommen diese mindestens teilweise innerhalb des KoBe ei-
ner Anlage im Geltungsbereich der StFV zu liegen, ist das Vorhaben eben-
falls risikorelevant, unabhängig davon, ob der RefBev überschritten ist oder 
nicht. Zu den empfindlichen Einrichtungen gehören beispielsweise Kranken-
häuser, Schulen, Alters- und Pflegeheime, Kindergärten und Kitas, Kulturein-
richtungen, Stadien, Gross-Einkaufszenten etc.  

Innerhalb des Wirkungsbereichs der baurechtlichen Teilgrundordnung 
«weiteres Stadtgebiet» befinden sich mehrere bestehende, empfindliche Ein-
richtungen. Es handelt sich ausschliesslich um Schulen, Kindergärten und 
Kindertagesstätten sowie um ein Alters- und Pflegeheim. Grundsätzlich wird 
keine dieser bestehenden Institutionen (weder bestehender Gebäudebe-
stand, noch die dazugehörige Bauzonenfläche) vom Konsultationsbereich 
überlagert (vgl. Abb. 35). Die einzige Ausnahme bildet das «Ruferheim», wo-
bei hier nur der ehemalige Landsitz «Längmatt-Gut» und hiervon nur die Ca-
feteria-Anbaute vom KoBe tangiert ist.  
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Abb. 35 Karte Störfallvorsorge: bestehende empfindliche Einrichtungen und ZöN.  

Nachweis Risikorelevanz und Massnahmen 

Da es sich bei den «empfindlichen Einrichtungen» primär um Nutzungen im 
öffentlichen Interesse handelt, ist zu deren Ansiedlung meist eine «Zone für 
öffentliche Nutzungen» notwendig. Mit der vorliegenden baurechtlichen Teil-
grundordnung «weiteres Stadtgebiet» werden im Nutzungszonenplan keine 
zusätzlichen «Zonen für öffentliche Nutzungen» innerhalb des Konsultations-
bereichs erlassen. Zudem befinden sich sämtliche bestehenden Einrichtun-
gen mit Ausnahme des Ruferheims ausserhalb des KoBe. Die Erweiterung 
des Alters- und Pflegeheims in Richtung der Überlagerung mit dem KoBe ist 
zudem mit dem in Artikel 204 TBR festgelegten Grenzabstands von mindes-
tens 10m stark eingeschränkt.  

Die neue Systematik der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» lässt jedoch die Errichtung von «empfindlichen Einrichtungen» 
z.B. auch in den Mischzonen zu. So ist beispielsweise der Betrieb einer pri-
vaten Kindertagesstätte in der Mischzone B zulässig. Daher wurden in Arti-
kel 509 des Teilbaureglements allgemeinverbindliche Bestimmungen festge-
legt, welche für die Errichtung von «empfindlichen Einrichtungen» entspre-
chende Abklärungen und Nachweise sowie allfällige Massnahmen hinsicht-
lich der Störfallvorsorge einfordern.  
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8. Planerlassverfahren 

8.1 Wahl des Verfahrens 

Für das vorliegende Planungsvorhaben wird ein ordentliches Planerlassver-
fahren nach Art. 58 ff. BauG durchgeführt. Das Verfahren beinhaltet die ge-
setzlich vorgegebenen Schritte der öffentlichen Mitwirkung, der kantonalen 
Vorprüfung, der öffentlichen Auflage, der Beschlussfassung durch den Ge-
meinde- und Stadtrat sowie der Genehmigung durch den Kanton.  

8.2 Öffentliche Mitwirkung 

Die öffentliche Mitwirkung zur baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» fand vom 22. März 2019 bis zum 10. Mai 2019 statt. Die politi-
schen Parteien konnten bis zum 31. Mai 2019 ihre Anregungen und Anmer-
kungen bei der Stadtverwaltung einreichen.  
Folgende Unterlagen wurden zur Mitwirkung gebracht:  
Verbindliche Planungsinstrumente: 

• Baureglement 
• Bauzonenplan 
• Nutzungszonenplan 
• Schutzplan 
• Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 

Orientierende Unterlagen: 
• Erläuterungsbericht (Bericht nach Art. 47 RPV) 
• Landschaftsinventar 
• Änderungsplan Zonenplan 

Am Montagabend, den 1. April 2019, fand in der Aula der Schule 
Burgerbeunde eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Rund 50 
Personen liessen sich am Anlass über die Inhalte der baurechtlichen 
Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» informieren. Zusätzlich fanden am 
Donnerstag, den 4. April 2019, am Samstag, den 27. April 2019 sowie am 
Montag, den 29. April 2019 in der Aula der Schule Burgerbeunde öffentliche 
Sprechstunden mit GemeinderätInnen und Fachleuten statt. 

Insgesamt erfolgten im Rahmen der Mitwirkung 45 schriftliche Eingaben, 
davon 31 von Privaten und Firmen und 14 von Parteien, Vereinen und 
Organisationen. Im Mitwirkungsbericht vom 21. August 2019 (siehe Beilage 
2) werden sämtliche Eingaben mit den vorgebrachten Einwänden und Anlie-
gen dokumentiert sowie die entsprechenden Stellungnahmen der Planungs-
behörde dargelegt und aufgezeigt ob die Eingabe berücksichtigt wurde oder 
nicht (Änderung an den Planungsinstrumenten). Die Änderungen am Bauzo-
nen- und Nutzungszonenplan werden zudem zur verbesserten Nachvollzieh-
barkeit in einem Änderungsplan ausgewiesen (Anhang 1 zum Mitwirkungs-
bericht).  
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8.3 Kantonale Vorprüfung 

Am 27. September 2019 wurden dem Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) die baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» inkl. 
dem Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» zur kantonalen Vorprüfung einge-
reicht. Mit Vorprüfungsbericht vom 16. März 2020 nimmt das AGR u.a. auf 
Basis von Fachberichten von weiteren betroffenen kantonalen Amtsstellen 
Stellung zur vorliegenden Planung. Auf Basis der Vorprüfungsberichts sowie 
der Ergebnisse der Besprechung vom 5. November 2020 mit dem AGR 
wurde die Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» sowie der Uferschutzplan 
«Nidau-Büren-Kanal» überarbeitet und bereinigt. Die im Vorprüfungsbericht 
vermerkten Vorbehalte wurden bereinigt und allfällige Änderungen durch die 
Stadt Nidau sind in der Bereinigungsliste in Anhang 4 detailliert dargelegt.  

Am 26. Mai 2021 wurde die überarbeitete baurechtliche Teilgrundordnung 
«weiteres Stadtgebiet» inkl. dem Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» zur ab-
schliessenden Vorprüfung eingereicht. Mit Vorprüfungsbericht vom 4. August 
2021 nimmt das AGR u.a. auf Basis von Fachberichten von weiteren be-
troffenen kantonalen Amtsstellen abschliessend Stellung zur vorliegenden 
Planung. Die im Vorprüfungsbericht vermerkten Vorbehalte wurden bereinigt 
und allfällige Änderungen durch die Stadt Nidau sind in der Bereinigungs-
liste in Anhang 5 detailliert dargelegt. 

8.4 Öffentliche Auflage 

Mit Publikationen vom 26. August 2021 und 2. September 2021 im Nidauer 
Anzeiger sowie im Amtsblatt vom 25. August 2021 wurde die öffentliche Auf-
lage bekanntgegeben. Während der 30-tägigen Auflagefrist vom 26. August 
2021 bis 27. September 2021 ging bei der Stadtverwaltung eine Einsprache 
ein.  

Die Einsprache thematisiert die Zulässigkeit von Solar- und Photovoltaikan-
lagen gemäss den Artikeln 302 Abs. 3 lit. d) und 319 Abs. 1 des Teilbaureg-
lements. An der Einspracheverhandlung vom 22. Oktober 2021 konnte die 
Thematik bereinigt werden, so dass die Einsprache zurückgezogen wurde 
und als erledigt gilt.  

Als Ergebnis der Einspracheverhandlung wird das Teilbaureglement in Art. 
302 Abs. 3 lit. d) mit dem Verweis auf Art. 318 TBR sowie in Art. 319 Abs. 1 
mit dem Begriff «Solaranlagen» ergänzt. Diese geringfügige Änderung wird 
nach Art. 60. Abs. 3 BauG nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat er-
neut öffentlich aufgelegt.  

8.5 Beschluss 

Ergebnisse ausstehend. 

Ergebnisse ausstehend. 

Überprüfung OPR  
durch AGR 

Abschliessende  
Vorprüfung 

30-tägige  
öffentliche Auflage 

Einsprache 

geringfügige  
Änderung TBR 

Beschluss Gemeinderat 

Beschluss Stadtrat 
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Anhang 

Anhang 1 Gewässerraum: Beurteilung dicht überbaute Gebiete 
 gemäss Art. 41a Abs. 4 lit. a GSchV 
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Anhang 1 

Festlegung der Gewässerräume 

Beurteilung «dicht überbaut»nach Art. 41a Abs. 4 GSchV:  
Gebiete 1 bis 15 

 

Berechnung des 

Gewässerraum 
Zihl 
Berechnung nach Hochwasserkurve (Art. 41a Abs. 2 GSchV) 

Effektive Gerinnesohlebreite (eGSB) + 30 Meter (min. 45 Meter) 
à errechneter GWR zwischen 55 bis 70 Meter  
Nidau-Büren-Kanal 

Berechnung nach Hochwasserkurve (Art. 41a Abs. 2 GSchV) 
Effektive Gerinnesohlebreite (eGSB)  + 30 Meter (min. 45 Meter) 

à errechneter GWR zwischen 105 bis 115 Meter 

 
 

Legende 
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Gebiet 1 ZIHL Ortsteil: Hofmatten 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (3/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 2 ZIHL Ortsteil: Gotthelf 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (3/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 3 ZIHL Ortsteil: Weidteile Süd 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (3/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 4 ZIHL Ortsteil: Fürlig 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (3/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 5 ZIHL Ortsteil: Gerberweg West 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (4/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: Reduktion auf 10m ab Mittelwasserlinie (Art. 41a Abs. 4 GSchV) 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 6 ZIHL Ortsteil: Aalmatten Nord 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (4/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie            
 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 7  NIDAU-BÜREN-KANAL Ortsteil: Strandbad Nidau 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (3/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen:  Geringfügige Bereinigung um wenige cm auf Parzellengrenze (Stras-
senrand Oberer Kanalweg). Abschnitt West in TGO Agglolac 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 

 

TGO Agglolac 
und USP See 
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Gebiet 8 NIDAU-BÜREN-KANAL Ortsteil: Oberer Kanalweg 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (4/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 9 NIDAU-BÜREN-KANAL Ortsteil: Balainen 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (2/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 10 NIDAU-BÜREN-KANAL Ortsteil: Unterer Kanalweg 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (4/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 11 NIDAU-BÜREN-KANAL Ortsteil: Pappelweg  

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (4/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie  
plus Erhöhung auf Parzellengrenze Strassenraum Burgerallee 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 
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Gebiet 12 NIDAU-BÜREN-KANAL Ortsteil: Beunden 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (3/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen:  GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie  
plus Erhöhung auf Parzellengrenze Strassenraum Burgerallee 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 

 



Stadt Nidau  •  OPR: Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Erläuterungsbericht: Anhang 1 13 

Gebiet 13 NIDAU-BÜREN-KANAL Ortsteil: Schleusenweg 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (4/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 

 



Stadt Nidau  •  OPR: Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Erläuterungsbericht: Anhang 1 14 

Gebiet 14 ZIHL Ortsteil: Aarbergstrasse 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (5/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: Reduktion auf 10m ab Mittelwasserlinie (Art. 41a Abs. 4 GSchV) 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 

 



Stadt Nidau  •  OPR: Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Erläuterungsbericht: Anhang 1 15 

Gebiet 15 ZIHL Ortsteil: Guido-Müller-Park 

 

Kriterium Erfüllt? 

Baugruppe Das Gebiet ist Teil einer urbanen Baugruppe (Bsp: Stadt- oder Dorfzentrum) 
oder historischer Gewerbe mit Gewässerbezug (Bsp: Mühle, Industrie) nach 
ISOS. 

 

 

 

Betrachtungsperimeter Der Gewässerraum im Betrachtungsperimeter (ca. 50m * 100m einseitig 
entlang des Gewässers) ist weitgehend von Bauten und Anlagen betroffen 
(mehr als 50% befestigte Strukturen1), welche nicht dem Hochwasser-
schutz dienen. 

 

 

 

Beurteilungskriterien Der Standort liegt im Verhältnis zum umgebenden Siedlungskörper an 
zentraler Lage (Makroperimeter) 

 

 

Der Standort ist Teil einer Misch- oder Arbeitszone mit hoher Ausnützung  

Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt  

Der Standort tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grün-
/Freiräume 

 

Ein naturnaher Ausbau des Gewässers ist langfristig unverhältnismässig  

Total Kriterien erfüllt: (2/5) 

 

Resultat Dicht überbautes Gebiet Ja  Nein  

Reduktion Gewässerraum einseitig  zweiseitig  

Bemerkungen: GWR nach Art. 41a Abs. 2 GSchV: 15m ab Mittelwasserlinie 

 

Planausschnitt 

 

                                                        
1 Dazu gehören: alle Hochbauten, befestigte PP mit Standortgebundenheit, Einstellhallen, Strassen 
und Bahnen, künstlich angelegte Dämme, Mauern und Böschungen 

 



Stadt Nidau  •  Revision der Ortsplanung: weiteres Stadtgebiet  •  Erläuterungsbericht Anhang 

Anhang 2 Übersichtsplan Planungsmassnahmen 
Übersicht über die Planungsmassnahmen im Rahmen der OPR;  
Stand: 17. Mai 2021 
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nicht vorhanden:
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Anhang 4 Bereinigungsliste Vorprüfung  

Bereinigungstabelle vom 17. Mai 2021 auf Basis 
Vorprüfungsbericht AGR vom 16. März 2020 
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altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone SBV Nr. 6
Burgerbeunde; Sektoren 1 + 2
1 bis 2 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 2
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone SBV Nr. 6
Burgerbeunde; Sektor 3
max. 1 Vollgeschoss

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone Bestand
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohnzone 2-geschossig
nein
max. 2 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 2
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone SBV Nr. 6
Burgerbeunde; Sektor 6
max. 3 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 3
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone SBV Nr. 6
Burgerbeunde; Sektor 5
gemäss Überbauungsplan

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

ZöN 10 Birkenweg
ZöN 10 Birkenweg

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone SBV Nr. 6 (ZöN)
Burgerbeunde; Sektor 7
-

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

ZöN 9 Schule Beunden
ZöN 9 Schule Beunden

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone SBV Nr. 6
Burgerbeunde; Sektoren 4 + 5
UeP: max. 5 bis 13 VG

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone Bestand
Mischzone A (ES II)

13VG

13VG

13VG

5 VG

5 VG

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohn-/Gewerbezone WG3
nein
max. 3 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Nutzungszone
Bauzone 3
Mischzone B (ES III)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone SBV Nr. 6 (ZöN)
UGP + SBV Kreuzweg
-

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

ZöN 11 Ruferheim
ZöN 11 Ruferheim

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohnzone W2
nein
max. 2 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 3
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

SBV Nr. 6 (Wohnzone W3)
UeO Längmatt
max. 3 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 3
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohnzone W2
nein
max. 2 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 2
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohn-/Gewerbezone WG3
nein
max. 3 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

ZPP Vorstadt Süd
ZPP Vorstadt Süd

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohnzone W2
nein
max. 2 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 2
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone für öffentliche Nutzungen
nein
-

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

ZöN 5 Kindergarten Aalmatten
ZöN 5 Kindergarten Aalmatten

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Überbauungsordnung Aalmatten
Überbauungsordnung Aalmatten
max. 4 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Überbauungsordnung Aalmatten
Überbauungsordnung Aalmatten

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Gewerbe-/Industriezone GI3
nein
Fassadenhöhe max. 18 m

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone A2
Arbeitszone (ES IV)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone für öffentliche Nutzungen
nein
-

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

ZöN 8 Werkhof
ZöN 8 Werkhof

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Zone für öffentliche Nutzungen
nein
-

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

ZöN 6 Schule Balainen
ZöN 6 Schule Balainen

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohnzone 2-geschossig
nein
max. 2 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 3
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohn-/Gewerbezone WG3
nein
max. 3 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 3
Mischzone A (ES II)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Wohn-/Gewerbezone WG3
nein (Ausnahmebest. GBR)
max. 3 Vollgeschosse

neue Grundordnung

Bauzone
Nutzungszone

Bauzone 5
Mischzone B (ES III)

altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit

Grünfläche
nein
-

neue Grundordnung
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Grundordnung
Spezialordnung
Geschossigkeit
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altrechtliche Grundordnung

Grundordnung
Spezialordnung
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1. Durchführung der Mitwirkung 

1.1 Gegenstand 

Die öffentliche Mitwirkung zur baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadt-
gebiet» fand vom 22. März 2019 bis zum 10. Mai 2019 statt. Folgende 
Unterlagen wurden zur Mitwirkung gebracht:  
Verbindliche Planungsinstrumente: 

• Baureglement 
• Bauzonenplan 
• Nutzungszonenplan 
• Schutzplan 
• Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 

Orientierende Unterlagen: 
• Erläuterungsbericht (Bericht nach Art. 47 RPV) 
• Landschaftsinventar 
• Änderungsplan Zonenplan 

Der vorliegende Mitwirkungsbericht fasst die Anliegen und Eingaben der 
Mitwirkenden zusammen und nimmt aus Sicht des Gemeinderates dazu 
Stellung. In Kapitel 2 sind die Mitwirkungseingaben erfasst und nummeriert.  
Im Kapitel 3 sind die Eingaben nach Fragestellungen, Themen und Artikel im 
Bauregelement geordnet. Die Eingabenummer verweist auf die jeweilige 
Eingabe.  

1.2 Öffentliche Information 

Auf die öffentliche Mitwirkung wurde mit Publikation vom 20. März 2019 im 
Nidauer Anzeiger sowie vom 21. März 2019 im Amtsblatt des Kantons Bern 
aufmerksam gemacht sowie auf die Informationsveranstaltung verwiesen. Die 
Mitwirkung der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» wurde 
auch in der Tagespresse aufgegriffen. 

Die Dokumente lagen während der Mitwirkungsfrist bei der Stadtverwaltung auf 
und konnten während den Öffnungszeiten eingesehen werden. Zudem waren sie 
auf der Homepage der Stadt Nidau (www.nidau.ch) aufgeschalten. 

Am Montagabend, den 1. April 2019, fand in der Aula der Schule Burgerbeunde 
eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Rund 50 Personen liessen sich 
am Anlass über die Inhalte der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres 
Stadtgebiet» informieren. Zusätzlich fanden am Donnerstag, den 4. April 2019, 
am Samstag, den 27. April 2019 sowie am Montag, den 29. April 2019 in der 
Aula der Schule Burgerbeunde öffentliche Sprechstunden mit GemeinderätInnen 
und Fachleuten statt. 

1.3 Mitwirkungsbericht 

Der vorliegende Mitwirkungsbericht dokumentiert die Eingaben mit den vorge-
brachten Einwänden und Anliegen sowie die entsprechenden Stellungnahmen 
der Planungsbehörde. Nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat wird 
der Mitwirkungsbericht veröffentlicht. 
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1.4 Zusammenfassung 

Insgesamt erfolgten im Rahmen der Mitwirkung 45 schriftliche Eingaben, davon 
31 von Privaten und Firmen und 14 von Parteien, Vereinen und Organisationen.  
Eine Mehrzahl der Eingaben lässt sich einem der folgenden Themenschwer-
punkten zuordnen:   

Revisionsbedarf und Stossrichtung Grundordnung 

• Handlungsbedarf wird anerkannt 
• Massnahmen zur Innenentwicklung werden begrüsst 

Anpassungen am Baureglement 

• Vorschläge zur Anpassung der Bestimmungen zur Geschossflächenziffer 
• Spezifische Vorschläge zu weiteren baupolizeilichen Massen wie bspw. Ge-

bäudelänge, vor- und rückspringende Gebäudeteile etc.  
• Vorschläge zur Ergänzung bzgl. Biodiversität und Klimawandel 

Anpassungen an den Zonenplänen 

• Vorschläge zur Um- und Aufzonung von spezifischen Grundstücken  
(Bauzonen und Nutzungszonen) 

• Korrekturvorschläge zu Einträgen von geschützten Bäumen 

Grünfläche im Burgerbeundenquartier 

• Kritik an Umzonung der Grün- und Spielfläche in eine Regelbauzone ( 
GB Nr. 929 und 1138) 

• Antrag zu Erlass Zone für öffentliche Nutzung (Grünfläche, Bildung) 

 

Planung A5-Westast 

• Kritik an Umsetzung Ausführungsprojekt in baurechtlicher Grundordnung 
• Kritik an Festlegung Bauzone 6 im Gurnigelquartier 
• Vorschlag Sistierung und/oder eigene Teilgrundordnung 

Planung Agglolac 

• Kritik an Planung Agglolac 
• Befürchtungen zu Bevölkerungswachstum und Mehrverkehr  

 

 

 

Nebst den Eingaben zu den sechs Themenschwerpunkten wurde eine Vielzahl 
an spezifischen Vorschlägen und Bemerkungen zur baurechtlichen 
Teilgrundordnung eingebracht. Der Gemeinderat der Stadt Nidau dankt 
sämtlichen Personen, Unternehmungen, Parteien, Vereinen und Organisationen 
für die zahlreichen Mitwirkungseingaben sowie die konstruktiven Gespräche und 
Wortmeldungen im Rahmen der Informationsveranstaltung und an den drei 
Sprechstunden. 
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2. Mitwirkende 

Während der Mitwirkungsfrist sind bei der Stadtverwaltung 45 schriftliche  
Eingaben eingegangen, davon 31 von Privaten und Firmen sowie 14 Eingaben  
von politischen Parteien, Vereinen und Organisationen.  

2.1 Privatpersonen und Firmen 
 

Nr. Name Adresse Ort  Nr. Name Adresse Ort 

P1 Geoplanteam Egliweg 6 2560 Nidau  P17 Catherine Duttwiler Neuenburgstrasse 124 2505 Biel/Bienne 

P2 Leo Horlacher Gurnigelstrasse 50 2560 Nidau  P18 Béatrice Vogt Burgerweg 36 2532 Magglingen 

P3 Dr. med. Jérôme Tschudi Bahnhofstrasse 39 2502 Biel/Bienne  P19 Familie Ullmann Föhrenweg 6 2560 Nidau 

P4 Hans Peter Jungi Lyss-Strasse 44a 2560 Nidau  P20 Dersu Huber Aalmattenweg 40a 2560 Nidau 

P5 Béatrice Helbling-Giss Erlenweg 10 2503 Biel/Bienne   P21 Corinne Teutsch Weyermattstrasse 41 2560 Nidau 

P6 Andrea+Kaj (Nagel-)Evers Alexander-Moser-Strasse 2 2560 Nidau  P22 Gabriela Neuhaus Oberwiesenstrasse 70 8050 Zürich 

P7 Philip Klingenberg Balainenweg 21 2560 Nidau  P23 Kurt Halter Unterer Kanalweg 39 2560 Nidau 

P8 Marco Tessendorf Krefelderstrasse 22 10555 Berlin  P24 Ruth Meyer+Gino Merazzi Neuenburgstrasse 82 2505 Biel/Bienne 

P9  Mélanie Meier Rue Alexander-Moser 8 2503 Biel/Bienne  P25 Stephan Völlmin (2x) Dr. Schneiderstrasse 2 2560 Nidau 

P10 Andreas Haller Brüggmattenweg 28 2503 Biel/Bienne  P26 Albert + Priska Baeriswyl Buchenweg 5 2560 Nidau 

P11 Maurice Hédiguer Alexander-Moser-Strasse 8 2503 Biel/Bienne  P27 Roland Thomke Rüschlistrasse 20 2502 Biel/Bienne 

P12 André + Danielle Müller Schützenmattweg 3 2560 Nidau  P28 Skyline Development AG Gustav-Silber-Weg 4 8700 Küsnacht 

P13 Barbara Flury Beaumontweg 41 2502 Biel/Bienne  P29 Thomas + Isabel Messmer- Schleusenweg 10 2560 Nidau 

P14 Stefan Kumli + Christine  Föhrenweg 8 2560 Nidau   Meile   
 Sommer    P30 Claudia + Onur Ünal Schützenmattweg 6 2560 Nidau 

P15 Familie Balmer + Erna  Gurnigelstrasse 21 + 23 2560 Nidau  P31 Françoise Tschäppät Rüschlistrasse 20 2502 Biel/Bienne 
 Müller        

P16 Ulrich Sieber Strandweg 11a 2560 Nidau      
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2.2 Politische Parteien, Vereine und Organisationen 
 

Nr.  Name Ansprechperson Adresse Ort Bemerkungen 

O1 Verein Bäumliweg Alexander Heiniger Buchenweg 4 2560 Nidau ca. 245 Unterschriften 

O2 Quartierleist Burgerbeunden-Grasgarten Silvia Gysel Burgerallee 43 2560 Nidau  

O3 Pro Velo Biel/Bienne-Seeland Jura Bernois Matthias Rutishauser Gurzelenstrasse 7 2502 Biel/Bienne  

O4 Verein Stop Agglolac Tobias Egger, Leander Gabathuler info@stopp.agglolac.ch 2560 Nidau  

O5 SVP Nidau Leander Gabathuler Postfach 53 2560 Nidau  

O6 Komitee „Westast so nicht!“ Thomas Zahnd, Daniel Siegrist Postfach 938 2501 Biel/Bienne  

O7 Berner Heimatschutz; Regionalgruppe Biel-Seeland Martin Schwendimann Alfred-Aebi-Strasse 71 2503 Biel/Bienne  

O8 Baugenossenschaft Nidowa Ernest Hostettler Beundenring 8-5 2560 Nidau  

O9 VCS – Regionalgruppe Biel Mario Nobs Gottfried-Reimann-Strasse 36 2504 Biel/Bienne  

10 Parti Radical Romand Jean-Pierre Dutoit Ulmenweg 1 2560 Nidau  

11 Stadt Biel – Stadtplanung Florence Schmoll Zentralstrasse 49 2501 Biel/Bienne  

12 Grüne Nidau Marlis Gutermuth-Ettlin Martiweg 17 2560 Nidau  

13 EVP Nidau Philippe Messerli Aalmattenweg 28 2560 Nidau  

14 SP Nidau Bettina Bongard  2560 Nidau  
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3. Eingaben und Stellungnahme 

Nachfolgend werden die Bemerkungen und Anregungen der Mitwirkenden („Eingabe“; Nr. gemäss Tabellen in Kapitel 2.1 und 2.2) teilweise leicht zusammengefasst 
wiedergegeben und kommentiert. Der Kommentar wird in Form eines Symbols (Buchstabe) gegeben und bei Bedarf mit einer Bemerkung ergänzt. Die Symbole werden 
wie folgt umschrieben: 

A Kenntnisnahme Die Bemerkung wird zur Kenntnis genommen; eine allfällige Ergänzung steht im Feld «Bemerkungen». 
B Berücksichtigt Das Anliegen wurde berücksichtigt. Im Feld «Bemerkungen» wird dargestellt, wo dies geschehen ist. 
C Nicht berücksichtigt Das Anliegen kann nicht berücksichtigt werden; eine Kurzbegründung steht im Feld «Bemerkungen». 
D Nicht Gegenstand der Anpassungen Das Anliegen ist nicht Gegenstand der baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet».  
E Hinweis für die Umsetzung  Das Anliegen muss gegebenenfalls bei der Umsetzung berücksichtigt werden. 
 

3.1 Gesamtstrategie 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

1 O5, 14 Stossrichtung 
OPR 

Die Mitwirkenden begrüssen grundsätzlich, dass die Behörden die baurechtliche 
Teilgrundordnung (TGO) „Weiteres Stadtgebiet“ überarbeiten bzw. neu definieren. 
Dadurch soll eine massvolle Verdichtung nach innen (ca. 10% Wachstum) ermöglicht 
werden. Zudem werden die Rahmenbedingungen (bisherige Unterlagen sind teils 
über 40 Jahre alt) an die veränderten Gegebenheiten, u.a. auch übergeordnetes 
Recht, angepasst. Die Notwendigkeit der Vorlage wird daher nicht bestritten und die 
Stossrichtung stimmt. 

A Wird zur Kenntnis genommen.  

2 P14  Aus der Presse kann man klar entnehmen, dass der Kanton Bern immer mehr Druck 
auf Städte und Gemeinden macht, die vorhandenen Wohnräume zu verdichten , 
anstatt den knappen Lebensraum noch mehr zu zersiedeln. In diesem Sinne aner-
kennen wir den Hintergrund, der zur vorliegenden Ortsplanungsrevision führte. 

A Wird zur Kenntnis genommen. 

3 P19  Wir sind uns bewusst, dass durch das 2014 in Kraft getretene revidierte Raumpla-
nungsgesetz die Kantone und Gemeinden in die Pflicht genommen werden, zu gros-
se Bauzonen zu verkleinern, bestehende Baulandreserven und die vorhandenen 
Siedlungsflächen besser zu nutzen und stellen dies auch nicht in Frage. Wir interpre-
tieren Verdichtung aber auch so, dass das Wohlbefinden und die Lebensqualität 
nicht zu Lasten einer zu dichten Besiedelung geopfert werden dürfen. 

A Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

4 12  Wir sind sehr erfreut, dass mit der baurechtliehen Teilgrundordnung die Verdichtung 
nach innen ermöglicht und dabei Sorge zur Bausubstanz und zu Naturflächen und 
Erholungsräumengetragen und dass der Richtplan Energie eigentümerverbindlich 
umgesetzt wird. 

A Wird zur Kenntnis genommen. 

5 P4 Überarbeitung 
Planungs-
instrumente 

Ein persönliches Fazit zuerst: die Planungsziele gemäss Ziffer 2.3 des Erläuterungs-
berichts werden allesamt begrüsst und unterstützt. Ein Kompliment allen an der 
Erarbeitung beteiligten Personen. Das Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet kommt 
schlank und übersichtlich daher, mit Ausnahme vielleicht der fünf Pläne, welche 
auch im Format A3 kaum leserlich bleiben – insbesondere die Legenden müssten 
grösser dargestellt werden. 

A Wird zur Kenntnis genommen. 

6 P1  Die Revision der baurechtliehen Grundlagen von Nidau ist seit längerer Zeit dringend 
nötig und wir sind froh, sind der Gemeinderat und die Verwaltung diese Aufgabe nun 
entschlossen angegangen. Generell positiv: Sehr gute, verständliche und nachvoll-
ziehbare OP-Revision „Weiteres Stadtgebiet“. 

A Wird zur Kenntnis genommen. 

7 12 Nachhaltig-
keit/ Bio-
diversität 

Wir kritisieren, dass die teilbaurechtliche Grundordnung „weiteres Stadtgebiet“ nicht 
genutzt wird, um den Artikel 2a Nachhaltigkeit der Stadtordnung und die Richtlini-
enmotion «Anpassungen an den Klimawandel» umzusetzen. Ebenfalls fehlt die Um-
setzung der Strategie Biodiversität Schweiz. 

A Wird zur Kenntnis genommen. 
Mit den im Rahmen der Erarbeitung der TGO „weiteres 
Stadtgebiet“ im Teilbaureglement und den Teilzonenplä-
nen getroffenen Massnahmen strebt die Stadt eine kon-
sequente Innenentwicklung sowie den Schutz der Natur- 
und Landschaftsräume sowie des baulichen Erbes an. 
Dies entspricht dem Grundsatz gemäss Art. 2a Abs. 1 der 
Stadtordnung („schonender Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen“. Die Ziele gemäss Art. 2a Abs. 2 werden 
wiederum mit den Artikeln 326 und 327 TBR und insbe-
sondere dem Perimeter Nahwärmeverbund mit erneuer-
barer Energie berücksichtigt. Die von der Mitwirkenden 
eingebrachten Anregungen in Bezug auf die Richtlinienmo-
tion „Anpassungen an den Klimawandel“ werden in Kapi-
tel 3.2 und 3.5 kommentiert.  

8 14  Die Biodiversität muss aktiv gefördert werden, insbesondere durch verbindliche 
Grünflächenziffern, Vermeidung von Monokulturen und Schutz heimischer Pflanzen. 

A 
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3.2 Baureglement 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

9 O3, O9 Grundsätze 
Art. 102 TBR 

Wir unterstützen voll und ganz den Grundsatz unter Artikel 102, 
Absatz d): Anzustreben ist eine gute Qualität und Sicherheit des 
Verkehrs unter Förderung des öffentlichen und des Langsamver-
kehrs. Aber die vorgesehenen Massnahmen genügen in unseren 
Augen nicht, um dieses Ziel zu erreichen. 

A 
 
 
 
 

In Art. 102 TBR sind die Grundsätze, welche allgemein für Planungen 
und andere Vorhaben innerhalb der baurechtlichen Teilgrundordnung 
„weiteres Stadtgebiet“ gelten, aufgeführt. Das Teilbaureglement weite-
res Stadtgebiet legt primär baurechtliche, grundeigentümerverbindliche 
Vorschriften für Gebäude, Bauten und Anlagen fest und enthält keine 
verkehrlichen Massnahmen.  

    D Nebst der Gesamtrevision der Ortsplanung hat die Stadt Nidau parallel 
ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet. Im Rahmen der Erarbeitung 
wurden Fokusfelder definiert und in Teilkonzepten und Zielbildern die 
Verkehrs- und Mobilitätsthemen zu sämtlichen Verkehrsmittel berück-
sichtigt und entsprechende Strategien und Massnahmen definiert. Als 
Resultat wurden entsprechende Massnahmenblätter erstellt. Der Ge-
meinderat hat das Gesamtverkehrskonzept 2020 beschlossen, es gilt 
als behördenverbindlich.  

10 12 Mischzonen 
Art. 201 und 202 
TBR 

Wir unterstützen, dass in den Mischzonen nur Ladennutzungen 
möglich sind, die der Quartierbevölkerung dienen, so dass kein 
erhebliches Verkehrsaufkommen entsteht. Dem widerspricht aber 
die Möglichkeit, 15 Parkplätze zu schaffen (mehr als beim Coop im 
Zentrum). Deshalb sollen nur 10 Parkplätze zugelassen werden. 

C Die in Art. 201 und 202 Abs. 2 TBR festgelegte Anzahl von max. 15 
Parkplätzen für Ladengeschäfte entspricht der Regelung des altrechtli-
chen Baureglements. Die Berechnung der Anzahl Abstellplätze für Mo-
torfahrzeuge richtet sich grundsätzlich nach der kantonalen Baugesetz-
gebung (BauG + BauV; für Detailhandel insb. Art. 52 Abs. 1 lit. a BauV). 
Daher wird die Bestimmung „Insbesondere dürfen keine Ladengeschäfte 
bewilligt werden, die mehr als 15 Parkplätze benötigen“ gestrichen.  

11 12 Bäume 
Art. 201, 202, 
203 TBR 

Die Absätze 3 der Artikel 201 und 202 sowie Absatz 5 von Art. 203 
sollen wie folgt ergänzt werden: „...mindestens ein standortheimi-
scher, dem Klimawandel angepasster Baum, ...“. In der Richtlini-
enmotion «Anpassungen an den Klimawandel» wird auf ein Pilotpro-
jekt der Stadt Bern verwiesen, in dem Baumsorten für ein zukünfti-
ges städtisches Klima getestet werden. Die Erkenntnisse sollen in 
Nidau umgesetzt werden. 

B Die Resultate der erwähnten Studie in der Stadt Bern, bspw. mit Empfeh-
lungen zu geeigneten Baumarten liegen vor.  
Art. 201 und Art. 202 Abs. 3 und Art. 203 Abs. 5 werden wie folgt ange-
passt: In der Mischzone A/B und der Arbeitszone „ist bei Neubauten pro 
200 m2 oberirdischer Geschossfläche mindestens ein standortheimi-
scher standortangepasster Baum, Pflanzhöhe mindestens 4m, anzu-
pflanzen.“ 
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

12 P28 Arbeitszone 
Art. 203 TBR 

Die im Teilbaureglement 2019 genannte Nutzung «Gastgewerbe» 
für die Bauzone A ist noch präziser zu definieren: Gewerbliches 
Wohnen respektive Parahotellerie soll in der Arbeitszone A zulässig 
sein. Parahotellerie beinhaltet Personalhäuser, betreutes Wohnen 
für junge und alte Menschen sowie Atelierräume, Verpflegung und 
Freizeitanlage dazu. 

B 
 

Wohnen: Die Stadt Nidau verfügt auf dem gesamten Stadtgebiet noch 
über eine reine Arbeitszone, respektive Industrie- und Gewerbezone. 
Gemäss Art. 203 Abs. 6 TBR gilt innerhalb der Arbeitszone die ES IV, so 
dass stark störende Nutzungen und Betriebe zulässig sind. Die Stadt 
Nidau möchte auch zukünftig Arbeitsnutzungen mit industriellem Cha-
rakter Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Das Zulassen von Wohnnut-
zungen kann erhebliche Einschränkungen für die ansässigen Industrie-
betriebe nach sich ziehen. Denn gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. b RPG sollen 
Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftver-
schmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden. 
Das Berner Verwaltungsgericht weist bspw. darauf hin, „dass die Lärm-
empfindlichkeitsstufe IV für die Wohnnutzung an sich nicht geeignet und 
die Wohnnutzung daher an sich zonenwidrig ist“.   
Die Stadt Nidau teilt die Ansicht der Mitwirkenden, dass das Arbeitsge-
biet nördlich der Ipsachstrasse Potentiale für ein zukünftig kreativ und 
gemischt-genutztes Quartier aufweist. Daher wird Art. 203 TBR mit einer 
Bestimmung ergänzt, welche den betriebsbedingten Aufenthalt, resp. 
das Wohnen für Arbeitende am Standort ermöglicht, solange vor Ort die 
Grenzwerte der ES III gemäss LSV eingehalten werden.  

    C Gastgewerbe: Wie auch von der Mitwirkenden gewünscht, strebt auch 
die Stadt Nidau keine monofunktionale Nutzung innerhalb der Arbeits-
zone an. Hierzu wurden insbesondere die Bestimmungen zu Dienstleis-
tungs-, Freizeit- und Gastgewerbenutzungen in Art. 203 Abs. 2 TBR er-
lassen. Eine weitergehende Präzisierung der Nutzungen gemäss Eingabe 
schränkt jedoch allfällige zukünftige Nutzungen ein, so dass an der be-
stehenden, offenen Formulierung festgehalten wird.  

13 13 ZöN 
Art. 204 TBR 

Die Nutzungsbestimmungen für die ZöN 1 sollen so angepasst 
werden, dass in dieser Zone inskünftig auch ein einfacher Gastro-
nomiebetrieb (z.B. saisonale Buvette) möglich wäre. Dies umso 
mehr, als geplant ist, den Guido-Müller-Platz sowie den Uferraum 
entlang der Zihl für die Öffentlichkeit aufzuwerten. 

B Die für die ZöN festgelegte Zweckbestimmung „Parkanlage; dem öff. 
Interesse dienende Nutzungen“ wurde insbesondere im Hinblick auf den 
allfälligen Betrieb einer Buvette festgelegt. Dem Anliegen wird daher 
bereits entsprochen.  

  Grünzone 
Art. 205 TBR 

Die Eingaben zu den Grünzonen finden sich in Kapitel 3.5   
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

14 P28 Zwischennutzung 
Art. 207 TBR 

Eine Zwischennutzung kann in der Regel nach einer erfolgreichen 
Probezeit insofern in eine Regelnutzung umwandelbar sein, als 
keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

A, E Wird zur Kenntnis genommen.  
Mit Art. 207 TBR hat die Stadt Nidau beabsichtigt, die rechtlichen Vo-
raussetzungen, die ein einfacheres Bewilligungsverfahren für Zwischen-
nutzungen ermöglichen und BetreiberInnen von Zwischennutzungen die 
nötige Rechtssicherheit schaffen, festzulegen. 
Aufgrund der Rückmeldungen des Kantons im Rahmen der Vorprüfung, 
verzichtet die Stadt auf die Einführung eines spezifischen Artikels zu 
Zwischennutzungen. Die im Rahmen der OPR vorgenommene Flexibili-
sierung der Nutzungszonen mit Mischzonen ermöglicht zukünftig genü-
gend Spielräume für allfällige Zwischennutzungen. Art 207 TBR wurde 
daher ersatzlos gestrichen.  

15 P1, P23 Bauzonen 
GFZo 
Art. 301 TBR 

Es wird beantragt, grundsätzlich und damit auch bei den Bauzone 
2 und 3 auf die maximale GFZo zu verzichten. Es ist nicht im Sinne 
der in der Verfassung verankerten Raumplanungsziele und damit 
auch nicht im Sinne von SEin, eine dichte Nutzung zu verhindern. 
Die gesetzlichen Grenz- und Gebäudeabstände, maximale Gebäu-
delängen/Gebäudebreiten, die Bauzone (Gebäudehöhen) sowie die 
gestalterisch wirkungsvollen Baulinien genügen, es braucht keine 
weiteren GFZ-Festlegungen. 

B/C Bei der Erarbeitung des TBR „weiteres Stadtgebiet“ wurden im Hinblick 
auf eine Innenentwicklung die Grenzabstände reduziert sowie insbeson-
dere die Nutzungsziffer erhöht (W2 alt: AZ max 0.4 à B2 neu: max. 0.8 / 
W3 alt: AZ max. 0.7 à B3 neu: max. 1.0).  
Zwar verfügt die Stadt Nidau mit den restlichen baupolizeilichen Mas-
sen, wie die max. Gebäudelänge, die minimalen Grenzabstände, die 
maximale Fassaden-, resp. Gesamthöhe sowie weiter den altrechtlichen 
Baulinien über ein umfassendes Regelwerk bzgl. Ausnutzung eines 
Grundstücks. Die Festlegung einer max. Nutzungsziffer für die grossflä-
chigen Gebiete der Bauzonen 2 und 3 stellt jedoch weiterhin ein sinnvol-
les, zweckmässiges und zeitgemässes Regulierungsinstrument zur Ver-
hinderung von ungewollten Entwicklungen dar. Die Stadt hält daher 
weiterhin an der Festlegung einer maximalen GFZo fest.  
Aufgrund der Eingaben wurden die Nutzungsziffern überprüft. Auf Basis 
der Abklärungen gelangt die Stadt zur Erkenntnis, dass die max. GFZo 
weiter leicht erhöht werden kann. Art. 301 TBR Abs. 1 wird wie folgt 
angepasst: B2 max. GFZo 1.0; B3 max. GFZo max. 1.3 
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

16 P1 Bauzonen 
GFZo 
Parzellen GB Nr. 
330+563 

Wenn dennoch nicht generell auf eine maximale GFZo verzichtet 
werden soll, so wird beantragt, mindestens bei den bestehenden 
Bauten auf den Parzellen GB Nr. 330 und 563 auf die maximale 
GFZo zu verzichten.  
Das schützenswerte Gebäude auf Parzelle GB Nr. wurde als Erwei-
terung der Bauten auf Parzelle GB Nr. 330 erstellt und hat keine 
maximale GFZo. Es ist nicht konsequent, wenn das zur gleichen 
Anlage gehörende und gleichartig genutzte Gebäude wie diejenigen 
auf der benachbarten Parzelle GB Nr. 330 (Bauklasse 3) mit einer 
maximalen GFZo belegt ist, was das heute geforderte „Entwickeln 
nach innen“ verunmöglicht. 
Es wird beantragt, die Bestimmungen für eine maximale GFZo beim 
gesamten bestehenden Gewerbe-Areal der Parzellen GB Nr. 330 
und 563 aufzuheben, sie führen zu unsinnigen und unerwünschten 
Effekten und verunmöglichen eine angemessene Nutzung und 
Gestaltung unseres langjährigen Bürostandortes. 

B Allgemein: Die Parzelle GB Nr. 330 befindet sich gemäss Bauzonenplan 
in der Bauzone 3, die Parzelle GB Nr. 563 in der Bauzone 4. Gestützt auf 
die Bestimmungen in Art. 301 Abs. 1 TBR gilt für die Bauzone 4 und 
somit für die Parzelle GB Nr. 563 keine maximale GFZo. Für Parzelle GB 
Nr. 330 gilt aktuell eine max. GFZo von 1.0. 
Die Stadt stellt sich grundsätzlich auf den Standpunkt, dass in einem 
allgemeinverbindlichen Baureglement in der Regel keine spezifischen 
Ausnahmen zu einzelnen Parzellen festgelegt werden (Stichwort 
„Gleichbehandlungsgebot“). Da die Gebäude auf den Parzellen GB Nr. 
330 und 563 jedoch baulich und auch historisch eine Einheit bilden, 
wird die Parzellen GB Nr. 330 analog der Parzelle GB Nr. 563 der 
Bauzone 4 zugewiesen, in welcher gemäss Art. 301 Abs. 1 TBR keine 
max. GFZo gilt. 

17 P23 Bauzonen 
Gebäudelänge 
Art. 301 TBR 

Wieso wurde die GL bei der Bauzone 2 nicht auf 30m vergrössert? 
Die unmittelbar und an gleicher Lage an den Kanal angrenzende 
Bauzone 3 (im Bereich vom Unteren Kanalweg 21) lässt eine GL 
von 40m zu und dies bei gleichem, unserer Ansicht nach massge-
benden kGA. Die Erhöhung auf 30m würde auf genug grossen 
Parzellen die gewünschte, innere Verdichtung zusätzlich fördern 
(bedingt aber den Wegfall der max. GFZo). Es wird eine Erhöhung 
der GL innerhalb der Bauzone 2 von 25m auf 30m beantragt.  

B Die Stadt hat sich bei der Erarbeitung des TBR „weiteres Stadtgebiet“ 
bei den Massen der Gebäudelänge auf das altrechtliche Baureglement 
abgestützt. Dies wurde nochmals überprüft. Neu wird die max. zulässige 
Gebäudelänge in der Bauzone 2 von alt 25 m auf neu 30 m erhöht (Art. 
301 Abs. 1 TBR).  

 

 

 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 
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18 P28 Bauzonen 
Bauzone A 
Art. 301 TBR 

Die altbaurechtliche Grundordnung für die GI Ill entspricht den in 
der vorliegenden Ausgangslage geschilderten aktuellen Anforde-
rungen für die neue Bauzone A nicht. Baupolizeiliche Masse wie 
Gebäudedimension, Gebäudehöhe und Gesamthöhe sind spezi-
fisch für die Bauzone A wie folgt zu regeln: 

A Das Industriegebiet zwischen Beundenring und Ipsachstrasse war ge-
mäss altrechtlichem Zonenplan, mit Ausnahme der Parzelle GB Nr. 1101 
sowie Teilen der Parzelle GB Nr. 866 (unbebaute Fläche; GI 2), der GI 3 
zugewiesen.  
Gemäss altrechtlichem BR galt innerhalb der GI 3 eine Gebäudehöhe 
von max. 14m, resp. eine Firsthöhe von max. 18m. In Art. 48 Abs. 6 BR 
waren zudem spezifische Bestimmungen zu einer erhöhten Gebäudehö-
he von max. 18m unter Einhaltung von gewissen Voraussetzungen fest-
gelegt (Einschränkung GL und GT, gA). Mit den Bestimmungen in Art. 
301 Abs. 1 TBR wurden die Bestimmungen für das gesamte Industrie-
quartier vereinheitlicht. 

19 P28 - altrechtliche 
  Masse 

Die altbaurechtlichen Masse für die Grundrissdimension (Art.48, 
Abs. 6) ist aufzuheben. 

B Die Bestimmungen des altrechtlichen BR werden mit Erlass des neuen 
Baureglements aufgehoben. Dies gilt somit auch für Art. 48 Abs. 6.  

20 P28 - Gesamthöhe Anstatt der Gebäudehöhe von 17.5 m ist eine einheitliche Gesamt-
höhe von 21 .0 m für das ganze Areal anzuwenden. Zusätzliche 
Attikageschosse entfallen und in der neuen Gebäudehöhe sind 
auch sämtliche Dachaufbauten sowie technische Anlagen einzu-
schliessen, sofern sie nicht durch die Norm bedingt über den 
Dachrand ausgebildet werden müssen (siehe Beilage). 

B Das Arbeitsgebiet nördlich der Ipsachstrasse wird im Bauzonenplan neu 
in die zwei verschiedenen Arbeitszonen A1 und A2 mit unterschiedlichen 
Höhen unterteilt. In der Bauzone A2 (westlicher Bereich; Parzellen GB Nr. 
866, 868 und 1101) gilt neu eine Gesamthöhe von max. 21.0 m, was 
einem zusätzlichen Geschoss entspricht. Art. 321 TBR wird zudem mit 
einer zusätzlichen Bestimmung ergänzt, dass innerhalb der Arbeitszone 
A2 die Dachaufbauten im obersten Vollgeschoss integriert werden müs-
sen.  
Der Bereich entlang der Hauptstrasse wird der Arbeitszone A1 zugewie-
sen. Es wird eine Gesamthöhe von max. 18.0 m festgelegt.  

21 P23 Untergeschosse  
Art. 302 TBR 

Die in Art. 302 Abs. 1 lit. c) TBR festgelegten 4m für Abgrabungen 
scheinen uns für eine Einstellhallen-Einfahrt sehr knapp, beson-
ders stirnseitig angeordnet mit seitlicher Einfahrt und Kurvenradi-
en. Es wird eine Erhöhung des Wertes auf 5m beantragt, wodurch 
die Gemeinde nichts verlieren würde und die Einfahrten besser 
gelöst werden könnten. 

B Die Erhöhung auf 5 m ist denkbar, stellt aus ästhetischen Gründen je-
doch erhöhte Anforderungen. Im Sinne einer Interessenabwägung und 
zwecks Förderung von unterirdischen Parkierungsmöglichkeiten und der 
Innenentwicklung werden die max. zulässigen Abgrabungen von 4 m in 
Art. 302 Abs. 1 lit. c) TBR auf 5 m erhöht.  
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

22 P23 Attikageschosse 
Art. 302 TBR 

„Attikageschosse dürfen eine Geschossfläche von maximal 70% 
des darunterliegenden Vollgeschosses aufweisen“ (Art. 302 Abs. 3 
lit. b) TBR). Eine terrassenartige Gebäudetypologie an privilegierten 
Lagen wird mit dieser Berechnungsart stark benachteiligt. Es wird 
beantragt, die Bestimmung so zu ändern, dass z.B. die GFZo vom 
Sockelgeschoss oder aber die Gebäudegrundfläche im Sockelge-
schoss, welche für die Grenzabstände massgebend ist, für die 
Berechnung herbeigezogen wird.  

B Mit der Formulierung in Art. 302 Abs. 3 lit. b) TBR wird der Eingabe der 
Mitwirkenden bereits entsprochen. Mit „darunterliegenden Vollgeschos-
ses“ ist nicht das effektiv gebaute darunterliegende Vollgeschoss ge-
meint (falls dieses bspw. rückversetzt wird), sondern die Fläche des 
planungsrechtlich möglichen.  

23 P23  Art. 302 Abs. 3 lit. f) TBR: Die Bestimmung in Punkt 2 „Gesamthöhe 
der nächst höheren Zone“ ist aufgrund der Gesamthöhen in Art. 
301 Abs. 1 TBR obsolet.  

B Die Bestimmung zu Punkt 2 in Art. 302 Abs. 3 lit. f) TBR wird ersatzlos 
gestrichen.  

24 P23  Die Mitwirkende hat das Gefühl, dass die 0.5m Vordach aus Art. 
302 3) c) nicht kompatibel mit der Variante f) mit der Fassaden-
rücksetzung von 2.5m ist. Das Vordach des Attikageschosses 
müsste bei der Variante f) auf der zurückversetzten Fassadenseite 
mehr als 0.5m auskragen dürfen. Antrag: Bei Art. 302 3) f) ist das 
Vordach auf der Fassadenseite mit dem Rücksprung von 2.5m von 
jetzt 0.5m auf 1.8m Auskragung zu erhöhen. 

C Die Eingabe wird nicht berücksichtigt. Die in Art. 302 Abs. 3 TBR festge-
legte Fläche fürs Attikageschoss von max. 70 % wurde bereits grosszügig 
festgelegt. In Kombination von Art. 301 Abs. 3 lit. b) und c) sind weiter-
hin qualitätsvolle und zweckmässige Lösungen in Bezug auf Vordächer 
auf Attikageschossen möglich. So können Vordächer auf Attikageschos-
sen mit entsprechender Reduktion der Geschossfläche auch grösser als 
0.5m erstellt werden.  

25 P1 Gebäudeabstand 
Art. 307 TBR 

Für den Gebäudeabstand von An- und Kleinbauten würde die Mit-
wirkende folgende Regel bevorzugen (siehe Baureglement Lyss, 
Art. 144 Abs. 3): „Für An- und Kleinbauten sowie kleine Gebäude 
gilt kein Gebäudeabstand. Die Beschattungstoleranzen gegenüber 
bewohnten Gebäuden bleiben vorbehalten.“ 

B Artikel 307 Abs. 2 TBR wird im Sinne der Eingabe abgeändert. Zukünftig 
soll bei An- und Kleinbauten auf einen Gebäudeabstand verzichtet wer-
den.  
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

26 P1 Vorspringende 
Gebäudeteile 
Art. 308 TBR 

Bisher waren 3/5 der Fassadenlänge gestattet (alt Art. 22). Neu 
wären nur noch 1/3 erlaubt (neu Art. 308). Dies scheint der Mitwir-
kenden eine unnötige Verschärfung, welche nicht im Sinne einer 
qualitativen Entwicklung nach innen ist. Bei Mehrfamilienhäusern 
ist das z.B. ein Problem, weil so nicht einmal jede Wohnung einen 
qualitativ guten und für die Wohnhygiene wichtigen Balkon erhält. 
Vorspringende Gebäudeteile (Balkonbreiten): Bisher waren 2m 
möglich. Es ist nicht im Sinne der Verdichtung und wohnlich nutz-
barer Balkone, hier zu verschärfen und auf 1.8m zu reduzieren. 
(Wenn, dann schiene uns gestalterisch allenfalls eine Regel wie 
bisher denkbar, bei der für vorspringende Gebäudeteilen zwischen 
kleinem oder grossem Grenzabstand unterschieden würde). 

C Die Masse zu den vor- und rückspringenden Gebäudeteilen in Art. 308 
(Abs. 1 und 2) dienen der Wahrung des Grenzabstandes. Halten die 
Gebäudeteile die entsprechenden Masse ein, so werden diese bei der 
Messung des Grenzabstandes (projizierte Fassadenlinie) nicht berück-
sichtigt. Überschreiten sie diese Masse, so wird der Grenzabstand ab 
Gebäudeteil gemessen.  
Es ist daher auch zukünftig möglich, bspw. einen grosszügigen Balkon 
mit einer Tiefe von z. B. 2,5m zu realisieren. Dabei sind jedoch die Best-
immungen des Grenzabstandes zu berücksichtigen. Die Bestimmung 
dient insbesondere im Hinblick auf eine qualitätsvolle, verträgliche In-
nenentwicklung, bei welcher eine bauliche Entwicklung ermöglicht wird, 
diese aber nicht auf Kosten der Wohnqualität erfolgt (Stichwort Nach-
barschaft).  

27 P23 Vor- und rück-
springende  
Gebäudeteile 
Art. 308 TBR 

„Rückspringende Gebäudeteile dürfen ... b) 1/3 des zugehörigen 
Fassadenabschnitts nicht überschreiten“. Das alte Reglement 
kennt diesen Sachverhalt nicht. Wieso wurde dieser mit 1/3 relativ 
streng definiert, andere Gemeinden kennen 40% oder sogar 50%. 
Antrag: b) Vor- und rückspringende Gebäudeteile dürfen 50% des 
zugehörigen Fassadenabschnitts nicht überschreiten. 

C Damit zukünftig rückspringende Gebäudeteile baubewilligt werden kön-
nen, sind im neuen TBR deren Masse zu definieren. Die Definition von 
rückspringenden Gebäudeteilen ist dabei insbesondere in Bezug auf 
Baulinien oder aber bei Baubereichen innerhalb von Überbauungsord-
nungen von Relevanz. Die Stadt Nidau steuert ihre bauliche Entwicklung 
seit Jahrzehnten u.a. mittels Baulinienplänen, die rechtskräftigen blei-
ben auch mit der vorliegenden Revision bestehen. Daher ist es wichtig, 
die rückspringenden Gebäudeteile im vorliegenden TBR zu definieren. 
Im Hinblick auf eine stringente und egalitäre Lösung wurden sowohl für 
vor-, als auch rückspringende Gebäudeteile die gleichen Masse festge-
legt.  
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

28 12 Bauzonen  
Bestand 
Art. 313+314 
TBR 

Die Absätze 3 der Artikel 313 und 314 TBR zur Bauzone Bestand, 
resp. Bauzone Bestand Weidteile mit der Möglichkeit zur Erweite-
rung der Volumen um 10% sind zu streichen.  
Ein Nutzungsbonus soll im ganzen Gebiet möglich sein, allerdings 
nur wenn die Energienutzung wesentlich verbessert wird, siehe 
unten, neuer Art. 328 TBR Nutzungsbonus. 

C Mit der Einführung der Bauzonen Bestand, werden zukünftig die Quartie-
re geregelt, welche historisch nach einem einheitlichen Bebauungsplan 
(Sondernutzungsplanung) bebaut wurden, jedoch unterschiedliche Be-
bauungsstrukturen und –formen wie bspw. Einfamlienhäuser, Hochhäu-
ser, 5-geschossige Zeilenbauten etc. aufweisen. Oder aber es handelt 
sich wie bei den Weidteilen um ein Quartier, bei welchem aufgrund der 
sistierten A5-Westast-Planung eine planungsrechtliche Unsicherheit 
besteht. Mit Abschreibung des Ausführungsprojekts «A5-Westast» an-
fangs 2021 durch den Kanton hat sich die Ausgangslage im Weidteile- 
und Gurnigelquartier jedoch erneut erheblich verändert. Die Stadt Nidau 
hat daher entschieden, die Planung in diesen beiden Quartieren vorerst 
zu sistieren. 
Damit sich die Quartiere in der «Bauzone Bestand» zukünftig trotzdem 
weiterentwickeln können, wurde in Absatz 3 von Art. 313 festgelegt, 
dass deren Volumen um max. 10 % der bestehenden Fläche GFo erwei-
tert werden kann. Bei diesen 10% handelt es sich somit nicht um einen 
Nutzungsbonus, sondern den allgemeingültigen Spielraum innerhalb 
dieser beiden Bauzonen. Die Verknüpfung dieser Erweiterungsmöglich-
keit an ausschliesslich energietechnische Anforderungen ist daher nicht 
zweckmässig und wird insbesondere unter dem Aspekt der Rechts-
gleichheit unter den verschiedenen Bauzonen nicht berücksichtigt. 

29 12 Aussenräume 
Art. 316 TBR 

Absatz 2 von Art. 316 TBR ist wie folgt zu ändern: „Insbesondere 
sind die Fläche zwischen Gebäude und öffentlichem Strassenraum 
zu begrünen. Vorbehalten bleiben die Zufahrten und Parkierung, 
für die durchlässige Beläge anzubringen sind. Die Fläche ist in 
quartierüblicher Weise gegen den Strassenraum abzugrenzen»“. 
Durchlässige Beläge sind eine Forderung der Richtlinienmotion 
«Anpassungen an den Klimawandel». 

C Mit den in Art. 316 Abs. 2 TBR festgelegten Bestimmungen zur Begrü-
nung der Aussenräume wird dem Grundsatz von möglichst durchlässigen 
Aussenräumen entsprochen. Weiterführende Bestimmungen zur Parkie-
rung und Zufahrt sind unverhältnismässig und werden daher nicht be-
rücksichtigt.  

30 12 Dachgestaltung 
Art. 320 TBR 

Artikel 320 TBR zur Energiegewinnung und Begrünung der Dächer 
ist mit einem neuen Absatz 3 zu ergänzen: „Für Flachdächer, die 
weder begrünt sind noch für Energiegewinnung verwendet werden, 
sind die Sonne reflektierende Materialien und Beläge zu verwen-
den“. Reflektierende Materialien und Beläge sind eine Forderung 
der Richtlinienmotion «Anpassungen an den Klimawandel». 

C Gemäss Art. 320 TBR können Flachdächer der Gewinnung von erneuer-
barer Energie dienen, oder sie sind bei einer Fläche über 50 m2 zu be-
grünen. Eine weitergehende Bestimmung zu reflektierenden Materia-
lien/Beläge ist unverhältnismässig und wird daher nicht berücksichtigt. 
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

31 O5 Nahwärme-
verbund 
Art. 327 TBR 

Die Mitwirkende regt an, die Anschlusspflicht an den Wärmever-
bund erst erfolgen soll, wenn mit dem ESB eine Einigung z.B. in den 
Bereichen Betrieb, Vertrieb und Preisgestaltung erzielt werden 
konnte (siehe überparteiliche Motion zur Seewassernutzung für 
Nidau). Entsprechend soll der Prozess zur Genehmigung der TGO 
„weiteres Stadtgebiet“ erst weiter gehen, wenn für Nidau vorteilhaf-
te Konditionen ausgehandelt werden konnten. Andernfalls soll in 
Erwägung gezogen werden, die Anschlusspflicht zu streichen. 

D Die Verknüpfung des Planerlassverfahrens TGO „weiteres Stadtgebiet“ 
mit den Verhandlungen mit den ESB ist weder nötig noch zielführend 
und wird daher nicht berücksichtigt. Dies insbesondere, da es sich beim 
Perimeter „Nahwärmeverbund mit erneuerbarer Energie“ nicht aus-
schliesslich nur um den Wärmeverbund Seewasser sondern allgemein 
um Wärmeverbunde handelt.  

32 12  Artikel 327 Abs. 3 Lemma c) TBR ist abzuändern: „bis spätestens 
15 Jahre nach Inbetriebnahme des Nahwärmeverbund mit erneu-
erbarer Energie“ und nicht bis spätestens 20 Jahre.  Man geht zwar 
bei einer Heizung von einer Lebensdauer von 20 Jahren aus, aber 
bereits heute gibt es ökologische Alternativen, bei denen die An-
schlusspflicht ohnehin wegfallen würde. So sind 15 Jahre absolut 
vertretbar. 

C Mit Abstimmung vom 20. Februar 2019 wurde die Änderung des kanto-
nalen Energiegesetzes von den Stimmberechtigten des Kantons abge-
lehnt. Mit dem weiterhin rechtskräftigen kantonalen Energiegesetz 
(KEnG) vom 15.05.2011 (Stand 01.01.2012) fehlt eine gesetzliche 
Grundlage, welche es den Gemeinden ermöglichen würde, eine solche 
Bestimmung wie unter Lemma c) im kommunalen Recht zu erlassen 
(dies gilt zudem u.a. auch für Lemma b). Artikel 327 Abs. 3 TBR ist daher 
aufgrund den übergeordneten Rahmenbedingungen zu überarbeiten, so 
dass die Bestimmungen in Lemma b) und c) entfallen und die Eingabe 
somit nicht berücksichtigt werden kann.  

33 14  Der Anschluss an den Wärmeverbund (Fernwärme Seewassernut-
zung) muss gewährleistet sein. 

A Der Anschluss an den Wärmeverbund ist sichergestellt (Art. 327 TBR).  
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

34 12 Nutzungsbonus 
neuer Art. TBR 

Unter Kapitel 3.4 „Energie und Erschliessung“ ist ein neuer Artikel 
328 zum Nutzungsbonus ins TBR aufzunehmen:  
„Das vorgegebene Mass der baulichen Nutzung wird um bis zu 10% 
erhöht, wenn 
a) Gebäude gegenüber dem Minimalstandard der Energienutzung 
wesentlich höhere Anforderungen erfüllen; 
b) die städtebauliche und architektonische Qualität erhalten bleibt; 
c) die Luftzirkulation nicht unverhältnismässig behindert wird.“ 
Art. 2a der Stadtordnung fordert die Erreichung der Ziele der 2000-
Watt Gesellschaft. Das kantonale Energiegesetz KenG ermöglicht 
Gemeinden, einen Nutzungsbonus in der baurechtliehen Grund-
ordnung aufzunehmen. Nidau muss diese Möglichkeit unbedingt 
nutzen, um Art. 2a umzusetzen. Die gute Luftzirkulation unter c) ist 
eine Forderung der Richtlinienmotion «Anpassungen an den Klima-
wandel». 

B/C Im Rahmen der vorliegenden Revision der baurechtlichen Grundordnung 
wurde die Ausnutzung (insb. Erhöhung der GFZo in Art. 301 TBR) sowohl 
aus raumplanerischen (Stichwort Innenentwicklung) als auch aus ener-
giepolitischen Überlegungen erhöht. Dem Grundsatz der Eingabe wird 
daher bereits entsprochen. Die Einführung eines zusätzlichen Nutzungs-
boni wird daher abgelehnt.  

35 03, O9 Ersatzabgabe 
Parkplätze 
Art. 329 TBR 

Die unter Art. 329 vorgesehene Ersatzabgabe Parkplätze muss 
zweckgebunden zur Förderung des öffentlichen und Langsamver-
kehrs eingesetzt werden.  
 

 
D 

Allgemein: 
Bei der in Art. 329 TBR festgelegten Ersatzabgabe für Parkplätze handelt 
es sich um eine zweckgebundene Abgabe nach Art. 18 BauG, deren 
Verwendung sich nach Art. 56 BauV richtet. Die Festlegung zur Verwen-
dung der hierbei entrichteten Abgabe müsste bspw. im Parkplatzregle-
ment der Stadt erfolgen und ist nicht Bestandteil eines Baureglements. 

   Zudem ist bei vorgesehenen autofreien/autoarmen Siedlungen mit 
einem entsprechenden Mobilitätskonzept von dieser Ersatzabgabe 
abzusehen. 

 
C 

Autofreie/-arme Siedlungen: 
Die Befreiung von der Ersatzabgabe bei autofreien/-armen Siedlungen 
richtet sich nach der kantonalen Baugesetzgebung (BauG + BauV).   

36 O3, O9 Autoarme  
Siedlungen 
Art. Neu 

Es ist ein neuer Artikel aufzunehmen, der vorsieht, dass auto-
freie/autoarme Siedlungen von der Stadt Nidau unterstützt wer-
den, selbstverständlich mit Erstellung des dazu erforderlichen 
Mobilitätskonzeptes. 

C Es obliegt der Bauherrschaft, ob eine motorfahrzeugfreie/-arme Siedlung 
erstellt wird. Die Bestimmungen hierzu sind in der kantonalen Bauver-
ordnung festgelegt (Art. 54a ff.).  
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37 12, 14 Ökologie 
Art. Neu 

Eingaben zum Thema Ökologie und Biodiversität (insb. Eingaben 
Nr. 7, 8 und 29)  

B Im Zusammenhang mit mehreren Eingaben zu den Themen Ökologie 
und Biodiversität wird im TBR neu ein Artikel 505 zum Thema Ökologie 
erlassen. 

  Geschützte  
Bäume 
Art. 506 TBR 

Die Eingaben zu den geschützten Bäumen finden sich in Kapitel 
3.5. 

  

 

3.3 Zonenpläne 

Nr.  Eingabe Abkürzung  
Änderung 

Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

Bauzonenplan   

38 O7 Sportplätze  
Mühlefeld 

Zum Schutz der Grün- und Naherholungsräume der Sportplätze Mühle-
feld soll diese altrechtliche Grünzone der Bauzone 0 und nicht der 
Bauzone Bestand (Weidteile) zugewiesen werden. 

B Aufgrund der Rückmeldungen des Kantons im Rahmen der Vorprü-
fung, hat die Stadt Nidau entschieden die Sportplätze Mühlefeld von 
der altrechtlichen «Grünfläche» der neu geschaffenen ZöN 3 zuzu-
weisen. Mit den spezifischen Bestimmungen in Art. 204 Abs. 2 TBR 
wird deren Zweck als Sport- und Spielplatz festgelegt. Zudem werden 
die Voraussetzungen geschaffen, die bestehende Sportinfrastruktur 
(Spielplatz, Garderobe, Toilette) bei Bedarf zu erneuern, bzw. zu 
erweitern.  

39 O7 Südliches  
Gurnigelquartier 

Aus Sicht der Mitwirkenden ist es nicht nachvollziehbar, weshalb das 
südliche Gurnigelquartier in die Bauzone Bestand (Weidteile) zugewie-
sen wird, da die Bebauungsstruktur nichts mit der Baugruppe der 
Weidteile zu tun hat. 

A, C Die Stadt Nidau geht mit der Mitwirkenden einig, dass es sich beim 
südlichen Gurnigelquartier nicht um die gleiche Bebauungsstruktur, 
wie derjenigen in den Weidteilen, handelt.  
Mit Abschreibung des Ausführungsprojekts «A5-Westast» anfangs 
2021 durch den Kanton hat sich die Ausgangslage im Gurnigel- und 
Weidteile-Quartier erneut erheblich verändert. Mit Abschreibung des 
Projekts bleibt auch die angestrebte städtebauliche Entwicklung in 
den beiden Quartieren wie auch die zukünftige Gestaltung der Bern-
strasse bis auf weiteres ungeklärt. Die Stadt Nidau hat daher ent-
schieden, die Planung in den beiden Gebieten vorerst zu sistieren. 
Die Gebiete des Gurnigel- und Weidteilequartiers werden daher in 
den Teilzonenplänen der TGO «weiteres Stadtgebiet» von der Revision 
und damit vom Beschluss und der Genehmigung ausgenommen.  
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Nr.  Eingabe Abkürzung  
Änderung 

Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

40 P4, P7 Aufzonung  
Beundenmoos 

Die Mitwirkende beantragt, den Bereich zwischen ZöN5 (Balainenschu-
le) und ZPP Vorstadt Süd auch in die Bauzone 3 zu legen (anstelle 
Bauzone 2). Damit wäre der ganze Gürtel um die Altstadt gleich gere-
gelt. Es macht auch Sinn, da es in diesem Bereich bereits eine Son-
derbauzone gibt, in der es Mehrfamilienhäuser hat, die eigentlich der 
Bauzone 4 entsprechen (Grundstücke 184 etc.). 

B Der Bereich zwischen ZöN 5 und der ZPP Vorstadt Süd wird gemäss 
Eingabe im Bauzonenplan neu der Bauzone 3 zugewiesen („Aufzo-
nung“).  

41 P4 Aufzonungen 
Lyss-Strasse und 
Fröschenweg 

Die Gebiete südlich der Lyss-Strasse 40 bis 56 sowie das Geviert zwi-
schen Hechtenweg-Gerberweg-Römerstrasse-Fröschenweg sind der 
Bauzone 3 zuzuweisen und es ist für die bestehenden Bauten, welche 
das zulässige Mass auch so noch überschritten haben, der gleiche 
Status zu gewähren wie dem «Bestand Weidteile», wo innerhalb der 
Zone Erweiterungen um 10% der bestehenden, oberirdischen Ge-
schossfläche zulässig sind. 

B Die von der Mitwirkenden vorgeschlagenen Änderungen am Bauzo-
nenplan werden vorgenommen und das Gebiet wird der Bauzone 3 
zugewiesen (statt Bauzone 2). Es handelt sich hierbei um eine An-
passung, welche grösstenteils dem heutigen Baubestand Rechnung 
trägt (Erdgeschoss als Vollgeschoss, zwei Obergeschosse). 

42 12 Nahwärme-
verbund 

Es ist zu prüfen, ob der Perimeter „Nahwärmeverbung erneuerbare 
Energien“ erweitert werden könnte, insbesondere auf das Hofmatten- 
und Gurnigelquartier, das sich überdies zwischen zwei Wärmeverbün-
den befindet. Die Perimeter entsprechen im Bauzonenplan zwar dem 
Richtplan Energie. Allerdings geht Art. 2a der Stadtordnung weiter als 
der Energierichtplan, so dass die Erweiterung der Perimeter angezeigt 
ist. Grössere Perimeter sind auch für Investierende interessant, da sie 
ihnen Planungssicherheit geben und die Wirtschaftlichkeit des Nah-
wärmeverbunds erhöhen. Zu bedenken ist auch, dass nach erfolgten 
Gebäudesanierungen das Potential der Anschlussmöglichkeit sowieso 
steigt. 

C Wie von der Mitwirkenden erwähnt, entspricht der im Bauzonenplan 
festgelegte Perimeter Nahwärmeverbund den im behördenverbindli-
chen, überkommunalen Richtplan Energie der Agglomeration 
Biel/Bienne definierten Massnahmen. Dieser sieht für die von der 
Mitwirkenden erwähnte Gurnigel- und Hofmattenquartier eine abwei-
chende Wärmeversorgung (Umgebungswärme Luft, Sonne) vor. Das 
Anliegen wird deshalb nicht berücksichtigt. 
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Nutzungszonenplan   

43 P1 ZöN Werkhof Mit der ZöN 6 schafft sich die Stadt Nidau die Voraussetzung für die 
Planung von Werkhof/lnfrastruktur/Parkierung und ist an einer geord-
neten und gestalterisch wertvollen Entwicklung interessiert. Die Situa-
tion zwischen dem Strandweg-Werkhofareal und dem gesamten Egli-
weg-Gewerbekomplex ist heute eher unbefriedigend, "ungepflegt" und 
erschliessungstechnisch nicht optimal gelöst. Die Mitwirkende ist offen 
für eine Koordination, wenn die Gemeinde die Planung ihrer ZöN an-
geht. Eventuell bestünde auch energie-und erschliessungstechnisches 
Synergiepotential (Heizung/Nahwärmeverbund; Abwasser- und Druck-
leitung; Trafostation; Zufahrt etc). 

A, E Wird zu Kenntnis genommen.  

44 P1  Mischzonen Der ehemals für die Uhrenindustrie erstellte Gewerbekomplex auf den 
Parzellen GB Nr. 330 und 563 ist heute bunt gemischt genutzt: 
Freizeit-Wohnen-Gewerbe. Mischzone A mit ES II entspricht aber 
teilweise nicht der heute gelebten und akzeptierten Nutzung und auch 
nicht dem ursprünglichen rein gewerblichen Zweck. Die Frage scheint 
uns angezeigt, ob die langjährig ansässigen und in dieser Tradition 
stehenden Gewerbebetriebe (Mechanikbetrieb, Buchdrucker, 
Geometerbüro und Tanzstudio mit Publikumsverkehr) nicht besser der 
Mischzone B mit ES III zugeteilt werden sollten. Zudem entstehen 
weniger Lärmkonflikte, wenn der Gewerbekomplex als ES III zwischen 
ES IV (ZöN-Werkhof) und den ES II-Bereichen (Wohnnutzung) liegt. 

B Die Parzellen GB Nr. 330 und 563 am Egliweg werden im Nutzungs-
zonenplan neu der Mischzone B (ES III) zugewiesen.  

45 12 Robinson-
spielplatz 

Der Robinsonspielplatz (Milanweg) ist in der altrechtlichen ZöN zu 
belassen. Der Robinsonspielplatz wird rege von der 
Quartierbevölkerung, Kindern und der Jugendarbeit genutzt. 

C Die Stadt Nidau ist im Rahmen der Erarbeitung der TGO „weiteres 
Stadtgebiet“ bestrebt, die ZöN’s im Hinblick auf eine flexiblere Nut-
zung ihrer Grundstücke und Liegenschaften in eine Mischzone (Nut-
zungszonenplan), respektive einer Regelbauzone (Bauzonenplan) 
umzuzonen (analog der Teilgrundordnung Altstadt; Bsp. Stadtverwal-
tung, Kirche). Der Robinsonspielplatz dient auch zukünftig den un-
terschiedlichen Nutzenden als Grün- und Spielfläche. Da sich das 
entsprechende Grundstück im Eigentum der Stadt befindet, ist die 
Nutzung als Grün- und Spielfläche sichergestellt. Mit Abschreibung 
des Ausführungsprojekts «A5-Westast» anfangs 2021 durch den 
Kanton hat sich die Ausgangslage im Gurnigel- und Weidteile-
Quartier erneut erheblich verändert. Die Planung wird in diesem 
Gebiet, und damit auch im Bereich des Spielplatzes, vorerst sistiert.  



Stadt Nidau   •  Revision der Ortsplanung  •  Baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Mitwirkungsbericht 20 

Beurteilung:  A  Kenntnisnahme   •  B  Berücksichtigt   •  C  Nicht berücksichtigt   •  D  nicht Gegenstand der Anpassungen   •  E  Hinweis für Umsetzung 

46 13 Spielplatz 
Herrenmoosweg 

Die Zukunft des Spielplatzes hinter der Tagesschule (Parzelle GB Nr. 
953) soll gesichert werden, indem die obgenannte Parzelle als ZöN 
Spielplatz deklariert wird. 

B Die Parzelle GB Nr. 953 wird neu der Bestandeszone (Bauzonenplan) 
zugewiesen.  

47 12 Grünfläche Die kleine Grünfläche zwischen Hauptstrasse und Beundenring ist als 
Grünzone aufzunehmen. Es handelt sich um eine der letzten 
verbleibenden Grünflächen, die nach Kriterien der Biodiversität 
anzulegen und zu unterhalten ist. 

C Die Stadt Nidau geht davon aus, dass mit der von der Mitwirkenden 
erwähnten Grünfläche diejenige zwischen asm-Bahnlinie und Beun-
denring gemeint wird (Parzelle GB Nr. 938). An dieser Stelle ist u.a. 
eine Buswendeschleife vorgesehen, weshalb eine förmliche Zuwei-
sung zu einer Grünzone nicht erfolgt. 

Schutzplan   

48 P1 Geschützte  
Bäume 

Am gesamten Egliweg sind drei geschützte Bäume eingezeichnet. 
Mindestens zwei davon stehen nicht mehr. Die bestehenden Bäume 
am Egliweg sind gestalterisch sinnvoll, deren raumplanerischer Schutz 
ist aber unverhältnismässig, denn sie waren/sind weder speziell alt 
noch gross. Kein Vergleich zu den wunderbaren, riesigen alten 
Bäumen z.B. an der Eduard-Will-Strasse (z.B. Parzellen 427/436), 
welche nicht geschützt sind. Unseres Erachtens fehlt eine 
verständliche Systematik von geschützten und nicht geschützten 
Bäumen. 

B Die Bäume wurden im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftsin-
ventars auf Basis des altrechtlichen Zonenplans, Ergänzungen auf-
grund Bauminventar und Abklärungen mittels Orthophotos erfasst. 
Da es sich teilweise um altes Kartenmaterial handelt, sind Fehler 
durchaus möglich und die Stadt Nidau froh um entsprechende Be-
richtigungen. 
Der Schutzplan wird entsprechend bereinigt.  

49 P2  Der Mitwirkenden sind die im Schutzplan auf Parzelle GB Nr. 274 
eingetragenen, geschützten Bäume nicht bekannt.  

B Der Schutzplan wird entsprechend bereinigt. 

Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal   

50 O5 Optionsfläche 
Brückenschlag 

Die Mitwirkende stellt klar, dass sie die auf S. 51 im Erläuterungsbe-
richt erwähnte „Optionsfläche Brückenschlag“ ablehnt. 2011 startete 
der Gemeinderat mit Planungsarbeiten für eine Fußgängerbrücke über 
den Nidau-Büren-Kanal (Projekt „Curva-Brücke“). Der Gemeinderat ist 
nach jahrelanger Planung aber dann selbst zum Schluss gekommen, 
dass auf Grund der Kostenexplosion eine Weiterführung keinen Sinn 
ergibt. Der Stadtrat beschloss daraufhin im Juni 2015 fast einstimmig 
den Abbruch des Projekts. Dass der Gemeinderat offenbar wieder die 
Option einer solchen Brücke prüft, ist für die Mitwirkende absolut un-
verständlich. 

C Mit der im Uferschutzplan ausgewiesenen „Optionsfläche Brücken-
schlag“ wird im Sinne einer vorausschauenden Planung jener Be-
reich bezeichnet, in welchem im Grundsatz langfristig ein Brücken-
schlag für eine Langsamverkehrsverbindung (Fussgänger- und Velo-
brücke) in Seenähe denkbar wäre.  
Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Bau einer Langsamverkehrsbrücke 
über den Nidau-Büren-Kanal von der Stadt Nidau nicht weiterver-
folgt. Die Stadt ist jedoch dazu verpflichtet, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen hierfür offen zu halten, da eine solche Brücke im 
Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Biel-Seeland und 
im Agglomerationsprogramm Biel / Lyss als behördenverbindliche 
Massnahme aufgeführt ist.  
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51 14  Die Option einer Fussgängerbrücke zur Verbindung des Ausflusses des 
Nidau-Bären-Kanals in den Bielersee muss erhalten bleiben. 

B Antwort siehe obenstehende Eingabe Nr. 49. 

52 12 Vorschriften Artikel 1 Absatz 4 der Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-Büren-
Kanal (Anhang 3 TBR) ist wie folgt zu ergänzen: „Für die Bepflanzung 
sind... standortheimische, dem Klimawandel angepasste Arten zu 
verwenden“ 

B Der Begriff „standortheimisch“ wird ersetzt. Siehe auch Stellung-
nahme zu Eingabe Nr. 11.  
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3.4 Bauzone 6: Gurnigelquartier 

Nr. Nr. / 
Eingabe 

Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

53 P9, P11, 
P12, P22, 
P30  

Verzicht auf  
Aufzonung 

Die geplante Verdichtung im Bereich des Gurnigelquartiers hat keinen 
Zusammenhang mit der bestehenden kleingliedrigen und eher niedri-
gen Siedlungsstruktur entlang der Gurnigelstrasse. Die Fläche zwi-
schen der Gurnigelstrasse und dem BTI-Geleise im Anschluss an den 
Alfred-Aebi-Kreisel ist von der geplanten „Bauzone 6“ auf „Bauzone 4“ 
herunterzustufen. Die durch 6-geschossige Bauten geschaffene Zäsur 
zum niedrigen Mühlefeldquartier ist problematisch und hätte einen 
krassen Abriss im Stadtgefüge zur Folge, welcher sich nachteilig auf 
die Kohäsion der ganzen Siedlungsstruktur in diesem Bereich auswir-
ken würde. Die Mitwirkenden weisen deshalb die geplante Bauzone 6 
in diesem Bereich ausdrücklich zurück. 

C Mit Abschreibung des Ausführungsprojekts «A5-Westast» anfangs 
2021 durch den Kanton hat sich die Ausgangslage im Gurnigel- und 
Weidteilequartier erneut erheblich verändert. Mit Abschreibung des 
Projekts bleibt auch die angestrebte städtebauliche Entwicklung in 
den beiden Quartieren wie auch die zukünftige Gestaltung der Bern-
strasse bis auf weiteres ungeklärt. Die Stadt Nidau hat daher ent-
schieden, die Planung in den beiden Gebieten vorerst zu sistieren. 
Die Gebiete des Gurnigel- und Weidteilequartiers werden daher in 
den Teilzonenplänen der TGO «weiteres Stadtgebiet» von der Revision 
und damit vom Beschluss und der Genehmigung ausgenommen (vgl. 
hierzu auch Kapitel 6.5 des Erläuterungsberichts).  

54 P12 Wohnhygiene Wie steht es mit dem Schattenwurf? Und den Windverhältnissen? 
Schon jetzt dreht der Wind ständig in diesem Quartier. Hat die Ge-
meinde nichts gelernt mit den Hochbauten an der Lyssstrasse? 

A, D Die Beschattungstoleranzen respektive die Bestimmungen zum 
Schattenwurf von Hochhäusern richten sich nach kantonalem Recht 
(Art. 22 Abs. 3 BauV). Auch die Vorschriften zur Wohnhygiene wie 
Belichtung, Besonnung und Belüftung sind im übergeordneten Recht 
geregelt (Art. 62ff. BauV).  

55 P10, P12 Mischzone B Ausserdem würde das Gurnigelquartier der Mischzone B zugeordnet – 
das heisst, in Sachen Lärmschutz soll hier die Empfindlichkeitsstufe lll 
(=Immissionsgrenzwert bis 65 dB) gelten, womit die Mitwirkenden 
auch überhaupt nicht einverstanden sind. 

C Das Gurnigelquartier ist bereits heute gemäss altrechtlichem Zonen-
plan der Stadt Nidau der Wohn- und Gewerbezone zugewiesen. Be-
reits heute gilt gemäss Art. 43 Abs. 1 lit. c) der eidgenössischen 
Lärmschutz-Verordnung die Lärmempfindlichkeitsstufe ES III. Mit der 
Teilgrundordnung „weiteres Stadtgebiet“ wird daher bzgl. Lärmemp-
findlichkeitsstufe keine Änderung vorgenommen.  
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3.5 Grünzonen 

Nr.  Eingabe Artikel 
im TBR 

Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

56 P3, P30 205/2;  
301/2; 
505/2 

Die Ufervegetation ist durch die Bestimmungen in Art.205 TBR resp. Art.301 
Abs. 2 sowie Art. 505 Abs. 2 TBR geschützt. Die Uferböschungen bis zum 
Uferweg sind jedoch Kantonsgebiet. Für deren Unterhalt ist das Amt für Ge-
wässerschutz und Abfall (AWA) zuständig. Das AWA pflegt diese Uferböschun-
gen abschnittsweise mit dem Ziel, in den darauffolgenden mindestens 5 Jah-
ren keine weiteren Eingriffe in diesen Abschnitten durchführen zu müssen. 
Bäume mit Eschenwelke sowie grossen Kronen werden als Risiko eingestuft 
(Haftungsfragen) und nicht zuletzt aus Kostengründen vorbeugend gefällt. 
Die Mitwirkenden beantragen, das TBR nach Rücksprache mit dem Kanton so 
abzuändern, dass sich die Gemeinde Nidau in die Uferpflege von Zihl und 
Nidau-Büren-Kanal einbringt und mit dem AWA abspricht, welche Bäume 
gefällt werden sollen und welche wieder anzupflanzen sind und den Schutz 
vor Fällung geniessen (Art. 505 Abs. 2 und 3). 

D, E Wird zur Kenntnis genommen.  
Gemäss Art. 9 Abs. 3 lit. b) des kantonalen Wasserbaugesetzes ob-
liegt die Wasserbaupflicht entlang des Nidau-Büren-Kanals und ent-
lang der (alten) Zihl dem Kanton. Diese umfasst die Pflicht zum Ge-
wässerunterhalt, zum aktiven Hochwasserschutz und zur Revitalisie-
rung. Die Stadt Nidau kann in ihrem TBR keine Bestimmungen erlas-
sen, welche gegen übergeordnetes Recht verstossen.  

57 P29, 12 205 Bei Artikel 205 soll der Bereich „Grünzone“ geregelt werden. Leider konnten 
wir dort keine genauen Angaben zur Umsetzung bei Bepflanzungen und Ar-
tenschutz auf öffentlichen Grundstücken und Zonen öffentlicher Nutzung 
finden. Obwohl im 2012 der Bundesrat in der „Strategie Biodiversität 
Schweiz“ eindeutige Vorgaben festgelegt hat und im eidgenössichen Natur- 
und Heimatschutzgesetz weitere Massnahmen festgehalten sind (z. B. Art. 18 
NHG). Deshalb fordern wir, entsprechende schriftliche Ergänzung in die bau-
rechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet aufzunehmen. Bspw. wird 
vorgeschlagen einen neuen Absatz 3 aufzunehmen: „Die Grünzone wird nach 
den Kriterien der Biodiversität angelegt und unterhalten“.  

B Artikel 205 TBR wird mit einem neuen Absatz 3 ergänzt: „Der beste-
hende Baum- und Gehölzbestand ist zu erhalten, sachgerecht zu 
pflegen und nötigenfalls zu ersetzen. Es sind ausschliesslich stand-
ortangepasste Bäume und Pflanzen zulässig.“ 

58 12 505 
neu 506 

Es ist ein neuer Absatz 5 in Artikel 505 TBR aufzunehmen: „Geschützte Bäu-
me sind grundsätzlich zu ersetzen.“. Ansonsten können, mit entsprechender 
Begründung des Gemeinderats, alle geschützten Bäume ohne Ersatz gefällt 
werden. 

B Der Artikel zu den geschützten Bäumen (neu Artikel 506 TBR) wird 
mit einem neuen Absatz 5 gemäss Eingabe ergänzt.  
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3.6 Grün- und Spielfläche Burgerbeunden 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

59 O1, O2, 
10, 13 
P14, P19, 
P26 

Umzonung 
Parzellen 
GB Nr. 929 
und 1138 

Öffentliche Grünflächen sind mitentscheidend für die Attraktivität eines Quartiers und 
somit insbesondere auch für das bereits dicht bebaute Quartier Burgerbeunden. Um 
die Lebensqualität, die Begegnungs- und die Bewegungsräume für Kinder; Jugendliche 
und Erwachsene des Quartiers rund um den Birkenweg im Quartier Beundenring lang-
fristig zu sichern, betrifft unsere Eingabe die beiden Parzellen GB Nr. 929 und 1138, 
die sich beide im Besitz der Gemeinde Nidau befinden. 
Die Mitwirkenden beantragen, dass beide genannten Parzellen in eine Zone für öffent-
liche Nutzung umgewandelt werden sollen, welche mit maximal zwei Geschossen be-
baut werden darf. Mögliche Nutzungen: Grünfläche, Spielplatz, Treffpunkt, Bildung, 
Kindertagesstätte (öffentlich oder privat), Begegnungszone, etc. 
Bemerkung: Der Brunnenspielplatz ist ein wichtiger Begegnungstreffpunkt für Fami-
lien. Der Spielplatz ist in einem schlechten Zustand. Den Anwohnern wurde bereits 
einmal versprochen, den Spielplatz im Rahmen der Sanierung des Kindergarten Bir-
kenwegs zu erneuern und heutigen Standards vom Angebot her anzupassen. 

B Der Eingabe der Mitwirkenden wird entsprochen. Die 
Parzelle GB Nr. 1138 wird einer neu geschaffenen Zone 
für öffentliche Nutzungen zugewiesen (Bau- und Nut-
zungszonenplan). Art. 204 Abs. 2 TBR wird wie folgt 
ergänzt:  
ZöN 11: Birkenweg 
Zweck: Bildung, Betreuung, Quartiereinrichtungen, 
Spielplatz, Sport und Freizeit  
Grundzüge der Überbauung und Gestaltung: Erweiterun-
gen, Erneuerungen und Ersatz der bestehenden Bauten 
und Anlagen sowie Neubauten zulässig. 
VG max. 2; GH: max 11 m; GL: max. 35 m; GA: 4 m 
EPS/LSV: III 
 
Zur Sicherung der Grün- und Spielfläche auf Parzelle GB 
Nr. 929 wird diejenige im Nutzungszonenplan in der 
Mischzone A belassen, im Bauzonenplan neu jedoch der 
Bauzone Bestand zugewiesen.  

 
  



Stadt Nidau   •  Revision der Ortsplanung  •  Baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Mitwirkungsbericht 25 

Beurteilung:  A  Kenntnisnahme   •  B  Berücksichtigt   •  C  Nicht berücksichtigt   •  D  nicht Gegenstand der Anpassungen   •  E  Hinweis für Umsetzung 

3.7 Verkehr 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

60 P12 Verkehr im 
Gurnigel-
quartier 

Ein anderer Punkt sind die Strassen. Seit der Eröffnung des Ost-Astes hat sich die 
Verkehrssituation in Nidau geändert. Am Anfang ging der Verkehr zurück, aber 
seit ca. einem Jahr ist der Verkehr massiv angestiegen. Dies bringt erheblich 
mehr Lärm- und Luftverschmutzung mit sich. Seit die Ampeln an der Keltenstras-
se geändert wurden, ist diese viel mehr befahren als früher: Diese Änderung 
einer Quartierstrasse in eine Zubringerstrasse wurde auch nie ausgeschrieben. 
Bis im März 2018 hätten die Strassen Lärm-arm wo nötig saniert werden müs-
sen. In Nidau hat man da überhaupt nichts gesehen. Wären solche Massnahmen 
nicht nötiger als ein neues Baureglement? 

A, D In Bezug auf Verkehrs- und Mobilitätsthemen hat die Stadt 
Nidau parallel zur Gesamtrevision der Ortsplanung ein Ge-
samtverkehrskonzept erarbeitet. Im Rahmen der Erarbeitung 
wurden Fokusfelder definiert und in Teilkonzepten und Ziel-
bildern die Verkehrs- und Mobilitätsthemen zu sämtlichen 
Verkehrsmittel berücksichtigt und entsprechende Strategien 
und Massnahmen definiert. Als Resultat wurden entspre-
chende Massnahmenblätter erstellt. Der Gemeinderat hat das 
Gesamtverkehrskonzept 2020 beschlossen, es gilt als behör-
denverbindlich. 

61 O3 Parkierung Bei Neu- und Umbauten unterstützen wir eine Bewilligungsfähigkeit von maximal 
0,5 Parkplätze pro Wohnung. Auf dem Stadtgebiet Nidau neu erstellte Parkplätze 
sollten nur noch unterirdisch erstellt werden, um die Oberfläche dem Langsam-
verkehr oder Ruhezonen zuzuführen. 

C Die Anzahl Abstellplätze richtet sich grundsätzlich nach Art. 
49ff. der kantonalen Bauverordnung. Nach Art. 54a BauV 
kann von der unteren Grenze der Brandbreite nach Art. 51 
BauV abgewichen werden, wenn u.a. ein Mobilitätskonzept 
erarbeitet wird.  

62 O5 Massnah-
men bzgl. 
Verkehr 

Die in Kapitel 7.3 des Erläuterungsberichts erwähnten Massnahmen (Reduktion 
Abstellplätze, Modalsplit zugunsten des öffentlichen Verkehrs verändern) lehnen 
wir klar ab.  Gute Steuerzahler und Eigenheimbesitzer sind rein statistisch gese-
hen oft auch Autofahrer. Die Mitwirkende plädiert dafür, die bisherige ausgewo-
gene Praxis einer autofreundlichen Politik (möglichst viele Parkplätze, grosse 
blaue Zone im Stedtli) beizubehalten und auf autofeindliche, erzieherische Mass-
nahmen zu verzichten. 

A, D In Bezug auf Verkehrs- und Mobilitätsthemen hat die Stadt 
Nidau parallel zur Gesamtrevision der Ortsplanung ein Ge-
samtverkehrskonzept erarbeitet. Im Rahmen der Erarbeitung 
wurden Fokusfelder definiert und in Teilkonzepten und Ziel-
bildern die Verkehrs- und Mobilitätsthemen zu sämtlichen 
Verkehrsmittel berücksichtigt und entsprechende Strategien 
und Massnahmen definiert. Als Resultat wurden entspre-
chende Massnahmenblätter erstellt. Der Gemeinderat hat das 
Gesamtverkehrskonzept 2020 beschlossen, es gilt als behör-
denverbindlich. 

63 O5 öV und  
Regiotram 

Ein attraktives ÖV-Angebot  wird von der Mitwirkenden selbstverständlich befür-
wortet. Ein Doppelspur-Ausbau des BTI bzw. eine Takterhöhung  könnte dazu 
beitragen (vergl. S. 14, Strategie B). Nach wie vor kritisch stehen wir der Idee 
eines Regiotrams  gegenüber, dessen Planung damals u.A. auf Druck der Mitwir-
kenden sistiert wurde. Hier müsste der Gemeinderat sehr gut erklären, inwiefern 
sich die zu erwartenden hohen Kosten für die Gemeinde Nidau lohnen würden. 

A, D Wird zur Kenntnis genommen.  
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3.8 Planung A5-Westast 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beurteilung Bemerkung 

64 P5, P6, 
P8, P9, 
P10, P11, 
P12, P13, 
P15, P16, 
P17, P18, 
P20, P21, 
P22, P24, 
P25, P27, 
P30, P31 
 
O3, 05, 
O6, O7, 
O9 

Abstim-
mung 
Grundord-
nung auf 
Planung A5-
Westast 

Wir weisen ausdrücklich die vorliegende Fassung des Teilbau-
reglements weiteres Stadtgebiet Nidau zurück und verlangen, 
dass sie ohne die Teile mit Bezug zum Westast der A5-
Umfahrung aufgelegt wird. 
Aktuell läuft ein ergebnisoffener Dialogprozess zum Westast, 
an der VertreterInnen der Stadt Nidau sowohl in der Kern-
gruppe, als auch in der Dialoggruppe vertreten sind. Die Vor-
lage nimmt aber das Ergebnis vorweg und geht davon aus, 
dass der Westast gemäss Ausführungsprojekt realisiert wird, 
das notabene sistiert ist. Ebenfalls sistiert ist die Planungs-
grundlage „städtebauliche Begleitplanung“ zum A5-Westast. 
Bevor nicht geklärt ist, ob und in welcher Form der Westast 
gebaut wird, dürfen im Baureglement keine Fakten geschaf-
fen werden.  
Einige Mitwirkende schlagen weiter vor, bspw. eine eigene 
baurechtliche Teilgrundordnung für das Weidteile- und Gur-
nigelquartier zu erlassen. Respektive bis zum Abschluss des 
Dialogverfahrens zuzuwarten und hiernach eine eigene TGO 
zu erarbeiten.  

C Mit Abschreibung des Ausführungsprojekts «A5-Westast» anfangs 2021 
durch den Kanton hat sich die Ausgangslage im Weidteile- und Gurnigel-
quartier erneut erheblich verändert. Mit Abschreibung des Projekts bleibt 
auch die angestrebte städtebauliche Entwicklung in den beiden Quartieren 
wie auch die zukünftige Gestaltung der Bernstrasse bis auf weiteres unge-
klärt. Die Stadt Nidau hat daher entschieden, die Planung in den beiden 
Gebieten vorerst zu sistieren. Die Gebiete des Gurnigel- und Weidteilequar-
tiers werden daher in der TGO «weiteres Stadtgebiet» von der Revision und 
damit vom Beschluss und der Genehmigung ausgenommen.  
Mittlerweile sollen die von der Dialoggruppe vorgeschlagenen kurz- und 
mittelfristige Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation in der 
Region mit hoher Priorität geplant, projektiert und umgesetzt werden. Lang-
fristig soll die Netzlücke gemäss Bundesbeschluss über das Nationalstras-
sennetz in der Agglomeration Biel geschlossen werden. Die Behördendele-
gation will zeitnah die Machbarkeit einer neuen Autobahnlösung prüfen. Im 
Vordergrund steht dabei ein Tunnel im Jurahang im Norden von Biel/Bienne. 
Ungeachtet der Planung zur Schliessung der Nationalstrassenlücke streben 
die Städte Nidau und Biel im Zuge der Gebietsentwicklung südlich des 
Bahnhofs Biel gemeinsam ein Zusammenwachsen der beiden Städte im 
Bereich der Gemeindegrenzen zwischen Aarberg- und Keltenstrasse an. Das 
Gurnigelquartier im direkten Übergangsbereich der beiden Städte soll ge-
mäss den gemeinsamen Bestrebungen Nidaus und Biels langfristig zu ei-
nem Wohnquartier mit wichtiger Scharnierfunktion entwickelt werden. Im 
Weidteilequartier steht wiederum eine Stadtreparatur mit Fokus auf Umge-
staltung der Bernstrasse hinsichtlich der besseren Quartierverträglichkeit 
und die Erhöhung der Qualitäten der öffentlichen Aussenräume im Fokus. 

65 P5, P10, 
P22 

Mitwirkung 
städtebaul. 
Begleitpla-
nung 

Im Januar 2017 waren die Bevölkerung von Biel und Nidau 
eingeladen, im Rahmen eines Mitwirkungsverfahren unsere 
Ideen und Stellungnahmen zur sogenannten «städtebaulichen 
Begleitplanung A5 Westast» abzugeben. Seit über zwei Jahren 
warten die Mitwirkenden auf eine materielle Antwort darauf. 
 

A Da die A5-Westast-Planung bis auf weiteres sistiert wurde, wurde auch die 
Veröffentlichung des Mitwirkungsberichts zur städtebaulichen Begleitpla-
nung zurückgestellt.  



Stadt Nidau   •  Revision der Ortsplanung  •  Baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Mitwirkungsbericht 27 

Beurteilung:  A  Kenntnisnahme   •  B  Berücksichtigt   •  C  Nicht berücksichtigt   •  D  nicht Gegenstand der Anpassungen   •  E  Hinweis für Umsetzung 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beurteilung Bemerkung 

66 P5 Überkom-
munale 
Abstim-
mung 

Angebracht ist angesichts der Dimension und Komplexität der 
verschiedenen kommunalen und grenzüberschreitenden 
Schlüsselprojekte, dass sich zusätzlich zu den Nidauern auch 
die BewohnerInnen der umliegenden Gemeinden Biel, Port, 
lpsach, Bellmund zu Wort melden sollten. 

A In Bezug auf die Teilgrundordnung „weiteres Stadtgebiet“ konnten im Rah-
men der öffentlichen Mitwirkung sämtliche Interessierte aus den umliegen-
den Gemeinden Eingaben machen. Wie in den Kapiteln 2.1 und 2.2 ersicht-
lich, wurde diese Möglichkeit v.a. von Bewohnenden und Organisationen 
aus der Stadt Biel wahrgenommen. In Bezug auf die Planung A5-Westast 
(und deren städtebauliche Begleitplanung) konnten die Bewohnenden der 
Agglomeration Biel Eingaben im Rahmen der öff. Mitwirkung Ende 2017 
machen.  

3.9 Planung Agglolac 

Nr. Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beurteilung Bemerkung 

67 03, 04 
P25 

Allgemein Eingaben zur Planung Agglolac   D Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur baurechtlichen Teilgrundord-
nung „weiteres Stadtgebiet“ äussern sich drei Mitwirkende im Rahmen ihrer 
Eingaben auch zur Planung „Agglolac“.  
Die Stadt Nidau hält fest, dass der baurechtlichen Teilgrundordnung „Agglo-
lac“ ein eigenes Planerlassverfahren durchläuft. Eingaben, Anregungen und 
Kritik konnten und können auch weiterhin im jeweiligen Verfahrensschritt 
der eigenständigen Teilgrundordnung „Agglolac“ eingebracht werden. So 
fand im Herbst 2015 die öffentliche Mitwirkung zur Teilgrundordnung Agglo-
lac statt, wozu u.a. auch der Mitwirkungsbericht vom 2. Juni 2016 veröffent-
lich wurde. Im Rahmen der Stadtratssitzung vom 18. März 2021 wurde der 
Beschluss zur TGO «Agglolac» abgelehnt. 
Im Rahmen der Teilgrundordnung „weiteres Stadtgebiet“ werden keine 
planungsrechtlichen Festlegungen in Bezug auf die Planung „Agglolac“ 
vorgenommen.  
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3.10 Weitere Themen 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

68 O8 Antennen-
standorte 

Die Mitwirkende ist interessiert, ob über mögliche Antennenstandorte (im 
Hinblick von 5 G) etwas in den neuen Grundlagen der Bauzonen vorgese-
hen wird? Wie die Stadt mitgeteilt hat, ist dies bis heute kein Problem 
gewesen und nicht aufgenommen worden. Wir finden jedoch für die Zu-
kunft könnte dies ein Problem werden, da die verschiedenen Anbieter 
(auch im Hinblick mit 5G) «Vollgas geben», um möglichst viele Standorte zu 
verwirklichen. In einem Industriegebiet ist dies sicher etwas anderes als in 
einem Wohngebiet. Unsere Frage lautet ganz einfach, wird in dieser Sache 
noch etwas eingebaut oder nicht ? 

A Im Rahmen der baurechtlichen Teilgrundordnung „weiteres Stadtge-
biet“ sind keine spezifischen Planungsmassnahmen bgzl. potentieller 
Antennenstandorte vorgesehen. Der Handlungsspielraum der Ge-
meinden in Bezug auf Antennenstandorte ist eingeschränkt. Grund-
sätzlich bestehen vier Möglichkeiten zur Einflussnahme:  
- Positivplanung: Antennen in bestimmen Gebieten zulassen 
- Negativplanung: Antennen in bestimmen Gebieten ausschliessen 
- Kaskadenmodell: Priorisierung, bspw. 1. Industrie, 2. Mischzone 
- Kooperationsmodell: Vereinbarung Stadt und Mobilfunkbetreiber 

Problematik: Auf Stadtgebiet Nidau besteht neu nur noch eine Ar-
beitszone („Mikron“), das restliche Gebiet ist praktisch einer Misch-
zone zugewiesen. Die Favorisierung, resp. der Ausschluss oder aber 
die Priorisierung von spezifischen Zonen ist daher für die Stadt Nidau 
nicht geeignet.  

69 P2 Privatrecht-
liche Dienst-
barkeit 

Man sollte meinen die geplante Bauordnung ,Gurnigelstrasse' sollte unser 
Grundstück aufwerten. Das Gegenteil ist der Fall. Siehe dazu die Baube-
schränkung durch das Nachbargrundstück GB Nr. 329.  
Wir erwarten, dass der entsprechende Grundstückvermerk amtlich ge-
löscht wird. Es kann nicht sein, dass GB Nr. 329 in der Zukunft 23 Meter 
hoch bauen kann, und dies bis direkt an die Marche von GB Nr. 274 ohne 
ein Gegenrecht auf unserem Grundstück GB Nr. 274. 

D Wird zur Kenntnis genommen.  
Bei der erwähnten Dienstbarkeit handelt es sich um eine privat-
rechtliche Vereinbarung, welche nicht im Rahmen des vorliegenden, 
öffentlich-rechtlichen Planerlassverfahrens bereinigt werden kann. 
Dem Mitwirkenden wird empfohlen, dass Gespräch mit dem Eigen-
tümer von Parzelle GB Nr. 329 zu suchen und die bestehende 
Dienstbarkeit durch eine Neue abzulösen. Aufgrund der Grundstück-
form von Parzelle GB Nr. 329 kann davon ausgegangen werden, 
dass auch der Eigentümer ebenjener Parzelle im Hinblick auf eine 
eigene Überbauung seines Grundstücks Interesse an der Ablösung 
der privat-rechtlichen Dienstbarkeit haben könnte.  

70 O7 Zeitpunkt 
OPR 

Grundsätzlich wendet die Mitwirkende ein, dass die Revision der Ortspla-
nung im 'weiteren Stadtgebiet' zu einem falschen Zeitpunkt vorliegt, wich-
tige laufende Projekte sind hängig. Nebst der Planung A5-Westast, werden 
im Rahmen der Revision des Kantonalen Bauinventars gewisse Einzelob-
jekte ihren Schutzstatus verlieren. Die Überarbeitung des Inventars wird 
schon im Jahr 2020/2021 abgeschlossen sein und gilt in den revidierten 

A Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Nidau ist sich der Zusammenhänge mit anderen Planungen 
wie bspw. der A5-Westast-Planung, resp. der Planung zur Schliessung 
der Nationalstrassenlücke bewusst. Die Arbeiten an der Gesamtrevi-
sion der Ortsplanung Nidau wurden jedoch bereits im Jahre 2011 
aufgenommen. Die Teilgrundordnung „weiteres Stadtgebiet“ reagiert 



Stadt Nidau   •  Revision der Ortsplanung  •  Baurechtliche Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet»  •  Mitwirkungsbericht 29 

Beurteilung:  A  Kenntnisnahme   •  B  Berücksichtigt   •  C  Nicht berücksichtigt   •  D  nicht Gegenstand der Anpassungen   •  E  Hinweis für Umsetzung 

Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

Zonenplan einzubinden. auf die Abschreibung des Ausführungsprojekts «A5-Westast». Die 
Stadt Nidau hat entschieden, die Planung in den beiden betroffenen 
Gebieten vorerst zu sistieren. Die Gebiete des Gurnigel- und Weid-
teilequartiers werden daher in den Teilzonenplänen der TGO «weite-
res Stadtgebiet» von der Revision und damit vom Beschluss und der 
Genehmigung ausgenommen. 
Die Stadt Nidau ist sich auch des Zeitplans der Revision des kanto-
nalen Bauinventars bewusst. So wurden in Koordination mit der 
kantonalen Denkmalpflege bereits die revidierten Baugruppen bei 
der Umsetzung im Schutzplan berücksichtigt. Die Stadt Nidau ist 
jedoch gezwungen (Umsetzungspflicht der Verordnung über die Be-
griffe und Messweisen im Bauwesen; BMBV) ihre Ortsplanung nach 
über 40 Jahren zu revidieren. Ein Zuwarten auf das Ergebnis einer 
zeitlich nicht definitiv festgelegten Revision des Bauinventars ist 
somit nicht zweckmässig. Die Umsetzung der Einzelobjekte des kant. 
Bauinventar kann nach Vorliegen der Resultate problemlos im Rah-
men einer Teiländerung der Grundordnung erfolgen. 

71 P1 Baulinien Baulinien sind ein wichtiges Gestaltungselement, sie nützen aber nur, 
wenn sie digital, parzellenscharf und cm-genau definiert sind. Es führt 
nachweislich zu Problemen und grosser Rechtsunsicherheit, wenn alte 
Papier-Baulinienpläne oder Baulinien aus alten UeOs resp. SBVs rechts-
gültig bleiben sollen. Hier ist die Mitwirkende der Ansicht, die Baulinien - 
wenn sie erhalten bleiben sollen und nicht im Rahmen der TGO weiteres 
Stadtgebiet neu erfasst werden - zeitnah in einem separaten Planände-
rungsverfahren zu digitalisieren und unbedingt die alten Papierdaten auf-
zuheben. Dieses Verfahren könnte nach unserer Meinung zeitnah vorher 
(d.h. ab sofort) oder nachher stattfinden. 

A, D Wird zur Kenntnis genommen.  
Wie in den Kapiteln 3.2 und 5.1 des Erläuterungsberichts dargelegt, 
beabsichtigt die Stadt Nidau nachgelagert zur OP-Revision den Erlass 
eines Baulinienplans, welcher auf den geltenden Baulinien aufbaut 
und welcher als wichtiges Instrument zur Sicherung der Qualität und 
der Flächen der öffentlichen Räume und der Verkehrsanlagen dienen 
soll. 
Es ist vorgesehen, sämtliche historischen und weiterhin rechtskräfti-
gen Baulinien zukünftig in einem einzigen Baulinienplan zusammen-
zufassen. Aufgrund der Dimension und Komplexität dieser Aufgabe 
(Zusammenstellen sämtlicher Baulinien aus verschiedenen Son-
dernutzungsplanungen; digitale Erfassung und Vermassung histori-
scher Pläne etc.) wurde die Erarbeitung des Baulinienplans zurück-
gestellt und soll in einem nachgelagerten Planerlassverfahren erfol-
gen. 
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Nr.  Eingabe Thema Antrag / Eingabe Beur-
teilung 

Bemerkung 

72 14 Gemeinnüt-
ziger Woh-
nungsbau 

Wo möglich, insbesondere auf Parzellen im Eigentum der Stadt Nidau, 
muss ein angemessener Mindestanteil gemeinnütziger Wohnungsträger 
verbindlich festgelegt werden. 
 

C Die Stadt Nidau verzichtet auf die Festlegung eines grundeigentü-
merverbindlichen Mindestanteils für genossenschaftliche Wohnungs-
träger.  

73 11 Bootsan-
bindestellen 

Die baurechtliche Teilgrundordnung „weiteres Stadtgebiet“ enthält keine 
Nutzungszonen für Bootsanbindeanlagen. Eine solche wäre aber Voraus-
setzung, damit die Bootsanbindestellen an der alten Zihl (u.a. die Boots-
stege der Stadt Biel beim Kindergarten) saniert werden können. Wurde 
bewusst auf eine solche Zone verzichtet oder wie beabsichtigt die Stadt 
Nidau, die Frage der Bootsplätze zu regeln? 

C Die Stadt Nidau beabsichtigt in der Teilgrundordnung „weiteres 
Stadtgebiet“ nicht, eine Nutzungsplanung auf den Gewässerflächen 
zu erlassen.  

74 - Kulturland Im Rahmen der Mitwirkungsveranstaltung vom 1. April 2019 wurde die 
Stadt darauf hingewiesen, dass sich gemäss Hinweiskarte des Kantons 
auf den Parzellen GB Nr. 626 (Aalmatten) sowie 866 und 1101 (Mik-
ron/Ipsachstrasse) Kulturland innerhalb der Bauzone befindet.  

B Der Bauzonenplan wird mit den Kulturlandflächen gemäss kantona-
ler Hinweiskarte ergänzt (hinweisend). Auf den entsprechenden Flä-
chen ist nach Art. 11c BauV eine Mindestdichte von GFZo min. 0.9 zu 
realisieren oder diese zumindest qualitativ nachzuweisen.  
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Nidau; Baurechtliche Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet
Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 27. September 2019 ist bei uns die Baurechtliche Teilgrundordnung «Weiteres Stadtgebiet» mit fol-
genden Akten zur Vorprüfung eingegangen:
- Teilbaureglement
- Bauzonenplan
- Nutzungszonenplan
- Schutzplan
- Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal»
- Erläuterungsbericht
- Mitwirkungsbericht
- Änderungsplan «Vorprüfung»

Landschaftsinventar.

Mit Datum vom 15. resp. 16. Oktober 2019 wurden uns noch den fehlenden Bericht über die Erhebung
der unüberbauten Bauzonen in der Gemeinde Nidau, der Protokollauszug der Gemeinderatssitzung vom
19. September 2019 sowie ein Exemplar der Potenzialstudie zur Siedlungsentwicklung nach innen
(SEin) vom 22. Januar 2019 zugestellt.

Wir haben bei folgenden Ämtern und Fachstellen eine Vernehmlassung durchgeführt:
- (1) Kantonales Laboratorium (KL), Abteilung Umweltsicherheit, Bericht vom 23. 10. 2019
- (2) Tiefbauamt (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ) SFG, Bericht vom 26. 07. 2019 (falsch datiert;

Eingangsdatum 28. 10. 2019)
- (3) Amt für öffentlichen Verkehr (AöV), E-Mail vom 04. 11 .2019
- (4) LANAT, Jagdinspektorat (Jl), E-Mail vom 04. 11.2019
- (5) Archäologischer Dienst (AD), Berichtvom05. 11. 2019
- (6) Region Verein Seeland. biel/bienne, Bericht vom 07. 11. 2019
- (7) Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Energie, Bericht vom 06. 11. 2019
- (8) Tiefbauamt (TBA), Nationalstrassenbau, Bericht vom 08. 11. 2019
- (9)AmtfürWald, Waldabteilung Mittelland, Bericht vom 07. 11. 2019
- (10)Tiefbauamt(TBA), Oberingenieurkreis (OIK) III, Wasserbau, Bericht vom 13. 11. 2019
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- (11) Amt für Wasser und Abfall (AWA), Bericht vom 18. 11.2019
- (12)Tiefbauamt(TBA), Oberingenieurkreis (OIK) III, Berichtvom25. 11. 2019
- (13) Stadt Biel, Stadtplanung, Berichtvom25. 11.2019
- (14) LANAT, Abteilung Naturförderung (ANF), Bericht vom 26. 11. 2019
- (15) Kantonale Denkmalpflege (KDP), Berichtvom28. 11. 2019.

Unsere Beurteilung bezieht sich auf die eingereichten Pläne, Vorschriften und Erläuterungsbericht vom
21. August 2019.

Gestützt auf die Stellungnahmen der Fachstellen und unserer eigenen Beurteilung geben wir Ihnen die
Ergebnisse unserer Vorprüfung bekannt:

1. Allgemeines zur Vorprüfung

Zweck der Vorprüfung ist die Feststellung der Genehmigungsfähigkeit von Plänen, Vorschriften und de-
ren Abänderungen. Genehmigungsfähig sind Pläne und Vorschriften, wenn sie rechtmässig und mit den
übergeordneten Planungen vereinbar sind (Art. 61 Abs. 1 BauG). Die Vorprüfung weist auf allfällige Wi-
dersprüche zum geltenden Recht oder zu übergeordneten Planungen hin und zeigt auf, wie sie behoben
werden können. So wurden auch die Anträge der Amts- und Fachstellen geprüft, entsprechend gewichtet
und fanden, wo erforderlich, Eingang im nachfolgenden Bericht.

Mit den materiellen Genehmigungsvorbehalten (mGV) werden Lücken oder ungelöste Fragen in einer
Planung angesprochen, welche bei Nichtberücksichtigung zu einer Nichtgenehmigung einzelner Festle-
gungen odergar der ganzen Planung führen können.

Formelle Genehmigungsvorbehalte (fGV) müssen von der Planungsbehörde beachtet werden. Sie stel-
len aber den Gegenstand der Planung nicht in Frage. Die Bereinigung solcher formellen Gegenstände
verhindert nachträgliche, zeitaufwändige Anderungs- und Anpassungsverfahren während der Genehmi-
gung und ist zwingend vorzunehmen.

2. Ausgangslage

Die letzte genehmigte baurechtliche Grundordnung der Stadt Nidau datiert von 1980. Die Stadt Nidau hat
entschieden ihre Ortsplanung in vier räumlichen Teilschritten komplett zu überarbeiten und an die neuen
gesetzlichen Gegebenheiten anzupassen. Vorliegend wird derTeilraum «Weiteres Siedlungsgebiet»
behandelt. Die baurechtliche Grundordnung für den Teilbereich «Guido-Müller-Platz West» wurde im
Januar 2020 genehmigt. Der Teilbereich «Altstadt» befindet sich aktuell noch im Genehmigungsverfah-
ren. Der Bereich «AGGLOIac» soll nach der bereits erfolgten öffentlichen Auflage im Sommer 2020 zur
Beschlussfassung der Bevölkerung vorgelegt werden.

Es handelt sich vorliegend um eine sehr gute und sorgfältige Planung. Vielen Dank. Es bestehen zwar
noch einige formelle Mängel, die es gilt zu bereinigen. Von grosser Relevanz erweist sich bei der vorlie-
genden Planung insbesondere die Steuerung der Entwicklung des abstimmungsbedürftigen Grenzge-
biets Gurnigel -Weidteile, aufgrund der Ungewissen Entwicklung der Planung A5-Westast. Hier zeichnet
sich eine längere Abstimmungs- und Bereinigungsphase ab. Um das Planerlassverfahren für die weite-
ren weitgehend bereinigten Teilgebiete der vorliegenden baurechtlichen Teilgrundordnung nicht unnötig
zu verzögern, empfehlen wir der Stadt Nidau die von der Diskussion betroffenen Quartier von der vorlie-
genden Planung auszunehmen.
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Unter Vorbehalt der in Kapitel 3 bezeichneten materiellen und formellen Genehmigungsvorbehalte kön-
nen wir der Baurechtliche Teilgrundordnung «Weiteres Stadtgebiet» zustimmen und eine Genehmigung
in Aussicht stellen.

3. Materielle und formelle Genehmigungsvorbehalte, Empfehlungen und Hinweise

3. 1 Bauzonengrösse, Baulandbedarf Wohnen

Nach MassnahmenblattA 01 des kantonalen Richtplans wird für die Stadt Nidau ein theoretischer
Wohnbaulandbedarfvon 10. 5 ha ermittelt (Datenstand: 01. 01. 2019; Raumtyp: Urbane Kerngebiete).
Gemäss unserer Erhebung bestehen in der Gemeinde Nidau ca. 3. 6 ha unüberbaute Wohn-, Misch- und
Kernzonen (WMK) in der rechtskräftigen Nutzungsplanung. Diese Erhebung wurde von der Gemeinde
verifiziert und ergibt 2. 8 ha unüberbaute WMK (siehe Erhebung der unüberbauten Bauzonen, Stand
15. 10. 2019, durch AGR noch zu verifizieren).
Nutzungsreserven in überbauten Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK) sind in der Gemeinde Nidau für
die Ermittlung des tatsächlichen Wohnbaulandbedarfs keine zu berücksichtigen, da die Raumnutzerdich-
te mit 118 RN/ha über dem hier massgebenden Richtwert (85 RN/ha) liegt. Nach Abzug der unüberbau-
ten Bauzonen WMK errechnet sich für die Gemeinde Nidau ein tatsächlicher Wohnbaulandbedarf von
7. 7 ha.
Bereits heute ist das ganze Gemeindegebiet von Nidau der Bauzone zugewiesen und der zugestandene
Bedarf an Wohnbauland kann nicht durch Einzonungen gedeckt werden, weshalb der konsequenten und
effizienten Nutzung der bestehenden Bauzonenreserven innerhalb des heutigen Siedlungsgebiets eine
hohe Bedeutung zukommt, um die vom Kanton, der Region und der Gemeinde angestrebte Entwicklung
der Bevölkerung und Arbeitsplätze umsetzen zu können.

3. 2 Siedlungsentwicklung nach Innen / Haushälterische Bodennutzung / Unüberbaute Bauzonen

Die Nachweispflicht nach kantonalem Richtplan, Massnahme A_07 wird durch Geltendmachung des 15-
jährigen Wohnbaulandbedarfs (WWB) ausgelöst.

Mit der vorliegenden baurechtlichen Teilgrundordnung «weiteres Stadtgebiet» wird eine ganzheitliche
Planung des Gemeindegebiets angestrebt. Mit der erstellten Potentialstudie «Siedlungsentwicklung nach
innen (SEin)» und dem städtebaulichen Leitbild, die auch die anderen Teilräume der Stadt Nidau behan-
dein, liegen gute planerische Grundlagen für die Nutzungsplanung in allen Teilräumen vor.

In der Potentialstudie SEin werden die unüberbauten Bauzonen und die Reserven auf überbauten
Bauzonen für das ganze Gemeindegebiet ausgewiesen. Erstere befinden sich grossmehrheitlich im Pro-
jektperimeter AGGLOIac und sollen in den kommenden Jahren im Rahmen dieses Projektes überbaut
werden. Die verschiedenen Strategien des SEin (A: Bauen im Bestand; B: Erneuern; C: Verdichten; D:
Umstrukturieren) wurden räumlich sehr konkret festgelegt und beschrieben (S. 7-19). Entsprechende
Mengengerüste wurden dazu erstellt (S. 5). Nebst den Nutzungsreserven werden auch die Nutzungspo-
tentiale entsprechend ausgewiesen (S. 13-20, MengengerüstS.20).
Die eruierten Potentialgebiete für SEin wurden einer der vier hiervor genannten Teilstrategien zugewie-
sen. Im Rahmen der vier baurechtlichen Teil-Grundordnungen werden die planungsrechtlichen Voraus-
Setzungen für eine zweckmässige Entwicklung dieser Potenzialgebiete geschaffen.

Das im Teilgebiet «weiteres Stadtgebiet» erkannte Innenentwicklungspotential von rund 10% (S. 54,
Erläuterungsbericht) soll insbesondere über die Anhebung der Nutzungsziffern in gewissen Bauzonen
und durch eine sanfte Reduktion der Grenzabstände möglich werden. Untergeordnet sind daneben auch
Aufzonungen (siehe Kapitel 6. 2. 2 Erläuterungsbericht) vorgesehen (von W2 zu Bauzone 3 v. a. im Beun-
denmoos; WG3 zu Bauzone 6 im Gurnigelquartiervgl. Überkommunaler Richtplan Städtebau Biel und
Nidau). Dies basierend auf dem Grundsatz «Weite Teile in Ruhe erhalten», der im Rahmen des städte-
baulichen Leitbildes festgelegt wurde.
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Die Region (6) hält fest, dass die Potenzialstudie zur Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) nachvoll-
ziehbar ist und begrüsst wird. Die darin enthaltenen Entwicklungsziele sind plausibel. Gemäss den aktu-
eilen Bevölkerungsprognosen wird in der Agglomeration Biel/Lyss in den nächsten 20 Jahren ein Bevöl-
kerungswachstum von knapp 20 Prozent erwartet. Gemäss RGSK soll dieses Wachstum zum grössten
Teil im Agglomerationskern erfolgen. Um dies zu ermöglichen, müssen die zentral gelegenen, gut er-
schlossenen Nutzungsreserven in Nidau aktiv mobilisiert werden.

Mit den getroffenen Planungsmassnahmen können die Zielvorgaben des kantonalen Richtplans sowie
des RGSK Biel-Seeland von 11% erreicht werden. Die Anforderungen an das MassnahmenblattA_07
werden mit der vorliegenden Planung erfüllt.

3.2. 1 Unüberbaute Bauzonen

Die Planungsbehörde Nidau setzt konsequent die Verdichtungsmöglichkeiten innerhalb von rechtskräfti-
gen Bauzonen um. Bei den unüberbauten Flächen innerhalb der Bauzone ist im Einzelfall aufzuzeigen,
wie der haushälterischen Bodennutzung (Art. 1 RPG) und der Schonung der Landschaft (Art. 3 Abs. 2
RPG) sowie dem Gebot der Siedlungsentwicklung nach innen (Art. 54 Abs. 2 Bst. l BauG) entsprochen
wird.

Wohnzonen:

Der Grundsatz der haushälterischen Bodennutzung bzw. des schonungsvollen Umgangs mit der Land-
schaft kann es gebieten, in Planerlassverfahren eine minimale Nutzungsdichte festzulegen. Die in
Art. 11c Abs. 1 BauV (für Einzonungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen nach Gemeindetyp) festgeleg-
ten minimalen Geschossflächenziffern oberirdisch (GFZo) sind analog - im Sinn von Zielwerten - heran-
zuziehen. Im Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung kann von diesen Zielwerten abgewi-
chen werden.

Es befinden sich noch einzelne unüberbaute Parzellen in der Bauzone 2 und 3. Das vorliegende Teilbau-
reglement (TBR) setzt hierfür eine der Quartierstruktur entsprechende minimale und maximale GFZo fest
(Art. 301 TBR). Dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung wird entsprochen.

Arbeitszonen:

Bei Arbeitszonen ist die analoge Anwendung von minimalen GFZo in der Regel nicht zweckmässig. Hier
bietet sich stattdessen die Uberbauungsziffer, in der Regel mindestens 50%, an. Alternativ kann auch
mittels einer minimalen Höhe, einer Baumassenziffer oder einer Grünflächenziffer der Nachweis der
haushälterischen Bodennutzung erbracht werden.
Für die unüberbauten Parzellen Nrn. 886 und 1101 der Bauzone A2 werden einzig eine maximale Ge-
samthöhe (GH) und der kleine Grenzabstand (kGA) festgelegt, (vgl. dazu Vorbehalt zu Art. 301 in Ziff.
3. 14, TBR)

Thema

Haushälterische

Bodennutzung:
Arbeitszone

Antrag

Es sind entsprechenden Bestimmungen für diesen Bauzo-
nentyp A2 festzulegen, die den Anforderungen an eine
haushälterische Bodennutzung Rechnung trägt. (mGV)

Bereinigung

3.3 Zonenplanänderungen

Nachstehend beurteilen wir die vorgenommenen Planungs- bzw. Änderungsmassnahmen gemäss Erläu-
terungsbericht, Kap. 6, Anhang 2 und Änderungsplan. Ist eine Massnahme bzw. Änderung nicht aufge-
führt, so haben wir keine Bemerkungen.
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3.3. 1 Umzonung Sportplätze «Mühlefeld»

Die unter Kap. 6. 1. 4, Erläuterungsbericht, S. 41 dokumentierte Änderung ist nicht nachvollziehbar. Die
bisher den «Grünflächen» zugeordneten Sportplätze werden neu in eine Mischzone umgezont. Wären
doch in Mischzonen Wohnungen möglich, weshalb der Wohnbaulandbedarf ausgelöst werden würde und
eine Mindestdichte verlangt werden müsste. Inwiefern wären überhaupt diese Sportplätze mit der Zuord-
nung zur «Bauzone Bestand Weidteile und Gurnigel» (Art. 314 BR) überbaubar?

Thema

Haushälterische

Bodennutzung

Zonenzuweisung

Antrag
Mit den entsprechenden Bestimmungen kann eine haushäl-
terische Bodennutzung bei Überbauung dieser Grünflächen
nicht sichergestellt werden (mGV).

Die Zonenzuweisung ist zu überprüfen.

Bereinigung

3. 3.2 Um- und Aufzonungen der Quartiere Gurnigel und Weidteile

Für die Quartiere Weidteile und Gurnigel im Übergangsbereich der beiden Städte Nidau und Biel besteht
Abstimmungsbedarf aufgrund der städtebaulichen Begleitplanung AS-Westast, welche die beiden Städte
in den vergangenen Jahren, parallel zum Autobahnprojekt, vorangetrieben haben. Für die städtebauliche
Begleitplanung wurde im Januar und Februar 2017 das öffentliche Informations- und Mitwirkungsverfah-
ren durchgeführt. Seit der Sistierung des Projekts A5-Westast ist auch die städtebauliche Begleitplanung
bis auf Weiteres sistiert. Beide Städte sind daher zurzeit mit grossen planerischen Unsicherheiten in die-
sen beiden Gebieten konfrontiert.

Die Stadt Nidau sieht vor, für den Perimeter der städtebaulichen Begleitplanung A5-Westast grössten-
teils eine so genannte «Bauzone Bestand» zu schaffen, welche im Wesentlichen den heutigen Gebäu-
debestand und dessen Erneuerung sichert. Erweiterungen um bis zu 10% der bestehenden Geschoss-
fläche oberirdisch werden zugelassen.

Für das Gurnigelquartier wird, gestützt auf die Resultate der städtebaulichen Begleitplanung, für die zu-
künftig bebaubaren Gebiete nordwestlich der Gurnigelstrasse und nordöstlich der Bielstrasse eine
Bauzone 6 ausgeschieden, für die restlichen Gebiete (namentlich die zukünftigen Strassenräume) wird
ebenfalls eine Bestandeszone vorgesehen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, Baulinienpläne für
die betroffenen Gebiete auszuscheiden.

Die Stadt Nidau möchte mit diesem Ansatz der erwähnten planerischen Unsicherheit entgegenwirken.
Durch die neue, auf die Resultate der städtebaulichen Begleitplanung gestützte Zonierung soll dem Pro-
jekt AS-Westast Rechnung getragen werden, ohne gleichzeitig die betroffenen Gebiete in ihrer Entwick-
lung zu blockieren. Sie steht die Bestandeszone als «Übergangslösung, mit welcher die bauliche Sub-
stanz in den Quartieren erhalten sowie Gebäudesanierungen (... ) ermöglicht werden» (vgl. Mitwirkungs-
bericht, S. 25). Sollte man im laufenden Dialogprozess zu einer anderen Lösung (als das Auflageprojekt
A5-Westast) kommen, geht die Stadt Nidau davon aus, dass geänderte Verhältnisse geltend gemacht
werden und die Planbeständigkeit aufgehoben würde.

Die kritischen Rückmeldungen (13) der Stadt Biel zur Steuerung der Entwicklung dieser abstimmungs-
bedürftigen Grenzgebiete beurteilen wir als plausibel und von grosser Relevanz. Es besteht zwischen
den beiden Städten noch dringlicher Bereinigungsbedarfwie diese betroffenen Gebieten planungsrecht-
lich aufgrund der Ungewissen Entwicklung der Planung AS-Westast zu behandeln sind.

Aufgrund dieser Ausgangslage geben wir die aufgeworfenen Risiken und Fragen an die planerische Um-
setzung zur Bearbeitung an die Stadt Nidau zurück und empfehlen dringend diese Problematik in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt Biel zu behandeln.
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Um das Planerlassverfahren für die unbestrittenen Teilgebiete der vorliegenden baurechtlichen Teil-
grundordnung nicht unnötig zu verzögern, besteht die Möglichkeit die von der Diskussion betroffenen
Quartiere von der vorliegenden Planung auszunehmen und für diese Gebiete in einem ersten Schritt nur
die technische Umsetzung der BMBV, ohne materielle Änderungen, vorzunehmen. Eine technische Um-
Setzung der BMBV ist der Planbeständigkeit nicht unterstellt und somit könnte für die betroffenen Gebie-
te zum gegebenen Zeitpunkt (nach Abschluss des Dialogverfahrens zum Auflageprojekt A5-Westast)
eine weitere baurechtliche Teilgrundordnung erlassen werden.

Demzufolge äussern wir uns inhaltlich nicht zu den im Erläuterungsbericht in Kap. 6. 2. 2, Punkt 7) Gur-
nigelquartier und Kap. 6. 2. 3, Bauzonen Bestand (Weidteile und Gunigel) ausgeführten Planungsmass-
nahmen.

Thema

Planung A5-
Westast

Weitere Teil-

grundordnung

Antrag

Es wird empfohlen, dass die beiden Städte Biel und Nidau
den planungsrechtlichen Umgang mit den Gebieten Gurn-
igel-Weidteile aufgrund der Ungewissen Entwicklung der
Planung A5-Westast gemeinsam klären und aufeinander
abstimmen.

Es ist eine separate nachgelagerte Teilgrundordnung für das
fragliche Grenzgebiet Gumigel-Weidteile zu prüfen.

Bereinigung

3.3.3 Überführung altrechtlicher Sondernutzungsplanungen

Die altrechtlichen Zonen für Sonderbauvorschriften (SBV) Nrn. 3-6 sollen im Rahmen der vorliegenden
baurechtlichen Teilgrundordnung vorwiegend in die neuen Regelbauzonen überführt werden.

Zur Aufhebung der SVB Nr. 5, Weidteile venweisen wir auf die Ausführungen hiervor unter Ziff. 3. 3.2.

3.3.4 Neue Zonen mit Planungspflicht (ZPP)

Siehe Bemerkungen unter Ziff. 3. 14, Teilbaureglement zu Anhang 1, Grundsätze zu Art. 401 TBR, ZPP

3. 3. 5 Mehrwertabschöpfung (MWA)

Die Mehrwertabschöpfung wird, soweit ersichtlich, im Erläuterungsbericht nicht ausgeführt.

Die Planungsbehörde nimmt mit der vorliegenden Teilbaurechtlichen Grundordnung keine Einzonungen
vor. Gemäss letztem Stand verfügt die Gemeinde Nidau über kein Mehrwertabgabereglement (MWAR).
Sie können demnach für die Auf- und Umzonungen kein Mehrwert abschöpfen.

3.4 Ortsbildpflege

Gemäss dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) wurde Nidau als Stadt
von nationaler Bedeutung bewertet. Somit gehört Nidau zu den herausragenden Ortsbildern der
Schweiz. Die Bauinventare werden zurzeit im ganzen Kanton überarbeitet. Die Überprüfung der Einzel-
Objekte liegt ab dem Jahr 2020 vor; die Baugruppenüberprüfung ist hingegen bereits abgeschlossen und
liegt vor.

Die komplexe Thematik wurde klar verständlich und aus Sicht des Ortsbildschutzes (15) hervorragend
aufgearbeitet, womit die Planungsziele und Massnahmen gut nachvollzogen werden können.
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3.5 Verkehr

3.5. 1 Regionale Verkehrsmassnahmen

Die im RGSK II enthaltenen Verkehrsmassnahmen (Regiotram, Erlenwädli-Brücke) sind sistiert. Im Ufer-
schutzplan ist der notwendige Raumbedarf für die Erlenwädli-Brücke gesichert.

Gemäss Massnahmenblatt B3/1 des RGSK ist entlang der Bahnlinien Biel-Täuffelen-lns-Bahn der not-
wendige Raumbedarf für allfällige Infrastrukturausbauten zu sichern. Die Sicherung des Raumbedarfs ist
aus der vorliegenden Planung nicht ersichtlich. Diese kann entweder im Baulinienplan erfolgen, der
nachgelagert zur OP-Revision über das weitere Stadtgebiet erlassen werden soll (vgl. Kap. 3. 2 Erläute-
rungsbericht), oder in der vorliegenden Planung durch Ausscheiden einer Zone für öffentlichen Verkehrs-
räum (Verkehrsfläche).

3. 6 Langsamverkehr

Im Landschaftsinventarplan werden die kantonalen Velo- und Wanderrouten abgebildet. Eine Auseinan-
dersetzung mit der Thematik Langsamverkehr im Erläuterungsbericht fehlt jedoch vollständig. Die The-
matik ist zu behandeln (siehe nachstehend).

3.6. 1 Velorouten

Die Gemeinden sind in der Pflicht, die kommunalen Velorouten zu planen (Art. 47 SG). Dabei sind der
kantonale Sachplan Veloverkehr und ggf. die regionale Veloplanung zu beachten.

Die kommunalen Velorouten sind als Festlegung in den kommunalen Verkehrsrichtplan oder ein anderes
kommunales Planungsinstrument (Zonenplan, Schutzzonenplan oder Richtplan), welches alle Langsam-
Verkehrsnetze enthält, aufzunehmen.

Die Region s. b/b erarbeitet aktuell eine regionale Velonetzpianung Biel-Seeland. Wir anerkennen, dass
diese Resultate abzuwarten sind.

3.6.2 FUSS- und Wanderwege

Die Gemeinden sind in der Pflicht, die Fusswege in einem Plan festzulegen (Art. 44 Abs. 2 SG und Art.
27 SV) und dafür zu sorgen, dass sie frei und möglichst gefahrlos begehbar sind (Art. 30 SV).
Ebenso sind die Gemeinden in der Pflicht, die Wanderwege in einem Plan - unter Berücksichtigung des
Sachplans Wanderroutennetz (Art. 27 SV) - festzuhalten (Art. 44 Abs. 2 SG) und dafür zu sorgen, dass
die Wanderwege frei und möglichst gefahrlos begehbar sind (Art. 30 SV). Ziel ist die Erhaltung und För-
derung der Naturbeläge aufWanderwegen, zumindest ausserhalb des Siedlungsgebiets (bitumen-, oder
zementgebundene Deckbetäge sind ungeeignet).

Die FUSS- und Wanderwege sind als Festlegung in den kommunalen Verkehrsrichtplan oder ein anderes
kommunales Planungsinstrument (Zonenplan, Schutzzonenplan oder Richtplan) aufzunehmen, welches
alle Langsamverkehrsnetze enthält, aufzunehmen.

Zwingende Inhalte der Fusswegnetzpläne sind das bestehende Fusswegnetz, wichtige Querungsstellen,
Zielorte, Fussgänger- und Begegnungszonen sowie die Darstellung der Netzlücken (inkl. fehlender Que-
rungsstellen von Strassen mit hoher Trennwirkung). Geplante Netzergänzungen, insbesondere in Uber-
bauungsordnungen oder Strassenplänen vorgesehene Fusswege, sind ebenfalls darzustellen (vgl. Art.
61. 1.d SV).

Empfohlen wird die explizite Darstellung der wichtigen Schulwege in der Gemeinde sowie die rechtliche
Sicherung durch eine grundeigentümerverbindliche Festlegung, soweit die Wege nicht bereits dem Ge-
meingebrauch gewidmet sind (Art. 13 SG).
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Das TBA verfügt über eine Arbeitshilfe Fusswegnetzplanung, über Musterbeispiele von Fusswegplänen
sowie über eine Erhebung der Schulwege unter den Gemeinden, welche auf Anfrage gerne zur Verfü-
gung gestellt werden.

Solange die Gemeinden ihrer Planungspflicht nicht nachkommen, gilt die Ubergangslösung nach Art. 61
SV. Demnach gelten bis zum Inkrafttreten der Pläne grundsätzlich alle begehbaren Wege als Bestandtei-
le des Wegnetzes.

Thema

FUSS- und Wan-

derwegnetz

Antrag

Das bestehende FUSS- und Wanderwegnetz sowie die Netz-
lücken sind als Inhalt (Festlegung) in einem kommunalen
Verkehrsrichtplan oder in ein anderes kommunales Pla-
nungsinstrument als Richtplan-lnhalt aufzunehmen. Dieser
kann durch Massnahmenblätter ergänzt werden. Ein blasser
Hinweis im Zonenplan genügt den Anforderungen nach Art.
27 SV nicht. (mGV)
Im Erläuterungsbericht ist aufzuzeigen, wie die Gemeinde
ihrer Pflicht zur Sicherstellung der freien Begehbarkeit der
FUSS- und Wanderwege nachkommt. (fGV)

Die rechtliche Sicherung durch eine grundeigentümerver-
bindliche Festlegung wird empfohlen, soweit die Wege nicht
bereits dem Gemeingebrauch gewidmet sind (Art. 13 SG).

Bereinigung

3.7 Lärm und Luft

Entlang den Kantonsstrasse gilt mehrheitlich die Mischzone B mit ES III. Ausnahmen bilden die Parzel-
len Nr. 379 und 61 entlang der T6, wo gemäss Nutzungszonenplan die MischzoneA mit ES II vorgese-
hen ist. Auch entlang der verkehrsorientierten AIImendstrasse ist zum Teil Mischzone A mit ES II vorge-
sehen. Das TBA (12) beantragt, dass in den genannten Zonen mit ES II für die erste Bautiefe die ES III
gilt.

Das AöV (3) stellt fest, dass der Bahnlärm in Kapitel 7.4 des Erläuterungsberichts unerwähnt bleibt.
Denn auch hier muss, wo nötig, die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens nachgewiesen werden (Parzellen, welche durch Bahnlärm vorbelastet sind).

Thema

Strassenlärm

Bahnlärm

Antrag

Entlang der Kantonsstrasse und der Allmendstrasse ist eine
Aufstufung der Mischzonen mit ES II in ES III für die erste
Bautiefe zu prüfen.

Bei durch Bahnlärm vorbelastete Umzonungen (u.a. das
Gebiet nördlich des Mikronwegs von der G13 mit ES IV in
Mischzone B mit ES III) ist im Erläuterungsbericht darzule-
gen, dass die Immissionsgrenzwerte im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens eingehalten werden können. (fGV)

Bereinigung

3. 8 Natur und Landschaft

Wir verweisen auf den Fachbericht der ANF (14):

Der Wirkungsperimeter der vorliegenden Planung umfasst fast ausschliesslich Siedlungsgebiet und
Wasserflächen. Der Erläuterungsbericht liefert zum Thema Natur nur wenig konkrete Informationen. Im
Erläuterungsberichtwird das Vorgehen mit den schützenswerten Gebieten und Objekten kurz erwähnt.
Konkrete Aussagen zu den einzelnen Gebieten und Objekten und zu den Auswirkungen der Umzonun-
gen auf Natur und Landschaft werden nicht detailliert erläutert.
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3.9 Gewässer

Wir verweisen auf den Fachbericht des OIK III, Wasserbau (10):

Das Gewässernetz ist in den Plänen gemäss dem GN BE vollständig abgebildet Die offenen Fliessge-
wässer und die eingedolten Fliessgewässer im Siedlungsgebiet sind lagerichtig dargestellt.

3. 9. 1 Gewässerräume

Die Festlegung des Gewässerraums (siehe Erläuterungsbericht S. 51) an den offenen und den eingedol-
ten Fliessgewässern genügt den minimalen bundesrechtlichen Vorgaben.

Im Erläuterungsbericht ist nicht ersichtlich, ob eine Prüfung hinsichtlich der Vergrösserung des Gewäs-
serraums gemäss Art. 41 a Abs. 3 GSchV vorgenommen wurde. So kann auch nicht nachvollzogen wer-
den, weshalb der Gewässerraum am Nidau-Büren-Kanal im Teilabschnitt Gemeindegrenze - Brücke
ASm / Hauptstrasse vergrössert wird.

Aus wasserbaulicher Sicht kann längs der Zihl die raumplanerische Verkleinerung des Gewässerraums
im Kontext zu "dicht Bebaut" nur in folgenden Abschnitten vorgenommen werden (vgl. hiernach Ziff.
3. 9. 2, Dicht überbaut):

Brücke Dr. -Scheider-Strasse - Guido-Müller-Platz

Madretsch-Schüss - Brücke ASm

- Brücke ASm - Hechtenweg.
Dabei kann der Gewässerraum nur bis maximal 10 m an die Mittelwasserlinie reduziert werden.

Thema

Vergrösserung:
Nidau-Büren-
Kanal

Reduktion: Zihl

Vermassung

Antrag

Die Thematik Vergrösserung des Gewässerraums gemäss
Art. 41 a Abs. 3 und Art, 41 b Abs. 2 GSchV ist im Erläute-

rungsbericht abzuhandeln (fGV).

In den aus wasserbaulicher Sicht genannten Gewässerab-
schnitten der Zihl kann der Gewässerraum bis maximal 10 m
an die Mittelwasserlinie reduziert werden, sofern diese Ab-
schnitte als dicht überbaut bestätigt sind. (mGV)

Der Gewässerraum der Madretsch-Schüss ist auf dem Plan
zu vermassen. (fGV)
Die Gewässerraum ist an mehreren Punkten zu vermassen.

Bereinigung

3. 9.2 Dicht überbaut

Massgebend, ob ein Gebiet als "dicht überbaut" gilt, sind lediglich die konkrete resp. bestehende Bebau-
ungssituation und die Lage im Verhältnis zum gesamten Siedlungsgebiet. Kein massgebliches Kriterium
zur Begründung eines dicht überbauten Gebiets bildet beispielsweise der Umstand, wenn der Gewäs-
serabschnitt mit Ufermauern oder mit künstlich angelegten Dämmen bzw. Böschungen (Hartverbau) für
den Hochwasserschute verbaut ist. Gemäss der Arbeitshilfe "Bestimmung dicht überbauter Gebiete" wird
ein Gebiet als dicht beurteilt, wenn (1) das Gebiet Teil einer urbanen Baugruppe oder eines historischen
Gewerbes mit Bezug zu einem Gewässer (nach ISOS) hat und/oder (2) das Erfordernis der mehr als
50% befestigte Strukturen innerhalb des Gewässerraums liegen.

Wir stellen fest, dass die Gebiete 1 und 2 aufgrund ihrer angrenzenden Lage zu Siedlungsgebieten in
Baugruppen als «dicht überbautes Gebiet» bezeichnet werden. Inwiefern ein (traditioneller) Gewässer-
bezug besteht, kann aus den Unterlagen nicht entnommen werden. Auch handelt es sich nicht um dicht
überbaute Stadt- oder Dorfzentren. Wir sehen die Anforderungen als nicht erfüllt und der Gewässerraum
kann nicht im Sinne von "dicht überbaut" reduziert werden.
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Unsere Überprüfung ergibt, dass einzig die beurteilten Gebiete 5, 7 und 8 als «dicht überbaut» bezeich-
net werden können, wobei das Gebiet 7 ausserhalb des Wirkungsbereichs der vorliegenden baurechtli-
chen Teilgrundordnung liegt und folglich nicht Eingang in diese Planung finden kann.

hlingegen fehlen Ausführungen über eine Reduktion des Gewässerraums im Erläuterungsbericht zum
Teilabschnitt Dr. -Scheider-Strasse - Guido-Müller-Platz - Madretsch-Schüss. Unsere Prüfung ergibt,
dass es sich vorliegend um einen dicht überbauten Gewässerabschnitt handelt. Es ist dafür analog den
Prüfgebieten im Erläuterungsbericht, Anhang 1 ein Beurteilungsblatt aufzunehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die wasserbaulichen Anforderungen für die Reduktion des Gewässerraums
einzuhalten sind. So kann der Gewässerraum im Gebiet 5, Gerberweg West und im Gewässerabschnitt
Dr. -Scheider-Strasse - Guido-Müller-Platz nicht wie vorgesehen auf 5 m, sondern nur bis maximal 10 m
an die Mittelwasserlinie reduziert werden, (vgl. Ziff. 3. 9. 1, Gewässerraum)
Thema

Gebiete 1 und 2

Gebiet 5

Fehlende Beurtei-

lung

Gewässerab-
schnitt Dr.-
Scheider-Strasse
- Guido-Müller-
Platz

Antrag

Der Gewässerraum in diesen Teilabschnitten kann nicht im
Sinne von «dicht überbaut» reduziert werden. (mGV)

Dieser Gewässerabschnitt kann im Sinne von «dicht über-

baut» reduziert werden, hingegen aus wasserbaulicher Sicht
nur bis maximal 10 m an die Mittelwasserlinie. (mGV)

Für den Gewässerabschnitt Dr. -Scheider-Strasse - Guido-

Müller-Platz - Madretsch-Schüss ist ein Beurteilungsbiatt
analog den Prüfgebieten 1-13 im Erläuterungsbericht, An-
hang 1 aufzunehmen. (fGV)
Er wird als «dicht überbaut» beurteilt.

Die im Plan festgelegte Reduktion auf 5 m ist aus wasser-
baulicher Sicht auf 10 m zu erhöhen. (mGV)

Bereinigung

3. 10 Naturgefahren

Die Gefahrenkarte wurde korrekt in den Schutzplan übertragen und der Artikel 508 im Teilbaureglement
entspricht den Vorgaben.

Die Darstellung der Gefahrengebiete ist grundsätzlich korrekt, der Massstab mit 1:2'000 adäquat ge-
wählt. Zur besseren Lesbarkeit fehlt die Ausscheidung der Bauzonen (am besten in gräulicher Signatur).

Bei Bauzonen im gelben Gefahrenbereich ist grundsätzlich eine Zurückhaltung bei sensiblen Nutzungen
angebracht (siehe Musterartikel, Art. 6, Abs. 3, AHOP Naturgefahren und/oder Massnahmenblatt D_03
des Kantonalen Richtplans). Bei nicht überbauten Bauzonen im blauen Gefahrengebiet muss eine detail-
lierte Interessensabwägung im Erläuterungsbericht präsentiert werden. Grundsätzlich darf eine nicht
überbaute Bauzone im blauen Gefahrenbereich nur ausnahmsweise in der Bauzone belassen werden

(AHOP Naturgefahren).

Eine Überlagerung des Schutzplans mit dem Nutzungs- resp. Bauzonenplan und unsere summarische
Prüfung zeigt, dass kaum unüberbaute Bauzonen von Naturgefahren betroffen sind. Nichtsdestotrotz
muss eine Interessenabwägung für die allenfalls von Naturgefahren betroffen Bauzonen resp. Parzellen
vorgenommen werden. Dies ist nachzuholen und der Erläuterungsbericht, Kap. 7. 7 entsprechend zu er-
ganzen.

Thema

Darstellung

Antrag

Die Bauzonen im Schutzplan sind als generierte Flächen
(gräulich hinterlegt) darzustellen.

Bereinigung
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Berichterstattung
und Interessen-

abwägung

Dokumentieren der von Naturgefahren betroffenen unüber-
bauten Bauzonen resp. Parzellen mit Interessenabwägung.
(fGV)

3. 11 Wald

Wir verweisen auf den Fachbericht derWaldabteilung Mittelland (9):

Im Bereich derWeyermattstrasse/Mühlerunsweg grenzt Bauzone an Waldareal. Eine ver-bindliche
Waldgrenze soll im Rahmen derTeiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Nidau im Be-
reich AGGLOIac im Uferschutzplan See festgelegt werden (Stand Vorprüfung III). Diese verbindliche
Waldgrenze entfaltet ihre Wirkung jedoch grösstenteils im vorliegenden Bauzonenplan Weiteres Stadt-
gebiet.

Der vorliegende Bauzonenplan sieht die Festlegung einer Wald-Baulinie östlich des Erlenwäldli Nidau
vor. Diese weist variable Abstände zum Wald zwischen 8. 5 m und 10 m auf und verläuft teilweise durch

bestehende Bauten.

Die Einrichtung einer Wald-Baulinie ist nach Art. 26 Abs. 1 KWaG gebunden an das Vorliegen besonde-
rer Verhältnisse. Im Erläuterungsbericht ist die Einrichtung nicht begründet und es sind keine besonde-
ren Verhältnisse aufgeführt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die vorgesehenen Abstände zum Wald
variieren. Es stellt sich auch die Frage nach der Rechtsgleichheit, insbesondere da die Verhältnisse für
den gesamten betroffenen Waldrand ähnlich sind (Wald liegt westlich, Baumhohen bis 35 m). Da die
Linie nur teilweise auf bestehende Gebäude Rücksicht nimmt stellt sich zudem die Frage, inwiefern die
Gebäudeteile innerhalb derWald-Baulinie Besitzstandgarantie erfahren würden. Zudem unterschreitet
auf der Parzelle Nr. 1 332 ein bereits bewilligtes aber noch nicht gebautes Gebäude die vorgesehene
Baulinie um 5 m.

Falls östlich vom Erlenwäldli die Wald-Baulinie eingeführt wird, stellt sich des Weiteren die Frage, warum
nicht auch südlich davon eine Wald-Baulinie eingeführt werden soll.

Wald-Baulinien können dort errichtet werden, wo grosse, zusammenhängende Baugebiete vorhanden
sind (Art. 34 Abs. 1 KWaV). Eine Errichtung hat zum Zweck, den gesetzlichen Waldabstand für Bauten
und Anlagen dauerhaft zu verringern und planerisch festzuhalten. Dies damit in nachfolgenden Baubewil-
ligungsverfahren die Prozesse vereinfacht und Kosten gespart werden können. Aufgrund der Tatsache,
dass die Parzellen grösstenteils bereits überbaut sind, ist voraussichtlich nur mit vereinzelten Baubewilli-
gungsverfahren in Zukunft zu rechnen. Insofern sind auch die Optimierungsmöglichkeiten in Prozess und
Kosten gering. Als Vorteil beim Festlegen einer Wald-Baulinie wäre zu erwähnen, dass die Frage des
Waldrandunterhaltes in Anwendung von Art. 26 Abs. 3 KWaG geregelt werden könnte.
Es stellt sich die Frage, ob die Einrichtung einer Wald-Baulinie im vorliegenden Fall notwendig oder
überhaupt zweckmässig ist. Bei Bedarf steht die Waldabteilung gerne bereit, diese Frage mit der Pla-
nungsbehörde zu besprechen.

Wald-Baulinien müssen sich auf verbindliche Waldgrenzen oder im Gelände sichtbare Grenzen abstüt-
zen (Art. 34a Abs. 2 KWaV). Die vorliegende Wald-Baulinie stützt sich auf der verbindlichen Waldgrenze
ab, welche im Rahmen der Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung AGGLOIac festgelegt werden
soll. Im Bereich der Parzelle Nr. 306 stützt sie sich jedoch an der Parzellengrenze 1147/1354 ab und
nicht an der ca. 6 m westlich verlaufenden festzulegenden verbindlichen Waldgrenze.

In der Legende des Bauzonenplans, im Teilbaureglement sowie im Erläuterungsbericht wird der Begriff
«Waldbaulinie» verwendet. Der kantonsweit gebräuchliche Begriff ist «Wald-Baulinie» (KWaV Art. 34a).

Thema Antrag Bereinigung

Verbindliche Die verbindliche Waldgrenze ist im Bauzonenplan als Hin-
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Waldgrenzen

Wald-Baulinie

Terminologie

weis aus dem Uferschutzplan See AGGLOIaczu übemeh-
men.

Die Errichtung einer Wald-Baulinie im Bauzonenplan östlich
und südlich vom Erlenwäldli ist zu überprüfen.

Wird an der Einrichtung einer Wald-Baulinie festgehalten, so
sind die besonderen Verhältnisse im Erläuterungsbericht
darzulegen und die Frage einer dauerhaften Regelung des
Waldrandunterhaltes zu prüfen. (mGV)

Wird an der Einrichtung einer Wald-Baulinie festgehalten, so
ist diese im Bereich der Parzelle Nr. 306 ebenfalls auf die

festzulegende verbindliche Waldgrenze abzustützen. (fGV)

Der Begriff «Waldbaulinie» ist in den Planungsdokumenten
in «Wald-Baulinie» zu ändern.

3. 12 Störfallvorsorge

Wir verweisen auf den Fachbericht des Kantonalen Laboratoriums (1);

Die Planungsbehörde hat die KoBe richtig erkannt, jedoch nur zwei Planungsmassnahmen mit einer Ko-
Be-Uberschneidung thematisiert, namentlich der Erlass der ZPP «Vorstadt Süd» und die Umzonung des
Gebiets nördlich des Mikronwegs (Parzellen Nrn. 803, 804, 836 und 867) in eine Mischzone B, Bauzo-
ne 3. Bezüglich dieser beiden Planungsmassnahmen werden im Erläuterungsbericht nur sehr vage Aus-
sagen über die zukünftige Personenbelegung gemacht. Angaben für die aktuelle Personenbelegung feh-
len gänzlich.

Da nicht alle von der Änderung der vorliegenden Teilbaurechtlichen Grundordnung betroffenen Gebiete
(nicht nur Nutzungsänderungen, sondern auch Aufzonungen), welche einen KoBe (teilweise) überlagern,
erkannt und quantitativ nach den Vorgaben der Arbeitshilfe [5] auf die aktuelle sowie zukünftige Perso-
nenbelegung untersucht wurden, kann das KL die im Erläuterungsbericht dargelegten Aussagen nicht
überprüfen.

In diesem Prüfschritt sind grundsätzlich auch mögliche Alternativstandorte ausserhalb der entsprechen-
den KoBe abzuklären. Dies betrifft insbesondere geplante Zonen mit Planungspflicht sowie Areale, die
verdichtet bzw. aufgezont werden sollen. Das Gemeindegebiet von Nidau ist bereits heute vollständig
der Bauzone zugewiesen. Die vorgesehenen Planungsmassnahmen stehen stimmig mit dem Gebot von
SEin (vgl. hiervorZiff. 3. 2). Die Handlungsspielräume ausserhalb der KoBe werden mit vorliegende Pla-
nung bereits ausgeschöpft. Eine Alternativprüfung erübrigt sich aus raumplanerischer Sicht.

Des Weiteren geben die Vorprüfungsunterlagen keine Aussagen darüber, ob mit der Planänderung emp-
findliche Nutzungen bzw. Einrichtungen (wie Z. B. Kindergarten) innerhalb eines KoBe zonenkonform und
infolgedessen zukünftig zulässig wären.

Aufgrund der unvollständigen Dokumentation kann das KL nicht beurteilen, ob weitere Schritte gemäss
Kap. 4. 3 ff. der Arbeitshilfe Koordination Störfallvorsorge in der Raumplanung durchzuführen und zu do-
kumentieren sind. Die Koordination Raumplanung - Störfallvorsorge bezüglich der Baurechtliche Teil-
grundordnung «Weiteres Stadtgebiet» kann aufgrund der fehlenden Prüfschritte sowie der unvollständi-
gen Dokumentation noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden.

Thema

Überprüfung der
Einhaltung der
Referenzwerte

Antrag

Alle von der Änderung der vorliegenden Teilbaurechtlichen
Grundordnung betroffenen Gebiete sind zur Überprüfung der
Risikorelevanz auf einem Kartenausschnitt in geeignetem
Massstab mit entsprechendem KoBe darzustellen. Im Erläu-

Bereinigung
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Empfindliche
Einrichtungen in
Konsultationsbe-
reichen

terungsbericht sind alle fraglichen Areale aufzuführen. Zu-
dem sind diese Areale gemäss Arbeitshilfe [5] auf die aktuel-
le und zusätzliche Personenbelegung zu untersuchen (ana-
log Abb. 5 in [5]) und die Resultate nachvollziehbar zu do-
kumentieren. (mGV)

Die Planungsbehörde hat sich mit der Thematik der empfind-
lichen Einrichtungen auseinanderzusetzen, die erforderli-
chen raumplanerischen Massnahmen zu prüfen und diese
stufengerecht verbindlich festzuschreiben und im Erläute-
rungsbericht offen zu legen. (mGV)

3. 13 Energie

Die Stadt Nidau ist seit 2009 Energiestadt und hat das Label 2017 zum 3. Mal erhalten. Zudem verfügt
Nidau über einen überkommunalen Richtplan Energie.

Aus Sicht der Energienutzung wird die in Art. 320 TBR explizit erwähnte Zulassung von Anlagen zur Ge-
winnung erneuerbarer Energie auf der ganzen Fassadenlänge begrüsst.

Weiter begrüsst das AUE grundsätzlich die Absicht der Stadt Nidau, das 2000-Watt-Ziel anzustreben. Es
wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Formulierung von Art. 326 TBR keine Verbindlichkeit ergibt.
Es gibt auch keine Rechtsgrundlage, ein solches Ziel im Baureglement grundeigentümerverbindlich fest-
zulegen. Die vorliegende Formulierung kann aus Sicht des AUE aber im TBR belassen werden.

Aus den Erläuterungen zu Art. 327 TBR geht nicht hervor, ob schon Wärmeverbünde bestehen bzw. wie
weit die entsprechenden Planungen fortgeschritten sind. Die Festlegung einer Anschlusspflicht an einen
Wärmeverbund macht nur dort Sinn, wo ein solcher bereits besteht oder konkrete Pläne (nicht nur im
überkommunalen Richtplan Energie) dazu vorhanden sind. Für jene Gebiete, in denen noch keine Lei-
tungen vorhanden sind, ist zu definieren, ab welchem Zeitpunkt eine Anschlusspflicht gilt (vgl. dazu For-
mulierungsvorschlag zu Art. 327 TBR unter Ziff. 3. 14).

3. 14 Teilbaureglement (TBR)

Es sind die nachstehenden Bemerkungen, Korrekturen zu berücksichtigen:

Artikel

Seite 1

Art. 101, bau-
rechtliche Teil-

grundordnung
weiteres Stadtge-
biet

Art. 201, 202,
Mischzonen A, B

Art. 204, ZöN 1

Art. 204, ZöN 2,
4, 5, 7, 8, 9, 10,

11

Antrag

Aufweichen Artikel bezieht sich die Fussnote?

Analog Teilbaureglement AggloLac und Guido-Müller-Platz
West ist zu präzisieren, dass es sich um den Nutzungszo-
nenplan «weiteres Stadtgebiet», Bauzonenplan «weiteres
Stadtgebiet» etc. handelt.

Abs. 2:
Lagerflächen gehören ebenfalls zu den Geschossflächen
und sind, falls oberirdisch, bei der Berechnung der min.
bzw. max. GFZo nach Art. 301 Abs. 1 TBR anzurechnen.

Für die Bauten und Anlagen sind baupolizeiliche Masse
festzulegen (Abstände, Höhe, allenfalls Nutzungsziffer).
(mGV)

Wird richtig verstanden, dass die Masse sowohl für die
Neubauten als auch für die Erweiterungen resp. Erneue-
rungen gelten? Oder gelten diese Masse nur für Neubau-
ten?

Auch für die Erweiterungen und Erneuerungen sind baupo-
lizeiliche Masse festzulegen (mGV).

Bereinigung
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Art. 204, ZöN 3

Art. 204, ZöN 7

Art. 205; Grünzo-

ne

Art. 206, Ver-
kehrsraum

Art. 207, Zwi-
schennutzung

Art. 301, Bauzo-

nen

Auch für die Erweiterungen und Erneuerungen sind baupo-
lizeiliche Masse festzulegen. (mGV)

Weshalb wird hier kein Grenzabstand festgelegt? Es ist ein
Grenzabstand festzulegen. (mGV)

Abs. 2,

lit. a: Grünzone entlang Nidau-Büren-Kanal: Bei diesen
Flächen handelt es sich gemäss rechtsgültiger Uferschutz-
Planung nach SFG um eine Uferschutzzone nach Art. 3
Abs. 1 SFG. Sie können nun nicht einer Grünzone nach

BauG zugewiesen werden. Die Uferbereiche entlang des
Nidau-Büren-Kanals sind in den Bestimmungen zur Ufer-
schutzplanung zu regeln und mit der laufenden Revision
des Uferschutzplans See (im Rahmen der Teiländerung
«AGGLOIac) abzustimmen (vgl. Ziff. 3. 18, Uferschutzplan
nach SFG) (mGV)

lit. e:
Gemäss S. 33 des EB soll es sich hierbei um eine Grünzo-

ne nach Art. 79 handeln. In dieser sind jedoch nur Bauten
zulässig, soweit sie für die Pflege der Grünzone nötig sind.
Kleinere Zweckbauten im öffentlichen Interesse sind nicht

zwingend für die Grünzone nötig. (mGV)

Zudem erstrecken sich diese Grünzonen entlang der Ge-
wässer und liegen grossmehrheitlich im Gewässerraum.
Ob das Kriterium der Standortgebundenheit für öffentliche
Bauten im Gewässerraum gegeben ist, scheint fraglich.
Zuletzt steht diese Bestimmung auch im Widerspruch mit
Art. 301 Abs. 2 TBR, demnach in der Bauzone 0, zu deren

die Grünzonen gehören, keine baubewilligungspflichtigen
ober- oder unterirdischen Gebäude zulässig sind.

Abs. 1:
Der Zonenplan ist entsprechend den Vorgaben zum DM16
auszugestalten; d. h. die aktuell noch weiss ausgeschiede-
nen "öffentlichen Verkehrsraum und Bahnareal" sind ent-

weder als eigenständige "Verkehrszonen" zu erlassen oder
die entsprechend angrenzenden Bauzonen sind hälftig bis
zur Strassenmitte zu fassen (vgl. zum Ganzen auch Hand-
buch DM16). (mGV)
Bitte Thematik mit den bereits vorgeprüften bzw. geneh-
migten baurechtlichen Teilgrundordnungen (Guido-Müller-
Platz West, Altstadt und AGGLOIac) abstimmen.

Abs. 1:

Vorliegende Regelung zur Zwischennutzung soll auch an-
dere Nutzungen als die in Art. 201 bis 205 zulassen. Zo-
nenfremde Zwischennutzungen erachten wir jedoch nicht
als genehmigungsfähig. (mGV)

Abs. 1:
A2: In dieser Bauzone soll gemäss Bauzonenplan eine
besonders hohe Nutzungsdichte angestrebt werden. Diese
Nutzungsdichte ist jedoch lediglich als Hinweis im Plan und
damit unverbindlich. Es handelt sich hierbei um eine grosse
unüberbaute Fläche in welcher die haushälterische Boden-

nutzung nachgewiesen werden muss. Da es sich vorlie-
gend um eine Arbeitszone handelt, in welcher die Festle-
gung von minimalen GFZo meistens nicht zielführend ist,

wird empfohlen mit der Uberbauungsziffer zu arbeiten.
Dabei gehen wir davon aus, dass eine Überbauungsziffer
von minimal 50% festgelegt werden muss. Alternativ kann
auch mittels einer minimalen Höhe, einer Baumassenziffer
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Kanton Bern
Canton de Berne

Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV

Art. 308, Vor- und

rückspringende
Gebäudeteile

Art. 314, Bauzone
Bestand Weidtei-

le und Gurnigel

Art. 315, Einglie-
derung

Art. 319 Dachge-
staitung

Art. 320, Dachge-
staltung

Art. 321, Dach-

aufbauten bei
Flachdächern

Art. 325, Gestal-
tungspielraum

im Widerspruch mit Abs. 3 lit. f?

Weiter ist anzumerken, dass Treppenhäuser und Lifte nicht
dazu führen dürfen, dass das Attikageschoss nicht mehr
bei mindestens einer ganzen Fassade gegenüber dem
darunterliegenden Geschoss um ein festgelegtes Mass
zurückversetzt ist.

Lit. f. b): Was wird unter «nächsthöheren Zone» verstän-
den?

Abs. 1, lit. b:
Hier sind wohl Dachvorsprünge gemeint. Vordächer haben
ebenfalls die zulässige Breite einzuhalten, nur Dachvor-
Sprünge nicht.

Im Gegensatz zu den anderen vorspringenden Gebäudetei-
len, dürfen Dachvorsprünge auf der ganzen Breite des
zugehörigen Fassadenabschnittes über die Fassadenflucht
hinausragen. Aber auch Dachvorsprünge bedürfen der
Festlegung eines zulässigen maximalen Masses, um wel-
ches sie über die Fassadenflucht hinausragen. (fGV)

Nicht definiert wird das Maximalmass für das Hineinragen
von vorspringenden Gebäudeteilen in den Abstandsbe-
reich. Fehlt diese Festsetzung, gelten die nach Art. 10
BMBV festzusetzenden Masse für vorspringende Gebäude-
teile auch fürs das Hineinragen in den Grenzabstand.

Abs. 4:
Gemäss Abs. 1 und Art. 301 soll der Bestand gelten. Wes-
halb werden dann hier trotzdem Neubauten aufgeführt?

Siehe auch Ziff. 3. 3.2, Um- und Aufzonung der Quartiere
Gurnigel und Weidteile.

Abs. 3:
Richtpläne sind behördenverbindlich und können daher
nicht lediglich «wegweisend» beigezogen werden, sondern
zu berücksichtigen. Die Formulierung ist anzupassen.

Die Dachlandschaft ist ein wichtiger Bestandteil der wert-
vollen Ortsbilder (ISOS National,). Breite Dachaufbauten
können die ruhige Dachlandschaft und damit das Ortsbild
beeinträchtigen.
Der Absatz 2 ist gemäss der konsolidierten denkmalpflege-
rischen Vorgabe zu ergänzen (entspricht auch dem Mus-
terbaureglement des Kantons Bern):

In Ortsbildschutzgebieten (hier könnten auch die Struk-
turerhaltungsgebiete erwähnt werden) und bei schützens-
und erhaltenswerten Baudenkmälern sind Dachaufbauten,
Dacheinschnitte und Dachflächenfenster auf der untersten

Nutzungsebene über dem Dachboden zulässig. Ihre Ge-
samtlänge beträgt maximal 1/3 der Fassadenlänge des
obersten Geschosses. Dacheinschnitte sind bei K-Objekten
(oder Baudenkmäler) nicht zulässig. (mGV)

Sofern es um die Dachgestaltung geht, wäre hier doch eher
von der Dachfläche zu sprechen, nicht von der Fassaden-
länge? Oder sollen die Anlagen an der Fassade ange-
bracht werden dürfen?

Abs. 1:
Die Bestimmungen zu den Attikageschossen in Art. 302
Abs. 3 TBR gelten nicht vorbehaltlich. Sie sind gleichlau-
tend. Der letzte Satz ist zu streichen. (fGV)

Ist mit der Fachberatung der Fachausschuss gemäss Art.
404 gemeint? Bitte präzisieren.
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Kanton Bern

Canton de Berne
VorprüfungsberichtgemässArt. 59 BauG und 118 BauV

Art. 327, Energie

Art. 401, ZPP

Zonen mit beson-
deren baurechtli-
chen Grundord-

nungen (neu)

Art. 503, Bau-
denkmäler

Art. 507, Gewäs-
serraum

Art. 602, Wider-
handlungen

Anhänge:
Allgemein

Anhang 1:
ZPP Gott-
helfstrasse

ZPP 1:

Für jene Gebiete, in denen noch keine Leitungen vorhan-
den sind, ist zu definieren, ab welchem Zeitpunkt eine An-
schlusspflicht gilt. Das AUE empfiehlt dazu eine Definition
in folgender oder ähnlicher Formulierung:
«Die Gebäude sind an das Fernwärmenetz anzuschliessen,

wenn zum Zeitpunkt der Baubewilligung sichergestellt ist,
dass das Grundstück spätestens auf den Zeitpunkt der
Fertigstellung des Baus mit Fernwärme erschlossen sein
wird.»

Abs. 2:
Um wieviel sind die kantonalen Anforderungen zu unter-
schreiten?

Die besonderen baurechtlichen Ordnungen (UeO, USP,
SBV, BLP, Strassenpläne), welche weiterhin im Wirkungs-
bereich der vorliegenden baurechtlichen Teilgrundordnung
rechtskräftig bleiben, sind aufzulisten.

Es wird empfohlen die Formulierung des Art. 321 des Mus-
terbaureglements zu übernehmen.

Es wird empfohlen die Formulierung des Art. 521 des Mus-
terbaureglements zu übernehmen.

Abs. 4: Ist zu streichen: «(... ) und im Waldareal».

Es wird empfohlen die Formulierung des Musterbauregle-
ments zu übernehmen. Es wird nicht immer ein «Richter»

urteilen.

Es ist zu definieren, welche Anhänge als verbindlichen
Inhalt gelten und welche nicht. Anhang 1 und 2 sind zwin-
gend verbindlich. (fGV)

Umgang mit Anhang 3 siehe dazu Ziff. 3. 18, Uferschutz-
plan nach SFG).

Mass der Nutzung:
Die Begrifflichkeit aus der BMBV sind zu übernehmen: GFo
und nicht oGF. (analog auch Art. 301 Abs. 1 TBR)

Gestaltungsgrundsätze:
Letztes Lemma:
Was ist mit öffentlichen und halböffentlichen Nutzungen

gemeint? Sind damit ZöN-Nutzungen gemeint, für welche
der Enteignungstitel geholt werden soll? Falls nicht ist eher
von «publikumsoffen» zu sprechen.
Falls es sich um eine ZöN-Nutzung handeln sollte, ist das
öffentliche Interesse (Bedarf) und die Verhältnismässigkeit
nachzuweisen. Grundsätzlich ist die Fläche genau einzu-
grenzen. Vorliegend würde in den 1. Vollgeschossen öf-
fentliche Nutzungen angeordnet. Dies reicht als Lokalisie-
rung aus. Es ist jedoch festzuhalten, ob in sämtlichen Bau-
bereichen das jeweils erste Vollgeschoss gemeint ist oder
nicht. (fGV)

Erschliessungsgrundsätze:
1. Lemma:

Es fehlt an einer rechtlichen Grundlage, um der Grundei-
gentümerschaft die Erstellung eines Sharing-Angebots
(bspw. Mobility) auferlegen zu dürfen. Der Satzteil «Errich-
tung eines gemeinschaftlichen Sharing-Angebots (z. B.
Mobility)» ist daher zu streichen. (fGV)

Mass der Nutzung:

2019. JGK. 6594/00. 1036 17/23



Kanton Bern

Canton de Berne

Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV

ZPP Vorstadt Süd Die Begrifflichkeit aus der BMBV sind zu übernehmen: GFo
und nicht oGF. (analog auch Art. 301 Abs. 1 TBR)

Gestaltungsgrundsätze:
Was wird unter halb-öffentlich bezeichnet? Sind damit ZöN-

Nutzungen gemeint, für welche der Enteignungstitel geholt
werden soll? Falls nicht ist eher von «publikumsoffen» zu
sprechen. Falls sich um eine ZöN-Nutzung handeln sollte,
ist der das öffentliche Interesse (Bedarf) und die Verhält-
nismässigkeit nachzuweisen. Zudem ist die Fläche genau
einzugrenzen.

Erschliessungsgrundsätze:
1. Lemma:

Hier wird festgehalten, dass die neue Knotenlösung Haupt-
strasse - Aalmattenweg zu berücksichtigen sei. Das OIK
(12) erwähnt, dass planerisch auch die «Rückwärtige Er-
Schliessung vom Kreiselprojekt» als Rad-YFussweg sicher-
zustellen sei. Wir bitten zu prüfen, inwieweit dieser Aspekt
die Erschliessungsgrundsätze tangiert und ggf. sind die
nötigen Bestimmungen aufzunehmen.
2. Lemma:

Das OIK (12) hält fest, dass die Erschliessung des Sektors
A dereinst rückwärtig über den Balainen- resp. Paganweg
zu erfolgen hat. Die vorliegende Bestimmung lässt neben
dieser rückwärtigen Erschliessung auch noch eine Direk-
terschliessung ab dem Knoten hlauptstrasse-Aalmatten-
weg als Option offen. Ein solcher Anschluss an die Kan-
tonsstrasse wird beim Erlass der UeO (mit Anpassung der
Kantonsstrasse?) die nötige Zustimmung des OIK bedin-
gen.

Störfallvorsorge:
Der Erlass derZPP ermöglicht eine höhere Nutzung und
somit eine höhere Personenbelegung. Die Risikorelevanz
hat daher im frühestmöglichen Verfahren zu erfolgen und
kann nicht erst auf die Stufe UeO verlagert werden. (mGV)
Siehe dazu Ziff. 3. 12, Störfallvorsorge

Anhang 2,
Aufhebung von
Planungen

Hier sind auch alle Sonderbauvorschriften aufzuführen, die

durch vorliegende Planung abgelöst werden. (fGV)

Wir erwarten eine vollständige Auflistung der aufzuheben-
den Planungsinstrumente, wobei diese im gleichen Verfah-
ren aufzuheben sind, wie sie erlassen worden sind.

Die UeO Längmatt wurde bereits im Jahr 2011 teilweise
aufgehoben. Es handelt sich offenbar um eine Detailer-
schIiessungs-UeO. Bildet die UeO zudem die Baubewilli-
gung, kann die UeO nicht aufgehoben werden, da ansons-
ten der Strasse die Baubewilligung entzogen würde. (fGV)

3. 15 Bauzonen- und Nutzungsplan

Es sind die nachstehenden Bemerkungen, Korrekturen zu berücksichtigen:

Thema

Plansystematik

Antrag

Im Hinblick auf eine zukünftige Zusammenführung der
einzelnen Teilbaugrundordnungen (vgl. Erläuterungsbe-
rieht, Kap. 6. 8) sind die Inhalte der Jeweiligen drei Teilpläne
mit den bereits vorgeprüften bzw. genehmigten baurechtli-
chen Teilgrundordnungen (Guido-Müller-PlatzWest, Alt-

Bereinigung
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Kanton Bern

Canton de Berne
VorprüfungsberichtgemässArt. 59 BauG und 118 BauV

Vermassung

Zonengrenzen

Verkehrsflächen

(weisse Flächen)

Darstellung

Legende

stadt und AGGLOIac) abzustimmen.
Die ZPPs können jeweils nur auf einem Plan festgelegt
werden; im anderen Plan können sie nur hinweisend dar-

gestellt werden. (fGV)

Für die ZöNs werden keine Bauzonen erarbeitet, wodurch

das System der zwei Pläne durchbrochen wird, jedoch
nicht unzulässig.

Entspricht die Zonengrenze nicht der Parzellengrenze, so
ist diese zu vermassen. Bspw. der Fall bei ZöN 1 oder
Bauzone 0 (fGV)

Zonengrenzen durch Häuser sind nicht zulässig. Bspw. bei
derBauzoneO, Parzelle Nr. 111 oder 112 und weitere.

(fGV)
Mit Hinweis auf die Vorgaben zum DM 16 stellt sich die
Frage, ob für den öffentlichen Verkehrsraum eine eigen-
ständige Verkehrszone im Nutzungszonenplan zu erlassen
ist. Ansonsten sind für den ÖREBK die entsprechend an-
grenzenden Bauzonen hälftig bis zur Strassenmitte zu
erfassen. (fGV) (siehe auch Bemerkung hiervor zur Plan-
Systematik)

Der Perimeter «Nahwärmeverbund erneuerbare Energien»
ist im Bauzonenplan schlecht lesbar. Darstellung bitte ver-
bessern.

Im Bauzonenplan ist der Verweis auf Art. 11c BauV sowie
der Begriff «Kulturland» zu streichen.

3. 16 Schutzplan

Es sind die nachstehenden Bemerkungen, Korrekturen zu berücksichtigen:

3. 16. 1 Hecken, Feld- und Ufergehölze

Verglichen mit dem Orthofoto stellt die ANF (14) fest, dass verschiedene grössere Hecken und Feldge-
holze vorkommen, diese aber nicht im Schutzplan eingetragen sind. Dies gilt auch für die Ufergehölze.
Damit der Schutzplan der Baupolizeibehörde als Vollzugsinstrument dienen kann, müssen die geschütz-
ten Gehölze in ihrer richtigen Lage und Ausdehnung in den Plan eingetragen werden.

Des Weiteren sind Hecken / Feldgehölze und Ufergehölze unter Hinweise in der Legende aufzuführen,
da durch übergeordnetes Recht geschützt. Es ist zwischen Hecken / Feldgehölze und Ufervegetation zu
unterscheiden, da sie durch unterschiedliche Gesetze geschützt sind. Die Ufervegetation ist auch in der
Grünzone überlagern auszuweisen.

Thema

Legende

Hecken, Feldge-
holze

Ufergehölze

Antrag

Ufergehölz/Ufervegetation wie auch Hecken und Feldge-
holze sind nach übergeordnetem Recht geschützt und
unter Hinweis in der Legende separat aufzuführen.

Grössere, naturnahe Hecken und Feldgehölze sind im
Schutzplan einzutragen.

Ufergehölze sind im Schutzplan einzutragen.

Bereinigung

3. 16.2 Geschützte Bäume

Gemäss TBA (12) dürfen die Baumreihen entlang der T6 nicht im Schutzplan festgesetzt werde n, soweit
sich diese innerhalb des Bauverbotsstreifens befinden, da der Schutz dieser Bäume den Zielen des Bau-
verbotsstreifens (Art. 80 SG) widerspreche. Wir sehen nicht wie auf dieser gesetzlichen Grundlage der
Planungsbehörde der kommunale Schutz bestehender Bäume verwehrt werden kann.
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Canton de Berne
VorprüfungsberichtgemässArt. 59 BauG und 118 BauV

3. 16.3 Archäologisches Schutzgebiet

Der ADB (5) hat keine Einwände. Das Archäologische Schutzgebiet ist korrekt im Schutzplan mit ent-
sprechender Bestimmung im Teilbaureglement enthalten.

3. 17 Landschaftsinventar

Als Grundlage für eine Landschaftsplanung muss ein Lebensrauminventar mit allen schützenswerten
Lebensräumen im Sinne von Art. 14 Abs. 3 NHV vorliegen. Lebensrauminventar und Landschafts-
Planung sind die Basis für den Biotop- und Artenschutz auf lokaler Ebene.

Mit der Erarbeitung des kommunalen Landschaftsinventars hat die Gemeinde die erforderliche Grundla-
ge für den Schutzplan geschaffen. Es wird vorausgesetzt, dass alle schützenswerten Lebensräume (Art.
18 Abs. 1 bis, NHG) erfasst sind. Als Grundlage für das hinweisende Landschaftsinventar wird die Ver-
Wendung der aktuellen Orthofoto empfohlen. Der Inventarplan hat ausschliesslich hinweisenden Charak-
ter.

Gemäss Erläuterungsbericht, Kap. 4. 2 wurden im Landschaftsinventarplan sämtliche landschafts- und
naturrelevanten Grundlagen des übergeordneten Rechts berücksichtigt und die Objekte von kommunaler
Bedeutung wie Bäume, Baumreihen und wichtige Siedlungsfreiräume inventarisiert.

Die ANF (14) stellt fest, dass das Ufergehölz entlang der Madretsch-Schüss nicht mit der Signatur für
Ufergehölz / Ufervegetation eingezeichnet ist, sondern mit der Signatur für Baumreihen. Zudem sind
Ufergehölz/Ufervegetation wie auch die Hecken und Feldgehölze nach übergeordnetem Recht ge-
schützt.

Aus ökologischer Sicht spielen natumahe hlecken als wertvolle Lebensräume auch im Siedlungsgebiet
eine bedeutende Rolle. Sie sind auch in der Bauzone durch das übergeordnete Recht (Art. 18 NHG)
geschützt. Für das vorliegende Landschaftsinventar wurden keinerlei Hecken und Feldgehölze erfasst.

Aus Sicht Wildtierschutz (4) wird bedauert, dass die vorliegende Planung keine Aussagen zur Thematik
der wild lebenden Vögel und Säuger macht, zumal die heutigen Brachflächen im Siedlungsgebiet von
Nidau (Bereich AGGLOIac) für einige Tierarten durchaus Lebensräume und /oder Jagdgebiete sind, die
im Zuge der Innenentwicklung zunehmend unter Druck geraten. Es ist zu prüfen und offenzulegen, wie
mit der Revision der Ortsplanung (in vier Teilräumen) dieser Problematik Rechnung getragen wird.

Sämtliche Objekte des Inventars der historischen Verkehrswege (IVS) sind im Landschaftsinventar kor-
rekt aufgeführt.

Thema

Legende

Hecken, Feldge-
holze

Ufergehölze

Wildtierschutz

Antrag

Ufergehölz/Ufervegetation wie auch Hecken und Feldge-
holze sind nach übergeordnetem Recht geschützt. Die
Legende ist darauf anzupassen.

Grössere, naturnahe Hecken sind für das Landschaftsin-

ventar zu erfassen und in den Schutzplan zu übertragen.
(vgl. Ziff. 3. 16, Schutzplan)

Ufergehölze sind für das Landschaftsinventar zu erfassen
und in den Schutzplan zu übertragen, (vgl. Ziff. 3. 16,
Schutzplan)

Ufergehölz entlang der Madretsch-Schüss überprüfen.

Aufzeigen, wie die Revision der Ortsplanung (in vier Teil-
räumen) dieser Thematik gebührend Rechnung trägt.

Bereinigung
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VorprüfungsberichtgemässArt. 59 BauG und 118 BauV

3. 18 Uferschutzplan nach SFG

Der Uferschutzplan mit seinen Vorschriften (Anhang 3 des TBR) soll gemäss Erläuterungsbericht,
Kap. 6. 6. 3 als Überbauungsordnung (UeO) nach Art. 88 BauG gelten, jedoch wird gleichzeitig Art und
Mass in der baurechtlichen Teilgrundordnung «Weiteres Stadtgebiet» festgelegt.
Dieses Vorgehen wird nicht als zweckmässig und auch nicht als nutzerfreundlich angesehen. Der
Grundeigentümer wird zuerst den Uferschutzplan, sodann die Uferschutzvorschriften, danach den Nut-
zungszonenplan, danach den Bauzonenplan und sodann das TBR studieren müssen. Die Uferschutzpla-
nung als UeO gehört nicht zur baurechtlichen Grundordnung.
ZurVeranschaulichung wie schwerfällig die Orientierung in der gewählten Systematik ist: Die Ufer-
Schutzzone gemäss Uferschutzplan wird im Bau- und Nutzungszonenplan als Grünzone bezeichnet. Die
entsprechenden Bestimmungen befinden sich bei den Vorschriften zum Nutzungszonenplan, Art. 205
TBR.

Es wird daher dringend empfohlen - analog zum neuen Uferschutzplan See im Rahmen der laufenden
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung im Bereich AGGLOIac - die UeO nach Art. 88 BauG
auch als solche auszugestalten, mithin als unabhängiges Planungsinstrument. Entsprechend ist die UeO
innerhalb der Nutzungs- und Bauzonenpläne als weisse Fläche darzustellen. Die Vorschriften zum Ufer-
schutzplan Nidau-Büren-Kanal können dennoch dem Teilbaureglement «Weiteres Stadtgebiet» angefügt
werden (und bspw. wie folgt bezeichnet werden: Teilbaureglement «Weiteres Stadtgebiet» und Vorschrif-
ten zum Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal).

Gemäss Erläuterungsbericht, Ziffer 6. 6. 3 soll lediglich der alte Plan übernommen werden. Vorliegend
wird jedoch alles neu festgelegt. Es handelt sich demnach um einen neuen Plan, welcher insgesamt an-
gefochten werden kann. Ansonsten wären nur die Planänderungen (bisher/nachher) darzustellen.

Thema

UeO nach Art. 88
BauG

Perimeter

Vermassung

Planinhalte /

Festlegungen

Uferweg beste-
hend

Ausbau Rastplatz
/ Badeeinstieg

Darstellung

Antrag

Konsequente Umsetzung als eigenständige UeO (Plan und
Vorschriften) mit richtiger Bezeichnung (nicht Teil der bau-
rechtlichen Grundordnung), die mit der laufenden Revision
des Uferschutzplans See (Bestandteil der Teiländerung
AGGLOIac) abzustimmen ist. (fGV)

Der Uferschutzperimeter darf nicht durch Gebäude führen.
Vgl. bspw. innerhalb ZöN 5. (fGV)

Alle Festlegungen sind zu vermassen. Keine der Festle-
gungen ist genügend vermasst. (fGV)

Alle Festlegungen im Plan müssen entsprechende Bestim-
mungen in den Uferschutzvorschriften enthalten (Verweise
aufTBG möglich). Die Bezeichnungen der Inhalte im Plan
haben mit den Vorschriften übereinzustimmen. (mGV)

Bis wo führt am Südufer der Uferweg im Bereich «Brücken-
schlag»? Ist der Anschluss mit dem Uferweg auf Ipsacher
Seite gewährt? Bitte prüfen.

In der Legende werden diese im Uferschutzplan verortete
Einrichtungen als hinweisenden Inhalt geführt. Mit derÄn-
derung vom 19.05.2011 wurde auf dem Grundstück Nr.
1324 ein Rastplatz mit Badeeinstieg festgesetzt und eine
entsprechende Massnahme im Realisierungsprogramm
aufgenommen.
Die anderen Einrichtungen, sofern bestehend, haben nur
Besitzstand, da diese im USP nicht festgesetzt sind. Bitte
Handlungsbedarf prüfen, ebenso Aufnahme von Massnah-
men im Realisierungsprogramm prüfen.

Im Plan haben Uferschutzzone (Genehmigungsinhalt) und
Wald (Hinweis) farblich dieselbe Signatur und sind auf dem

Bereinigung
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Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV

Plan daher nicht unterscheidbar. Bitte unverwechselbar
darstellen.

3. 18. 1 Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal (TBR, Anhang 3)

Es soll hier eine unabhängige UeO nach Art. 88 BauG geschaffen werden (vgl. vorangehende Ausfüh-
rungen). Es wird dringend empfohlen, alle Bestimmungen in den Uferschutzvorschriften zu regeln.

4. Weiteres Vorgehen

Die bereinigte Planung ist während 30 Tagen zusammen mit dem Vorprüfungsbericht öffentlich aufzule-
gen (Art. 60 Abs. 1 BauG; Art. 54 Abs. 2 GG). In der Publikation ist darauf hinzuweisen, dass während
der Auflagefrist, schriftlich begründet Einsprache erhoben werden kann (Art. 60 Abs. 2 BauG).
Einspracheverhandlungen sind vor der Beschlussfassung durch das zuständige Organ abzuhalten
(Art. 60 Abs. 2 BauG). Es empfiehlt sich deshalb, zwischen dem Ende der Auflagefrist und dem für die
Beschlussfassung vorgesehenen Termin für diesen Zweck hinreichend Zeit auszusparen.

Die Einladung zur Gemeindeversammlung oder zur Urnenabstimmung ist mindestens 30 Tage vorher
bekannt zu machen (Art. 9 Abs. 1 GV).

Werden vor oder bei der Beschlussfassung Änderungen angebracht, ist den davon Betroffenen Kenntnis
und Gelegenheit zur Einsprache zu geben (Art. 60 Abs. 3 BauG).

Nach der Beschlussfassung und dem Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist (Art. 67 VRPG) ist die Pla-
nung ohne Verzug dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Genehmigung einzureichen (Art. 120
Abs. 1 BauV). Eine Kopie des Uberweisungsschreibens ist dem Regierungsstatthalteramt zuzustellen.

Die Pläne und Vorschriften sind in 6-facher Ausfertigung, versehen mit den Genehmigungsvermerken,
den Unterschriften der Präsidentin / des Präsidenten und der Sekretärin / des Sekretärs des beschluss-

fassenden Organs sowie dem Auflagezeugnis der Gemeindeschreiberin / des Gemeindeschreibers ein-
zureichen (Art. 120 Abs. 2 BauV).

Beizulegen sind:
- Aktualisierter Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV (6-fach)
- Ausdruck Bericht über die Erhebung der unüberbauten Bauzonen (aktualisiert per Datum Beschluss-

fassung)
- die Auflageexemplare

Publikationstexte

die Einsprachen mit Lokalisierung in einem Ubersichtsplan und die Protokolle der Einspracheverhand-
lungen

- ein Bericht und begründeter Antrag des Gemeinderates über die unerledigten Einsprachen
- ein Protokollauszug der Gemeindeversammlungder Sitzung des Gemeinderates

der Sitzung des Gemeindeparlaments
- Entwürfe derAbgabeverfügungen und der Verträge zu den ermittelten Mehrwerten (Art. 142d Abs. 2

BauG) inkl. Nachweis der Schätzung
- Evtl. kommunales Reglemente über die Mehrwertabgabe (MWAR), sofern Abgaben erhoben werden,

welche über den kantonalen Mindestvorgaben liegen (Art. 142 Abs. 4 BauG).

Vorlagen zu Publikationstexten, zur Behandlung von Einsprachen und weitere Checklisten finden Sie auf
unserer Homepage unter Arbeitshilfen/Muster und Checklisten.
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Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV

Die digitalen Daten sind gleichzeitig mit der Genehmigungseingabe gestützt auf Art. 61 Abs. 6 BauG
einzureichen. Sie haben den ÖREB-Kataster noch nicht eingeführt. Sofern dies bis zur Genehmigungs-
eingabe erfolgt ist, sind die digitalen Daten gleichzeitig mit der Genehmigungseingabe im Datenmodell
DM. 16-Npl-BE dem Amt für Geoinformation (AGI) zum Download und zur weiteren Verarbeitung zurVer-
fügung zu stellen (Erfassungsvorschriften und Datenmodell siehe www. geo. apps_, be^h - Datenmodell).

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung

/[. ̂  ̂  ^ tX><r
Regula Siegenthaler Lüthy
Raumplanerin

Planverzeichnis

Ermittlung des tatsächlichen Baulandbedarfs Wohnen nachA_01, Stand 1. 1. 2019
Fachberichte(1)-(15)

Kopie mit Beilagen (Fachberichte)
BHP Raumplan AG, Fliederweg 10, Postfach 575, 3014 Bern

Kopie per E-Mail
Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne
Kantonales Laboratorium (KL), Abteilung Umweltsicherheit
Tiefbauamt (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ) SFG
Amt für öffentlichen Verkehr (AöV)
LANAT, Jagdinspektorat (Jl)
Archäologischer Dienst (AD)
Region Verein Seeland.biel/bienne
Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Energie
Tiefbauamt (TBA), Nationalstrassenbau
Amt für Wald, Waldabteilung Mitteilend
Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis (OIK) III, Wasserbau
Amt für Wasser und Abfall (AWA)
Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis (OIK) III
Stadt Biel, Stadtplanung
LANAT, Abteilung Naturförderung (ANF)
Kantonale Denkmalpflege (KDP)
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Verzeichnis der Pläne und Reglemente im AGR

Guido-Müller-PIatz West bestehend aus Bauzonenplan,
Nutzungszonenplan, Schutzplan sowie Teil-
Uberbauungsordnung Zwischennutzung zur ZPP

Artikel 48
Uberbauungsordnung Aalmatten, Parzelle Nr. 65

Artikel 41 a Einführung Zone für öffentliche Nutzung (ZöN)
Ruferheim

Änderung Gebäudehöhe und Geschosszahl für Neubauten
inZöN
neu: Art. 40

Ergänzung: Art. 33, Abs. 2
Änderung: Art. 49 und 50

redaktionelle Anpassung

Baurechtliche Teilgrundordnung Guido-Müller-PIatz West,
Bauzonen-, Nutzungszonen- und Schutzplan
Uberbauungsordnung Aalmatten, Parzelle Nr. 65
Korrektur Alignement Ostseite Turmweg, Parzelle Nrn. 395
und 813

Einführung Zone für öffentliche Nutzung ZöN Ruferheim
Aufhebung der G12 an der Ipsachstr., Ausdehnung der G13
bis an die Gemeindegrenze Ipsach
Änderung: "Bahnhofgebiet"
Zuordnung: Lärmempfindlichkeitsstufen zu den
Nutzungszonen

Umzonung: Parz. Nrn. 1100 und 207

Gemeinden Biel/ Bienne, Brügg und Nidau - Dokumente siehe
Biel/ Bienne

Seite 1 von 4

Pläne und Reglemente

Nidau

Baureglement
-Teilbaureglement 14. 01. 2020

-Baureglement 29. 10. 1980
Revisionen/Änderungen: 16.07.2014

27. 11. 2012

21.03.2011

26. 06.2008

10. 09. 1998
20.02. 1997
15. 01. 1997
02.04. 1990

Nutzungspläne
-Zonenplan 29. 10. 1980

Revisionen/Anderungen: 14. 01. 2020

27. 11.2012
20.03.2012

21. 03.2011
26. 06.2008

09. 08. 2004
20.02. 1997

11.06. 1996

Richtplanungen

- Überregionaler Richtplan Energie Agglomeration 28. 01. 2015
Biel/ Bienne

Druckdatum: 16.03.2020 09:09 vorm.



Verzeichnis der Pläne und Reglemente im AGR

Dokumente siehe Gemeinde Biel/ Bienne

Dokumente bei Gemeinde Biel abgelegt

mit baurechtlicher Teilgrundordnung (Ablagestandort bei
Grundordnung)

mit genereller Baubew. für Neubau Werft mit Gewerbe, 15
Wohnungen

Änderung UO für das Gebiet C mit ZP-Anderung (ZPP)
Änderung: Art. 7 SBV
UO Kernzone Gebiet D

UO Kernzone für das Gebiet C " Bahnhofgebiet"

Änderung: Baulinien

Änderung AIignementsplan und Spezialvorschriften
Änderung: Vorschriften über die Dachgestaltung

Seite 2 von 4

Pläne und Reglemente

Nidau

- Städtebau Westast AS-Umfahrung BieI/Bienne 19. 11. 2014

- Richtplan vfM verkehrliche flankierende 29. 01. 2014
Massnahmen N5 Umfahrung Biel

- Besiedlung - Landschaft Richtplan 29. 10. 1980

Uberbauungsordnungen
-Zwischennutzungen zur ZPP Guido-Müller-Platz 14. 01. 2020
West Teil-Uberbauungsordnung

-Aalmatten, Parzelle Nr. 65 27. 11.2012

- Überbauungsordnung Zihlufer Parzelle Nr. 493 10. 11. 2010

-Wohnzoneam See Überbauungsordnung Nr. 1 24. 03. 1992

-Stadtkernplanung Überbauungsplan mit SBV 20. 03. 1986
Revisionen/Anderungen: 09. 08. 2004

10. 09. 1998

22.04. 1993
19. 05. 1989

-Burgerbeunden-Süd Sektioreller 13. 12. 1984
Gestaltungsplan mit SBV

-Burgerbeunden-Süd Sektioreller 19. 04. 1984
Gestaltungsplan mit SBV

-Alexander-Funkweg Detailerschliessungsplan 07. 07. 1983

- Burgerbeunden-Süd Gestaltungsplan mit SBV 28. 12. 1982

-Burgerbeunden-Süd Überbauungs-und 27. 05. 1981
Gestaltungsplan mit SBV

Revisionen/Anderungen: 29. 10. 1981

-Strandweg Überbauungsplan 07. 07. 1977
Revisionen/Änderungen: 07. 07. 1977

-Weidteile Überbauungsordnung 14. 03. 1972
Revisionen/Änderungen: 24. 12.2009

08.09. 1987
Druckdatum: 16.03.2020 09:09 vorm.



Verzeichnis der Pläne und Reglemente im AGR

Änderung SBV

Änderung: SBV
Änderung: Parz. Nrn. 938, 949 und 951

Aufhebung Teilbereich Uberbauungsordnung Längmatt
"Balainen", Parz. Nr. 22

Parz. Nr. 907
Aufhebung: Teil-Alignement

teilweise aufgehoben

Änderung: Reduktion Bauabstand zu den ASM-Geleisen
(Parz. Nr. 453)

Korrektur Alignement Ostseite Turmweg, Parzellen Nrn.
395 und 813

Aufhebung Strassenalignement vom 28. 10. 1928 auf
Parzelle Nr. 27

Rastplatz und Badesteg am Nidau-Büren-Kanal, Parzelle
Nr. 1324

Teil-Anderung: Art. 6 und 8 UeV

Seite 3 von 4

Pläne und Reglemente

Nidau

- Burgerbeunden Baulinien-und Zonenplan mit 26. 04. 1968
S B V

Revisionen/Anderungen: 30. 09. 2009
25. 02. 2000
09.01. 1996

-Aarbergstrasse Bebauungs-und Baulinienplan 17. 09. 1964
mit SBV

-Längmatt Alignementsplan 08.01. 1932
Revisionen/Anderungen: 21. 03. 2011

15.01.2007
06. 08. 1997
18. 07. 1994
20.05. 1986
12.08. 1975
25.03. 1949

-ASM-Geleisen Alignementsplan 08. 01. 1932
Revisionen/Anderungen: 20. 12.2000

-Strassenalignementsplan 28. 10. 1928
Revisionen/Anderungen: 20. 03. 2012

07. 06.2010

Uferschutzpläne
-Seeufer Uferschutzplanung 07. 10. 1988

Revisionen/Anderungen: 19. 05. 2011

19.05.2000
14. 02. 1995
18. 07. 1994

Druckdatum: 16.03.2020 09:09 vorm.
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Nidau

Weitere Vorschriften und Plan

- Inventar der historischen Stadtbild- und
Bausubstanz

20.03. 1986
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Ermittlung des tatsächlichen Baulandbedarfs Wohnen
nach MassnahmenbIattA_01 des kantonalen Richtplans (RRB vom 2. September 2015)

Nidau

743

Statistik A1) Dispens von der Ortsplanungsrevision nein
Von derOrtsplanung sind 7 Gemeinden dispensiert.

A2) Einwohner Gemeinde 6827
Anzahl Einwohner aus Gebäude- und Wohnungsstatistik BFS (GWS 2017 [GAPTO])

A3) Einwohner in Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK) 6653
Anzahl Einwohner in überbauten WMK aus Gebäude- und Wohnungsstafistik BFS (GWS 2017 [GAPTO])
und Bauzonenstatistik2019 (AGR)

A4) Einwohner ausserhalb von Wohn-, Misch- und Kemzonen 174
A4=A2-A3

A5) Anteil Einwohner ausserhalb von Wohn-, Misch- und Kernzonen in % 3%
A5=A4/A2*100

A6) Beschäftigte in Wohn-, Misch- und Kemzonen 1274
Anzahl Beschäftigte in überbauten WMK aus derprov. Beschäftigtenstatistik BFS 2016 (prov. STATENT
[EMPTOT]) und Bauzonenstatistik2019 (AGR)

A7) Anzahl Raumnutzer in Wohn-, Misch- und Kernzonen 7927
A7=A3+A6

A8) Überbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen in ha 67.0
Überbaute WMK Gemeinde nach Bauzonenstatistik 2019 (AGR)

A9) Raumnutzerdichte der Gemeinde (RN/ha) 118
A9=A7/A8

A10) Wohn-, Misch- und Kernzonen gesamt in ha 70.3
Ubersichtszonenplan (UZP) und Bauzonenstatisik2019 (AGR)

Vom Kanton

vorgegeben
K1) Zentralitätsstufe nach Massnahmenblatt C_01 Kein Zentrum
Gemäss C_01 gelten folgende Stufen: ST=Zentren 1 und 2; Z34= Zentren 3 und 4; Z34T= Regionale
Tourismuszentren; kelne= kein Zentrum

K2) Raumtyp nach Massnahmenblatt C_02 UK
UK=Urt)ane Kemgebiete; AE=Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen; ZL=Zentrumsnahe ländliche
Gebiete; HB=Hügel- und Berggebiete

K3) Raumtyp 2 nach Massnahmenblatt C_02
In 22 Gemeinden sind zusätzlich Gebiete einem tieferen Raumtypen zugeteilt (im MB C_02 mit *
bezeichnete Gemeinden der Raumtypen UK und AE)

K4) Massgebende Bevölkerungsentwicklung 11%
Nach Zentralität/Raumlyp: ST=12%, übrige UK=11%, Z34=10%, Z34T=8%, AE=8%, ZL=4%, HB=2%.
Wobei K4 für Gemeinden mit untergeordnetem Raumtyp (gem. K3) differenziert angewendet wird,
detaillierte Berechnung s, Tabellenbiatt "Tatsächlicher WBB^Detasl"

K5) Anzahl zusätzliche Raumnutzer 891
K5= (A7+A4)*K4, wobei K5 für Gemeinden mit untergeordnetem Raumtyp (gem. K3) =
(A7_RT1*K4_RT1)+(A7_RT2*K4_RT2) unter proportionaler Berücksichtigung von A4, detaillierte
Berechung s. Tabellenblatt "Tatsächlicher WBB_Detail"

K6) Richtwert Raumnutzerdichte RND 85
Medianwerte der Raumnutzerdichten in den überbauten WMK nach Raumtyp / Zentraiität: ST=158,
UK=85; Z34=57, 234T=53, AE=53, ZL=39, HB=34

K7) Theoretischer Wohnbaulandbedarf in ha
K7=K5/K6, wobei K7 für Gemeinden mit untergeordnetem Raumtyp (gem. K3) =

,
(K5_RT1/K6_RT1)+(K5_RT2/K6_RT2), detaillierte Berechung s. TabeUenblatt "Tatsächlicher WBB_Detail"

10.5

K8) Nutzungsresen/en in überbauten WMK für Ermittlung des tatsächlichen
Wohnbaulandbedarf berücksichtigen
ja=A9<K6; nein=A9>K6

Durch die G1) Unüberbaute Wohn-, Misch-und Kernzonen in ha -3.6
Gemeinde zu gemäss Methodenbeschrieb "Erhebung unüberbaute Bauzonen" (AGR 2015); Stand 1. 1.2019

überprüfen 02) Theoretischer Wohnbaulandbedarf abzüglich unüberbaute WMK in ha 6.9
G2= K7-G1

G3) Nutzungsreserven in ha in überbauten WMK zu 1/3 abziehen 0.0
1/3 derNutzungsresen/en abziehen, sofern K8=ja; Ermittlung gem. Methodenbeschrieb
"Siedlungsentwicklung nach innen" (AHOP SEiN, AGR2016); Stand 1. 1. 2019

|Tatsächlicher Wohnbaulandbedarf in ha 6.9|

Datenstand: 1. 1. 2019, Publikation 1. 5. 2019, wird jährlich aktualisiert

Amt für Gemeinden und Raumordnung, Kanton Bern



Hinweis Datenstand ist der 1. 1. 2019. Allfällige zwischenzeitliche Erhebungen durch die Gemeinden (G1 und G3) seit
dem 1. 1. 2019 sind nicht berücksichtigt.

Datenstand: 1. 1. 2019, Publikation 1. 5. 2019, wird jährlich aktualisiert
Amt für Gemeinden und Raumordnung, Kanton Bern
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KL-Nr.: 28-19/StFV-RP-AP

Fachbericht

Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge

Bern, 23. 10.2019

Gemeinde

Geschäft

Verfahrensleitende Person

Nidau

Baurechtliche Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet

Regula Siegenthaler, Amt für Gemeinden und Raumordnung,
Abteilung Orts- und Regionalplanung, Nydeggasse 11/13,
3011 Bern, 031 6337325, regula. siegenthaler@jgk. be. ch

Beurteilungsgrundlagen:
[1] Verordnung vom 27. Februar 1991 über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV;

SR 814.012)
[2] Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700. 1)
[3] Richtplan des Kantons Bern: Massnahme D_04

[4] Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) et ai., 2013: Koordination Raumplanung und Störfall-
Vorsorge, Bern.

[5] Amt für Gemeinden und Raumordnung, Kantonales Laboratorium, 2018: Arbeitshilfe Koordi-
nation Störfallvorsorge in der Raumplanung, Bern.
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Einleitung
Gemäss Art. 11 a Abs. 1 StFV berücksichtigen die Kantone die Störfallvorsorge in der Rieht- und
Nutzungsplanung. Das Vorgehen sowie die Dokumentation, welche die Anforderungen der Be-
richterstattung nach Art. 47 RPV sowie der Massnahme D_04 des Richtplans des Kantons Bern
[3] erfüllen, werden in der Planungshilfe «Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge» des
Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) [4] sowie der ergänzenden Arbeitshilfe «Koordination
Störfallvorsorge in der Raumplanung» des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) und
des Kantonalen Laboratoriums (KL) [5] beschrieben. Die Beurteilung des KL richtet sich nach den
Vorgaben dieser beiden Dokumente.

Für gewisse Schritte gemäss [4] bzw. [5], welche ausschliesslich raumplanerischer Natur sind,
formuliert das KL keine Genehmigungsvorbehalte, sondern nur Hinweise zuhanden des AGR.

A Beurteilung

1 Prüfschritte im Rahmen der Nutzungsplanung
1. 1 Schritt 1: Triage aufgrund des Standorts
1.1. 1 Überlagerung Planungsareale - Konsultationsbereiche

Gemäss Kap. 6. 1. 2 der Arbeitshilfe [5] sind die Konsultationsbereiche gemeinsam mit den Planungsa-
realen in einer Infokarte einzuzeichnen.

Der Wirkungsperimeter der baurechtlichen Teilgrundordnung «Weiteres Stadtgebiet» wird ge-
mäss Konsultationsbereichskarte Störfallverordnung des Kantons Bern (Stand Okt. 2019) von
Konsultationsbereichen (KoBe) folgender Anlagen im Geltungsbereich der StFV überlagert:

. Übrige Durchgangsstrasse: Hauptstrasse Nr. 235 Nidau - Bern (Hauptstrasse), KoBe
beidseitigje 100 m;

. Übrige Durchgangsstrasse: Hauptstrasse Nr. 237. 1 Ins - Nidau (Ipsachstrasse), KoBe
beidseitigje 100 m.

Die Planungsbehörde hat die obengenannten KoBe richtig erkannt, jedoch nur zwei Planungsa-
reale mit einer KoBe-Uberschneidung thematisiert (Areal ZPP «Vorstadt Süd» und Areal der Par-
zellen GB Nr. 803, 804, 836 und 867).

Da die Planungsbehörde die Nutzungsplanung von Nidau im Perimeter «weiteres Stadtgebiet»
grundlegend erneuert, sind gemäss [1], [4] und [5] alle von der Änderung der Nutzuncjsplanunc?
betroffenen Gebiete mit einer KoBe-Uberschneidung zu betrachten. Zusätzlich zu den zwei oben
genannten Planungsarealen weisen die weiteren Teilgebiete

. Aufzonung, Parzellen GB Nr. 1101, 866 und 868;

. Harmonisierung, Parzellen GB Nr. 870, 846, 221, 882, 878, 805 und 854;

. Harmonisierung, Parzellen GB Nr. 438, 707, 817, 550, 694, 431, 1208, 336, 576, 457, 356,
720, 956 und 5;

. Umzonung ZöN Nr. 10, Parzellen GB Nr. 220, 1005 und weitere;

. Harmonisierung, Parzellen GB Nr. 909, 911, 832, 351, 346, 280 und weitere;

. Harmonisierung, Parzellen GB Nr. 111, 110, 112, 328, 203, 562, 411, 443 und 143;

. Harmonisierung, Parzellen GB Nr. 68, 212, 259, 658, 294, 509, 419, 420, 829, 545 und
weitere;

. UeO Aalmatten;

. Umzonung, Parzelle GB Nr. 23 (586) und weitere;
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. Umzonung, Parzellen GB Nr. 802, 806, 811, 799, 798 und weitere;

. Aufzonung, Parzellen GB Nr. 624, 513, 348, 557, 711, 857, 527, 347, 198, 184 und wei-
tere;

. Harmonisierung, Parzellen GB Nr. 455, 833, 839, 1339, 374, 373 und weitere;

. Umnutzung ZöN Nr. 1;

. Umzonung, Parzellen GB Nr. 132, 517 und weitere;

. Harmonisierung, Parzellen GB Nr. 381, 379 und weitere

eine KoBe-Überschneidung auf.

1. 1. 2 Prüfung von Alternativstandorten ausserhalb von Konsultationsbereichen
Gemäss Kap. 3. 2 der Planungshilfe [4] sowie Kap. 4. 1 der Arbeitshilfe [5] hat die Planungsbehörde zu
prüfen, ob ein Alternativstandort ausserhalb eines KoBe in Frage kommt.

Hinweis Z.H. des AGR Nr. 1
Die Planungsbehörde hat nicht dokumentiert, ob die Möglichkeit eines Alternativstandorts aus-
serhalb der entsprechenden KoBe abgeklärt wurde. Dies betrifft insbesondere geplante Zonen mit
PIanungspflicht sowie Areale, die verdichtet bzw. aufgezont werden sollen.

1. 2 Schritt 2: Triage aufgrund der Risikorelevanz
1.2. 1 Überprüfung der Einhaltung der Referenzwerte

Gemäss Arbeitshilfe [5] soll die Planungsbehörde für die kantonale Vorprüfung eine Karte in einem ge-
eigneten Massstab einreichen, auf welcher die von der Anpassung der Nutzungsplanung betroffenen
Areale mit den Konsultationsbereichen überlagert werden. Im Falle einer linienförmigen Anlage bildet
die Planungsbehörde die gewählten Scanner-Zellen in einer Abbildung ab. Im Bericht zur Planung nach
Art. 47 RPV wird die Ermittlung der massgebenden Anzahl Personen erläutert und nach Einwohnern
und Arbeitsplätzen dokumentiert (Tabelle[nJ). Dabei werden die Datenquellen sowie die zur Berechnung
herangezogenen Annahmen transparent und nachvollziehbar dargelegte Gemäss Kap. 3. 3 der Pla-
nungshilfe~[4] sowie Kap. 4. 2^1 der Arbeitshilfe [5] ist zudem bei der Ermittlung dermassgebenden
Anzahl Personen die vorhandene Personenbelegung (Pist) wie auch die gemäss der Änderung der Richt-
und Nutzungsplanung zukünftige Personenbelegung (Pzus) zu betrachten. Dabei werdende noch un-
ausgeschöpften baulichen Möglichkeiten sowie allfällige weitere, bereits angekündigten Ein- oder Auf-
zonungen einbezogen.

Bezüglich den Planungsarealen ZPP «Vorstadt Süd» und Areal der Parzellen GB Nr. 803, 804,
836 und 867 macht die Planungsbehörde im Erläuterungsbericht nur sehr vage Aussagen über
die zukünftige Personenbelegung. Angaben für die aktuelle Personenbelegung fehlen gänzlich.
Da nicht alle von der Änderung der Nutzungsplanung betroffenen Gebiete erkannt und quantitativ
nach den Vorgaben der Arbeitshilfe [5] auf die aktuelle sowie zukünftige Personenbelegung un-
tersucht wurden, kann das KL die im Erläuterungsbericht dargelegten Aussagen nicht überprüfen.

Genehmigungsvorbehalt Nr. 1
Alle von der Änderung der Nutzungsplanung betroffenen Areale, welche einen KoBe (teilweise)
überlagern, sind auf einem Kartenausschnitt in geeignetem Massstab mit entsprechendem KoBe
darzustellen. Im Erläuterungsbericht sind alle fraglichen Areale aufzuführen. Zudem sind diese
Areale zur Abklärung der Risikorelevanz gemäss Arbeitshilfe [5] auf die aktuelle und zusätzliche
Personenbelegung zu untersuchen (analog Abb. 5 in [5]) und die Resultate transparent und nach-
vollziehbarzu dokumentieren.

1. 2. 2 Empfindliche Einrichtungen in Konsultationsbereichen
Gemäss Kap. 3. 7 der Planungshilfe [4] hat die Planungsbehörde - unabhängig davon ob ein Planungs-
vorhaben als risikorelevant eingestuft wird oder nicht- im Rahmen ihres allgemeinen Auftrags die Pflicht,
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für empfindliche Nutzungen / Einrichtungen in Konsultationsbereichen die erforderlichen raumplaneri-
sehen Massnahmen zu prüfen.

Die Vorprüfungsunterlagen machen keine Aussagen dazu, ob mit der Änderung der Nutzungspla-
nung empfindliche Nutzungen bzw. Einrichtungen (wie Z. B. Kindergarten) innerhalb eines KoBe
zonenkonform und infolgedessen zukünftig zulässig wären.

Genehmigungsvorbehalt Nr. 2
Für alle Planungsgebiete, welche von einem KoBe überlagert werden, hat sich die Planungsbe-
hörde mit der Thematik der empfindlichen Einrichtungen auseinanderzusetzen, die erforderlichen
raumplanerischen Massnahmen zu prüfen und diese stufengerecht verbindlich festzuschreiben.

1.3 Schritt 3a: Alternativstandorte und raumplanerische Massnahmen
1.3. 1 Evaluation von Alternativstandorten

Ist die Risikorelevanz nachgewiesen (Refaev innerhalb KoBe Überschriften und/ oder empfindliche Ein-
richtung neu vorgesehen bzw. soll erweitert werden), sind gemäss Kap. 5. 3 ff. der Arbeitshilfe [5] weitere
Schritte durchzuführen.

Aufgrund der unvollständigen Dokumentation des Schritts 2 (Prüfung der Planungsareale bez.
deren Risikorelevanz) kann das KL nicht beurteilen, ob weitere Schritte gemäss Kap. 4. 3 ff. der
Arbeitshilfe [5] notwendig sind.

Genehmigungsvorbehalt Nr. 3
Aufgrund der Ergebnisse der durchzuführenden Triage bez. der Risikorelevanz sind ggf. weitere
Schritte gemäss Kap. 4. 3 ff. derArbeitshilfe [5] durchzuführen und zu dokumentieren.

1. 3. 2 Evaluation von raumplanerischen Massnahmen
Siehe Ziff. 1. 3.1

1.4 Schritt 3b: Beurteilung des Risikos
1.4. 1 Grobe Beurteilung des Risikos durch die Planungsbehörde
Siehe Ziff. 1. 3.1

1.4.2 Beurteilung der Tragbarkeit des Risikos durch die Vollzugsbehörde
Siehe Ziff. 1. 3.1

1.5 Koordination mit Festlegung geeigneter Vorgaben und Massnahmen
Siehe Ziff. 1. 3.1

2 Schlussfolgerung

Aus Sicht des KL kann die Koordination Raumplanung - Störfallvorsorge bez. der Änderung der
Nuteungsplanung «Baurechtliche Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet» aufgrund der fehlen-
den Prüfschritte sowie der unvollständigen Dokumentation noch nicht als abgeschlossen betrach-
tet werden.
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B Antrag
Das KL beantragt, dass das Projekt unter Ausräumung aller Genehmigungsvorbehalte ^Teil C)
sowie der Berücksichtigung aller Hinweise Z. H. des AGR (Teil D) und Bemerkungen (Teil E) über-
arbeitet wird.

C Genehmigungsvorbehalte
1) Alle von der Änderung der Nutzungsplanung betroffenen Areale, welche einen KoBe (teil-

weise) überlagern, sind zur Überprüfung der Risikorelevanz auf einem Kartenausschnitt in
geeignetem Massstab mit entsprechendem KoBe darzustellen. Im Erläuterungsbericht sind
alle fraglichen Areale aufzuführen. Zudem sind diese Areale gemäss Arbeitshilfe [5] auf^lie
aktuelle und zusätzliche Personenbelegung zu untersuchen (analog Abb. 5 in [5]) und die Re-
sultate nachvollziehbar zu dokumentieren.

2) Für alle Planungsgebiete, welche von einem KoBe überlagert werden, hat sich die Planungs-
behörde mit der Thematik der empfindlichen Einrichtungen auseinanderzusetzen, die erfor-
derlichen raumplanerischen Massnahmen zu prüfen und diese stufengerecht verbindlich fest-
zuschreiben.

3) Aufgrund der Ergebnisse der durchzuführenden Triage bez. der Risikorelevanz sind ggf. wei-
tere Schritte gemäss Kap. 4. 3 ff. der Arbeitshilfe [5] durchzuführen und zu dokumentieren.

D Hinweise Z. H. des AGR

1) Die Planungsbehörde hat nicht dokumentiert, ob die Möglichkeit eines Alternativstandorts aus-
serhalb der entsprechenden KoBe abgeklärt wurde. Dies betrifft insbesondere geplante Zonen
mit Planungspflicht sowie Areale, die verdichtet bzw. aufgezont werden sollen.

E Bemerkungen
keine

Freundliche Grüsse
Kantonales Lab.oratorium

Dr." M. Fisch J
Abteilungsvorsteher
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Reiterstrasse 11
3011 Bern
Telefon +41316333511
www.be.ch/tba
info. tba@bve.be.ch

Angela Heule
Direktwahl +41 31 636 82 21
angela.heule@bve.be.ch

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Ort- und Regionalplanung
Regula Siegenthaler
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

26. Juli 2019

Nidau, baurechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet, Vorprüfung,
Stellungnahme TBA-DLZ aus Sicht See- und Flussufergesetz (SFG)

Geschäfts-Nr.

Gemeinde

Vorhaben

Beurteilungsgrundlagen

2019. JGK. 6594

Nidau

Revision baurechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtge-
biet

Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal, Teilbaureglement weite-
res Stadtgebiet und Erläuterungsbericht vom 21. August
2019

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2019 haben Sie uns um eine Beurteilung der Revision der bau-
rechtlichen Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet in der Gemeinde Nidau gebeten. Wir ha-
ben dazu keine Genehmigungsvorbehalte oder Hinweise aus Sicht SFG.

Freundliche Grüsse

Dienstleis.KingszeP^rum

Kopie (per E-Mail):
AGR, Abt. 0+R, Regula Siegenthaler
TBA, OIK III, Jörg Bücher

Beilage:
Unterlagen Vorprüfung
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Siegenthaler Re^ula, J6K^AGR-OR

Von:
Gesendet:

An:
Cc:
Betreff:

Kocher Barbara, BVE-AOEV-AI

Montag, 4. November 2019 15:38
Siegenthaler Regula, JGK-AGR-OR
Knecht Michael, BVE-AOEV-AI

Nidau; Baurechtliche Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet, Vorprüfung
Rückmeldung AÖV

Guten Tag Frau Siegenthaler

Besten Dankfür die Zustellung der Vorprüfungsunterlagen betreffend Baurechtliche
Teilgrundordnung "Weiteres Stadtgebiet" in Nidau.
Wir verzichten auf die Einreichung eines Fachberichtes, möchten aber auf Folgendes betreffend
Bahnlärm hinweisen:

Wir stellen fest, dass der Bahnlärm in Kapitel 7.4 "Lärm und Luft" des Erläuterungsberichts mit
keinem Wort erwähnt wird. Der Vollständigkeit halber bitten wir die Gesuchsteller, das Kapitel 7.4
mit dem Thema Bahnlärm zu ergänzen. Denn auch hier muss, wo nötig, die Einhaltung der
Immissjonsgrenzwerte im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nachgewiesen werden
(Parzellen, welche durch Bahnlärm vorbelastet sind).

Besten Dank und freundliche Grüsse
Barbara Kocher

Barbara Kocher, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Telefon +41 31 633 37 30 (direkt)
barbara.kocherO.be. ch
(i. d. R. : Mo - Do anwesend)

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern
Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination
Reiterstrasse 11, 3011 Bern
Telefon+41 31 6333711
www. bve. be. ch

Ab sofort bin ich unter der E-Mail-Adresse barbara. kocher@he. ch erreichbar. Meine bisherige E-Mail-
Adresse barbara-koche^bve-be-ch ist nur noch bis Ende 2020 aktiv und wird anschliessend deaktiviert. Bitte ändern Sie meine
Adresse bereits heute in Ihrem Adressverzeichnis.
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Siegenthaler Regula, JGK-AGR-OR

Von:
Gesendet:

An:
Cc:
Betreff:

Schindler Jürg, WEU-LANAT-JI
Montag, 4. November 2019 16:30
Siegenthaler Regula, JGK-AGR-OR
Meyer Fabian, WEU-LANAT-ANF; Trachsel Daniel, W.EU-LANAT-JI EXTERN
2019JGK.6594, baurechtliche Teilgrundordnung, Nidau

Sehr geehrte Frau Siegenthaler

Besten Dank für die Zustellung der umfangreichen Unterlagen zum titelerwähnten Geschäft. Aus
Sicht Wildtierschutz gibt es zwar keine grundsätzlichen Einwände oder Vorbehalte gegen die
Genehmigung der Planung. Allerdings stellen wir uns schon die Frage, warum in eine so grossen
Projekt (trotz der Siedlungsnähe) die Thematik der wild lebenden Vögel und Säuger mit keiner
Silbe erwähnt wird (siehe Abs. 7. 6 im Erläuterungsbericht). Zumal die grossen heutigen
Brachflächen für einige Tierarten durchaus Lebensräume und/oder Jagdgebiete sind, welche
dann im Zuge der Urbanisierung verschwinden werden. Auch die zu rodende Fläche bzw. die
dazugehörende Aufforstungsfläche ist ortsfem und ist unseres Wissens bereits erfolgt.
Fazit: wir beantragen, dass vor der definitiven Genehmigung die Planenden aufgefordert werden,
sich zu dem von uns genannten Mangel zu äussern oder allenfalls entsprechende Informationen
nachliefern.

Mit freundlichen Grüssen

Jürg Schindler, Dr. rer. nat, Fachbereichsleiter Lebensräume und Arten
Telefon +41 (0)31 636 14 35 (direkt), iuera. schindlerO. be. ch

Volkswirtschaftsdirektion / Amt für Landwirtschaft und Natur / Jagdinspektorat
Schwand 17, 3110 Münsingen
Telefon +41 (0)31 636 14 30, www.be. ch/iaad

Ab sofort bin ich unter der E-Mail-Adresse iuerg. schindler(S)be. ch ereichbar. Meine bisherigeE-Mail-
Adresse iuera. schindler(ff).vol. be. ch ist nur noch bis Enfe 2020 aktiv und wird anschliessend deanktiviert.
Bitte ändern Sie bereits heute meine Adresse in Ihrem Adressenverzeichnis - besten Dank!



Archäologischer Dienst
des Kantons Bern

Erziehungsdirektion
des Kantons Bern

Service archeologique
du canton de Berne

Direction de
l'instruction publique
du canton de Berne

Amt für Gemeinden
und Raumordnung

08. NOV. 2019
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Brünnenstrasse 66
Postfach
3001 Bern
Telefon +41 31 633 98 00

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung
Regula Siegenthaler
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

4870. 400-100. 531/19 IDO Bern, 05. 11.2019

Stellungnahme Archäologie

G/Nr. : 2019.JGK.6594

Beurteilungsgrundlagen:

Schweiz. Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, Art. 664, 702, 723 und 724)
Bundesgesetz über den Natur-und Heimatschutz vom 1. Juli 1966(NHG, Art. 16)
Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (Ba. uG, Art. 10 bis 10f und 64)
Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV, Art. 12 bis 13e)
Dekret vom 22. März 1994 über das Baubewilligungsverfahren (BewD)
Gesetz vom 8. September 1999 über die Denkmalpflege (DPG, Art. 23 bis 26)
Verordnung vom 25. Oktober 2000 über die Denkmalpflege (DPV, Art. 19 bis 25)

Sehr geehrte Frau Siegenthaler

Wir haben die Unterlagen zur Vorprüfung Nidau; Baurechtliche Teilordnung Weiteres Stadtgebiet
erhalten und geprüft.
Aus archäologischer Sicht gibt es keine Einwände gegen die Baurechtliche Teilgrundordnung
Weiteres Stadtgebiet. Das Archäologische Schutzgebiet ist im «Schutzzonenplan» enthalten und
im «Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet» ist der «Archäologie Artikel» aufgeführt.

Mit freundlichen Grüssen

ARCHÄOLOGISCHER DIENST DES KANTONS BERN
RESSORJ^A^CHÄOLOGISCHES INVENTAR
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^ seeland. biel/bienne

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Regula Siegenthaler
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

Biel, 7. November 2019

Revision der Ortsplanung Nidau, Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet,
Vorprüfung

Sehr geehrte Frau Siegenthaler

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen zur Vorprüfung. Wir haben die Dokumente hinsicht-
lich der Übereinstimmung mit dem Richtplan/RGSK Biel-Seeland 2. Generation (RGSK II, Genehmigung
vom 31. März 2017) überprüft.

Übergeordnete Rahmenbedingungen
Die Revision der Ortsplanung Nidau wird in vierTeilgrundordnungen aufgeteilt und weist neue Planungs-
Instrumente auf. Im Erläuterungsbericht (Bericht nach Art. 47 RPV) wird das behördenverbindliche
RGSK II als übergeordnete Rahmenbedingung mit den relevanten Massnahmen erwähnt (vgl. Kap. 2. 4).

Siedlungsentwicklung nach innen

Die Potenzialstudie zur Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) ist nachvollziehbar und wird begrüsst.
Die darin enthaltenen Entwicklungsziele sind plausibel. Gemäss den aktuellen Bevölkerungsprognosen
wird in der Agglomeration Biel/Lyss in den nächsten 20 Jahren ein Bevölkerungswachstum von knapp 20
Prozent erwartet. Gemäss RGSK soll dieses Wachstum zum grössten Teil im Agglomerationskern erfol-
gen. Um dies zu ermöglichen, müssen die zentral gelegenen, gut erschlossenen Nutzungsreserven in
Nidau aktiv mobilisiert werden.

Regionale Verkehrsmassnahmen

Die im RGSK II enthaltenen Verkehrsmassnahmen (Regiotram, Erlenwädli-Brücke) sind sistiert. Im Ufer-
schutzplan ist der notwendige Raumbedarf für die Erlenwädli-Brücke gesichert. Gemäss Massnahmen-
blatt B3/1 des RGSK ist entlang der Bahnlinien Biel-Täuffelen-lns-Bahn der notwendige Raumbedarf für
allfällige Infrastrukturausbauten zu sichern. Die Sicherung des Raumbedarfs ist aus der vorliegenden
Planung nicht ersichtlich. Sie kann bspw. im Baulinienplan erfolgen, der nachgelagert zur OP-Revision
über das weitere Stadtgebiet erlassen werden soll (vgl. Kap. 3.2 Erläuterungsbericht).

c/o BHP Raumplan AG Fliedemeg 10 / Postfach 575 / 3000 Bern 14 / 031 388 60 60 / info@seeland-biel-bisnne. ch / vv.vw. seeland-biel-bienne. ch



Seeland.biel/bienne - Netzwerk der Gemeinden

Im Übrigen ist die Revision der Ortsplanung Nidau bzw. die Teilgrundordnung «Weiteres Stadtgebiet» gut
nachvollziehbar und weist keine Widerspräche zum RGSK II auf.

Freundliche Grüsse

Thomas Berz

Geschäftsleiter

Martin Lutz,

Sachbearbeiter

1526_ 10_OPR_Nidau_weiteres_Stadtgebiet_191107. docx
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Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung
Regula Siegenthaler
Nydeggasse 11/13
3011 Bern
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6. November 2019

Geschäfts Nr. der Leitbehörde 2019.JGK.6594

Fachbericht Energie

Gemeinde

Vorhaben

Leitbehörde

Nidau

Baurechtliche Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet

Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR)

Beurteilungsgrundlagen: Teilbaureglement (TBR) vom 21.08.2019
Bauzonenplan 1:2000 vom 21. 08.2019
Eriäuterungsbericht vom 21. 08.2019

1. Sachverhalt

Die Stadt Nidau führt eine Ortsplanungsrevision durch. Die Planungsbehörde hat entschieden,
die baurechtliche Ordnung schrittweise und aufgeteilt auf mehrere Teilräume zu revidieren. Im
vorliegenden Geschäft wird die Teilbaugrundordnung «Weiteres Stadtgebiet» behandelt.

Die Stadt Nidau ist seit 2009 Energiestadt und hat das Label 2017 zum 3. Mal erhalten. Zu-
dem verfügt Nidau über einen überkommunalen Richtplan Energie.

Mit diesem Fachbericht nimmt das Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE), Abteilung
Energie, zum Teilbaureglement (TBR) Stellung.

2. Erwägungen

Aus Sicht der Energienutzung wird die in Art. 320 TBR explizit erwähnte Zulassung von Anla-
gen zur Gewinnung erneuerbarer Energie auf der ganzen Fassadenlänge begrüsst.

Weiter begrüsst das AUE grundsätzlich die Absicht der Stadt Nidau, das 2000-Watt-Ziel anzu-
streben. Wir weisen darauf hin, dass sich aus der Formulierung von Art. 326 TBR keine Ver-
bindlichkeit ergibt. Es gibt auch keine Rechtsgrundlage, ein solches Ziel im Baureglement
grundeigentümerverbindlich festzulegen. Die vorliegende Formulierung kann aus Sicht des
AUE aber im TBR belassen werden.

DOCP-#980486-v2-G19315_Nidau_OPR_weiieres_Stadtgebiet_Vorprüfung_FB_Energie.doc Seite 1 von 2



Aus den Erläuterungen zu Art. 327 TBR geht nicht hervor, ob schon Wärmeverbünde beste-
hen bzw. wie weit die entsprechenden Planungen fortgeschritten sind. Die Festlegung einer
Anschlusspflicht an einen Wärmeverbund macht nur dort Sinn, wo ein solcher bereits besteht
oder konkrete Pläne (nicht nur im überkommunalen Richtplan Energie) dazu vorhanden sind.
Für jene Gebiete, in denen noch keine Leitungen vorhanden sind, ist zu definieren, ab wel-
ehern Zeitpunkt eine Anschlusspflicht gilt. Wir empfehlen dazu eine Definition in folgender
oder ähnlicher Formulierung:

«Die Gebäude sind an das Fernwärmenetz anzuschliessen, wenn zum Zeitpunkt derBaube-
willigung sichergestellt ist, dass das Grundstück spätestens auf den Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des Baus mit Fernwärme erschlossen sein wird.»

Zudem weisen wir daraufhin, dass die Perimeter «Nahwärmeverbund erneuerbare Energien»
im Bauzonenplan schlecht lesbar sind.

3. Antrag

Das AUE beantragt, dass Art. 327 TBR gemäss den Erwägungen überarbeitet wird (Geneh-
migungsvorbehalt).

Freundliche Grüsse

für Umweltkoordination und Energie

>rah Wettstein

icktleiterin Energieplanung

/isum:
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Stefan Graf
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Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung
Frau Regula Siegenthaler
Nydegggasse 11/13
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8. November 2019

|WW[

^
Nidau; Baurechtliche Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet

Sehr geehrte Frau Siegenthaler

Wie beziehen uns auf Ihre Anfrage zur Vorprüfung vom 1 . Oktober 2019.

Wir haben das Vorprüfungsdossier eingesehen und haben dazu keine Bemerkungen.

Freundliche Grüsse

Nationalstrassenbau

fan Graf

Abteilungsvorsteher

Kopien an:

OIK III, Kontrollstrasse 20, 2501 Biel
Dienstleistungszentrum (DLZ), Reiterstrasse 11, 3011 Bern
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Amt für Wald
des Kantons Bern

Office des forets

du canton de Berne

Waldabteilung Mittelland Division forestiere Plateau

Amt für Gemeinden
und Raumordnung

08. NOV. 2019
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Eingescannt:
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^

Molkereistrasse 25

3052 Zollikofen
Telefon +41316361270

www. be. ch/wald

wald.mittelland@vol. be.ch

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

Henri Neuhaus
Direktwahl +41 31 636 1274

Mobile +41 79 222 45 71
henri.neuhaus@vol.be.ch

Geschäfts Nr. Leitbehörde:
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2019.JGK.6594

3-8-2019-1184

7. November 2019

Nidau; Baurechtliche Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet
Mitbericht zur Vorprüfung derWaldabteiIung Mittelland

Sehr geehrte Frau Siegenthaler

Wir danken für die Zustellung der Unterlagen und die Möglichkeit zur Vorprüfung. Nachfolgend
möchten wir auf einige Punkte unserer Vorprüfung hinweisen.

Prüfungsgrundlagen:
. Bauzonenplan 1:2000 vom 21. 08. 2019, Vorprüfung
. Nutzungszonenplan 1:2000 vom 21. 08.2019, Vorprüfung
. Schutzplan 1:2000 vom 21. 08. 2019, Vorprüfung
. Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 1:2000 vom 21. 08.2019, Vorprüfung
. Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet, Kantonale Vorprüfung vom 21. 08. 2019
. Erläuterungsbericht vom 21. 08. 201 9, Vorprüfung
. Anderungsplan weiteres Stadtgebiet vom 21. 08.2019, Vorprüfung
. Landschaftsinventar vom 21. 08.2019, Vorprüfung
. Potenzialstudie Siedlungsentwicklung nach innen vom 22. 01. 2019
. Mitwirkungsbericht vom 21. 08. 201 9, Vorprüfung

Formelle und materielle Prüfung:
Die Vorprüfung einer Ortsplanung oder Überbauungsordnung beschränkt sich auf eine formelle
Prüfung aller eingereichten Unterlagen im Hinblick auf die rechtsverbindlichen Waldfeststellun-
gen (Genehmigungsvermerke und Legenden; Publikations- und Auflagepflicht), weiter auf die
materielle Prüfung der planerischen Grundlagen und Festlegungen in Waldesnähe und in Überla-
gerung zum Waldareal. Bei der materiellen Prüfung werden durch die zuständige Waldabteilung
die rechtsverbindlichen Waldgrenzen überall dort vor Ort festgelegt bzw. überprüft, wo Wald un-
mittelbar an eine Bauzone grenzt.
Regelungen zu Hecken, Feld- und Ufergehölzen, Parkanlagen, Alleen, Einzelbäumen und ökolo-
gischen Flächen sind nicht Gegenstand unserer Vorprüfung.



Waldabteilung Mittelland

Ergebnisse der Beurteilung:
1. Bauzonenplan

a. Nach Art. 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) ist beim Erlass und bei
der Revision von Nutzungsplänen dort eine Waldfeststellung durchzuführen, wo Bauzo-
nen an den Wald grenzen. Diese verbindlichen Waldgrenzen sind in Absprache mit der
Waldabteilung im Nutzungsplan einzutragen und durch die Waldabteilung zu genehmi-
gen.

Im Bereich derWeyermattstrasse/Mühlerunsweg grenzt Bauzone an Waldareal. Eine
verbindliche Waldgrenze soll im Rahmen der Teiländerung der baurechtlichen Grund-
Ordnung der Stadt Nidau im Bereich AGGLOIac im Uferschutzplan See festgelegt wer-
den (Stand Vorprüfung III). Diese verbindliche Waldgrenze entfaltet ihre Wirkung jedoch
grösstenteils im vorliegenden Bauzonenplan Weiteres Stadtgebiet.

> Antrag: Die verbindliche Waldgrenze ist im Bauzonenplan als Hinweis aus dem Ufer-
schutzplan See AGGLOIac zu übernehmen.

b. Der vorliegende Bauzonenplan sieht die Einrichtung einer Wald-Baulinie östlich des Er-
lenwäldli Nidau vor (Genehmigungsinhalt). Diese weist variable Abstände zum Wald
zwischen 8. 5 m und 10 m auf und verläuft teilweise durch bestehende Bauten.

Die Einrichtung einer Wald-Baulinie ist nach Art. 26 Abs. 1 gebunden an das Vorliegen
besonderer Verhältnisse. Im Erläuterungsbericht ist die Einrichtung nicht begründet und
es sind keine besonderen Verhältnisse aufgeführt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb
die vorgesehenen Abstände zum Wald variieren. Es stellt sich auch die Frage nach der
Rechtsgleichheit, insbesondere da die Verhältnisse für den gesamten betroffenen Wald-
rand ähnlich sind (Wald liegt westlich, Baumhohen bis 35 m). Da die Linie nur teilweise
auf bestehende Gebäude Rücksicht nimmt stellt sich zudem die Frage, inwiefern die
Gebäudeteile innerhalb derWald-Baulinie Besitzstandgarantie erfahren würden. Zudem
unterschreitet auf der Parzelle Nr. 1332 ein bereits bewilligtes aber noch nicht gebautes
Gebäude die vorgesehene Baulinie um 5 m.

Falls östlich vom Erlenwäldli die Wald-Baulinie eingeführt wird, stellt sich U. E. die Frage,
warum nicht auch südlich davon eine Wald-Baulinie eingeführt werden soll.

Wald-Baulinien können dort errichtet werden, wo grosse, zusammenhängende Bauge-
biete vorhanden sind (Art. 34 Abs. 1 KWaV). Eine Errichtung hat zum Zweck, den ge-
setzlichen Waldabstand für Bauten und Anlagen dauerhaft zu verringern und planerisch
festzuhalten. Dies damit in nachfolgenden Baubewilligungsverfahren die Prozesse ver-
einfach! und Kosten gespart werden können. Aufgrund der Tatsache, dass die Parzellen
grösstenteils bereits überbaut sind ist voraussichtlich nur mit vereinzelten Baubewilli-

gungsverfahren in Zukunft zu rechnen. Insofern sind auch die Optimierungsmöglichkei-
ten in Prozess und Kosten gering. Als Vorteil beim Festlegen einer Wald-Baulinie wäre
zu erwähnen, dass die Frage des Waldrandunterhaltes in Anwendung von Art. 26 Abs. 3
geregelt werden könnte.

Es stellt sich die Frage, ob die Einrichtung einer Wald-Baulinie im vorliegenden Fall not-
wendig oder überhaupt zweckmässig ist. Bei Bedarf sind wir gerne bereit, diese Frage
mit der Gemeinde zu besprechen.
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Waldabteilung Mittelland

Unsere Unterlagen über die Ortsplanung in Nidau sind nicht komplett. Es finden sich in
unserem Archiv jedoch Hinweise, dass 1977 eineWald-Baulinie mit 10 m angedacht
war. Ob diese so genehmigt wurde entzieht sich unserer Kenntnis.

> Empfehlung: Die Errichtung einer Wald-Baulinie im Bauzonenplan östlich und südlich
vom Erlenwäldli wird grundsätzlich überprüft.

> Genehmigungsvorbehalt: Wird an der Einrichtung einer Wald-Baulinie festgehalten,
so sind die besonderen Verhältnisse im Erläuterungsbericht darzulegen und die Frage
einer dauerhaften Regelung des Waldrandunterhaltes zu prüfen.

> Antrag: Handelt es sich um die Übernahme einer bestehenden Wald-Baulinie, so wird
diese in der Legende unter Hinweise aufgeführt und im Erläuterungsbericht die Uber-
nähme in den neuen Zonenplan erwähnt.

c. Wald-Baulinien müssen sich auf verbindliche Waldgrenzen oder im Gelände sichtbare
Grenzen abstützen (Art. 34a Abs. 2 KWaV). Die vorliegende Wald-Baulinie stützt sich
auf der verbindlichen Waldgrenze ab, welche im Rahmen der Teiländerung der bau-
rechtlichen Grundordnung AGGLOIac festgelegt werden soll. Im Bereich der Parzelle
Nr. 306 stützt sie sich jedoch an der Parzellengrenze 1147/1354 ab und nicht an der ca.
6 m westlich verlaufenden festzulegenden verbindlichen Waldgrenze.

^ Genehmigungsvorbehalt: Wird an der Einrichtung einer Wald-Baulinie festgehalten,
so ist diese im Bereich der Parzelle Nr. 306 ebenfalls auf die festzulegende verbindliche

Waldgrenze abzustützen.

a. In der Legende des Bauzonenplans, im Teilbaureglement sowie im Erläuterungsbericht
wird der Begriff «Waldbaulinie» verwendet. Der kantonsweit gebräuchliche Begriff ist
«Wald-Baulinie» (KWaVArt. 34a).

> Genehmigungsvorbehalt: Der Begriff «Waldbaulinie» wird an den erwähnten Orten in
«Wald-Baulinie» geändert.

2. Erläuterungsbericht
a. Der Erläuterungsbericht führt auf Seite 34 beim Punkt Waldbaulinien den Art. 96a BauG

auf. Diesen Artikel gibt es jedoch im Baugesetz nicht.

> Hinweis: Der gemeinte Artikel wäre zu überprüfen und zu ersetzen.

3. Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal
a. Im Uferschutzplan ist im Bereich des Erlenwäldlis Ipsach eine Optionsfläche Brücken-

schlag bezeichnet. Bei der Realisierung eines Brückenprojektes werden dadurch auf
der Gemeinde Ipsach je nach Lage der geplanten Brücke Eingriffe in das Waldareal er-
forderlich.

^ Hinweis: Mit der Waldabteilung ist bei der Planung eines konkreten Projektes für eine
Brücke frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Für Projekte, welche Waldareal tangieren,
muss die Standortgebundenheit nachgewiesen werden.
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Waldabteilung Mittelland

b. Im Uferschutzplan haben Uferschutzzone (Genehmigungsinhalt) und Wald (Hinweis)
farblich dieselbe Signatur und sind auf dem Plan daher nicht unterscheidbar.

> Genehmigungsvorbehalt: Die beiden Signaturen werden so dargestellt, dass sie nicht
miteinander verwechselt werden können.

4. Übrige Unterlagen

Keine Bemerkungen.

5. Hinweise

Keine Hinweise.

Wir danken für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Bemerkungen. Bei Unklarhei-
ten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Waldabteilung Mittelland

Henri Neuhaus
Bereichsleiter Waldrecht

Kopie (ohne Beilage)

Amt für Wald, Bereich Waldrecht, Laupenstrasse 22, 3008 Bern

Beilage

Dossier
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Kontrollstrasse 20, Postfach 701
2501 Biel
Telefon +41 31 635 96 00
www. be. ch/tba
info. tbaoik3@bve. be. ch

Jörg Bücher
Direktwahl +41 31 635 96 11
joerg. bucher@be. ch

Amt für Gemeinden und Raumord-
nung des Kantons Bern
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

13. November 2019

Fachbericht Wasserbau

Gemeinde:

Gewässer:

Gesuchsteller:

Ort:

Koordinaten:

Vorhaben:

Plangrundlagen:

Geschäfts-Nr.:

Leitverfahren:

Geschäfts-Nr. der
Leitbehörde:

Kontaktperson:

Nidau

Nidau-Büren-KanaI (37), Zihl, Bielersee, Madretsch-Schüss
Stadt Nidau
Schulgasse 2
2560 Nidau

Nidau, ganzes Gemeindegebiet
2584986/1 219304

Baurechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet
Vorprüfungsdossier

AMT103047

Plangenehmigungsverfahren

2019. JGK. 6594

Jörg Bücher

Grundlagen
Gefahrenkarte

Studie "Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten von Seehochständen derJurarandseen
vom 30. 09. 2008"

DMS #994012



1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.4

2.5

2.6

2.7

Beurteilungsgrundlagen

Die Kantone haben gemäss Art. 36a Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom
24. Januar 1991 (GSchG, SR 814. 20) und Art. 21 der eidgenössischen Wasserbauver-
Ordnung vom 2. November 1994 (WBV, SR 721. 100. 1) den Gewässerraum nach Anhö-
mng der betroffenen Kreise festzulegen. Entsprechend Art. 5b Abs. 1 des Wasserbau-
gesetzes vom 14. Februar 1989 (WBG, BSG 751. 11) hat der Kanton Bern die Bestim-
mung des Gewässerraums an die Gemeinden delegiert. Die Festlegung erfolgt im Rah-
men der baurechtlichen Grundordnung oder in Überbauungsordnungen. Wenn nach
kantonalem Recht keine genügende Regelung besteht, kommen die Übergangsbestim-
mungen des Bundesrechts zur Anwendung.

Grundsätzlich sind alle eingedolten Bachläufe nach Art. 3WBG (BSG 751. 11) als Ge-
wässer zu betrachten und können nicht als Sauber- oder Regenwasserleitung im Sinne
der Siedlungsentwässerung behandelt werden.

Alle wasserbaulichen Massnahmen an diesen Gewässern müssen über das Wasser-
baubewilligungsverfahren abgewickelt werden. Entlang von Fliessgewässern und von
eingedolten Bachläufen gelten die wasserbaupolizeilichen Vorgaben gemäss Art. 48
WBG und Art. 39a WBV (BSG 751. 111. 1).

Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten gilt Art. 6 Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG,
BSG 721. 0) und Art. 7 Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau vom 14. Februar
1989(WBG, BSG 751. 11).

2 Beurteilung des Vorhabens

Gewässernetz

2. 1 Das Gewässernetz ist im Zonenplan und im Schutzzonenplan gemäss dem GN BE voll-
ständig abgebildet.

2. 2 Die offenen Fliessgewässer und die eingedolten Fliessgewässer im Siedlungsgebiet
sind lagerichtig dargestellt.

Gewässerraum

2. 3 Die Festlegung des Gewässerraums (siehe Erläuterungsbericht S. 51) an den offenen
und den eingedolten Fliessgewässern genügt den minimalen bundesrechtlichen Vorga-
ben.

Auf dem Schutzplan fehlt die Vermassung der Madretsch-Schüss. Zusätzlich sollte, zur
besseren Verständlichkeit, der gesamte Gewässerraum von 26 m dargestellt werden.
Auf den Stadtgebiet von Biel/Bienne nur hinweisend.

Im Erläuterungsbericht ist nicht ersichtlich, ob eine Prüfung hinsichtlich der Vergrösse-
rung des Gewässerraums gemäss Art. 41 a Abs. 3 GSchV vorgenommen wurde. So
kann auch nicht nachvollzogen werden, weshalb der Gewässerraum am Nidau-Büren-
Kanal im Teilabschnitt Gemeindegrenze - Brücke ASm / Hauptstrasse vergrössert wird.
Eine Reduktion des Gewässerraums in den Teilabschnitten Dr. -Scheider-Strasse -
Guido-Müller-Platz, Madretsch-Schüss - Brücke ASm und Brücke ASm - Hechtweg ge-
mäss Art. 41 a Abs. 4 GSchV ist aus wasserbaulicher Sicht vertretbar. Die raumplaneri-
sehe Reduktion kann aber nur bis max. 10 m ab Mittelwasserlinie erfolgen.
Die Reduktion des Gewässerraums in den Teilabschnitt Guido-Müller-Platz -Madretsch-
Schüss und Brücke ASM - Milanweg gemäss Art. 41 a Abs. 4 GSchV ist aus wasserbau-
licher Sicht nicht vertretbar.
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Naturgefahren

2. 8 Die Gefahrenkarte wurde korrekt in den Schutzzonenplan übertragen. Der Bauregle-
mentartikel entspricht den Vorgaben.

3 Antrag

Gewässerraum

3. 1 Im Erläuterungsbericht muss die Thematik Vergrösserung des Gewässerraums gemäss
Art. 41 a Abs. 3 und Art, 41 b Abs. 2 GSchV abgehandelt werden. (Genehmigungsvorbe-
halt)

3. 2 Längs der Zihl kann die raumplanerische Verkleinerung des Gewässerraums im Kontext
zu "dicht Bebaut" nur in folgenden Abschnitten vorgenommen werden;
- Brücke Dr. -Scheider-Strasse - Guido-Müller-Platz,
- Madretsch-Schüss - Brücke ASm,
- Brücke ASm - Hechtweg.
Dabei kann der Gewässerraum nur bis maximal 10 m an die Mittelwasserlinie reduziert

werden. (Genehmigungsvorbehalt)

3. 3 Der Gewässerraum der Madretsch-Schüss ist auf dem Plan zu vermessen und auch auf

dem Stadtgebiet von Biel/Bienne hinweisend dargestellt werden.

4 Hinweise

4. 1 Die mit einem Genehmigungsvorbehalt geforderten Anträge sind dem OIK nochmals zur
Beurteilung vorzulegen.

Jörg Bücher
Bereichsleiter Wasserbau

Beilagen:
Keine (die für die Beurteilung relevanten Akten verbleiben bei der Fachstelle)

Kopie an:
Fachbereich Wasserbau, Oberingenieurkreis III
AWA-FBL-JGK, Melchior Dodel (E-Mail)
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Oberingenieurkreis

Tiefbauamt

des Kantons Bern

IIIe arrondissement

d'ingenieuren chef

Office des ponts et
chaussees

du canton de Berne

^

Kontrollstrasse 20, Postfach 701
2501 Biel
Telefon +41 31 635 96 00
www. be. ch/tba
info. tbaoik3@bve. be. ch

Daniel Rössel
Direktwahl +41 31 635 96 09
daniel. rossel@be.ch

Amt für Gemeinden
und Raumordnung

29. NOV. 2019
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Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung
Frau Regula Siegenthaler
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

25. November 2019

Vorprüfung

Gemeinde

Vorhaben

Beurteilungsgrundlagen

Eingangsdatum

Nidau

Baurechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet
Vorprüfung, Nutzungszonenplan, Bauzonenplan, Schutzplan,
Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal
02. 10. 2019 Behandlungsfrist 08. 11. 2019

1 Strassenverkehr/Erschliessung

Wir weisen daraufhin, dass entlang von Kantonsstrassen ein Bauverbotsstreifen gemäss
SG Art. 80a gilt.

Bei der ZPP Vorstadt Süd ist die Kantonsstrasse auszusparen; sie ist aus unserer Sicht
nicht Teil der ZPP und zudem entspricht dies der Handhabung im übrigen Gemeindege-
biet. Wir erwarten, dass die Erschliessung der ZPP Vorstadt Süd "A" dereinst rückwärtig
über den Balainen- resp. Peganweg erfolgt, was in der Überbauungsordnung unbedingt
zu berücksichtigen sein wird. Diese muss auch die im Zusammenhang mit dem neuen
Kreisel geplante "Rückwärtige Erschliessung" ersetzen. Die geplante "Rückwärtige Er-
Schliessung" vom Kreiselprojekt ist langfristig planerisch als Rad-/Fussweg sicherzustel-
len.

Entlang der Ostgrenze der Parzelle 111 wird in einer späteren Planungsphase Raum si-
cherzustellen sein, welcher einen Korridor für einen späteren FUSS- und/oder Radweg zu-
lassen würde, sollte ein solcher notwendig werden.

Die Baumreihen entlang der Autobahn dürfen nicht im Schutzplan aufgeführt werden, so-
weit sich diese innerhalb des Bauverbotsstreifens befinden, da der Schutz dieser Bäume
den Zielen des Bauverbotsstreifens widerspricht. Namentlich denken wir heute an eine
allfällige Notwendigkeit von Lärmschutzwänden. Auch aufgrund derWestastplanung kön-
neu die Baumreihen nicht in den Schutzplan aufgenommen werden.
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Artikel 308 des Baureglements ist dahingehend zu ergänzen, dass vorspringende Ge-
bäudeteile entlang von Kantonsstrassen nicht in den Bauverbotsstreifen gemäss
SG Art. 80a ragen dürfen.

2 Velo

Keine Bemerkungen, Veloaspekte werden unter Strassenverkehr/Erschliessung erwähnt.

3 Strassenlärm

Entlang den Kantonsstrasse gilt mehrheitlich die Mischzone B mit ES III. Ausnahmen bil-
den die Parzellen Nr. 379 und 61 entlang der T6, wo gemäss Nutzungszonenplan die
Mischzone A mit ES II vorgesehen ist. Auch entlang der verkehrsorientierten Allmend-
strasse ist zum Teil Mischzone A mit ES II vorgesehen. Wir verlangen, dass in den ge-
nannten Zonen mit der ES II für die erste Bautiefe die ES III gelten muss.

4 Wasserbau

Zum Wasserbau/Uferschutz wurde in einem separaten Bericht Rückmeldungen gemacht.

5 FUSS- und Wanderwege

Sämtliche Wanderwege sind gemäss Sachplan Wanderroutennetz im Plan "Landschafts-
Inventar" aufgeführt.

Die Aspekte der Fusswege sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und
müssen mit der nächsten den Verkehr betreffenden Richtplanung ausgewiesen werden.

6 Inventar historischer Verkehrswege (IVS)

Sämtliche Objekte des Inventars der historischen Verkehrswege sind im Plan "Land-
schaftsinventar" aufgeführt.

Die Akten behalten wir zu Vergleichszwecken bis zur Genehmigung bei uns.

Freundliche Grüsse

Oberingenieurkreis III

Claudia Christian!

Kreisoberingenieurin

Kopie an - Strasseninspektorat Seeland

DMS #989118 Seite 2 von 2



Oberingenieurkreis

Tiefbauamt

des Kantons Bern

llle arrondissement

d'ingenieuren chef

Office des ponts et
chaussees

du canton de Berne

^

Kontrollstrasse 20, Postfach 701
2501 Biel
Telefon +41 31 635 96 00
www.be.ch/tba
info. tbaoik3@bve. be. ch

Daniel Rössel
Direktwahl +41 31 635 96 09
daniel. rossel@be.ch

Amt für Gemeinden

und Raumordnung

29, NOV, 2019

G-Nr. /SB:&^1^ ^ta^'SÄ^

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung
Frau Regula Siegenthaler
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

25. November 2019

Vorprüfung

Gemeinde

Vorhaben

Beurteilungsgrundlagen

Eingangsdatum

Nidau

Baurechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet
Vorprüfung, Nutzungszonenplan, Bauzonenplan, Schutzplan,
Uferschutzpian Nidau-Büren-Kanal

02. 10. 2019 Behandlungsfrist 08. 11. 2019

1 Strassenverkehr/Erschliessung

Wir weisen daraufhin, dass entlang von Kantonsstrassen ein Bauverbotsstreifen gemäss
SG Art. 80a gilt.

Bei der ZPP Vorstadt Süd ist die Kantonsstrasse auszusparen; sie ist aus unserer Sicht
nicht Teil derZPP und zudem entspricht dies der Handhabung im übrigen Gemeindege-
biet. Wir erwarten, dass die Erschliessung der ZPP Vorstadt Süd "A" dereinst rückwärtig
über den Balainen- resp. Peganweg erfolgt, was in der Überbauungsordnung unbedingt
zu berücksichtigen sein wird. Diese muss auch die im Zusammenhang mit dem neuen
Kreisel geplante "Rückwärtige Erschliessung" ersetzen. Die geplante "Rückwärtige Er-
Schliessung" vom Kreiselprojekt ist langfristig planerisch als Rad-/Fussweg sicherzustel-
len.

Entlang der Ostgrenze der Parzelle 111 wird in einer späteren Planungsphase Raum si-
cherzustellen sein, welcher einen Korridor für einen späteren FUSS- und/oder Radweg zu-
lassen würde, sollte ein solcher notwendig werden.

Die Baumreihen entlang der Autobahn dürfen nicht im Schutzplan aufgeführt werden, so-
weit sich diese innerhalb des Bauverbotsstreifens befinden, da der Schutz dieser Bäume
den Zielen des Bauverbotsstreifens widerspricht. Namentlich denken wir heute an eine
allfällige Notwendigkeit von Lärmschutzwänden. Auch aufgrund derWestastplanung kön-
nen die Baumreihen nicht in den Schutzplan aufgenommen werden.
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Freundliche Grüsse

Oberingenieurkreis III
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Kreisoberingenieurin
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Nidau; Baurechtliche Teilgrundordnung «Weiteres Stadtgebiet»
Stellungnahme im Rahmen der kantonalen Vorprüfung

Sehr geehrte Frau Siegenthaler

Im Rahmen des titelgenannten Vorprüfungsverfahrens haben Sie die Stadt Biel zur Stellung-
nähme eingeladen. Gerne machen wir von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Bei der Prüfung der vorliegenden baurechtlichen Teilgrundordnung haben wir uns ausschlies-
slichaufdas Grenzgebiet zwischen den Städten Bielund Nidau, also die Quartiere Weidteile
und Gurnigel beschränkt. Dieses Gebiet ist Teil der städtebaulichen Begleitplanung A5-West-
äst, welche die beiden Städte in den vergangenen Jahren, parallel zumAutobahnprojekt voran-
getrieben haben. Für die städtebauliche Begleitplanung wurde im Januar und Februar 2017
das öffentliche Informations- und Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Seit der Sistierung des
Projekts A5-Westast ist auch die städtebauliche Begleitplanung bis auf Weiteres sistiert. Beide
Städte sind daher zurzeit mit einschneidenden planerischen Unsicherheiten in diesen beiden
Gebieten konfrontiert.

Die Stadt Nidau sieht vor, für den Perimeter der städtebaulichen Begleitplanung A5-Westast
grösstenteils eine so genannte «Bauzone Bestand» zu schaffen, welche im Wesentlichen den
heutigen Gebäudebestand und dessen Erneuerung sichert. Erweiterungen um bis zu 10% der
bestehenden Geschossfläche oberirdisch werden zugelassen. Für das Gurnigelquartier wird,
gestützt auf die Resultate der städtebaulichen Begleitplanung, für die zukünftig bebaubaren
Gebiete nordwestlich der Gurnigelstrasse und nordöstlich der Bielstrasse eine Bauzone 6
ausgeschieder^ für die restlichen Gebiete (namentlich die zukünftigen Strassenräume) wird
ebenfalls eine Bestandeszone vorgesehen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, Baulinien-
plane für die betroffenen Gebiete auszuscheiden.

Die Stadt Nidau möchte mit diesem Ansatz der erwähnten planerischen Unsicherheit entgegen-
wirken. Durch die neue, auf die Resultate der städtebaulichen Begleitplanung gestützte
Zonierung soll dem Projekt AS-Westast Rechnung getragen werden, ~ohne gleichzeitig die
betroffenen Gebiete in ihrer Entwicklung zu blockieren. Sie sieht die Bestandeszone als «Uber-
gangslösung, mit welcher die bauliche Substanz in den Quartieren erhalten sowie Gebäude-
Sanierungen (... ) ermöglicht werden» (Mitwirkungsbericht, S. 25). Sollte man im laufenden

Bäfinne
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Dialogprozess zu einer anderen Lösung (als das Auflageprojekt) kommen, geht die Stadt Nidau
davon aus, dass geänderte Verhältnisse geltend gemacht werden und die Planbeständigkeit
aufgehoben würde.

Generell können wir die beschriebene Absicht gut nachvollziehen, für die Stadt Biel gilt schlies-
slich die gleiche Zielsetzung, die betroffenen Quartiere in ihrer Entwicklung nicht zu blockieren.
In der vorgesehenen planerischen Umsetzung sehen wir aber gewisse Risiken und offene
Fragen, welche berücksichtigt werden müssen:

Planbeständigkeit

Kommt der Dialogprozess zum Schluss, dass das vorliegende Ausführungsprojekt nicht
realisiert wird, sehen wir - wie es die Stadt Nidau beschreibt - durchaus geänderte Verhält-
nisse, welche für eine Aufhebung der Planbeständigkeit sprechen. Doch wie würde es sich
verhalten, wenn in den kommenden Jahren entschieden wird, dasAusführungsprojekt doch zu
realisieren? Möchte die Stadt Nidau dann die Ergebnisse der städtebaulichen Begleitplanung
umsetzen, würde dies bedeuten, dass diese nicht von den nun ausgeschiedenen Zonenbestim-
mungen abweichen dürfte?

Steuerung der Entwicklung im Gurnigelquartier

Sehr problematisch finden wir die vorgesehene Ausscheidung von Bestandeszonen und
insbesondere Bauzonen 6 im Grunigelquartier. Während der Bereich südöstlich der Gurnigel-
strasse und südwestlich der Bielstrasse der Bestandeszone zugeteilt werden, ist nordwestlich
und nordöstlich dieses Bereichs eine Bauzone 6 vorgesehen, mit Ausnahme der gemäss
städtebaulicher Begleitplanung vorgesehenen neuen Strassenachsen, welche ebenfalls der
Bestandeszone zugewiesen werden. Die Zuordnung dieser Bereiche zur Bauzone 6 erachten
wir als höchst problematisch.

Für diese Gebiete ist es absolut entscheidend, ob die Autobahn gemäss Ausführungsprojekt
realisiert wird oder nicht. Ein Beispiel: MUSS die grosse hlalle an der Salzhausstrasse 18 nicht
wie im Ausführungsprojekt vorgesehen für die Schaffung des Vollanschlusses Bienne-Centre
abgebrochen werden, muss die in der städtebaulichen Begleitplanung für das östlich angren-
zende Gebiet vorgesehene Gebäudetypologie (Blockrand) zwingend überdacht werden. So
lange die Autobahnplanung sistiert ist, ist es daher unmöglich, das geeignete städtebauliche
Muster für die Bebauung dieser Bereiche zu definieren. Neubauten in diesem Gebiet sind daher
kaum zu integrieren.

Darüber hinaus hat die Gemeinde mit der Bauzone 6 nur sehr beschränkte Möglichkeiten, die
Qualität der Bebauung in die richtige Richtung zu lenken und die absolut zwingende Koordina-
tion mit den angrenzenden Bereichen der Stadt Biel zu gewährleisten: Die Neuüberbauung
dieser Bereiche wird äusserst anspruchsvoll, aufgrund der Dichte, der Lage direkt an der
Stadtgrenze, der Ansprüche an den Aussenraum usw. Dem mit Regelbauweise gerecht zu
werden, scheint uns höchst problematisch. Aus diesem Grund sehen wir für diese Gebiete zwar
die Möglichkeit, mittelfristig gewisse Umbauten, Sanierungen und Erweiterungen zuzulassen,
Neubauten stufen wir aber als äusserst problematisch ein. Die Bauzone 6 ist daher nicht das
richtige Mittel. Wir sind der Meinung, dass mit einer (oder mehreren) Zone(n) mit Planungs-
pflicht der Problematik wesentlich besser Rechnung getragen werden könnte.

Des Weiteren empfehlen wir dringend, die gemäss städtebaulicher Begleitplanung vorgesehe-
nen wichtigen neuen Strassenachsen nicht der Bestandeszone zuzuweisen, sondern direkt zu
sichern, beispielsweise als öffentlicher Verkehrsraum. Dies betrifft insbesondere die Achse J.-
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Aberli-Strasse-Schützenmattweg, welcher auch unabhängig von der städtebaulichen Begleit-
Planung eine wichtige zukünftige Langsamverkehrsachse darstellt. Der fehlende Abschnitt
zwischen Gurnigel- und Salzhausstrasse sowie die notwendige Verbreiterung des Schützen-
mattweges sollten unseres Erachtens bereits heute gesichert werden.

In Bezug auf die Ausscheidung der Bestandeszone stellen wir uns die Frage, inwiefern diesen
gegenüber den geltenden baurechtlichen Vorgaben für das Gebiet einen planerischen Vorteil
bringt. Einerseits besteht die Gefahr, mit der Planbeständigkeit in Konflikt zu kommen und
andererseits sichert die Bestandeszone grob das, was heute bereits gilt; wesentliche Ande-
rungen in der Bebauungsstruktur sind nicht erwünscht.

Steuerung der Entwicklung im Weidteilequatier

Die Lösung mittels Bestandeszone mit entsprechenden Baulinien scheint auf den ersten Blick
kompatibel mit den Ergebnissen der städtebaulichen Begleitplanung, so sieht auch diese einen
grundsätzlichen Erhalt der bestehenden Gebäude und nur geringfügige bauliche Erweiterung-
en vor. Doch mit der Ausscheidung einer «einfachen» Bauzone hat die Stadt Nidau nur sehr
beschränkte Möglichkeiten, die Entwicklung in diesem Gebiet zu steuern. Gerade die für das
Quartier sehr wichtigen Aussenräume werden durch die Bestandeszone nicht geregelt und die
Stadt hat daher nur sehr wenige Möglichkeiten, sicherzustellen, dass die Zielsetzungen
diesbezüglich erreicht werden. Hier halten wir eine Zone mit Planungspflicht oder Uberbau-
ungsordnung für angemessener als eine Bauzone mit (späterem) Baulinienplan. Eine Uberbau-
ungsordnung wurde im Rahmen der städtebaulichen BegleitplanungA5Westast erarbeitet und
könnte als wertvolle Grundlage dienen.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und stehen bei Fragen gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

Stadtplanung

förence Schmoll
Leiterin

Kopie an:
Stadt Nidau, Abteilung Infrastruktur
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Fachbericht: Fischerei und Naturschutz

Gemeinde:

Geschäft:

Verfahrensstand:

Vorprüfungsakten:

Nidau

Baurechtliche Teilgrundordnung weiteres Stadtgebiet

Vorprüfung

Bauzonenplan 1:2'000 (Fassungvom21.08.2019)
Nutzungszonenplan 1:2'000 (Fassungvom2l.os. 20l9)
Schutzplan 1:2'000 (Fassung vom 21. 08. 2019)
Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal 1:2'000 (Fassungvom2l.os.20l9)
Teilbaureglement weiteres Stadtgebiet (Fassung vom 21. 08.2019)

Gesetzesgrundlagen: Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. 7. 1966 (Art. 18, 20 und 21)
Verordnung über den Natur-und Heimatschutz vom 16. 1. 1991 (Art. 20)
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) SR 814. 20
Gewässerschutzverordnung (GSchV) SR 814. 201
Bundesgesetz über die Fischerei vom 21. 6. 1991 (Art. 8)
Fischereigesetz vom 21. 6. 1995 (Art: 8)
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Art. 1 und 7)
Gesetz über Jagd, Wild- und Vogelschutz vom 9.4. 1967 (Art. 1 und 47)
Naturschutzgesetz vom 15. 9. 1992 (Art. 2, 3, 16, 7, 15, 19, 20, 27, 29 und 30)
Naturschutzverordnung vom 10. 11. 1993 (Art. 19, 20 und 25)

Beurteilung zum Fachbereich Flora, Fauna und Lebensräume

1. Allgemeines

1. 1. Erläuterungsbericht

Der Erläuterungsbericht liefert zum Thema Natur nur wenig konkrete Informationen. Im Erläuterungs-
berichtwird das Vorgehen mit den schützenswerten Gebieten und Objekten kurz erwähnt. Konkrete
Aussagen zu den einzelnen Gebieten und Objekten und zu den Auswirkungen der Umzonungen auf
Natur und Landschaft werden nicht detailliert erläutert.



1. 2. Grundlagen zum Naturschutz

Zum Thema Natur hat das Naturschutzinspektorat bereits 1994 eine ausführliche Dokumentation erar-
beitet und den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Dokumentation wurde laufend aktualisiert und
ist heute im Internet unter folgender Adresse verfügbar:
https://www.vol. be. ch/vol/de/index/direktion/orcianisation/lanat/downloads Publikationen.html

2. Landschaftsinventar

2. 1. Rechtliche Grundlagen

Als Grundlage für die Landschafisplanung muss gestützt auf Art. 1 Öd Abs. c BauG ein Lebensraumin-
ventar mit allen schätzenswerten Lebensräumen erarbeitet werden. Gemass Art. 14 Abs. 3 und 4 der
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (Anhang 1) sind dies; Quellen, Quellfluren, Gewässer,
Auenvegetation, Verlandungsgesellschaften, Hoch- und Flachmoore, Trockenrasen, magere Wiesen
und Weiden, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Zwergstrauchheiden und weitere
Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Vo-
raussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.

2. 2. Allgemeines

Für die Erhaltung der seltenen und gefährdeten Pflanzen- und Tierarten ist, neben der Erhaltung der
Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung, auch die Erhaltung der Biotope von lokaler Bedeu-
tung von grosser Bedeutung. Mit der Erarbeitung des kommunalen Landschaftsinventars hat die Ge-
meinde die erforderliche Grundlage für den Schutzzonen- und Landschaftsrichtplanes geschaffen. Wir
setzen voraus, dass alle schätzenswerten Lebensräume (Art. 18 Abs. 1bis, NHG) erfasst sind.
Wir empfehlen der Gemeinde, als Grundlage für den hlinweisplan das aktuelle Orthofoto zu verwen-
den.

2.2. Ufervegetation, Ufergehölze

Im Landschaftsinventar scheint das Ufergehölz entlang der Madretsch-Schüfcz nicht mit der Signatur
für Ufergehölz / Ufervegetation eingezeichnet, sondern mit der Signatur für Baumreihen. Wir empfeh-
len dies zu überprüfen und eventuell zu korrigieren.

2. 3. Hecken, Feldgehölze

Aus ökologischer Sicht spielen naturnahe Hecken als wertvolle Lebensräume auch im Siedlungsgebiet
eine bedeutende Rolle. Sie sind auch in der Bauzone durch das übergeordnete Recht (Art. 18 NHG)
geschützt. Für das vorliegende Landschaftsinventar wurden keinerlei Hecken erfasst. Wir empfehlen
grössere, natumahe Hecken für das Landschaftsinventar zu erfassen und in den Schutzplan zu über-
tragen.

3. Schutzplan

Schätzenswerte Lebensräume gemäss Art. 14 Abs. 3 NHV (Anhang 1) wie Quellen, Quellfluren, Ge-
Wässer, Auenvegetation, Verlandungsgesellschaften, Hoch- und Flachmoore, Trockenrasen, magere
Wiesen und Weiden, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Zwergstrauchheiden und wei-
tere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige
Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen, sind gemäss Art 18 Abs. 1tlis NHG und Art. 20
NSchG besonders zu schützen.

Gestützt Art. 17 RPG sowie Art. 9a, 54 und 86 BauG sind schützenswerte Lebensräume als Schutzzo-
nen auszuscheiden. Gestützt auf Art. 2, 3, 16, 19, 20, 29, 30 und 41 des Naturschutzgesetzes ist der
Schutz und die Pflege der schützenswerten Gebiete und Objekte von lokaler Bedeutung eine Aufgabe
der Gemeinde. Die Unterschutzstellung dieser Gebiete und Objekte richtet sich nach den Vorschriften
der Baugesetzgebung.

3. 1. Allgemeines

Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben setzen wir voraus, dass die schützenswerten Gebiete und Ob-
jekte aus dem Landschaftsinventar in den Schutzplan übernommen werden (vergleiche dazu die Liste
des AGR). Nach unserer Beurteilung sind in den vorliegenden. Akten, ungeachtet von allfälligen Män-
geln beim Landschaftsinventar, die folgenden Ergänzungen nötig:

Die Gemeinde Nidau sieht vor, die Ufervegetation entlang der Gewässer in Form von Grünzonen zu
schützen. Grünzonen sind jedoch Bauzonen; unterirdische Bauten und Anlagen sowie Bauten für die
Pflege der Grünzone sind gestattet (Art. 79 BauG). Die ANF erkennt das Bestrebe der Gemeinde an,



die Naturwerte in Form von Grünzonen schützen zu wollen, jedoch halten wir die Grünzone als Instru-
ment für die Ausscheidung von Schutzobjekten für ungeeignet, da so ein Widerspruch mit der Natur-
schutzgesetzgebung (Art. 18 Abs. 1ter NHG, Art. 14 Abs. 6 NHV) entsteht. Aus Sicht derANF kann be-
sonders im Fall grosser Baumhecken oder sehr grosser Bäume nicht gewährleistet werden, dass die
geschützte Ufervegetation, Bäume oder Hecken durch unterirdische Bauten nicht geschädigt werden.
Für Antragsteller ist der übergeordnete Schutz im Schutzplan nicht deutlich erkennbar. Deswegen emp-
fehlen wir geschützte Naturobjekte, im vorliegenden Fall Hecken und Ufervegetation, unter «Hinweise»
mit einer separaten Signatur aufzuführen.

> Antrag: Die Ufervegetation ist im Schutzplan mit einer separaten Signatur aufzuführen.

3. 2. Gewässer und Quellen

3. 3. Gewässerraum

Im Rahmen ihrer raumwirksamen Tätigkeit haben die Behörden den gemässArt. 5b WBG erforderli-
chen Gewässerraum (Gewässer und Uferbereiche) zu bestimmen. Gemäss Art. 36a GSchG ist der
Gewässerraum für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer erforderlich. Er muss
soweit nötig erhöht, falls überwiegende Interessen des Naturschutzes betroffen sind, wie der Schutz
der Ufervegetation (Art. 41 a Abs. 3 GSchG). Ermuss den gesamten Uferbereich nach NHG inkl. Puf-
ferstreifen von 3 m umfassen fs. 10 Arbeitshilfe Gewässerraum des Kantons Bern. 2015).

Der Gewässerraum für die Madretsch-Schüss wurde eingezeichnet, es fehlt jedoch die Vermassung.

> Antrag: Der Gewässerraum für die Madretsch-Schüss ist auf dem Schutzplan zu vermassen
(mV).

3.4. Hecken, Feld- und Ufergehölze

Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen sind gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes über die Jagd
und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG), Art. 18 und 21 NHG sowie Art. 27 des Na-
turschutzgesetzes (NSchG) geschützt. Alle Hecken, Feld- und Ufergehölze sind daher Schutzzonen
gemäss Art. 17 RPG, Schutzgebiete gemäss Art. 9a, 54 und 86 BauG sowie Art. 16 und 41 des Natur-
schutzgesetzes (NSchG).

Verglichen mit dem Orthofoto stellen wir fest, dass verschiedene grössere Hecken und Feldgehölze
vorkommen, diese aber nicht im Schutzplan eingetragen sind. Damit der Schutzplan der Baupolizeibe-
hörde als Vollzugsinstrument dienen kann, müssen die geschützten Gehölze in ihrer richtigen Lage
und Ausdehnung, als Hinweise, in den Plan eingetragen werden. Dieser Mangel ist zu beheben. Des
Weiteren ist die Ufervegetation im Schutzplan darzustellen und in der Legende unter «Hinweise» auf-
zuführen.

> Antrag: Hecken / Feldgehölze und Ufergehölze sind unter Hinweise in der Legende aufzufüh-
ren. Es ist zudem in der Legende zwischen Hecken / Feldgehölze und Ufervegetation zu unter-
scheiden, da sie durch unterschiedliche Gesetze geschützt sind. (GV)

4. Nutzungszonenplan

Im Fall, dass die Gemeinde für den Schute der Ufervegetation die Grünzonen beibehalten möchte, ist
aus Sicht ANF auch die Uferbestockung der Madretsch-Schüss als Grünzone kongruent zu den ande-
ren Grünzonen entlang der der Gewässer im Nutzungszonenplan einzutragen. Wie jedoch bereits
oben beschrieben ist aus unserer Sicht die Grünzone nicht das ideale Instrument zum Schutz der
Ufervegetation.

5. Baureglement

Der Art. 205 Grünzone ist gemäss unseren Ausführungen unter Ziffer 3. 1 zu überarbeiten. Des Weite-
ren empfehlen wir eine Aufnahme eines separater Artikels Ufervegetation (siehe auch Musterbaureg-
lement art. 523 L5).

> Antrag: Das Baureglement ist gemäss Anmerkungen zu überarbeiten.

6. Anträge

> Gestützt auf Art. 1 Öd Abs. c BauG ist das Landschaftsinventar zu überarbeiten und übersicht-
lich zu dokumentieren (siehe Ziffer 2).

> Schutzgebiete und Schutzobjekte sind im Schutzplan darzustellen (siehe Ziffer 3).



> Der Nutzungszonenplan ist eventuell zu vervollständigen (siehe Ziffer 4)
> Das Baureglement ist zu überarbeiten und zu ergänzen (siehe Ziffer 5).

7. Zusammenfassung

Abschliessend können wir feststellen, dass die Planung für den Fachbereich Fischerei und Flora/
Fauna / Lebensräume den Anforderungen weitgehend entspricht. Damit die Planung vollständig ist
und genehmigt werden kann, sind noch einige kleinere Anpassungen, insbesondere beim Land-
schaftsinventar, beim Schutzplan und eventuell beim Nutzungszonenplan erforderlich.
Wir haben dazu entsprechende Änderungsanträge formuliert und bitten Sie, diese Anpassungen im
Rahmen derAbschlussarbeiten vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüssen

Amt für Landwirtschaft und Natur
Abteilung Naturforderung

Naäine Sandau

Kopien: - Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Kantonsplanung, Regula Siegentha-
ler (per Post und E-Mail)
-Tiefbauamt, Oberingenieurkreis III, Jörg Bücher, (E-Mail)
- Fischereiinspektorat des Kantons Bern, Daniel Bernet (E-Mail)
- Jagdinspektorat des Kantons Bern, Karin Thüler (E-Mail)
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Geschäfts-Nr. der Bewilligungsbehörde: 2019.JGK.6594
Nidau: Revision der Ortsplanung Teilgrundordnung Weiteres Stadtgebiet
Vorprüfung

1. ALLGEMEINES
Beurteilungsgrundlagen:
-Nutzungszonenplan, Bauzonenplan und Uferschutzplan vom August 2019
-Baureglement Teilgrundordnung vom August 2019
-Erläuterungsbericht vom August 2019
-Potentialstudie, Anderungsplan, Landschaftsinventar und Mitwirkungsbericht vom August 2019

Gemäss dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) wurde Nidau
als Stadt von nationaler Bedeutung bewertet. Somit gehört Nidau zu den herausragenden
Ortsbildern der Schweiz.

Die Bauinventare werden zurzeit im ganzen Kanton überarbeitet. Die Überprüfung der
Einzelobjekte liegt erst ab dem Jahr 2020 vor, die Baugruppenüberprüfung ist hingegen bereits
abgeschlossen und liegt vor.

2. BEURTEILUNG
Die Ortsplanungsrevison Nidau wurde in vier Teilräume aufgeteilt, welche gestaffelt bearbeitet
werden. Vorliegend ist derTeilraum «Weiteres Stadtgebiet», welcher aufgrund des mittlerweile
40-jährigen Bestehens umfassend überarbeitet wird. Die komplexe Thematik wurde klar
verständlich und aus Sicht des Ortsbildschutzes hervorragend aufgearbeitet, womit die
Planungsziele und Massnahmen gut nachvollzogen werden können.

Bauinventar / Ortsbildschutzperimeter
Das Bauinventar Nidau gilt gemäss Art. 503 behördenverbindlich. Die Bauinventarobjekte wurden
im Zonenplan als Hinweis dargestellt und die neuen Baugruppen/Strukturgruppen wurden als
verbindliche Ortsbildschutz- und Strukturerhaltungsgebiete ausgeschieden.

ISOS
Das ISOS wurde als Grundlage miteinbezogen und bei raumplanerischen Massnahmen
berücksichtigt.



Baureglement / Zonenplan
Art. 319 Dachgestaltung
Die Dachlandschaft ist ein wichtiger Bestandteil der wertvollen Ortsbilder (ISOS National, ). Breite
Dachaufbauten können die ruhige Dachlandschaft und damit das Ortsbild beeinträchtigen. Der
Absatz 2 ist gemäss der konsolidierten denkmalpflegerischen Vorgabe zu ergänzen (entspricht
auch dem Musterbaureglement des Kantons Bern):
In Ortsbildschutzgebieten (hier könnten auch die Strukturerhaltungsgebiete erwähnt werden) und
bei Schützens- und erhaltenswerten Baudenkmälern sind Dachaufbauten, Dacheinschnitte und
Dachflächenfenster auf der untersten Nutzungsebene über dem Dachboden zulässig. Ihre
Gesamtlänge beträgt maximal 1/3 der Fassadenlänge des obersten Geschosses.
Dacheinschnitte sind bei K-Objekten (oder Baudenkmäler) nicht zulässig.
GV Art. 10a ff BauG und ISOS

Ansonst sind wir mit der umfangreichen Ortsplanung einverstanden.

Freundliche Grüsse

Adri^n Stäheli
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Nidau; Baurechtliche Teilgrundordnung "Weiteres Stadtgebiet", zweite Vorprüfung 
Abschliessender Vorprüfungsbericht 
Vorprüfung gemäss  Art. 59  BauG und  Art. 118  BauV 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Am 16.  März  2020  haben wir Ihnen unseren Vorprüfungsbericht zugestellt.  Am 5.  November  2020  wurde  
der  Bericht mit Ihnen und Ihrem Ortsplaner besprochen.  

Die  Baurechtliche Teilgrundordnung (TGO) «Weiteres Stadtgebiet» wurde überarbeitet und  am 26. Mai 
2021  zur zweiten Vorprüfung mit folgenden Akten eingereicht: 

Teilbaureglement:  
— Teilbaureglement mit Anhängen  1  bis  6  
— Teilbaureglement: Änderungsdokument (mit farblicher Markierung sämtlicher Änderun-

gen/Ergänzungen nach  der  Vorprüfung  von  März  2020;  zur schnelleren Nachvollziehbarkeit) 

Pläne:  
— Nutzungszonenplan 
— Bauzonenplan 
— Schutzplan 
— Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» 
— Landschaftsinventar 

Erläuternde Dokumente:  
— Erläuterungsbericht mit Anhängen  1  bis  4  
— Erläuterungsbericht: Änderungsdokument (mit farblicher Markierung sämtlicher Änderun-

gen/Ergänzungen nach  der  Vorprüfung  von  März  2020;  zur schnelleren Nachvollziehbarkeit) 
— Anhänge  1  bis  4  separat (insb. Anhang  4:  Erläuterungen zu  den  Bereinigungen aufgrund Vorprüfung) 
— Beilagen  1  und  2  (Änderungsplan und Mitwirkungsbericht) 

Wir haben erneut bei folgenden Ämtern und Fachstellen eine Vernehmlassung durchgeführt: 
— (1)  Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Energie, E-Mail vom  14.  Juni  2021  
— (-) Amt für öffentlichen Verkehr (AöV), E-Mail vom  21.  Juni  2021,  keine Bemerkungen 
— (2)  Tiefbauamt (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ) SFG, Bericht vom  25.  Juni  2021  
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— (3)  Amt für  Wald,  Waldabteilung Mittelland (WAM), Bericht vom  28.  Juni  2021  
— (4)  Kantonales Laboratorium  (KL),  Abteilung Umweltsicherheit, Bericht vom  30.  Juni  2021  
— (5)  Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis  (01K) III,  Wasserbau, Bericht vom  7.  Juli  2021  
— (6)  Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis  (01K) III,  Bericht vom  9.  Juli  2021  
— (7)  LANAT, Abteilung Naturförderung (ANF), Bericht vom  30.  Juli  2021  

Unsere Beurteilung bezieht sich auf  die  eingereichten Pläne, Vorschriften und Erläuterungsbericht vom  
18. Mai 2021.  

Gestützt auf  die  Stellungnahmen  der  Fachstellen und unserer eigenen Beurteilung geben wir Ihnen  die  
Ergebnisse unserer abschliessenden Vorprüfung bekannt:  

Die  vorliegende Planung wurde sorgfältig, gestützt auf dem Vorprüfungsbericht vom  16.  März  2020,  be-
reinigt. Besten Dank! 

Unter  der  Voraussetzung, dass  die  noch wenigen nachfolgend aufgeführten Genehmigungsvorbehalte 
(GV) bereinigt werden, können wir  der  Baurechtliche Teilgrundordnung (TGO) «Weiteres Stadtgebiet» 
zustimmen und  die  Genehmigung  in  Aussicht stellen. 

Wir bitten Sie ebenfalls,  die  hiernach aufgelisteten Empfehlungen  (E)  und Hinweise  (H)  im Sinne einer 
Optimierung  der  Planung zu berücksichtigen.  

1. 	Teilbaureglement (TBR) 

Die  Prüfung  des  TBR haben wir anhand  des  Änderungsdokuments vorgenommen. 

Überschrift: 
— Dem Titel  des  Teilbaureglements «Weiteres Stadtgebiet» kann nicht entnommen werden, dass im 

Anhang dieses Dokuments auch  die  Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal enthalten 
sind. U.E. wäre  dies  sichtbarer zu machen, indem bspw.  die  Überschrift  des  Dokuments wie folgt be-
zeichnet wird: Teilbaureglement «Weiteres Stadtgebiet» und Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-
Biiren-Kanal.  (H)  

Art. 204,  ZöN 
— ZöN  1,  Guido-Müller-Park:  

Gemäss Bestimmungen sind für diesen Grün- und Freiraum untergeordnete Bauten und Anlagen zu-
lässig. Eine Gebäudehöhe (GH)  von max. 8.5  m  sowie eine Gebäudelänge  (GL) von max. 20  m  er-
möglichen Bauten,  die  mit diesen Abmessungen bei diesem doch eher kleinen Freiraum nicht mehr 
untergeordnet  in  Erscheinung treten. Aufgrund  der  zudem einzuhaltenden Strassenabstände und  des  
Gewässerraums würde eine  20  m  lange Baute  die  verbleibende Fläche ausfüllen und somit  den  
Zweck  der  ZöN (Parkanlage)  in  Frage stellen.  
Aber  insbesondere haben  die  Grundzüge dieser ZöN  den  Schutzzielen  des  ISOS Rechnung zu tra-
gen, da diese Parkanlage im Flussraum  der  Zihl liegt, welcher als Umgebungsrichtung  II  mit dem 
höchsten Erhaltungsziel  a  aufgenommen wurde.  Am  gegenüberliegenden Zihlufer befindet sich das 
Schloss Nidau, welches im ISOS als Einzelobjekt und als Umgebungszone  I  mit dem jeweiligen 
höchsten Erhaltungsziel aufgenommen wurde.  Die  Brücke ist im 1SOS zusammen mit  der  Grünanlage 
als Hinweis erwähnt.  
Die  Grundzüge und Gestaltung  der  ZöN  1,  insbesondere  die  baupolizeilichen  Masse,  sind auf  die  Ver-
träglichkeit mit  den  ISOS-Schutzzielen zu überprüfen und anzupassen.  1m  Erläuterungsbericht ist  die  
Beurteilung offen zu legen. (GV) 
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Art. 205,  Grünzone 
— Abs.  2 lit.  e):  

Entgegen  der  Aussage  in der  Bereinigungsliste Vorprüfung, Anhang  4,  Erläuterungsbericht, wurde  
Art. 205  Abs.  2 lit,  e)  nicht gestrichen.  Der  Genehmigungsvorbehalt aus  der  Vorprüfung vom  16.  März  
2020  ist somit noch nicht bereinigt.  Der  Abs.  2 lit,  e)  ist ersatzlos zu streichen. (GV)  

Art. 301,  Bauzonen 
— Abs.  2 lit. c):  

Diese Bestimmung ist zu streichen, da nun keine Bestandeszone für das Gebiet Weidteile/Gurnigel 
eingeführt wird. (GV)  

Art. 302,  Untergeschosse, Dachgeschosse, Attikageschosse 
— Abs.  1 lit. b):  

Entgegen  der  Aussage  in der  Bereinigungsliste Vorprüfung, Anhang  4,  Erläuterungsbericht, wurde 
diese Definition  des  Untergeschosses nicht gestrichen.  Der  Genehmigungsvorbehalt aus  der  Vorprü-
fung vom  16.  März  2020  ist somit noch nicht bereinigt.  Der  Abs.  1 lit. b)  ist ersatzlos zu streichen. 
(GV) Mit Abs.  1 lit. a)  wird das Untergeschoss BMBV-konform definiert. 

— Abs.  1 lit. c): 
Die  Formulierung wurde nicht dahingehend präzisiert, dass eine nicht anrechenbare Abgrabung nur 
auf einer Gebäudeseite bis  max. 5.0  m  zulässig ist.  Die  Bestimmung ist entsprechend anzupassen. 
(GV) 

— Abs.  3 lit. c):  
Gemäss Anhang  A 1 A 111  Abs.  5 des  Musterbaureglements (MBR) wird  die  Rückversetzung vom 
äussersten Dachrand gemessen, d.h. wenn bei Attikageschossen Dachvorsprünge geregelt werden, 
muss  die  Rückversetzung vom  Rand des  Dachvorsprunges und nicht ab Vordachkante gemessen 
werden, auch wenn dieser nur  0.5  m  beträgt. (GV) Formulierungsvorschlag: «Mehr als  0.5  m  Über  die  
Fassadenflucht  der  Attika hinausragende Vordächer und andere feste Überdachungen werden  der  At-
tika angerechnet». 

— Abs.  3 lit.  d):  
Neu wird hier betreffend  den  technisch notwendigen Dachaufbauten auf  Art. 320  TBR verwiesen, 
weshalb nun  die  gleichlautende Aufzählung unter  lit.  d)  zu streichen ist. (GV)  

Art. 308,  Vor- und Rückspringende Gebäudeteile 
— Abs.  1 lit, b)  sowie Abs.  2 lit. b): 

Die  Breite  der  vorspringenden resp. rückspringenden Gebäudeteile darf  maximal 50% des  dazuge-
hörenden Fassadenabschnittes betragen und nicht generell  1/3 des  zugehörigen Fassadenabschnitts. 
Das maximales  Mass von 50%  für einen Fassadenabschnitt ist jeweils zu ergänzen. (GV)  

Art. 401,  Zonen mit Planungspflicht 
— Abs.  3:  

Eine Bestimmung zu einer ZPP im Baureglement, wonach  die  Kosten für  die  Erarbeitung einer  Lie° 
von der  Grundeigentümerschaft zu tragen sind, ist nicht genehmigungsfähig. Diese Kosten dürfen 
nicht vorgängig im Baureglement auf  die  Grundeigentümerschaft überwälzt werden. Damit würde  
Art. 94  Abs.  4  BauG umgangen. (GV)  

Art. 503,  Baudenkmäler 
— Abs.  1:  

Mit dieser Formulierung wird das Bauinventar grundeigentümerverbindlich. Soll hier ein System-
Wechsel vollzogen werden? Wir haben zwar empfohlen,  die  Formulierung  des  MBR zu übernehmen, 
gemeint war aber nicht  der  Text  der  Variante, sondern  der  Text für  die  Bezeichnung  des  Bauinventars 
als behördenverbindlich. Hierfür wäre folgende Bestimmung aufzunehmen: «Das  von der  zuständigen 
Fachstelle  des  Kantons erstellte und  in Kraft  gesetzte Bauinventar bezeichnet  die  schützenswerten 
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und erhaltenswerten Baudenkmäler.» Im Übrigen werden  die  Bauinventarobjekte nach wie vor als 
Hinweise im  Plan  dargestellt. Bitte klären und Bestimmung und  Plan in  Übereinstimmung bringen 
(entweder hinweisend oder grundeigentünnerverbindlich). (GV)  

Art. 506,  Geschützte Bäume und Baumreihen 
— Abs.  4: 

Die  Zuständigkeit  der  Gemeinde für Ausnahmebewilligungen beschränkt sich auf diejenigen Objekte,  
die  einzig aus landschaftsästhetischen Gründen unter Schutz gestellt wurden. Für Objekte,  die  aus 
ökologischen Gründen geschützt sind, ist  der  Regierungsstatthalter für  die  Fällung zuständig. Bei  der  
Unterschutzstellung muss unterschieden werden, ob diese aus landschaftsästhetischen oder aus öko-
logischen Gründen erfolgt. Im Musterartikel wird  dies  noch vermischt (Anpassungen im Gange). Vor-
liegend wäre auf  Art. 9a  und  10d  BauG i.V.m.  Art. 86  BauG zu verweisen. Auf  Art. 41  NSchG sollte 
hingegen nur dann verwiesen werden, wenn  es  sich um Bäume handelt,  die  aus ökologischen Grün-
den unter Schutz gestellt wurden.  (H)  

Anhang  2,  Netzplan Langsamverkehr  

Der  Langsamverkehr wird als Richtplaninhalt  in der  baurechtlichen Grundordnung aufgenommen. Im 
Anhang  2  fehlen jedoch  die  entsprechenden Genehmigungsvermerke (GV). 

Anhang  4,  rechtskräftige besondere baurechtliche Grundordnung  

Die  besonderen baurechtlichen Grundordnungen, welche weiterhin im Wirkungsbereich  der  TGO «Weite-
res Stadtgebiet» ihre Gültigkeit haben, sind im Anhang  4  vollständig aufzuführen. Wir sehen folgende 
Mängel und bitten um entsprechende Überprüfung (GV): 
— Der  Bebauungs- und Baulinenplan Aarbergstrasse (Parzellen Nrn.  410  und  412)  vom  17.09.1964  ist - 

ev. vorbehältlich  der  Baulinien - aufzuheben, da neu das Gebiet einer Regelbauzone zugeführt wird. 
— Der  Alignementsplan Strandweg vom  07.07.1977  liegt im Wirkungsbereich  der  vorliegenden Planung 

und behält  seine  Gültigkeit.  Er  fehlt  in der  Auflistung und ist zu ergänzen. 
— Die  Überbauungsordnung für Parzelle Nr.  907  «Längnnatt» vom  06.08.1997  wurde mit Änderung vom  

21.03.2011  teilweise aufgehoben.  Der  verbleibende Teil  der  Ue0 wird nun mit  der  vorliegenden Pla-
nung einer Regelbauzone zugewiesen, wodurch  die  Ue0 gänzlich aufzuheben ist.  Die  Ue0 wird als 
rechtskräftige Planung unter «Längmatt Alignementsplan» aufgeführt. Sie ist aber als aufzuhebende 
Planung unter Anhang  5  aufzulisten. 

— Die  aufgeführten Änderungen unter «Längmatt Alignementsplan» sind teilweise nicht mehr rechtskräf-
tige Planungen. Bitte insgesamt überprüfen. 

Anhang  5,  aufzuhebende Planungen  

Es  sind  hier  alle Pläne, Reglemente  und  Vorschriften aufzuführen,  die  durch  die  vorliegende TGO «Wei-
teres Stadtgebiet» abgelöst resp. aufgehoben werden. Wir sehen folgende Mängel  und  bitten um ent-
sprechende Überprüfung (GV): 
— Gemäss  den  Plänen  und  dem Erläuterungsbericht soll das Gebiet Weidteile/Gurnigel  von der  Geneh-

migung ausgenommen werden.  In  diesem Gebiet wird demnach noch  die  alte Regelung gemäss al-
tem Baureglement gelten.  Der  Zonenplan  und  das Baureglement können folglich  in  diesem Bereich 
nicht aufgehoben werden.  Dies  ist  in Art. 604  resp. im Anhang  5  explizit festzuhalten. 

— Bei  der  Planung «Burgerbeunden-Süd (Untersektor  4)»  ist das korrekte Genehmigungsdatum vom  
13.12.1984  einzusetzen. 

— Falls  mit  dem vorliegenden Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» ein neuer Uferschutzplan erlassen 
wird, so ist  die  «Uferschutzplanung See» im  Perimeter des  neuen Uferschutzplans «Nidau-Büren-
Kanal» aufzuheben.  Dies  ist  in  Anhang  5  explizit zu vermerken. (vgl. auch Kommentar hiernach zu  
Art. 8,  Anhang  6,  Vorschriften zum Uferschutzplan) 
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Anhang  6,  Vorschriften zum Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal  

Art. 1,  Allgemein 
— Abs.  4: 

Die  Bestimmung besagt, dass für Bauten und Anlagen im Bereich zwischen Ufer und Uferbaulinie  
Art. 4  Abs.  1  SFG gilt. Demnach gilt dieser Bereich als Uferschutzzone nach SFG, vorbehältlich  der  
Vorschriften  in Art. 2  und  3.  Vorbehalten bleiben aber auch  die  Bestimmungen zum Gewässerraum  
(Art. 507  TBR). Für eine unmissverständliche Anwendung ist  dies  zu ergänzen.  (H)  
Zudem findet sich im Uferschutzplan keine «Uferbaulinie». Ist diese mit  der  Überführung  der  altrecht-
lichen Inhalte  in den  neuen Uferschutzplan «verloren» gegangen? Entweder ist diese Uferbaulinie 
einzutragen oder  die  Bestimmung ist anzupassen. (GV)  

Art. 8,  Inkrafttreten 
— Abs.  1:  

Gemäss Erläuterungsbericht, Kapitel  5.4  haben  die  altrechtlichen Inhalte  des  «Uferschutzplan See-
ufer» weiterhin Gültigkeit und sollen lediglich  in den  Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» überführt und 
digitalisiert werden. Vorliegend wird jedoch alles neu festgelegt.  Es  handelt sich demnach um einen 
neuen  Plan,  welcher insgesamt angefochten werden kann. Ansonsten wären nur  die  Planänderungen 
(bisher/nachher) darzustellen. 
Folglich kann auch im Absatz  1  nicht  von  einer Änderung  des  Uferschutzplans gesprochen werden, 
sondern  der  Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» wird neu erlassen. Entsprechend ist Abs.  1  wie 
folgt anzupassen:  Der  Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» tritt  am Tag  nach  der  Publikation  der  Ge-
nehmigung  in Kraft.  (GV)  

2. 	Nutzungszonenplan  

Verkehrszone Strasse: 
— Die  neu ausgeschiedene Verkehrszone umfasst  den  öffentlichen Verkehrsraum und das Bahnareal 

(vgl.  Art. 206,  Verkehrszone).  Die  Legendenbezeichnung «Verkehrszone Strasse» ist aber missver-
ständlich. Auch ist im  Plan die  hellgraue Farbe für  die  Verkehrszone kaum erkennbar.  Die  Lesbarkeit 
im  Plan  ist zu verbessern und als «Verkehrszone»  in der  Legende zu bezeichnen.  (H)  (gilt auch für  
den  Bauzonen- und Schutzplan sowie Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal) 

Überbauungsordnung (Ue0): 
— Die Perimeter der  rechtsgültigen Überbauungsordnungen werden  mit  schwarzer Linie dargestellt.  Der  

Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal ist eine Ue0 nach  Art. 88  BauG  und  daher  mit  der  Signatur für 
Ue0 darzustellen  und  nicht  mit  einer roten Umrandung,  welche  für  die  Teilgrundordnungen verwendet 
wird. (GV) (gilt auch für  den  Bauzonen-  und  Schutzplan sowie Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal) 

Vermassung: 
— Entspricht  die  Zonengrenze nicht  der  Parzellengrenze, so ist diese zu vermassen. Weiterhin fehlt ins-

besondere  die  Vermassung  der  Grünzone resp. Bauzone  0,  welche beidseits  der  Zihl,  in den  Gebie-
ten Aalmatten  Nord,  VVeidteile Süd und Fürlig, ausgeschieden wurde. (GV)  

3. 	Bauzonenplan  

Waldgrenze im Bereich Weyermattstrasse/Mühlerunsweg: 
— Im Bereich Weyerniattstrasse/Mühlerunsweg grenzt Bauzone  an  Waldareal. Eine verbindliche Wald-

grenze sollte im Rahmen  des  Projektes AGGLOlac im «Uferschutzplan See» festgelegt werden. Das 
Projekt AGGLOlac wurde jedoch zwischenzeitlich sistiert, weshalb nun  die  verbindliche Waldgrenze 
im vorliegenden Bauzonenplan nicht mehr als hinweisenden Inhalt, sondern als verbindlicher Inhalt 
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unter  den  «Festsetzungen» als „Verbindliche Waldgrenze nach  Art. 10  Abs.  2  VVaG" aufzuführen ist 
(GV). 

— Die  neu festzulegende verbindliche Waldgrenze ist auf dem  Plan  bereits korrekt eingetragen. 

Waldgrenze beim Strandweg: 
— Die  vorliegende Planung sieht neu  die  Einführung einer Verkehrszone vor.  Der  Strandweg, welcher 

ohne Vorhandensein einer Parzellengrenze ans Waldareal reicht, wird auch als Verkehrszone defi-
niert. Entsprechend ist  in  diesem Bereich ebenfalls eine Festlegung einer verbindlichen Waldgrenze 
notwendig.  Die  verbindliche Waldgrenze beim Strandweg ist  in  Absprache mit  der  Waldabteilung ein-
zutragen und  in der  Legende unter "Festsetzungen" als „Verbindliche Waldgrenze nach  Art. 10  Abs.  2  
WaG" aufzuführen. (GV) 

VValdfeststellungsverfahren: 
— Auf dem Bauzonenplan ist  der  Genehmigungsvermerk wie folgt anzubringen: "Verbindliche Wald-

grenze genehmigt durch das Amt für  Wald  und  Naturgefahren  (AWN)".  (GV) 
— Jede Waldfeststellung ist zusammen  mit  der  Nutzungsplanung öffentlich aufzulegen. Dabei ist  in der  

Publikation zur Auflage ausdrücklich zu erwähnen, dass eine verbindliche Waldgrenze gemäss Wald-
gesetz aufgelegt wird  und  damit auch Einsprachen gegen diese Waldfeststellung möglich sind.  Die  
Publikation muss zwingend im Amtsblatt  des  Kantons Bern erfolgen. (GV)  

4. 	Schutzplan 

Gefahrengebiete: 
— Die  roten Gefahrengebiete auf  den  Gewässerflächen, sowie auch  die  blauen und gelben Gefahrenge-

biete im  von der  Revision ausgenommenen Gebiet VVeidteile/Gurnigel erscheinen nicht mehr im  Plan.  
Bitte  Layer der  Gefahrengebiete insgesamt überprüfen. (GV) 

Gewässerraum: 
— Der  Gewässerraum  der  Madretsch-Schüss auf dem Stadtgebiet  von  Biel fehlt und ist hinweisend dar-

zustellen.  (H)  Bitte auch  den  Namen  des  Gewässers  in der  Legende (und im Erläuterungsbericht) kor-
rigieren. 

Dicht überbaute Gebiete: 
— Gemäss Erläuterungsbericht, Anhang  1,  wird das Gebiet  15,  Zihl, Ortsteil: Guido-Müller-Park  als nicht 

«dicht überbaut» beurteilt. im  Plan  wird demnach  der  Gewässerraum korrekt mit  15  m  ab Mittelwas-
serlinie vermasst. Gleichzeitig wird aber dieser Uferabschnitt im  Plan  als «dicht überbaut» bezeichnet. 
Dieser Widerspruch ist zu beheben. (GV) 

— Der  Gewässerraum ist im als «dicht überbaut» bezeichneten Gebiet  5,  Zihl, Ortsteil: Gerberweg Ost, 
mit  10  m  ab Mittelwasserlinie zu vermassen (GV).  

5. 	Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal»  

Der  Uferschutzplan «Nidau-Büren-Kanal» besteht aus vier  Layer:  Uferschutzplan, Nutzungszonen, 
Bauzonen, Schutzinhalte.  

Perimeter  Uferschutzplan:  
Der Perimeter  Uferschutzplan ist richtigerweise im  Layer  «Uferschutzplan» festgelegt.  In den  anderen  
Layer  ist er unter  den  Hinweisen zu führen. (GV) 
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Anlegestelle Kursschiff und Badeeinstieg: 
— Die  beiden Signaturen sind aufgrund  der  Überlagerung mit dem Symbol für Koordinationspunkte 

schwer zu unterscheiden.  Die  Lesbarkeit  der  Signaturen ist im  Plan  zu verbessern.  (H)  

Gewässerraum / Dicht überbaute Gebiete: 
— Das im Erläuterungsbericht, Anhang  1  bezeichnete Gebiet  8,  Nidau-Büren-Kanal, Ortsteil: Oberer 

Kanalweg, beurteilt das AGR als «dicht überbaut». Das  01K III,  Wasserbau hält  in  seinem Fachbericht 
vom  07.07.2021  fest, dass  der  Gewässerraum  in  diesem Uferabschnitt jedoch nicht im Sinne  von  
«dicht überbaut» reduziert werden kann, was auch nicht vorgesehen ist.  Es  fehlt hingegen  die  Ver-
massung  des  Gewässerraums im  Layer  «Schutzinhalte». (GV)  

6. 	Erläuterungsbericht 

Kapitel  5.1:  
— Auf  die in der 1.  Vorprüfung vorgesehenen  Wald-Baulinie wird nun verzichtet.  In  Abb.  17  (Tabelle) ist 

diese aber noch als Inhalt  des  Bauzonenplans aufgeführt.  Der  Begriff «Waldbaulinie» ist  am  erwähn-
ten Ort aus dem Erläuterungsbericht zu entfernen.  (H)  

Anhang  1:  Beurteilung «dicht überbaut» 
— Gebiete  1  und  2:  

Das Kriterium einer «urbanen Baugruppe» ist nicht erfüllt  und  somit gelten diese beiden Gebiete als 
nicht «dicht überbaut» (vgl. dazu VP-Bericht vom  16.03.2021, Ziff. 3.9.2).  Das Kreuz ist zu löschen.  
(H)  

7. Weitere Bemerkungen  der  Fachstellen  

Flora, Fauna  und Lebensräume: 
Wir verweisen auf  den  detaillierten Fachbericht Naturschutz vom  30.07.2021  und unterstützen  die  Hin- 
weise und Empfehlungen  der  ANF.  

Wald•  
Wir bitten um Kenntnisnahme  der  Ausführungen  in der  Stellungnahme  der  Waldabteilung (WAM) vom  
28.  Juni  2021  unter Punkt  3,  Uferschutzplan Nidau-Büren-Kanal.  

8. Weiteres Vorgehen  

Die  bereinigte Planung ist während  30  Tagen zusammen mit dem abschliessenden Vorprüfungsbericht 
öffentlich aufzulegen  (Art. 60  Abs.  1  BauG;  Art. 54  Abs.  2  GG).  In der  Publikation ist darauf hinzuweisen, 
dass während  der  Auflagefrist, schriftlich begründet Einsprache erhoben werden kann  (Art. 60  Abs.  2  
BauG). 

Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass gleichzeitig auch  die  Waldfeststellung aufliegt. 

Einspracheverhandlungen sind vor  der  Beschlussfassung durch das zuständige Organ abzuhalten  
(Art. 60  Abs.  2  BauG).  Es  empfiehlt sich deshalb, zwischen dem Ende  der  Auflagefrist und dem für  die  
Beschlussfassung vorgesehenen Termin für diesen Zweck hinreichend Zeit auszusparen. 
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Die  Einladung zur Gemeindeversammlung oder zur Urnenabstimmung ist mindestens  30  Tage vorher 
bekannt zu machen  (Art. 9  Abs.  1  GV). 

Werden vor oder bei  der  Beschlussfassung Änderungen angebracht, ist  den  davon Betroffenen Kenntnis 
und Gelegenheit zur Einsprache zu geben  (Art. 60  Abs.  3  BauG). 

Nach  der  Beschlussfassung und dem Ablauf  der  30-tägigen Beschwerdefrist  (Art. 67  VRPG) ist  die  Pla-
nung ohne Verzug dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Genehmigung einzureichen  (Art. 120  
Abs.  1  BauV). Eine Kopie  des  Überweisungsschreibens ist dem Regierungsstatthalteramt zuzustellen.  

Die  Pläne und Vorschriften sind  in  8-facher Ausfertigung, versehen mit  den  Genehmigungsvermerken,  
den  Unterschriften  der  Präsidentin /  des  Präsidenten und  der  Sekretärin /  des  Sekretärs  des  beschluss-
fassenden Organs sowie dem Auflagezeugnis  der  Gemeindeschreiberin /  des  Gemeindeschreibers ein-
zureichen  (Art. 120  Abs.  2  BauV). 

Beizulegen sind: 
— Aktualisierter Erläuterungsbericht nach  Art. 47  RPV  (8-fach) 
— Ausdruck Bericht über  die  Erhebung  der  unüberbauten Bauzonen (aktualisiert  per  Datum Beschluss-

fassung) 
— die  Auflageexemplare 
— Publikationstexte 
— die  Einsprachen mit Lokalisierung  in  einem Übersichtsplan und  die  Protokolle  der  Einspracheverhand-

lungen 
— ein Bericht und begründeter Antrag  des  Gemeinderates über  die  unerledigten Einsprachen 
— ein Protokollauszug  des  Stadtrates 
— kommunales Reglement über  die  Mehrwertabgabe (MWAR), resp. Bestätigung, dass kein MWAR 

erlassen wurde  (Art. 142  Abs.  4  BauG). 

Vorlagen zu Publikationstexten, zur Behandlung  von  Einsprachen und weitere Checklisten finden Sie auf 
unserer Homepage unter Arbeitshilfen/Muster und Checklisten. 

Digitale Daten gemäss Datenmodell DM.16-Npl_BE oder neuer sind gemäss „Anwenderhandbuch Da-
tenmodell Nutzungsplanung" vollständig zu erfassen und nachzuführen.  Die  Daten sind  via  FTP-
Transferraum  in die  dafür vorgesehene Dateiablage zu laden und dem Amt für Geoinformation  (AGI)  
zum  Download  und zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung zu stellen (zwingender Bestandteil  der  Ge-
nehmigungseingabe gestützt auf  Art. 61  Abs.  6  BauG). 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 
Abteilung Orts- und Regionalplanung  

Per 
Regula Siegenthaler Lüthy 
Raumplanerin 
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— Fachberichte  (1) -(7)  

Kopie  per  E-Mail  mit  Beilagen (Fachberichte) 
— BHP  Raumplan  AG,  Fliederweg  10,  Postfach  575, 3014  Bern 

Kopie  per  E-Mail 
- Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne 
- Kantonales Laboratorium  (KL),  Abteilung Umweltsicherheit 
- Tiefbauamt (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ) SFG 
- Amt für öffentlichen Verkehr (AöV) 
- LANAT, Jagdinspektorat (JI) 
- Archäologischer Dienst  (AD)  
- Region Verein seeland.biel/bienne 
- Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Energie 
- Tiefbauamt (TBA), Nationalstrassenbau 
— Amt für  Wald  und Naturgefahren, Waldabteilung Mittelland 
— Amt für  Wald  und Naturgefahren, Bereich Recht und Planung 
- Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis  (01K) III,  Wasserbau 
- Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
- Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis  (01K) III  
- Stadt Biel, Stadtplanung 
- LANAT, Abteilung Naturförderung  (AN F)  
— Kantonale Denkmalpflege (KDP) 
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